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1 Zusammenfassung 

Das folgende Kapitel gibt – einleitend zum kommunalen Elektromobilitätskonzept – eine Über-

sicht zu den wesentlichen Punkten. Weitere Details sowie zum Teil auch Erklärungen, die zum 

Verständnis beitragen, sind in den entsprechenden Kapiteln des Dokumentes zu finden. 

1.1 Ziele und Prüfauftrag 

„„Nur wer das Ziel weiß, kennt auch den Weg“ 
(Aussage aus dem Leitbild der Stadt Marbach am Neckar) 

Bei der Erstellung eines kommunalen Elektromobilitätskonzeptes ist es entscheidend, dass 

das Konzept gemäß den Potenzialen und Charakteristiken der Kommune entwickelt wird.  

Entsprechend der von der Stadt Marbach am Neckar vorgegebenen Aufgabenstellung soll das 

hier vorgelegte Elektromobilitätskonzept die Kommune dabei unterstützen, das Thema Elekt-

romobilität in Zukunft weiter auszubauen und verstärkt anzugehen. Dazu sollen im Rahmen 

der Erstellung eines Elektromobilitätskonzepts sinnvolle Maßnahmen vorgeschlagen werden, 

die sowohl Verkehr vermeiden, verbleibende Verkehre bei der Elektrifizierung unterstützen 

und die Elektromobilität in Marbach am Neckar fördern und auf diese Weise zu einer Reduzie-

rung von verkehrsbedingten Emissionen in Marbach am Neckar und Umgebung führen.  

Im Fokus des Konzeptes stehen insbesondere die Bereiche kommunaler Fuhrpark, öffentliche 

Ladeinfrastruktur sowie E-Carsharing und weitere Sharing-Lösungen.  

Die Laufzeit des vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV)1 mit dem Bescheid 

vom 15.07.2019 bewilligten Projekts endet nach Verlängerung am 31.03.2022. 

1.2 Bedarfsanalyse (Potenziale) 

Für die Reduktion der Emissionen im Verkehrsbereich werden in der Kommune die Potenziale 

vor allem beim Aufbau von Ladeinfrastruktur, der Umstellung des kommunalen Fuhrparks auf 

alternative Antriebe und der Umgestaltung der Verkehrssysteme gesehen. Dadurch kann die 

Elektromobilität sichtbar in der Kommune integriert, der Vorbildfunktion der Kommune nach-

gekommen und Alternativen zum motorisierten Individualverkehr geschaffen werden. 

Um den zukünftigen Ladesäulenbedarf abschätzen zu können, wurde im Rahmen der Poten-

zialanalyse zunächst die erwartete Anzahl an elektrisch betriebenen Fahrzeugen bis zum Jahr 

2030 in Deutschland in verschiedenen Szenarien ermittelt und auf die Stadt Marbach a. N. 

heruntergerechnet. Da es sich bei Elektrofahrzeugen um eine innovative Technologie handelt, 

ist es nicht ausreichend, historische Daten und Statistiken zu extrapolieren, um die mögliche 

zukünftige Entwicklung abzuschätzen. Der politisch gewollte Markthochlauf der Elektromobili-

tät ist zudem abhängig von den zukünftigen Rahmenbedingungen und daher mit großen Un-

sicherheiten behaftet. Aus diesem Grund wurden drei Szenarien („Hoch“, „Mittel“ und „Nied-

rig“) erstellt und daraus der jeweilige Bedarf an Ladesäulen abgeleitet. Erläuterungen zur Me-

thodik sind in Kapitel 6.2 enthalten. 

 

1 ehemaliges Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
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Für das mittlere Szenario ergibt sich für die Stadt Marbach a. N. ein Bedarf von ca. 85 öffentlich 

zugänglichen AC-Ladepunkten und sieben öffentlich zugänglichen DC-Ladepunkten im Jahr 

2030. Zunächst sollten Standorte auf das gesamte Stadtgebiet verteilt werden, um durch die 

sichtbare Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur den Umstieg auf Elektromobilität zu beschleuni-

gen. Dies umfasst das Wohngebiet südlich der Schillerhöhe und entlang der Schwabstraße im 

Osten Marbachs. Ebenso sollten die Stellplätze am Bahnhof priorisiert mit Ladesäulen ausge-

stattet werden. Da sich die Parkplätze im Besitz der Deutschen Bahn befinden, ist ein frühzei-

tiger Austausch über gemeinsame Mobilitätsziele förderlich. Mit ebenfalls hoher Priorität soll-

ten die Parkplätze in der Nähe zur Innenstadt mit Ladeinfrastruktur ausgestattet bzw. weiter 

ausgebaut werden. Aufgrund des erforderlichen Netzausbaus ist eine sofortige Umsetzung 

jedoch nicht möglich. Deshalb sollte bereits jetzt der Netzausbau im Hinblick auf die zu errich-

tende Ladeinfrastruktur projektiert werden. Bis zum Jahr 2030 sollte die Nachverdichtung an 

den Parkplätzen in der Nähe zur Innenstadt und den Wohngebieten erfolgen. 

Bei der kommunalen Flotte scheitert eine Umstellung der Personenkraftwagen und leichten 

Nutzfahrzeuge auf elektrische Antriebe derzeit meist eher an wirtschaftlichen Hemmnissen, 

mangelnder Erfahrung sowie Zurückhaltung und nicht an der Verfügbarkeit geeigneter Fahr-

zeuge. Die Analyse der Fahrzeuge ergab, dass die durchschnittlich zurückgelegten Strecken 

der kommunalen Fahrzeuge in der Regel von Elektrofahrzeugen problemlos gemeistert wer-

den können. Auch die längsten mit einem Fahrzeug zurückgelegten Strecken belaufen sich 

größtenteils auf unter 150 Kilometer. Falls es in der Flotte Fahrzeuge gibt, die nicht eins zu 

eins durch E-Fahrzeuge ersetzt werden können, weil sie nur gelegentlich für sehr lange Stre-

cken gebraucht werden, sollte überprüft werden, ob diese Strecken nicht doch per Bahn, Miet-

wagen oder Carsharing-Fahrzeug zurückgelegt werden können und das Fahrzeug dann durch 

ein E-Fahrzeug ersetzt werden kann. Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie hat sich die 

Arbeitswelt hin zur regelmäßigen Nutzung von Telefon- oder Videokonferenzen verändert. Ge-

gebenenfalls könnten künftig auf diese Weise auch Fahrten vermieden werden. Sollte dies 

nicht möglich sein, dann könnten für solche Fälle auch gezielt konventionelle Fahrzeuge auf 

Ebene eines Netzwerks mit anderen Kommunen vorgehalten werden. Alternativ könnte für 

längere Strecken eine Zwischenladung des elektrischen Fahrzeugs eingeplant werden. 

Einen stufenweisen Einstieg in die Elektromobilität ermöglicht das unterschiedliche Alter der 

Fahrzeuge. Bei den fünf Dienstfahrzeugen bietet es sich an, zunächst die ältesten Modelle 

(VW Golf und Ford Focus) auf alternative Antriebe umzustellen und dann schrittweise die rest-

lichen Dienstfahrzeuge zu ersetzen. Werden die fünf Dienstfahrzeuge (nach und nach) auf 

elektrische Antriebe umgestellt, dann können nach aktuellen Berechnungen pro hundert 

elektrisch gefahrenen Kilometern durchschnittlich bis zu 15,9 kg CO2 gegenüber neu ange-

schafften konventionellen Fahrzeugen eingespart werden, sofern der Strom für das E-Fahr-

zeug aus einer PV-Anlage stammt. Bei einem derzeitigen Strommixbezug wäre eine Einspa-

rung von durchschnittlich bis zu 9,3 kg CO2 je 100 km für die fünf Dienstfahrzeuge möglich.2 

Ein großes Emissionsreduktionspotenzial der betriebsbedingten Emissionen besteht im 

nächsten Schritt vor allem bei den leichten Nutzfahrzeugen. Gerade bei den Transportern gibt 

es bereits zahlreiche marktverfügbare E-Modelle. Selbstverständlich beinhaltet die Elektrifizie-

rungsempfehlung nicht die Fahrzeuge, die erst kürzlich angeschafft wurden. Allerdings sollte 

im Rahmen eines anstehenden Fahrzeugwechsels unbedingt eine elektrische Alternative, 

auch mit Blick auf die gesetzlichen Anforderungen der Clean Vehicles Directive, in Betracht 

 

2 Die Werte beziehen sich auf die in der Fuhrparkanalyse für die fünf Dienstfahrzeuge berücksichtigten Fahr-
zeuge und CO2-Äquivalente und können bei einer zukünftigen Umstellung abweichen.  
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gezogen werden. Um darüber hinaus die CO2-Bilanz der Fahrzeuge zu verbessern, sollten 

idealerweise erneuerbare Energien zur Deckung des Ladebedarfs integriert werden. 

Die durchgeführten Kostenanalysen verdeutlichen zudem, dass durch eine Elektrifizierung 

auch finanzielle Einsparpotenziale erzielt werden können (siehe beispielweise VW Golf). Teil-

weise ist eine wirtschaftliche Umstellung, aufgrund der gegenwärtig noch hohen Anschaf-

fungspreise und der teilweise sehr geringen Jahreslaufleistung der Fahrzeuge, aktuell aller-

dings nur mithilfe einer Förderung möglich oder lässt sich zum Teil derzeit aus wirtschaftlicher 

Sicht noch nicht realisieren (siehe Seat Ibiza). Kompliziert wird ein Ersatz gegebenenfalls 

auch, wenn Spezialanforderungen (z. B. Allradantrieb, Anhängerkupplung) an die Fahrzeuge 

gestellt werden. Voraussetzung für eine Elektrifizierung sind serienmäßig marktverfügbare 

Elektromodelle, die allerdings gerade bei den Sonderfahrzeugen im Moment erst in der Erpro-

bung sind oder noch gar nicht zur Verfügung stehen. Dadurch ist ein kurz- bis mittelfristiger 

Ersatz in diesen Fahrzeugklassen noch schwierig. Je nach Finanzlage und Entscheidung der 

Gremien sollte die Kommune aber durchaus in der Lage sein, einen Großteil der Fahrzeuge 

bis zum Jahr 2030 zu elektrifizieren.  

Allerdings muss bei der Elektrifizierung eines hohen Anteils der Flotte beachtet werden, dass 

dies einen zunehmenden Bedarf an Lademöglichkeiten zur Folge hat. Aufgrund der meist lan-

gen Standzeiten sind hierzu aber vergleichsweise geringe Anschlussleistungen erforderlich. 

Der Aufbau der Ladeinfrastruktur ist dennoch rechtzeitig mit dem Netzbetreiber abzustimmen 

und Haushaltsmittel (zum Beispiel für den Netzausbau) sind bei Bedarf vorzusehen. Dies be-

trifft unter anderem das Parkhaus in der Grabenstraße, da hier der Netzanschluss laut Netz-

betreiber bereits ausgelastet ist, was einen Netzausbau mit neuer Umspannstation erforderlich 

macht, dessen Kosten nicht von der Netzgesellschaft getragen werden. Ein geeignetes Lade-

management sowie eine unterstützende Versorgung aus selbsterzeugtem Strom mit einer ent-

sprechenden Speicherung können an anderen Standorten dazu beitragen, das Netz zu ent-

lasten und gegebenenfalls teure Nachrüstungen zu verhindern. 

Der Modal Split wird gegenwärtig sehr stark durch den motorisierten Individualverkehr domi-

niert. Um die klimaschädlichen Emissionen des Verkehrs zu reduzieren, spielt daher neben 

der individuellen (Elektro-)Mobilität auch die Umgestaltung der Verkehrssysteme eine wich-

tige Rolle. Eine konkrete Potenzialabschätzung im Mobilitätssektor ist allerdings schwierig. Bei 

der vorliegenden Struktur ist es allein aus Kostengründen kaum möglich, den ÖPNV bezie-

hungsweise den Zeittakt wesentlich auszubauen. Die Handlungsoptionen im Bereich des 

ÖPNV liegen zudem hauptsächlich beim Landkreis sowie beim Verkehrsverbund. Daher ist 

der Einfluss der Kommune eher begrenzt. Dennoch ist es wichtig, dass die Kommune eine 

Vorreiterrolle einnimmt. Dies gelingt beispielsweise durch das gemeinsame Starten von Pilot-

projekten mit dem Verkehrsverbund. Um den ÖPNV attraktiver zu gestalten, muss zudem 

ganzheitlich gedacht werden. Dafür ist das Umfeld zum ÖPNV möglichst attraktiv zu gestalten.  

Die Bereitschaft auf das eigene Auto zu verzichten, setzt letztlich alternative Fortbewegungs-

mittel voraus. Daher liegen die Chancen in der Stadt Marbach a. N. vor allem in einer besseren 

Integration der Verkehrssysteme. Schlagworte sind dabei Mobilitätsknotenpunkte, speziell an-

gepasste Fahrdienste, eine verstärkte Umstellung auf alternative Antriebe sowie die Optimie-

rung des bestehenden Sharing-Angebots. Wichtig ist dabei auch, die Zugänge zu den unter-

schiedlichen Angeboten zu vernetzen.  

Obwohl Marbach bereits eine Vielzahl verschiedener Mobilitätsangebote bietet, besteht hier 

noch Verbesserungspotenzial. Potenziale zur Akzeptanzsteigerung bieten Aufklärungsarbei-

ten und Bekanntmachungen der bestehenden Sharing-Angebote in der Schillerstadt. Neben 

den zuvor gelisteten Aspekten hat die Kommune zudem die Möglichkeit Carsharing 
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erfolgreicher zu platzieren, indem die Nutzung der Fahrzeuge als Ergänzung der eigenen 

Flotte eingesetzt und dadurch die Anzahl der Fahrzeuge im Fuhrpark reduziert wird.  

Neben verschiedenen Mobilitätsangeboten kann auch die Verbesserung der Fahrradinfra-

struktur zu einer Änderung des Mobilitätsverhaltens beitragen. Bedingt durch die Corona-Krise 

ist die Bedeutung des Radverkehrs gestiegen. Sofern eine entsprechende Infrastruktur zur 

Verfügung steht, ist anzunehmen, dass mit der zunehmenden Verbreitung von E-Bikes, auch 

der Nutzungsradius sowie die Nutzungsfrequenz in der täglichen Anwendung steigen werden. 

Hier ist nicht das touristische Angebot, das bereits vielfach sehr gut ausgebaut ist, sondern die 

alltagstaugliche Verknüpfung der wesentlichen Punkte in den Fokus zu rücken.  

Da das Auto für viele Menschen, aufgrund der dadurch vorhandenen Unabhängigkeit und „Si-

cherheit“ in Zeiten der Corona-Krise, nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken ist, wird eine 

Stärkung alternativer Möglichkeiten umso schwieriger. Sofern die Bemühungen das entspre-

chende Umfeld zu generieren allerdings Erfolg haben, kann davon ausgegangen werden, dass 

in den kommenden Jahren die „Sharing Mobility“ zunehmen wird. 

1.3 Maßnahmen 

Wie die Ergebnisse der Treibhausgasbilanz im Verkehrssektor der Stadt Marbach a. N. zeigen 

(siehe Kapitel 4), müssen bei den Bemühungen um die Minderungen der Emissionen in der 

Kommune vor allem die Bürgerinnen und Bürger adressiert werden. Nur dadurch kann es ge-

lingen, die CO2-Emissionen im Verkehrssektor, die größtenteils auf den motorisierten Indivi-

dualverkehr zurückzuführen sind, zu senken. 

Hier sind die direkten Einflussmöglichkeiten der Kommune teilweise sehr begrenzt. Neben 

Maßnahmen, welche die Umstellung auf Elektrofahrzeuge unterstützen (z. B. Aufbau von La-

deinfrastruktur) oder Maßnahmen, die Alternativen zum motorisierten Individualverkehr för-

dern (beispielweise Attraktivierung der Fahrradnutzung), bleiben eigentlich nur bewusstseins-

bildende Maßnahmen, Beratungsangebote und eine konkrete Unterstützung.  

Entsprechende Handlungsoptionen sind im Maßnahmenkatalog zusammengefasst, welcher 

in die fünf Bereiche „Elektromobilität vorantreiben“, „Alternative Mobilität stärken“, „Vorbild-

funktion einnehmen“, „Informationen bereitstellen“ und „Kooperationen unterstützen“ geglie-

dert wurde. Nähere Informationen zur Gliederung sind in Kapitel 9.1 enthalten. 

Damit die Kommune ein derart ausgerichtetes Maßnahmenpaket glaubhaft vermitteln kann, 

muss die Verwaltung selbst ein Beispiel geben. Dazu gehört zunächst die weitere Umstellung 

des eigenen Fuhrparks auf emissionsarme Antriebe. Auch der Nachweis und das Vermitteln 

der eigenen Anstrengungen beziehungsweise Projekte sind wesentliche Faktoren. 

Die im Maßnahmenkatalog angeführten Maßnahmen sind als Optionen zu verstehen und soll-

ten gemäß der eigenen personellen wie finanziellen Möglichkeiten in Angriff genommen wer-

den. Eine gewisse Richtschnur ergibt sich dabei aus den in Kapitel 9.4 aufgeführten Hand-

lungsempfehlungen sowie der vorgenommenen Priorisierung der Stadt Marbach a. N., welche 

Abbildung 1-1 entnommen werden kann. Dabei wurden die Maßnahmen entsprechend der 

vergebenen Priorität3 sowie des abgeschätzten Umsetzungszeitraums4 geclustert.  

 

3 Priorität:     „1“ sollte sofort in Angriff genommen werden (prioritär) und „6“ absolut nicht vorrangig 

4 Umsetzungszeitraum:  kurzfristig: Realisierung < 2 Jahre | mittelfristig: Realisierung in 2 – 5 Jahren |   
langfristig: Realisierung > 5 Jahre 
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• Aufbau weiterer Lade- und Abstell-

möglichkeiten für E-Bikes (1.2) 

• Selber tun und bekanntmachen (4.2) 
 

 

• Ausbau des Carsharing-Ange-

bots in Marbach (2.4) 

• Attraktivierung des Fußver-

kehrs in Marbach (2.7) 

• Attraktivierung der Fahrradnut-

zung in Marbach (2.8) 

• Umstellung des Fuhrparks auf 

emissionsarme Antriebe (Pkw 

& leichte Nutzfahrzeuge) (3.1) 

• Lademöglichkeiten für kommu-

nalen E-Fuhrpark errichten 

(3.3) 

• Stromversorgung aus erneuer-

baren Energien für E-Fahr-

zeuge (3.6) 

• Beschaffungskooperationen 

mit anderen Kommunen (5.5) 
 

 

 

 

3 

 

• Schaffung Mobilitätsknotenpunkt 

Marbacher Bahnhof (2.1) 

• Validierung Carsharing-Nutzer*innen 

durch Stadtverwaltung (2.3) 

• Bekanntmachung und Aufklärung 

über vorhandene Mobilitätsangebote 

in Marbach (4.3) 

• Ansprache der Unternehmen zur 

Umsetzung von Elektromobilitäts-

maßnahmen (4.4) 

• Etablierung einer (Elektro-)Mobili-

tätsgruppe (5.2) 
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(1.3) 

• Attraktivierung des ÖPNV in 

Marbach (2.9) 
 

 

• Etablierung einer autofreien In-
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• Lademöglichkeiten für Mitarbeiter*in-

nen schaffen (3.5) 

• Feedbackformular für Vorschläge 

zur Mobilitätsinfrastruktur einrichten 

(4.5) 

• Benennung von (Elektro-)Mobilitäts-

paten (5.3) 
 

 

• Installation Mobilitätsstationen 

im Stadtgebiet (2.2) 

• Etablierung weiterer (E-)Sha-

ring-Angebote in Marbach 

(2.5) 

• Bereitstellung einer Routing-

App (2.6) 
 

 

• Umstellung des Fuhrparks auf 

emissionsarme Antriebe (Son-

derfahrzeuge) (3.2) 
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• Teilnahme Treibhausgasquotenhan-

del mit reinen E-Fahrzeugen (3.4) 

• Testangebote mit E-Fahrzeugen er-

möglichen (5.1) 
 

 

 

 

• Umstellung Bürgerbuslinie und 

ÖPNV auf emissionsarme An-

triebe (2.10) 

 

6 

 

• Gründung Unternehmensnetzwerk 

Elektromobilität (5.4) 
 

 

 

 

 

 

kurzfristig mittelfristig langfristig 

Abbildung 1-1: Maßnahmenübersicht Umsetzungszeitraum vs. Priorität 

Umset-

zungs-

zeit-

raum 

Priorität 
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1.4 Handlungsempfehlungen 

Wie die CO2-Bilanz des Verkehrsbereichs belegt, hat der motorisierte Individualverkehr einen 

wesentlichen Anteil an den Treibhausgasemissionen und stellt innerhalb der Kommune einen 

Emissionsschwerpunkt im Verkehrsbereich dar. Die Schillerstadt ist daher für eine wirksame 

Reduktion der Emissionen neben den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter ande-

rem auf Kooperation mit den Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen im Einzugskreis der 

Kommune angewiesen. Um hier eine entsprechende Atmosphäre „pro E-Mobilität“ bei allen 

Beteiligten zu erzeugen, sind drei Phasen zu durchlaufen beziehungsweise zu unterstützen: 

1. Bewusstseinsbildung 

Die Bedeutung der Themen und die Notwendigkeit des individuellen Handelns müssen 

klar werden. 

2. Beratung 

Wenn die Akteure für ein entsprechendes Handeln sensibilisiert sind, stellen sich häufig 

viele konkrete Fragen. Damit das Interesse nicht wieder zurückgeht, ist hier ein entspre-

chendes Beratungsangebot vorzuhalten. 

3. Unterstützung bei der Umsetzung 

Ist die Entscheidung für ein konkretes Projekt gefallen, gilt es, entsprechende Hürden 

bei der Durchführung zu vermeiden. Dies können beispielweise eine politische Unter-

stützung, Informationen zu den unterschiedlichen privaten Lademöglichkeiten oder eine 

Datenbank mit zertifizierten Elektrofachkräften sein. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass gerade die Maßnahmen in den Bereichen Information und 

Kooperation ein engagiertes Auftreten und zumindest in der Anfangsphase ein hohes Maß an 

Organisations- und Überzeugungsarbeit verlangen. Daher sind die erforderlichen Tätigkeiten 

mit hohem Engagement in Angriff zu nehmen.  

Eine systematische und koordinierte Öffentlichkeitsarbeit könnte in diesem Zusammenhang 

ein Lösungsansatz sein, um ein gemeinschaftliches „Wir-Gefühl“ bei allen relevanten Aktivitä-

ten zu kreieren und dazu beitragen, die Identifikation des einzelnen Bürgers / Unternehmens 

mit seiner Kommune in diesem Sinne zu stärken. 

Damit dies erreichbar wird, ist es erforderlich, mit einer strukturierten Öffentlichkeitsarbeit zu-

mindest die folgenden Ziele anzustreben: 

1. publik machen 

Die Aktivitäten und Zielsetzungen der Kommune hinsichtlich (Elektro-)Mobilitätsmaß-

nahmen sollen in einem möglichst großen Teil der Einwohnerschaft und der Unterneh-

men der Region bekannt gemacht werden. 

2. Informationen verbreiten 

Neben der Steigerung des Bekanntheitsgrades geht es auch um die Vermittlung sach-

gerechter Informationen, welche Verunsicherungen entgegenwirken und fundierte sach-

liche Entscheidungen ermöglichen. Typische Beispiele sind hier bestehende Förderpro-

gramme oder Informationen zu neuen Technologien. 

3. zum Mitmachen anregen 

Bekanntheitsgrad und Sachkenntnis sollen in erster Linie dazu führen, dass sich die Ak-

teure für die neuen Themen interessieren und sich an der Realisierung von Mobilitäts-

maßnahmen im persönlichen wie erweiterten Umfeld beteiligen. Gemeint sind damit 

nicht nur die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs, sondern auch eine Verhaltensände-

rung insgesamt (z. B. häufigere Nutzung alternativer Verkehrsmittel). 
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4. Beteiligungsmöglichkeiten aufzeigen 

(Elektro-)Mobilitätsmaßnahmen sind zwar meist mit Investitionen verknüpft, zahlen sich 

auf Dauer aber sehr häufig aus. Zu nennen sind hier zum Beispiel die meist geringeren 

Betriebskosten von Elektrofahrzeugen. 

Welche Art von Öffentlichkeitsarbeit gepflegt wird, ist weniger wichtig als die Tatsache, dass 

überhaupt Aktivitäten in dieser Richtung unternommen werden. Generell kann festgehalten 

werden, dass jede Art der Öffentlichkeitsarbeit grundsätzlich als positiv einzustufen ist und 

eine Multiplikatorwirkung innehat.  

Wesentliche Aspekte hierbei sind zum einen die Kontinuität und zum anderen eine erkennbare 

Objektivität und Ehrlichkeit. Die Kontinuität, also vor allem das regelmäßige Aufgreifen der 

vielen unterschiedlichen Themenfelder der (Elektro-)Mobilität unter einer gemeinsamen Über-

schrift, stellt sicher, dass die Aktivitäten nach und nach immer bewusster wahrgenommen wer-

den. Zudem ist es Interessierten möglich, sich auf das Erscheinen neuer Informationen einzu-

stellen und diese auch gezielt nachzufragen. Objektivität und Ehrlichkeit sind wichtig, um sich 

von vereinfachenden, reinen Werbeaussagen abzugrenzen. Es muss klar sein, dass die Ver-

öffentlichungen der Kommune von der Idee getragen sind, unabhängige Informationen für die 

Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen bereitzustellen, die dazu beitragen, dass diese ihre 

eigenen Entscheidungen auf Basis fundierter Kenntnisse treffen können. 

Wichtig ist neben der Öffentlichkeitsarbeit auch, dass die Maßnahmenumsetzung im Haushalt 

berücksichtigt wird. Zudem sollten die umgesetzten oder geplanten Aktivitäten mindestens in 

Form eines Jahresberichts aufgezeigt und dabei auch auf die weiteren Entwicklungen einge-

gangen werden. Die Dokumente sind so aufzubereiten, dass sie in den Gremien zur Kenntnis 

genommen werden. Sie können sowohl als Nachweis für den Erfolg durchgeführter Maßnah-

men als auch als Maßstab für die Durchführung weiterer Maßnahmen genutzt werden.  

Das Thema Elektromobilität ist in der kommunalen Verwaltung als permanent zu berücksich-

tigendes Themenfeld zu verankern. Hierzu müssen die entsprechenden Verantwortlichkeiten 

festgelegt und die notwendigen Freiräume geschaffen werden. Dafür sollte eine Gruppe aus 

Mitgliedern der Verwaltungen gegründet werden, die sich regelmäßig trifft und auch ein jährli-

ches Arbeitsprogramm festlegt. Zudem könnte eine weitere Unterstützung durch Engagement 

aus der Bevölkerung in organisierter und kontinuierlicher Form einer (Elektro-)Mobilitätsgruppe 

erfolgen. Auf diese Weise könnte zusammen mit der Verwaltung an verschiedenen (Elektro-) 

Mobilitätsthemen gearbeitet werden. Zu nennen sind hier beispielweise die Vorbereitung von 

Veranstaltungen, die Begleitung von Projekten oder die Entwicklung von Informationsmaterial.  

Darüber hinaus ist es empfehlenswert, Engagement seitens der Gemeinderäte und auch pri-

vates Engagement in der Kommune z. B. in Form eines „Elektromobilitätsbeirates“ in den Pro-

zess mit einzubinden. Dieser könnte alternativ oder als Ergänzung zur (Elektro-)Mobilitäts-

gruppe gesehen werden. Dieses Gremium darf nicht nur beratend tätig sein, sondern sollte 

sich aktiv an der konkreten Maßnahmenumsetzung beteiligen. Ein erster Schritt wäre die be-

reits erwähnte jährliche Festlegung des Arbeitsprogramms in Kooperation mit Vertretern der 

Kommune. Dabei sollte auch abgestimmt werden, bei welchen Maßnahmen der Elektromobi-

litätsbeirat die Umsetzung anstößt und die Durchführung unterstützt oder diese auch ganz 

übernimmt.  

Hier ist darauf zu achten, dass die Maßnahmen auch durchführbar sind (Mittel, Rahmenbedin-

gungen und personelle Ressourcen). Demnach sollten Zahl und Komplexität der Maßnahmen 

so gewählt werden, dass eine Durchführung realistisch ist. Die Umsetzung des festgelegten 
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Programms sollte dann auch nachverfolgt / kontrolliert und die Maßnahmen – zumindest mit-

telfristig –weiterentwickelt werden.5 

Um das Thema Elektromobilität in der Kommune zu stärken, sind sowohl die Vorbildfunktion 

der Kommune beispielweise durch eine Umstellung des Fuhrparks auf modernere, nachhalti-

gere und emissionsärmere Techniken als auch die Schaffung der Rahmenbedingungen, wie 

etwa durch den Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur, wichtige Parameter. Um zudem 

die Emissionen in der Kommune zu senken, bedarf es, neben dem Engagement der Kommune 

sowie der konkreten Investitionen der Bürgerinnen und Bürger in alternative Antriebe, vor al-

lem einer grundsätzlichen Änderung des Mobilitätsverhaltens.  

Die Bedeutung der alternativen Mobilität sowie inter- und multimodaler Nutzungen nimmt zu, 

wenn der motorisierte Individualverkehr an Attraktivität verliert. Wesentliche Hebel sind hierbei 

beispielweise die Kosten und die Fahrtzeit mit dem privaten Fahrzeug. Es ist daher empfeh-

lenswert, dass die Kommune, im Sinne eines verstärkt umweltschonenden Verkehres, weniger 

in den Ausbau der Straßen und Stellplätze, sondern verstärkt in eine Attraktivierung des 

ÖPNV, zum Beispiel in eine Stärkung der Anschlussmobilität durch Mobilitätspunkte, sowie in 

Rad- und Fußwege investiert. Daher sollten unbedingt auch Maßnahmen in Angriff genommen 

werden, die den Umweltverbund stärken. Nur durch eine erfolgreiche Kombination verschie-

dener Lösungen und deren einfache Nutzungsmöglichkeit kann es gelingen, einen Mehrwert 

für die Bürger und damit eine Alternative zum eigenen Auto zu schaffen. Wichtig ist es zudem 

die Unternehmen und weitere Akteure (z. B. Nachhaltigkeitsgruppe, Solarverein, Arbeits-

gruppe Bürgerbus Marbach am Neckar, Interessengemeinschaft „Lastenrad Marbach“, 

RegioRadStuttgart, StadtMobil e.V., Verkehrsverbund) im Einzugsbereich der Kommune so-

wie weitere Dienstleister in die „elektromobile“ Entwicklung einzubeziehen, da diese beispiel-

weise bei der Stärkung eines alternativen Mobilitätsverhaltens eine wichtige Schlüsselrolle 

einnehmen können. 

Darüber hinaus kann sich auch ein Austausch zwischen (Nachbar-)Kommunen, nicht nur auf 

Leitungseben, sondern auch auf Fachebene, als äußerst hilfreich erweisen. Über diese Ko-

operationen lassen sich gute Beispiele ausfindig machen und multiplizieren und es können 

neue, originelle Ideen in die eigenen Arbeiten einfließen. Gute Möglichkeiten für einen solchen 

Austausch stellen Netzwerke, Arbeitstreffen oder auch Konferenzen dar. Die Umsetzung des 

Elektromobilitätskonzeptes könnte daher auch als Gemeinschaftsaufgabe, beispielweise 

durch eine Beschaffungskooperation mit anderen Kommunen, wahrgenommen werden. 

 

5 Der Maßnahmenkatalog, inklusive der individuellen Maßnahmenbeschreibung, stellt eine Momentaufnahme 
über aktuell als empfehlenswert einzustufende Maßnahmen dar. Die Aktualität, Prioritäten und die thematische 
Ausrichtung des Maßnahmenkataloges sind regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls entsprechend anzu-
passen. 
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2 Ausgangssituation und Zielsetzung 

Bedeutung Elektromobilität: 

„Fortbewegung mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen bzw. Verkehrsmitteln“ 
(Quelle: Duden online6) 

Die Bundesregierung hat sich mit dem novellierten Klimaschutzgesetz das Ziel gesetzt, die 

Treibhausgasemissionen in Deutschland bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu 1990 um 65 Pro-

zent zu senken und bis zum Jahr 2045 Treibhausgasneutralität zu erzielen.  

Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine starke Reduktion der Emissionen im Verkehrssektor er-

forderlich, zu der unter anderem die Elektrifizierung des Straßenverkehrs beitragen kann. 

Bedingt durch den Klimawandel, die immer noch unzureichende Einhaltung der Grenzwerte 

zur Luftreinhaltung und die damit verbundenen Dieselfahrverbote hat der Leitgedanke Elekt-

romobilität sowohl in Politik und Wirtschaft als auch in der Bevölkerung sowie in der Wissen-

schaft an Aufmerksamkeit gewonnen. 

Bereits im Jahr 2007 erklärte die deutsche Bundesregierung im Integrierten Energie- und 

Klimaprogramm die Förderung der Elektromobilität zum entscheidenden Baustein für das Er-

reichen der Klimaschutzziele. Doch erst im Jahr 2020 gelang schließlich, nicht zuletzt durch 

die Corona-bedingte Innovationsprämie, der Durchbruch der Elektromobilität bei den Pkw.  

Angesichts der Feinstaubbelastung in vielen Städten und der anhaltend hohen Treibhaus-

gasemissionen des Verkehrssektors, kommen alternativen Mobilitätskonzepten und neuen 

Antriebsformen weiterhin eine zunehmend besondere Bedeutung zu. Elektrische Antriebe gel-

ten als wesentliche Stellschraube für eine zukunftsfähige Mobilität. 

Vor diesem Hintergrund unterstützen auch verschiedene Bundesministerien die Erstellung von 

Konzepten und konkrete Umsetzungsmaßnahmen durch entsprechende Förderungen.  

Mit der Förderrichtlinie Elektromobilität fördert das Bundesministerium für Digitales und Ver-

kehr (BMDV)7 zum Beispiel die Erstellung von anwendungsorientierten Elektromobilitätskon-

zepten. Vor dem Hintergrund steigender Anforderungen an den Klimaschutz soll eine signifi-

kante Erhöhung batterieelektrischer Fahrzeugzahlen und des Ladeinfrastrukturangebots er-

reicht werden, indem vorrangig Kommunen und Unternehmen in ihrer Funktion als Vorreiter 

und Multiplikator bei der Einführung der Elektromobilität unterstützt werden.  

Die Schillerstadt Marbach am Neckar ist sich ihrer Vorbildfunktion und ihrer Verantwortung für 

die Bürgerinnen und Bürger bewusst und möchte das Thema „Elektromobilität“ zukünftig ver-

stärkt anzugehen. Im Fokus dabei stehen insbesondere die Bereiche:  

 kommunaler Fuhrpark (Schwerpunkt: Elektrifizierungspotenziale fünf Dienstfahrzeuge) 

 öffentliche Ladeinfrastruktur (Ausbau der Elektromobilität durch gezielte Entwicklung der 

Ladeinfrastruktur) 

 E-Carsharing (Bewertung u. Weiterentwicklung des bestehenden Carsharing-Angebots) 

 weitere Sharing-Modelle (Potenziale für Sharing mit Fahrrädern, E-Bikes, Lastenrädern) 

 

6 „Elektromobilität“ auf Duden online. [Online] Duden | Elektromobilität | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, 
Herkunft (abgerufen am 03.03.2022) 

7 ehemaliges Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Elektromobilitaet
https://www.duden.de/rechtschreibung/Elektromobilitaet
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Mit der Entwicklung eines kommunalen Elektromobilitätskonzeptes sollen 

 sowohl die Kernstadt als auch die Teilorte und spezifische Bereiche wie der Schulcam-

pus sowie die durch sie verursachte Verkehre einbezogen werden. 

 Handlungsvorschläge erarbeitet werden, die zu einer Reduzierung von verkehrsbeding-

ten Emissionen in Marbach am Neckar und Umgebung führen.  

 sinnvolle Maßnahmen vorgeschlagen werden, die sowohl Verkehr vermeiden, verblei-

bende Verkehre bei der Elektrifizierung unterstützen und die Elektromobilität in Marbach 

am Neckar fördern. 

Hierzu wurde ein Förderantrag beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV)8 

gestellt, der mit dem Bescheid vom 15. Juli 2019 bewilligt wurde. Die Zuwendung des geneh-

migten Projekts galt ursprünglich für den Zeitraum 01. Juni 2019 bis 30. November 2020. Eine 

Verlängerung bis zum 30. April 2022 wurde beantragt, sodass das Konzept zwischen Novem-

ber 2021 und März 2022 erarbeitet werden konnte.  

Hinweis: Das vorliegende Elektromobilitätskonzept berücksichtigt unter den Begriffen „Elekt-

romobilität“ und „Elektrofahrzeug“ ausschließlich die Fahrzeugtypen, deren Batterie über das 

Netz aufladbar sind. Andere Elektrifizierungsvarianten wie die Brennstoffzelle und deren Lad-

einfrastruktur werden nicht betrachtet. 

 

8 ehemaliges Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
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3 Bestandsanalyse (Ist-Situation) 

Nachfolgend wird ein Überblick über die gegenwärtige Situation in Marbach a. N. gegeben. 

Die dabei aufgeführten Punkte sind als Ausgangsbasis für die Erstellung des Elektromobili-

tätskonzeptes zu verstehen. 

3.1 Daten und Fakten zur Stadt Marbach a. N.

Die als Geburtsstadt von Friedrich Schiller 

bekannte Stadt Marbach a. N. ist eine von 

39 Kommunen im Landkreis Ludwigsburg 

und liegt rund 30 km nördlich von Stuttgart. 

Neben der Kernstadt, mit der historischen 

und unter Denkmalschutz stehende Alt-

stadt, gehören zu Marbach auch die drei 

Stadtteile Hörnle, Rielingshausen und Sie-

gelhausen.  

Der Stadtteil Hörnle liegt im Süden von 

Marbach und ist durch den Eichgraben von 

der Kernstadt getrennt. Rielingshausen 

liegt ungefähr 7 km nordöstlich von Mar-

bach, separiert durch die Gemeinde Erd-

mannhausen. Wie auch der Stadtteil Sie-

gelhausen, der südöstlich von Marbach 

liegt, handelt es sich bei diesen beiden 

Stadtteilen um Exklaven, die räumlich ge-

trennt von Marbach liegen. Hinzu kommt 

eine dritte Exklave, die allerdings ein unbe-

wohntes Gebiet nordöstlich von Rielings-

hausen darstellt.  

Die Kernstadt grenzt im Norden an die 

Kommunen Murr und Steinheim an der 

Murr, im Osten an Erdmannhausen, im Sü-

den an Ludwigsburg und im Westen an 

Benningen a. N. 

 

Abbildung 3-1: Stadt Marbach a. N. – geografi-

sche Lage (Quelle: Wikimedia Commons9)

Laut statistischem Landesamt Baden-Württemberg10 leben auf einer Fläche von etwas über 

18 km² (≙ 0,05 % der Landesfläche) derzeit gut 15.800 Einwohner (≙ 0,14 % der Landesbe-

völkerung). Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 877 Einwohnern je Quadratkilometer 

(EW/km²). Damit liegt die Bevölkerungsdichte über dem Durchschnitt des Landkreises Lud-

wigsburg (794 EW/km²) und deutlich über dem Landesdurchschnitt von 311 EW/km². (Stand 

31.12.2020).  Als potenzielle Nutzer bzw. Käufer eines Elektroautos kommen vor allem Perso-

nen im Alter von 18 bis 65 Jahren in Betracht. In Marbach a. N. sind dies etwas über 9.900 Be-

wohner, was ca. 62,7 % der Bevölkerung in der Stadt ausmacht (Stand 31.12.2020). Das Ver-

hältnis von Auspendlern zu Einpendlern liegt bei etwa 2,1 (Stand 30.06.2020).  

 

9 Urheber: Franzpaul, Lencer and Kjunix – PNG conversion of File:Marbach im Landkreis Ludwigsburg.svg. 
22. März 2009. [Online] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marbach_im_Landkreis_Ludwigsburg.png?use-
lang=de (zuletzt abgerufen am 04.11.2021) | [Creative Commons — Namensnennung - Weitergabe unter glei-
chen Bedingungen 3.0 Unported — CC BY-SA 3.0] 

10 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, [Online] https://www.statistik-bw.de/  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marbach_im_Landkreis_Ludwigsburg.png?uselang=de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marbach_im_Landkreis_Ludwigsburg.png?uselang=de
https://www.statistik-bw.de/
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3.2 Elektromobilität in Baden-Württemberg 

Was die Entwicklung der Elektromobilität in Baden-Württemberg angeht, lässt sich sagen, 

dass das Thema erst spät an Bedeutung gewonnen hat, sich jetzt aber überdurchschnittlich 

entwickelt. Wie Abbildung 3-2 zeigt, gab es laut Kraftfahrt-Bundesamt Anfang des Jahres 2021 

in Baden-Württemberg 111.743 Elektrofahrzeuge11, was einer Steigerung zum Vorjahr von 

über 130 % entspricht. Bei fast 95 % der Elektrofahrzeuge handelte es sich um Elektro-Pkw. 

 

Abbildung 3-2:  Anzahl der Elektrofahrzeuge (BEV + PHEV) in Baden-Württemberg von 2010 bis 2021  

(Quelle: KBA12) 

Die Zahl der Neuzulassungen in Baden-Württemberg im Jahr 2020 belief sich auf etwa 70.850 

Elektrofahrzeuge13 (siehe Abbildung 3-3), davon waren etwa 98,6 % Elektro-Pkw. Der Anteil 

der Elektrofahrzeuge im Jahr 2020 an den gesamten Kfz-Neuzulassungen lag bei gut 14 %, 

was einer Zunahme von fast 330 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. 

 

Abbildung 3-3:  Elektrofahrzeug-Zulassungen (BEV + PHEV) in Baden-Württemberg von 2010 bis 2021  

(Quelle: KBA14) 

 

11 Davon waren etwas mehr als 53,5 % reine Elektrofahrzeuge. 

12 Kraftfahrt-Bundesamt: Themensammlungen (FZ 13), PHEV erst ab 1. Januar 2018 ausgewiesen 

13 Davon waren ca. 48 % reine Elektrofahrzeuge. 

14 Kraftfahrt-Bundesamt: Themensammlungen (FZ 14), PHEV erst 2017 ausgewiesen 
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Abbildung 3-4 stellt den Anteil der Elektrofahrzeuge am jährlichen Kfz-Gesamtbestand seit 

dem Jahr 2010 dar. Abbildung 3-5 enthält die anteilige Entwicklung von Elektrofahrzeugen an 

den jährlichen Kfz-Gesamtzulassungen von 2010 bis 2020 (Ø 2,19 %). 

 

Abbildung 3-4: Anteil Elektrofahrzeuge (BEV + 

PHEV) am jährlichen Kfz-Gesamtbestand in Ba-

den-Württemberg zum 1. Januar des jeweiligen 

Jahres (Quelle: KBA15, eigene Berechnung) 

 

Abbildung 3-5: Anteil Elektrofahrzeuge (BEV + 

PHEV) an den jährlichen Kfz-Gesamtzulassungen 

in Baden-Württemberg (Quelle: KBA16, eigene Be-

rechnung) 

3.3 Elektromobilität innerhalb der Verwaltung 

Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung sind in der kommunalen Verwaltung ein Elektrofahrzeug 

sowie mehrere Elektrofahrräder im Einsatz (siehe Tabelle 3-1). 

Tabelle 3-1:  Elektromobilität innerhalb der kommunalen Verwaltung Marbach a. N. 

Gibt es Elektrofahrzeuge 
in der Verwaltung? 

Gibt es Elektrofahrräder 
in der Verwaltung? 

  Ja     Nein 

1 x elektrisches Straßenkehrfahrzeug 

  Ja     Nein 

6 x E-Bikes und 1 x elektrisches Lastenrad 

3.4 Infrastruktur 

3.4.1 Verkehrsachsen 

Über die Ausfahrt Pleidelsheim ist die Stadt Marbach am Neckar an die A81 angeschlossen. 

Zudem liegt Marbach an der Bahnstrecke Backnang – Ludwigsburg. Über die S-Bahn (S4), 

welche im 15- beziehungsweise 30-Minuten-Takt verkehrt, ist der Stuttgarter Hauptbahnhof in 

knapp einer halben Stunde zu erreichen. Busverbindungen bestehen nach Heilbronn und ins 

Bortwarrtal. Während der Stadtteil Rielingshausen an diese angeschlossen ist, verfügt die bäu-

erliche Siedlung Siegelhausen nicht über eine Busanbindung. Gut drei Kilometer entfernt von 

Rielingshausen befindet sich zudem die S-Bahn-Haltestelle Erdmannhausen.   

Insgesamt ist die (Kern-)Stadt sowohl mit dem Fahrrad, dem Auto, dem öffentlichen Nahver-

kehr als auch mit dem Flugzeug über den Flughafen Stuttgart erreichbar. Im Sommer besteht 

zudem die Möglichkeit Marbach a. N. mit dem Schiff der Neckarpersonenschifffahrt über die 

Schiffverbindung Besigheim – Marbach – Bad Cannstatt anzusteuern. 

 

15 Kraftfahrt-Bundesamt: Themensammlungen (FZ 13), PHEV erst ab 1. Januar 2018 ausgewiesen 

16 Kraftfahrt-Bundesamt: Themensammlungen (FZ 14), PHEV erst 2017 ausgewiesen 
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3.4.2 Parken 

An der A81 bei der Ausfahrt Pleidelsheim stehen insgesamt 88 Parken + Mitfahren-Stellplätze 

zur Verfügung, die allerdings nicht zum Stadtgebiet gehören.17   

Darüber hinaus gibt es verschiedene Parkmöglichkeiten in Marbach am Neckar18. Im Parkhaus 

in der Grabenstraße stehen ca. 202 Stellplätze zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es die 

Möglichkeit in Straßen zu Parken oder einen der 20 Parkplätze zu benutzen, darunter bei-

spielsweise der P + R Süd mit 56 Stellplätzen in der Bahnhofstraße. Eine Übersicht der Park-

möglichkeiten in Marbach a. N. zeigt Abbildung 3-6. 

 

Abbildung 3-6: Übersichtskarte der Parkmöglichkeiten in der Stadt (Quelle: Stadt Marbach a. N.) 

 

17 Straßenverkehrszentrale Bade-Württemberg, Parken und Mitfahren. [Online] http://svz-bw.de/parken_und_mit-

fahren.html#filter_bereich=ALL&filter_strasse=ALL&showresult=0& (abgerufen am 05.11.2021). 

18 Marbach a. N.: Anfahrt – Anreise und Parken. [Online] https://www.schillerstadt-marbach.de/anfahrt/anreise-
und-parken/ (abgerufen am 05.11.2021). 

http://svz-bw.de/parken_und_mitfahren.html#filter_bereich=ALL&filter_strasse=ALL&showresult=0&
http://svz-bw.de/parken_und_mitfahren.html#filter_bereich=ALL&filter_strasse=ALL&showresult=0&
https://www.schillerstadt-marbach.de/anfahrt/anreise-und-parken/
https://www.schillerstadt-marbach.de/anfahrt/anreise-und-parken/
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3.4.3 Ladeinfrastruktur 

Im Ladesäulenregister19 sind eine Normalladesäule und zwei Schnelladesäulen gelistet.  

Normalladesäule Marbach: 

 Betreiber:     EnBW mobility+ AG und Co.KG 

 Standort:     Marktstr. 25, 71672 Marbach am Neckar 

 Anzahl Ladepunkte:  2 (LP 1: AC Typ 2 (22 kW) bzw. Schuko |  

          LP 2: AC Typ 2 (22 kW) bzw. Schuko) 

1. Schnelladesäule Marbach: 

 Betreiber:     EnBW mobility+ AG und Co.KG 

 Standort:     Grabenstr. 4, 71672 Marbach am Neckar 

 Anzahl Ladepunkte:  2 (LP 1: AC Typ 2 (43 kW) | LP 2: DC CCS Typ 2 (50 kW) 

          bzw. CHAdeMO (50 kW)) 

2. Schnelladesäule Marbach: 

 Betreiber:     Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG 

 Standort:     Rielingshäuserstraße 15, 71672 Marbach 

 Anzahl Ladepunkte:  2 (LP 1: AC Typ 2 (43 kW) | LP 2: DC CCS Typ 2 (50 kW) 

          bzw. CHAdeMO (50 kW)) 

Die Ladeinfrastruktur am Kaufland wird laut Rückmeldung der Kaufland Dienstleistung GmbH 

& Co. KG sehr gut angenommen und es besteht eine große Nachfrage. Zudem reagieren die 

Kunden sehr positiv auf die Ladeinfrastruktur. Die Standortauswahl wird dabei anhand einer 

Reihe von Parametern, wie beispielsweise die in der Region zugelassenen E-Fahrzeuge, ge-

troffen. Kurzfristig sind allerdings keine weiteren Ladepunkte am Kaufland in Marbach geplant. 

 

Abbildung 3-7: Gemeldete Ladepunkte im Ladesäulenregister, Stand: 01.01.2022  

(Quelle: Bundesnetzagentur.de20) 

 

19 Hinweis: Die Bundesnetzagentur veröffentlicht seit Mitte April 2017 Informationen zur öffentlich zugänglichen 

Ladeinfrastruktur in Deutschland, welche im Rahmen der Ladesäulenverordnung (LSV) gemeldet wurden. 

20 Bundesnetzagentur (BNetzA): Ladesäulenregister. [Online] Bundesnetzagentur - Ladesäulenkarte (abgerufen 
am 08.02.2022). 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/E-Mobilitaet/Ladesaeulenkarte/start.html
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3.5 Mobilitätslösungen 

3.5.1 Carsharing 

Die Marbacher Filiale von StadtMobil e.V. hat im Jahr 2008 ihr erstes Fahrzeug aufgestellt, 

einen Opel Astra Kombi. Der Stellplatz befand sich schon damals am Marbacher Bahnhof. 

Wenige Jahre später wurde ein Toyota Aygo angeschafft, der auf der Schillerhöhe stationiert 

wurde. Das dritte Fahrzeug, ein Opel Corsa, kam 2014 dazu. Er stand zunächst in einem 

neuen Wohngebiet an der Rielingshäuser Straße. 2017 wurden die drei Fahrzeuge am Mar-

bacher Bahnhof zusammengezogen. 

Am Bahnhof in Marbach stehen angemeldeten Nutzerinnen und Nutzern auf dem Park + Ride-

Parkplatz vor dem Kaufland mittlerweile vier stationäre Carsharing-Fahrzeuge zur Verfügung. 

Die zwei Kleinwägen sowie die zwei Kombis werden gemeinsam von StadtMobil e.V. und der 

stadtmobil carsharing AG betrieben: 

 Opel Corsa 

 Toyota Yaris (Hybrid) 

 Opel Astra Kombi 

 Toyota Corolla (Hybrid) 

Aktuell können sich Neukunden in der Geschäftsstelle der stadtmobil carsharing AG in Stutt-

gart validieren lassen. In Marbach direkt ist eine Validierung durch ehrenamtliche Mitarbeiter 

von StadtMobil e.V. nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Alle Validierungsstellen im 

Raum Stuttgart sind auf der Website von stadtmobil carsharing zusammengestellt: 

https://stuttgart.stadtmobil.de/privatkunden/kunde-werden/ 

Gebucht werden können die Fahrzeuge rund um die Uhr. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies 

kurz vor Fahrtantritt oder bereits mehrere Monate im Voraus erfolgt. Möglich ist die Buchung 

per App, Webseite oder telefonisch.  

Zudem können in Marbach zwei Kindersitze (15–36 kg) dazugebucht werden. In jedem Fahr-

zeug ist darüber hinaus ein Schlüssel für eine sich neben dem Bahnhofsgebäude befindende 

Fahrradbox hinterlegt, sodass die intermodale Nutzung von Fahrrad und Sharing-Fahrzeug 

erleichtert wird. 

 

Abbildung 3-8: Carsharing-Fahrzeuge Marbach a. N. 

Nach Rückmeldung von StadtMobil e.V. ist die Carsharing-Auslastung in Marbach zu Beginn 

der Pandemie stark zurückgegangen. Von Frühjahr bis Herbst 2021 stieg die durchschnittliche 

zeitliche Auslastung der Marbacher Carsharing-Flotte allerdings wieder kontinuierlich an und 

lag nur wenig unter dem Wert vor der Corona-Pandemie. Allerdings sind gerade im Winter 

2021 die Auslastungszahlen stark eingebrochen (siehe dazu Abbildung 3-9). 

https://stuttgart.stadtmobil.de/privatkunden/kunde-werden/
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Im Mittel lag die Auslastung im Jahr 2021 bei 21 % (vor der Corona-Pandemie bei 30 – 40 %).  

Astra      14 %     Corsa     22 % 

Corolla Hybrid   25 %     Yaris Hybrid   25 % 
                       

Marbach a. N.   21 %  

 

Abbildung 3-9: Auslastung Carsharing-Fahrzeuge Marbach im Dreimonatsmittel (Quelle: StadtMobil e.V.) 

Im Rahmen der stadtmobil-Wochen im Jahr 2021 wurde in Marbach verstärkt über das Thema 

Carsharing kommuniziert. Dabei wurde auch berichtet, dass sich in vielen Kommunen im Bal-

lungsraum Stuttgart mit Carsharing bereits wirtschaftliche Gewinne erzielen lassen. Wo dies 

möglich ist, kümmert sich die stadtmobil carsharing AG um den Betrieb der stadtmobil-Fahr-

zeuge und -Stellplätze. In Marbach am Neckar wirft Carsharing aktuell (noch) keine Gewinne 

ab. Hier werden die Fahrzeuge ehrenamtlich von Mitgliedern des Vereins StadtMobil e.V. be-

treut und finanziell und organisatorisch verantwortet. 

Vor etwa 20 Jahren ist die stadtmobil carsharing AG aus dem Verein hervorgegangen. An der 

Kooperation von Verein und AG hat sich nichts geändert und alle Fahrzeuge des Vereins sind 

ins Buchungssystem der AG eingepflegt. Angemeldete Nutzerinnen und Nutzer in Marbach 

können demnach auf alle stadtmobil-Fahrzeuge in der Region Stuttgart (über 520 Fahrzeuge, 

Stand September 2021) zurückgreifen.  

stadtmobil bietet im Einzugsgebiet der Region Stuttgart die Aufstellung und den Betrieb eines 

Carsharing-Fahrzeugs auch dort an, wo dies aus wirtschaftlichen Gründen derzeit (noch) nicht 

lohnend ist. Dafür muss ein geeigneter, öffentlich zugänglicher Parkplatz (bei einem Elektro-

fahrzeug mit Ladesäule) bereitgestellt und die von stadtmobil getätigten Investitionen sowie 

die laufenden Kosten durch eine Monatspauschale abgedeckt werden. Der Vorteil liegt darin, 

dass die Fahrzeugwahl (vom Kleinwagen bis zum Transporter) frei getroffen werden kann.  

Bei der Anschaffung eines eigenen Fahrzeugs muss neben den Kosten für beispielweise War-

tung und Versicherung auch noch der Wertverlust des Autos bei der Kostenbetrachtung ein-

berechnet werden. Ersetzt das Carsharing-Fahrzeug dagegen ein privates Fahrzeug, dann 

entfallen alle Aufwände und Kosten, die im Zusammenhang mit diesem stehen. Die Kunden 

zahlen nur die tatsächliche Nutzung sowie den festgelegten Anteil aus der Monatspauschale, 

während sich stadtmobil um die Betreuung und Pflege der Fahrzeuge kümmert. 

Die Erlöse aus allen Nutzungen des Carsharing-Fahrzeugs werden zu 80 % rückvergütet, 

wodurch die zu entrichtende Monatspauschale in Teilen oder vollständig kompensiert wird. 
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Neben den finanziellen Vorteilen, die Carsharing seinen Nutzern bieten kann, gibt es weitere 

positive Effekte. Carsharing kann zu freiwerdendem Parkraum führen, der von der Kommune 

für Fußgänger, Radfahrer, Spielplätze oder Grünflächen genutzt werden kann. Zudem stoßen 

Carsharing-Flotten oft weniger CO2 aus als der übrige nationale Pkw-Bestand, weil meist mo-

dernere, energieeffizientere und kleinere Fahrzeuge eingesetzt werden.  

3.5.2 RegioRad 

In Marbach am Neckar können zehn RegioRäder am Bahnhof und auf der Schillerhöhe entlie-

hen werden. Jeweils zwei Fahrräder und drei Pedelecs stehen an den beiden Marbacher Re-

gioRadStuttgart-Stationen bereit. Die Station „Bahnhof Marbach / Bahnhofstraße“ bietet eine 

praktische Anschlussmobilität zur S-Bahn und ergänzt zudem das am Bahnhof stationierte 

Carsharing. Das regionsweite und interkommunale Fahrrad- und Pedelec-Verleihsystem Re-

gioRadStuttgart vergrößert sich stetig im Landkreis Ludwigsburg. Mit den Leihfahrrädern und 

-Pedelecs ist es möglich vom Marbacher Bahnhof auf die Schillerhöhe – oder entlang des 

Neckars bis nach Freiberg, Ludwigsburg, Remseck oder Stuttgart zu radeln. Auch in Steinheim 

an der Murr und Backnang soll es bald möglich sein, das RegioRad oder RegioPedelec zu-

rückzugeben. 

3.5.3 Lastenrad „Charlotte“ 

Registrierte Bürger*innen der Schillerstadt können über die Interessengemeinschaft „Lasten-

rad Marbach“ ein elektrisch betriebenes Fahrrad, zum Transport von Lasten, mieten.   

Das Lastenrad ist bis maximal vier Tage im Monat und drei Tage am Stück kostenlos buchbar. 

Das Lastenrad kann an den Standorten „Buchhandlung Taube“, „Reformhaus Sieber“ und 

„Weingärtner Marbach“ ausgeliehen werden. Die Ausleihstationen wechseln sich im dreimo-

natigen Rhythmus mit dem Verleih ab, wobei das Rad zu der Station zurückgebracht werden 

muss, an der es ausgeliehen wurde. Durch den Lastenrad-Verleih soll ein kleiner Beitrag zur 

Lösung der Verkehrsprobleme in Marbach a. N. geleistet werden. 

Nähere Informationen unter: Über uns – Lastenrad Marbach (lastenrad-marbach.de) 

 

Abbildung 3-10: Lastenrad Marbach (Quelle: https://lastenrad-marbach.de/) 

3.5.4 Bürgerbus 

Neben den zuvor erwähnten Sharing-Lösungen gibt es in Marbach a. N. seit dem 5. Okto-

ber 2015 den Marbacher Bürgerbus. Die durch ehrenamtlich engagierte Fahrten betriebene 

Buslinie verkehrt größtenteils in den nicht durch den ÖPNV bedienten Stadtgebieten.  

https://lastenrad-marbach.de/
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Durch die zusätzliche Buslinie soll den Bürgerinnen und Bürgern von Marbach, aber vor allem 

Senioren und Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, ermöglicht werden, in die 

ansonsten schwer zu erreichenden Stadtgebiete zu gelangen. 

Der Bus steuert montags, mittwochs, freitags und samstags, zu unterschiedlichen Zeiten, 

42 Haltepunkte im ein-Stunden-Takt an und legt dabei je Tag etwas mehr als 50 km zurück 

(genaue Haltezeiten und -orte siehe: Rathaus, Stadtinfoladen oder Marbacher Bürger Bus - 

Marbacher Bürgerbus (jimdofree.com)) 

Die Kosten belaufen sich für eine Fahrt auf 1,50 €, unabhängig von der gefahrenen Anzahl der 

Haltestellen. VVS-Tickets werden vom Personal anerkannt. 

 

Abbildung 3-11: Marbacher BürgerBus (Quelle: Arbeitsgruppe Bürgerbus Marbach am Neckar) 

3.6 Verkehr 

3.6.1 Kraftfahrzeugbestand 

In Marbach a. N. gab es Anfang des Jahres 2021 gemäß Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)21 insge-

samt 11.058 zugelassene Kraftfahrzeuge. Die Details der Bestandszahlen aller Fahrzeugka-

tegorien für das Jahr 2021 sind in Tabelle 3-2 zusammengestellt. 

Tabelle 3-2: Kfz-Bestand in Marbach a. N. nach Fahrzeugkategorien zum 01.01.2021 (Quelle: KBA) 

Kfz 
insgesamt 

Davon … 

Pkw Lkw 
Zugma-
schinen 

Krafträder 
Sonstige 

Kfz 

11.058 9.388 389 279 979 23 

 

21 Kraftfahrt-Bundesamt: Bestand nach Gemeinden (FZ 3) 

https://marbacherbuergerbus.jimdofree.com/
https://marbacherbuergerbus.jimdofree.com/
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Etwa 0,02 % der deutschlandweiten ca. 48,2 Mio. Personenkraftwagen sind in Marbach a. N. 

zugelassen. Abbildung 3-12 zeigt darüber hinaus die anteilige Verteilung des Pkw-Bestands 

auf Landes- und Kreisebene.  

 

Abbildung 3-12:  Anteilige Zuordnung des deutschlandweiten Pkw-Bestandes zum 01.01.2021  

(Quelle: KBA) 

Wird einen Blick auf den Pkw-Bestand je 1.000 Einwohner (EW) geworfen, dann waren in 

Baden-Württemberg Anfang 2021 insgesamt 613 Pkw je 1.000 Einwohner zugelassen. Damit 

liegen die Pkw-Zulassungszahlen in der Schillerstadt mit 593 Pkw je 1.000 Einwohner unter 

dem Landes- und Kreisdurchschnitt. Bei den Kfz je 1.000 Einwohner ist die Zulassungsdichte 

in Marbach am Neckar ebenfalls niedriger als die durchschnittliche Kfz-Dichte auf Kreis- und 

Landesebene (siehe Tabelle 3-3). 

Tabelle 3-3:  Pkw- und Kfz-Dichte in Marbach a. N. im Vergleich zum Landkreis und zum Land zum 

01.01.2021 (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg) 

 
Marbach a. N. Landkreis Lud-

wigsburg 
Baden- 

Württemberg 

Pkw / 1.000 EW 593 616 613 

Kfz / 1.000 EW 698 739 753 

3.6.2 Fahr- und Verkehrsleistungen 

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg berechnet regelmäßig die Fahrleistung auf 

Gemeindeebene und differenziert dabei nach Straßentypen (innerorts, außerorts, Autobah-

nen) und Fahrzeugkategorien (Zweiräder, Pkw, etc.). Damit werden im Prinzip unabhängig 

vom Zulassungsort alle Fahrzeugbewegungen erfasst, die auf den Straßen in den Kommunen 

stattfinden. Grundlage der Datenerhebung sind dabei regelmäßige Verkehrszählungen, für die 

eine Vielzahl von Erfassungspunkten eingerichtet ist. Aus diesen Daten werden dann mit ent-

sprechenden Modellen die genannten Verkehrsleistungen für die einzelnen Kommunen be-

rechnet. Diese Betrachtungsweise entspricht dem sogenannten Territorialprinzip.  

Baden-
Württemberg

Deutschland

0,70%

Landkreis Ludwigsburg

14,10%
0,02%

ca. 48,25 Mio. Pkw deutschlandweit

Marbach a. N.



 

Bestandsanalyse (Ist-Situation) – Elektromobilitätskonzept Marbach a. N. – 21.03.2022  25  

Gerade Kommunen mit einem kleinen Straßennetz und hohen Auspendlerzahlen profitieren 

bei einer Bilanzierung von Fahrleistungen und Emissionen von dieser Betrachtungsweise. Im 

Gegensatz dazu schneiden Kommunen, über deren Gebiet größere Fernstraßen verlaufen, 

sehr schlecht ab.  

Alternativ können auch die Zulassungszahlen erfasst und über die statistischen Erhebungen 

zur Fahrleistung in Deutschland Rückschlüsse auf die Fahrleistung der Einwohner der Kom-

mune gezogen werden. Bei dieser Betrachtung nach dem sogenannten Verursacherprinzip 

spielt es dann keine Rolle, an welchen Orten die Fahrzeuge bewegt werden. Durch den Rück-

griff auf statistische Daten zum Fahrverhalten wird die spezifische Situation vor Ort aber auch 

geringer gewichtet als bei der territorialen Betrachtung. Im Folgenden werden die entspre-

chenden Zahlenwerte angeführt. Der erste Abschnitt stellt die Zahlen des Landesamtes vor 

(Territorialprinzip), wohingegen der zweite Abschnitt auf die nach dem Verursacherprinzip er-

mittelten Werte eingeht. 

Territoriale Erfassung für die Stadt Marbach a. N. 

Als Basisjahr für die im Folgenden gemachten Angaben wurde das Jahr 2019 ausgewählt. 

Dabei handelt es sich um das aktuellste Jahr, für das alle zur Auswertung benötigten Daten-

sätze vorliegen. Hinzu kommt, dass im Jahr 2020 die Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Corona Pandemie einen erheblichen Einfluss auf die Verkehrsdaten hatten. Nach den derzeit 

zur Verfügung stehenden Erhebungen hat dies zu einer Minderung der Verkehrsleistungen im 

motorisierten Individualverkehr von ca. 10 % geführt (siehe Tabelle 3-5, Seite 26). 

Das Statistische Landesamt differenziert die Angaben zur Verkehrsleistung zum einen nach 

räumlichen Gesichtspunkten in die Bereiche innerorts, außerorts und Autobahn und zum an-

deren hinsichtlich der Fahrzeugtypen in die Bereiche Kräder, Pkw, leichte Nutzfahrzeuge 

(LNF) sowie Lkw und Busse. Werden diese Daten für die Kommune erfasst und aufsummiert 

ergeben sich die in Tabelle 3-4 zusammengestellten Verkehrsleistungen für die Schillerstadt. 

In Abbildung 3-13 sind die Daten aus der Tabelle noch einmal in grafischer Form dargestellt.  

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg ermittelte demnach für das Jahr 2019 insge-

samt eine Fahrleistung von 80 Mio. Fahrzeugkilometer für die Schillerstadt. Davon entfielen 

ca. 70,1 Mio. km auf Pkw und Zweiräder. Etwa 9,9 Mio. km werden den Nutzfahrzeugen zu-

gerechnet. Im Hinblick auf die Straßennutzung wurden ca. 62,5% der gefahrenen Kilometer 

auf Straßenabschnitten außerhalb der geschlossenen Ortschaften zurückgelegt. Der innerört-

liche Verkehr macht etwa 37,5 % aus. Autobahnverkehr ist nicht vorhanden, da über die Ge-

markung der Kommune keine Autobahnabschnitte verlaufen. Konkrete Zahlen zur spezifi-

schen Verkehrsaktivität des Buslinien- und Schienenverkehrs sowie genaue Zahlen zu Aus-

lastung dieser Fahrzeuge lagen nicht vor.  

Tabelle 3-4: Summe der vom Statistischen Landesamt ermittelten Fahrleistungen in Marbach a. N. in 

Mio. km. im Jahr 2019 (Territorialprinzip) 

Angaben in Mio.  
Fahrzeugkilometer 

innerorts außerorts Autobahn Summe 

Kräder 0,61 0,69 0 1,3 

Pkw 26,63 42,20 0 68,83 

Leichte Nutzfahrzeuge 1,49 4,46 0 5,95 

Lkw und Busse 1,31 2,63 0 3,94 

Summe 30,04 49,98 0 80,02 
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Abbildung 3-13: Vom Statistischen Landesamt ermittelten Fahrleistungen in Marbach a. N. im Jahr 2019 

(Territorialprinzip) 

Fahrleistungen nach dem Verursacherprinzip 

Werden die Zahlen zum Treibstoffverbrauch, die auf Bundesebene erhoben werden,22 über 

den Anteil an zugelassen Fahrzeugen auf die Kommune umgelegt, ergeben sich im Jahr 2019 

die in Tabelle 3-5 zusammengestellten Daten. 

Wie ein Vergleich von Tabelle 3-4 mit Tabelle 3-5 zeigt, ist die nach dem Verursacherprinzip 

ermittelte Fahrleistung der Pkw mit 127,15 Mio. km um einen Faktor 1,85 höher als die nach 

dem Territorialprinzip ermittelten Werte in Höhe von 68,83 Mio. km. Diese Tendenz ist auch 

bei der Gesamtsumme feststellbar. Hier übersteigt der Wert aus Tabelle 3-5 die Summe der 

Tabelle 3-4 um den Faktor 1,76. Es kann angenommen werden, dass diese Unterschiede da-

her rühren, dass in Marbach a. N. keine Autobahn vorhanden ist, die dort zugelassenen Fahr-

zeuge aber sehr wohl einen erheblichen Anteil der jährlichen Fahrleistungen auf Autobahnen 

erbringen. Hinzu kommt, dass es in Marbach a. N. keine größeren Durchgangsstraßen gibt, 

so dass die in anderen Kommunen zugelassenen Fahrzeuge keinen wesentlichen Einfluss auf 

die Verkehrsleistungen haben. 

Die in Tabelle 3-5 für das Jahr 2020 angegebenen Verkehrsleistungen belegen deutlich den 

bereits angesprochenen Einfluss der zur Bekämpfung der Pandemie ergriffenen Maßnahmen. 

Tabelle 3-5: Fahrleistungen der in Marbach a. N. zugelassenen Fahrzeuge in Mio. km im Jahr 2019 

und 2020 (Verursacherprinzip) 

 Pkw Lkw 
Zugma-
schinen 

Krafträder 
u. Mofas 

Sonstige  
Fahr-
zeuge 

Summe 

2019 127,15 7,56 3,50 2,83 0,19 141,23 

2020 112,89 7,44 3,41 2,55 0,19 126,48 

 

22 Radke, Sabine; Verkehr in Zahlen; DVV Media Group GmbH, Hamburg ISBN 98-3-87154-617-4 und weitere 
Jahrgänge; Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Wochenbericht 47, Berlin DIW Leserservice 2012 ISSN 
0012-1304, private Mitteilungen seitens des DLR zur Weiterführung der Zahlenreihen des Wochenberichts 
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4 Treibhausgasbilanz (Verkehrssektor) 

Kommunale Energie- und CO2-Bilanzen sollen in erster Linie zwei wichtige Aufgaben erfüllen. 

Zum einen helfen sie, den aktuellen Stand in einer Kommune / einer Region zu beschreiben 

und machen so auch auf Verbrauchs- bzw. Emissionsschwerpunkte und den entsprechenden 

Handlungsbedarf aufmerksam. Zum anderen bieten sie als langfristiges Controlling-Instrument 

die Möglichkeit, Erfolge von Maßnahmen zu kontrollieren und aufzuzeigen. In diesem Sinne 

wurden für das Elektromobilitätskonzept Bilanzen erstellt, die sich nur auf den Verkehrssektor 

beziehen. Nach der grundlegenden Erläuterung zur möglichen Methodik und zur Ermittlung 

von Emissionsfaktoren werden die Treibhausgasbilanzen vorgestellt, die sich nach dem Terri-

torial- beziehungsweise nach dem Verursacherprinzip für die Stadt Marbach a. N. ergeben. 

Zudem ist Anhang 12-26 (Seite 156) zu entnehmen, wie sich die Treibhausgasemissionen von 

Elektrofahrzeugen von Fahrzeugen mit konventionellem Verbrennungsmotor bei Herstellung 

und Betrieb in der Höhe und der Entwicklung über die Betriebszeiten unterscheiden. 

4.1 Grundlagen und Methodik von Treibhausgasbilanzen 

Bei der Bilanzierungsmethode an sich gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche Betrach-

tungsweisen. Beim sogenannten Territorialprinzip wird zunächst eine geographische Grenze 

festgelegt. Die in diesem Gebiet erzeugten Emissionen werden berücksichtigt. Emissionen, 

die außerhalb der bilanzierten Region entstehen, werden hingegen nicht in die Bilanz einge-

rechnet. Bildlich gesprochen wird eine Glocke über das Gebiet gestülpt und die darin anfallen-

den Emissionen werden aufsummiert. In ländlichen Regionen führt die Anwendung dieses 

Prinzips meist dazu, dass im Strom- und Verkehrsbereich nur sehr geringe Emissionen zu 

verzeichnen sind, da es sehr oft weder konventionelle Kraftwerke noch größere Durchgangs-

straßen gibt. Die Emissionen aus der Stromerzeugung in fossilen Kraftwerken und aus dem 

Verkehr werden bei dieser Methode dann ausschließlich den Gemeinden mit entsprechenden 

Standorten und Verkehrswegen angerechnet. 

Beim Verursacherprinzip werden die Emissionen nicht dem Entstehungsort, sondern dem 

Verbraucher bzw. Anwender und seinem Wohnort zugeordnet. Das heißt, die Verkehrsemis-

sionen werden dem Ort angerechnet, an dem die entsprechenden Fahrzeuge zugelassen sind, 

unabhängig davon, wo diese bewegt werden. Auch wenn dies auf den ersten Blick deutlich 

„gerechter“ erscheint, kann diese Methode ebenfalls zu erheblichen Verzerrungen führen, 

wenn zum Beispiel Speditionen, Autovermietungen oder große Unternehmen mit vielen Fahr-

zeugen ihren Sitz in kleineren Kommunen haben.  

Für eine umfassende Treibhausgasbilanz nach dem Verursacherprinzip wären nicht nur die 

rein energetischen Verbrauchswerte, sondern auch die Emissionen zu berücksichtigen, die mit 

den in der Region verkauften und angewendeten Produkte verbunden sind. Auch wenn die 

GEMIS-Datenbank des Ökoinstituts und andere Veröffentlichungen mittlerweile für viele Pro-

dukte aussagekräftige Emissionsfaktoren enthalten, ist eine Abbildung der gesamten Produkt-

palette des täglichen Gebrauchs nicht möglich. Darüber hinaus fehlen in der Regel konkrete 

Angaben zum regionalen Warenkorb. Nahezu unmöglich ist aber die Beschaffung von Daten 

zur Menge und zur Art der in einer Kommune angewendeten bzw. verbrauchten – nicht ge-

handelten oder verkauften – Produktmengen. Aus diesen Gründen ist bei den meisten aktuell 

vorgestellten CO2-Bilanzen eine gemischte Vorgehensweise anzutreffen.  

Generell gilt, dass eine Bilanz mit steigender Genauigkeit und Lokalisierung der eingesetzten 

Daten immer aussagekräftiger und belastbarer wird. Dies führt zu einem Spannungsfeld 
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zwischen der Detailtiefe einer Bilanz und ihrer Aktualität. Die Wahl der Datengrundlage und 

der Bilanzierungsmethode basiert daher immer auf einer pragmatischen Abwägung verschie-

dener Zielsetzungen (kommunenspezifisch, möglichst vollständig und detailliert, fortschreibbar 

und aktuell). Da bisher immer auch statistische Daten in die Bilanz mit einfließen, ergeben sich 

zwangsläufig Verzögerungen beim Bilanzjahr, da die Aufbereitung und Bereitstellung der ent-

sprechenden Datensätze durchaus zwei Jahre dauern kann. So stand bei der Finalisierung 

der Konzepterstellung im Bilanzierungswerkzeug BiCO2BW immer noch lediglich das Jahr 

2019 als aktuelles Bilanzjahr zur Verfügung. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Bilanz für 

das Controlling eingesetzt werden soll. Es ist also bei der Datengrundlage darauf zu achten, 

dass diese auch in Zukunft verfügbar ist und damit auf ein konsistentes Zahlenwerk zurückge-

griffen werden kann. 

Um aus den in Kapitel 3.6.2 angebenden Fahrleistungen die entsprechenden Treibhaus-

gasemissionen berechnen zu können, werden im Grunde zwei weitere Datensätze benötigt. 

Zum einen die Verbrauchswerte für die genutzten Treibstoffe und zum anderen die Treibhaus-

gasemissionen, die sich aus der Verbrennung des Treibstoffs ergeben. Für die Ermittlung die-

ser sogenannten Emissionsfaktoren hat das Öko-Institut mit der sogenannten GEMIS-Daten-

bank ein umfassendes Werkzeug erstellt. In diesem Dokument wird auf einen regelmäßig er-

scheinenden Auszug dieser Daten zurückgegriffen23. Bei diesen Emissionswerten handelt es 

sich um sogenannte CO2-Äquivalente, das heißt, dass im Wert nicht nur die direkten CO2-

Emissionen, sondern auch die auf die Wirkung von CO2 umgerechnete Klimawirkung weiterer 

Gase wie zum Beispiel Stickoxide enthalten sind. Auch die bei Förderung, Transport und Ver-

arbeitung (Vorketten) entstehenden Emissionen sind mit eingerechnet. In Tabelle 4-1 sind die 

für die Auswertung verwendeten Emissionsfaktoren zusammengestellt. 

Tabelle 4-1 CO2-Äquivalente für verschiedenen „Treibstoffe“ nach Gemis 5.0 

 CO2-Äquivalente 

Benzin (inkl. Biokraftstoffanteile)  2.704 g/l 

Diesel (inkl. Biokraftstoffanteile) 3.015 g/l 

Strom (lokales Netz inklusive der Netzver-
luste bis zum Abnehmer im Jahr 2019) 

425 g/kWh 

Die für die Berechnung nach dem Verursacherprinzip erforderlichen Verbrauchswerte sind in 

den in Kapitel 3.6.2 angegebenen Quellen (Verkehr in Zahlen und DIW) mit angeführt. Dabei 

erfolgt bei Pkw, Lkw, Bussen und sonstigen Fahrzeugen auch jeweils eine Differenzierung 

nach den Treibstoffarten Benzin und Diesel. Zur Bestimmung der entsprechenden Emissionen 

sind diese Verbrauchswerte also nur mit den Emissionsfaktoren zu multiplizieren. Verwendet 

wurden hierbei die Werte inklusive der Biokraftstoffanteile, die dem an den Tankstellen abge-

gebenen Sprit entsprechen. Die Angaben zu den Flug- und Bahnreisen wurden aus den bun-

desdeutschen Zahlen über die Einwohnerzahlen auf die Kommunen umgelegt und die Emis-

sionen über die Angaben des Umweltbundesamtes zur spezifischen Emission des Verkehrs-

trägers je Personenkilometer (Pkm) berechnet. Die hierfür verwendeten Angaben sind in Ta-

belle 4-2 zusammengefasst.24 

 

23 [Online] http://iinas.org/gemis-download-121.html (abgerufen im November 2021) 

24 [Online] https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#verkehrsmittelvergleich_per-
sonenverkehr (abgerufen im November 2021). 

http://iinas.org/gemis-download-121.html
https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#verkehrsmittelvergleich_personenverkehr
https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#verkehrsmittelvergleich_personenverkehr
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Tabelle 4-2: Angaben des Umweltbundesamtes zu den durchschnittlichen Emissionen einzelner Ver-

kehrsmittel je Personenkilometer; Bezugsjahr 2019 (Quelle: Umweltbundesamt, 05/2021) 

Verkehrsmittel Emissionen [g / Pkm] 

Pkw 154 

Reisebus 36 

Eisenbahn, Fernverkehr 29 

Flugzeug, Inland 214 

Linienbus, Nahverkehr 83 

Eisenbahn, Nahverkehr 54 

Straßen-, Stadt- und U-Bahnen 54 

Bei der Berechnung nach dem Territorialprinzip (Fahrleistungen nach Tabelle 3-4, Seite 25) 

ist die Ermittlung der zugehörigen Emissionen nicht so geradlinig möglich. Dies liegt daran, 

dass den Fahrleistungen keine Verbrauchswerte zugordnet sind und verfügbare Angaben 

hierzu nur in anderer Gliederung oder in anderen Fahrzeugclustern vorliegen. Das Werkzeug 

BiCO2BW nutz allerdings die angeführten Daten als Eingabewerte für die Berechnung der Ver-

kehrsemissionen. Dabei kommt das Modell TREMOD25 zur Anwendung und es werden die 

gesamten Emissionsketten berücksichtig (Well-to-Wheel). Als Emissionsfaktoren wurden da-

bei 2,834 kg/l für Benzin und 3,270 kg/l für Diesel verwendet. Genaue Angaben zu den Re-

chenschritten, die das Programm durchführt, liegen aber nicht vor und es wird nur je ein Sum-

menwert für die Emissionen von Gütertransport und Individualverkehr angegeben. Um die in 

Kapitel 3.6.2 (Territoriale Erfassung) aufgenommene Differenzierung beibehalten zu können, 

wurden daher die Datensätze und die mittels BiCO2BW erstellten Bilanzen verschiedener 

Kommunen analysiert und hieraus Verbrauchswerte ermittelt, die den entsprechenden Stra-

ßenabschnitten und Fahrzeugklassen zugeordnet wurden. Die auf diese Weise berechneten 

Emissionen stimmen in der Summe nicht exakt mit den Angaben von BiCO2BW überein. Die 

Abweichungen sind jedoch mit weniger als ein Prozent sehr gering und für das Gesamtbild 

damit nicht relevant. 

4.2 Bilanz nach dem Territorialprinzip 

Werden die Emissionen nach den vorstehenden Angaben zum Territorialprinzip auf Basis der 

in Abbildung 3-13 dargestellten Fahrleistungen ermittelt, ergeben sich in der Stadt Marbach 

für 2019 Treibausgasemissionen in Höhe von ca. 19,67 Tonnen. Davon entfielen etwa 57,8 % 

auf den außerörtlichen und ca. 42,2 % auf den innerörtlichen Verkehr. Abbildung 4-1 zeigt das 

Ergebnis in grafischer Form. Bei einem Vergleich der in Abbildung 3-13 gezeigten Verkehrs-

leistungen mit den in Abbildung 4-1 dargestellten Emissionen fällt auf, dass die Nutzfahrzeuge 

einen deutlich höheren Anteil an den Emissionen haben, als dies die zurückgelegten Fahr-

zeugkilometer vermuten lassen. Grund hierfür sind die hohen spezifischen Emissionen dieser 

Fahrzeuge je gefahrenem Kilometer. Insgesamt sind die höchsten Emissionsanteile aber im-

mer noch auf den Individualverkehr (Pkw) zurückzuführen. 

 

25 [Online] https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#textpart-1 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten%23textpart-1
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Werden die nach dieser Methodik ermittelten Emissionen auf die Einwohnerzahl bezogen, er-

geben sich ca. 1,2 t je Einwohner. Wie bereits zuvor erwähnt, gibt es auf der Gemarkung der 

Kommune weder Autobahnabschnitte noch größere Durchgangsstraßen.  

 

Abbildung 4-1: Nach dem Territorialprinzip ermittelte verkehrsbedingte Emissionen in der Stadt Mar-

bach a. N. für das Jahr 2019 

4.3 Bilanz nach dem Verursacherprinzip 

Wird analog zum Territorialprinzip der Kennwert gebildet, der sich auf Basis der verursacher-

bezogenen CO2-Bilanz ergibt, so liegen die spezifischen Emissionen bei 2,4 t pro Kopf. Dieser 

ist doppelt so hoch wie bei der Auswertung nach dem Territorialprinzip. In der Summe ergeben 

sich in diesem Berechnungsmodus etwas mehr als 38.300 t an verkehrsbedingten Treibhaus-

gasemissionen. Auf die Gründe für die deutlichen Unterschiede wurde bereits weiter oben 

eingegangen. Die Verteilung der Emissionen auf die einzelnen Verkehrsträger ist in Abbildung 

4-2 dargestellt. Mit 69,7 % sind auch hier die Pkw-Emissionen dominant. Es folgen die Nutz-

fahrzeuge mit 20,0 % und der Flugverkehr mit 7,7 %, wobei letzterer einfach über die Einwoh-

nerzahlen aus den Bundeswerten umgelegt wurde.  

 

Abbildung 4-2: Anteile der einzelnen Verkehrsträger an den über das Verursacherprinzip ermittelten 

Treibhausgasemissionen des Verkehrs für das Jahr 2019 
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5 Akteursbeteiligung 

Die Entwicklung hin zur „elektromobilen Kommune“ ist ein Prozess, der mit der Erarbeitung 

des kommunalen Elektromobilitätskonzeptes angestoßen wird. Für eine spätere Umsetzung 

und Verankerung der Elektromobilität in den Kommunen spielt die Akzeptanz des Konzepts 

bei den Bürgerinnen und Bürgern eine entscheidende Rolle. Eine nachhaltige Wirkung kann 

sich nur entfalten, wenn über die Akzeptanz hinaus auch eine hohe Identifikation der Bürge-

rinnen und Bürger, der lokalen Akteure, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung 

sowie anderen Gruppierungen mit den Zielen des Konzepts erreicht wird. 

Daher wurden die entsprechenden Akteure bei der Konzepterstellung einbezogen bezie-

hungsweise informiert. Folgende Formen der Akteursbeteiligung sind hier zu nennen:  

 die Abstimmung mit stadtmobil e. V. 

 Kontaktaufnahme mit der Interessengemeinschaft „Lastenrad Marbach“ und der Arbeits-

gruppe Bürgerbus Marbach am Neckar 

 die Umfrage zur Ermittlung der Potenziale zur bedarfsgerechten und zielführenden Wei-

terentwicklung des bestehenden Sharing- und Ladeinfrastrukturangebots in Marbach, 

welche im Zeitraum vom 27.12.2021 bis 16.01.2022 durchgeführt wurde und deren Er-

gebnisse anschließend auf der Homepage der Stadt veröffentlicht wurden 

 die Umfrage zur Ermittlung der Potenziale der (Elektro-)Mobilität am Schulcampus im 

Zeitraum vom 14.01.2022 bis 31.01.2022 

Darüber hinaus erfolgten regelmäßige Abstimmungen mit der Stadtverwaltung. 

5.1 Umfrage Sharing- und Ladeinfrastrukturangebot 

Um die Potenziale zur bedarfsgerechten und zielführenden Weiterentwicklung des bestehen-

den Sharing- und Ladeinfrastrukturangebots besser abschätzen zu können, fand im Zeitraum 

vom 27.12.2021 bis 16.01.2022 eine Umfrage unter den Bürger*innen der Stadt Marbach am 

Neckar statt. Die Umfrage wurde multimedial durchgeführt. Teilgenommen werden konnte ent-

weder über das Online-Umfragetool der Firma Netigate oder per händisch ausgefülltem Fra-

gebogen, welcher anschließend über das Umfragetool ausgewertet wurde. Zur Umfrage wurde 

über ein Anschreiben an die Haushalte eingeladen. Darüber hinaus wurde die Umfrage auf 

der Webseite der Stadt beworben. Die Fragebogen kann Anhang 12-27 (ab Seite 159) ent-

nommen werden. Hinweise zur Auswertung sind in Anhang 12-29 (Seite 163) zu finden.  

Gegenstand der Erhebung waren: 

 Allgemeine Randbedingungen (z. B. Fahrzeug-/ Verkehrsmittelnutzung) 

 Elektromobilitäts- und Carsharing-Erfahrung 

 Nutzungsinteresse, Anforderungen und persönliche Meinung 

Insgesamt sind 1.305 Rückmeldungen eingegangen. Die detaillierten Auswertungsergebnisse 

der Umfrage sind Anhang 12-30 (ab Seite 163) zu entnehmen.  

Die Umfrage ergibt, dass bisher die meisten Aktivitäten entweder zu Fuß erledigt werden oder 

dafür auf das Auto zurückgegriffen wird. Mehr als jeder fünfte Teilnehmende nutzt das Fahrrad 

noch mehrmals in der Woche, wohingegen der ÖPNV nur eine sehr untergeordnete Rolle 

spielt. Teilweise wurde hier allerdings erwähnt, dass die aktuelle Corona-Situation das Nut-

zungsverhalten beeinflusse. 
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Über 70 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen Interesse am Thema Elektromobilität. 

Allerdings gibt etwa ein Drittel der Teilnehmenden an, zuhause nicht die Option zu haben, eine 

private Lademöglichkeit zu errichten. Nicht überraschend ist daher, dass beim Thema „öffent-

liche Ladeinfrastruktur“ die Nähe zum eigenen Zuhause am wichtigsten bewertet wird. Darüber 

hinaus sind öffentliche Lademöglichkeiten in der Nähe zu Supermärkten und zum Arbeitgeber 

für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ebenfalls von großer Bedeutung. Dabei ist für die 

Teilnehmenden die Verfügbarkeit der Lademöglichkeit essenziell, während das Interesse an 

einem möglichen Zeitvertreib in der Nähe der öffentlichen Ladeinfrastruktur lediglich gering 

ausfällt. 

Knapp 3 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben laut eigenen Angaben das Carsha-

ring-Angebot in Marbach a. N. bereits genutzt und sind damit zum Großteil zufrieden.  

Demgegenüber stehen 97 %, die das Angebot bisher nicht gebucht haben. Begründet wird 

dies vor allem mit der bevorzugten Nutzung des eigenen Pkw. Zweit- und drittplatziert sind bei 

den Gründen die geringe Aufklärung über Carsharing und die nicht bekannte Nutzungsmög-

lichkeit.  

45 % der bisherigen Nicht-Nutzer schließen die Carsharing-Nutzung auch bei Verbesserung 

des Angebots zukünftig gänzlich aus. Dabei zeigt die Auswertung allerdings, dass vor allem 

bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Altersklassen ab 50 Jahren das Nutzungsinteresse 

des Carsharing-Angebots sowie weiterer Sharing-Angebote abnimmt. 

Ziel sollte es langfristig sein, Bürgerinnen und Bürger dazu zu motivieren, über den Verzicht 

eines Pkw im eigenen Haushalt nachzudenken. Dies kann allerdings nur durch ein ausreichen-

des Mobilitätsangebot, also die Nutzungsmöglichkeit von ÖPNV und / oder Fahrrad sowie die 

Ergänzung von Sharing-Angeboten im Bedarfsfall, gelingen.  

Nicht nur in stark verdichteten städtischen Gebieten, sondern gerade auch in Ballungsrand-

räumen, in denen viele Haushalte über mehrere Fahrzeuge verfügen, ist es wichtig, zukünftig 

Alternativen zum Fahrzeug mit Verbrennungsmotor zu schaffen. Ein Vorteil des Carsharings 

liegt darin, dass der Kunde nur die tatsächliche Nutzung bezahlt. Bei der Anschaffung eines 

eigenen Fahrzeugs muss neben den Kosten für z. B. Wartung und Versicherung auch noch 

der Wertverlust des Autos bei der Kostenbetrachtung mit eingerechnet werden. Neben finan-

ziellen Aspekten kann der Verzicht auf ein eigenes Fahrzeug in Zeiten der Verkehrswende 

auch einen nicht zu vernachlässigenden Beitrag aus verkehrstechnischer und umweltpoliti-

scher Sicht leisten. Dass hier ein Umdenken bereits erkennbar ist, zeigt sich zahlenmäßig bei 

der Umfrageauswertung. Über die Hälfte der Teilnehmenden, die eine Carsharing-Nutzung 

nicht ablehnen (nachfolgend bezeichnet als Carsharing-Interessierte), könnte sich vorstellen, 

auf die Neuanschaffung eines Pkw zu verzichten beziehungsweise einen Pkw im eigenen 

Haushalt abzuschaffen, sofern ein ausreichendes Mobilitätsangebot zur Verfügung stünde.  

35 % der Carsharing-Interessierten wären sogar bereit, einen erhöhten Monatsbeitrag für ein 

Carsharing-Fahrzeug in direkter Nähe zu ihrem Wohnort zu bezahlen. 

Insgesamt legen die Interessierten einen hohen Wert auf die Möglichkeit der Fahrzeugreser-

vierung. Dies spricht für die Nutzung von stationsbasiertem Carsharing, welches bereits meh-

rere Stunden bis Wochen im Voraus gebucht werden kann.  

Die angegebenen Verbesserungsvorschläge der Carsharing-Interessierten beziehen sich vor 

allem auf die Erweiterung beziehungsweise den Ausbau um zusätzliche Carsharing-Standorte, 

auch in den Stadtteilen Hörnle und Rielingshausen. Neben den Wünschen nach einer Erwei-

terung des Angebots, einem vereinfachten Buchungsprozess sowie mehr Auswahl bei den 
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angebotenen Fahrzeugklassen, wurde darüber hinaus auch das Bedürfnis nach einer besse-

ren Aufklärung über das vorhandene Angebot deutlich. 

Zudem zeigt sich auch anhand der geäußerten Wünsche an ein zukünftiges Mobilitätsangebot, 

dass es wichtig ist, das örtliche Carsharing-Angebot attraktiver zu machen und dessen Ausbau 

und Optimierung voranzubringen. 

Die Bereitschaft auf das eigene Auto zu verzichten, setzt unter anderem die Nutzung des 

ÖPNV als alternatives Fortbewegungsmittel voraus. Hier wurde von den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern der Wunsch nach einem pünktlichen, zuverlässigen, kostengünstigen und allen 

zugänglichen ÖPNV-Angebot geäußert. 

Viele wünschen sich zudem die Optimierung der Ladeinfrastruktur und deren weiteren Aufbau 

und bemängeln dabei, dass es aktuell nicht genügend öffentliche Ladestationen gibt. Dies ist 

vor allem für die Bürger*innen wichtig, die aufgrund ihrer Wohnsituation oder aus Netzan-

schlussgründen keine Option haben, eine private Lademöglichkeit zu errichten und sich daher 

kein Elektroauto anschaffen möchten. 

Gerade wenn es darum geht, die Lebens- und Wohnqualität in einer Stadt zu verbessern, spielt 

die Fahrradinfrastruktur und der Fußverkehr eine zentrale Rolle. Dass diese Aspekte noch 

ausbaufähig sind, verdeutlichen allerdings die diesbezüglich geäußerten Wünsche. Zudem 

wird vermehrt auf die aktuelle Parkplatzsituation hingewiesen, in der viele Bürger*innen Ver-

besserungspotenzial, vor allem in der Kernstadt, sehen. Das Bedürfnis nach einer Verkehrs-

beruhigung wird ebenfalls deutlich. 

Auch die Notwendigkeit des Bürgerbusses sowie die Wichtigkeit einer flächendeckenden Aus-

weitung des Mobilitätsangebotes in Marbach wird betont. 

5.2 Umfrage (Elektro-)Mobilität am Schulcampus 

Um die Potenziale der (Elektro-)Mobilität am Schulcampus besser abschätzen zu können, fand 

im Zeitraum vom 14.01.2022 bis 31.01.2022 eine Umfrage unter den Angestellten am 

Schulcampus in Marbach a. N. statt. Die Umfrage wurde mittels des Online-Umfragetools der 

Firma Netigate durchgeführt. Zur Umfrage wurde über ein Anschreiben, welches von der 

Schulleitung verteilt wurde, eingeladen. Die Fragestellungen können Anhang 12-28 

(Seite 162) entnommen werden. Hinweise zur Auswertung sind in Anhang 12-29 (Seite 163) 

zu finden. 

Gegenstand der Erhebung waren: 

 Allgemeine Randbedingungen  

 Mobilität am Schulcampus 

 Anforderungen und persönliche Meinung 

Insgesamt sind 86 Rückmeldungen eingegangen. Die detaillierten Auswertungsergebnisse 

der Umfrage sind Anhang 12-31 (ab Seite 175) zu entnehmen. Im folgenden Kapitel sind die 

Ergebnisse der Umfrage in einem Fazit zusammengefasst. 

Der einfache Arbeitsweg der Teilnehmerinnen und Teilnehmer liegt größtenteils über 5 km. 

Etwas mehr als 9 % nutzen hauptsächlich das Fahrrad für ihren Weg zur Arbeit – ein Viertel 

davon ein Elektrofahrrad, für das auch eine am Schulcampus angebotene Ladeinfrastruktur 

genutzt werden würde.  



 

 

 34  21.03.2022 – Elektromobilitätskonzept Marbach a. N. – Akteursbeteiligung 

Mehr als jeder Vierte nutzt für den Weg zur Arbeit allerdings hauptsächlich das Auto, wovon 

etwa 10 % bereits elektrisch unterwegs sind. Unter den bisherigen Pendlern mit Elektroauto, 

würden nur etwa 14 % die Nutzung von E-Ladestationen am Schulcampus in Zukunft gänzlich 

ausschließen. 

Knapp 70 % der Pkw-Fahrer, die noch nicht elektrisch unterwegs sind, planen die Anschaffung 

eines Elektrofahrzeugs innerhalb der nächsten zehn Jahre. Die restlichen 30 % begründen 

eine geplante Nicht-Anschaffung vor allem mit den hohen Kosten sowie der geringen Reich-

weite der Elektrofahrzeuge. Auch die fehlende Ladeinfrastruktur sehen viele als Hemmnis. 

Da etwa 70 % der Pkw-Fahrer ohne bisheriges E-Auto in absehbarer Zukunft die Anschaffung 

eines Elektroautos planen, ist davon auszugehen, dass die Anzahl der potenziellen Nutzer*in-

nen von Ladestationen am Schulcampus noch weiter steigen wird. 

Die Wichtigkeit von Lademöglichkeiten am Arbeitsplatz entsteht vor allem durch die fehlende 

Ladeinfrastruktur am Wohnort. Bei knapp der Hälfte der Pkw-Fahrer ist bereits eine private 

Lademöglichkeit vorhanden oder die Voraussetzung erfüllt, diese zu errichten. Dabei fällt auf, 

dass 50 % der Pkw-Fahrer, die in den nächsten ein bis zwei Jahren die Anschaffung eines 

Elektrofahrzeugs planen, nicht die Möglichkeit hätte, dieses Elektrofahrzeug zuhause zu la-

den. In diesem Fall ist es umso wichtiger, dass Lademöglichkeiten am Schulcampus für die 

Angestellten zur Verfügung stehen.  

In Hinblick auf die Parkplatzsituation und die Situation der Fahrradabstellplätze sind viele An-

gestellte unzufrieden. Gerade einmal 12,94 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind der 

Meinung, dass der Schulcampus über ausreichend viele Fahrradabstellplätze verfügt. Bei den 

Pkw-Stellplätzen sind es 13,95 %. Auch die Wünsche an ein zukünftiges Mobilitätsangebot am 

Schulcampus heben das Bedürfnis einer Verbesserung der aktuellen Parkplatzsituation her-

vor. Um die alternative Mobilität zu stärken, wird darüber hinaus eine Attraktivierung der Fahr-

radabstellplätze (beispielsweise überdachte Fahrradabstellplätze, Schutz vor Vandalismus) 

gefordert.  

Vermehrt werden auch Probleme der Schülerbeförderung („Chaos durch Eltern-Taxis“) ange-

merkt. Um das Verkehrsaufkommen vor und nach dem Schulunterricht zu minimieren, wird 

der Verbesserungswunsch des ÖPNV-Angebots geäußert. Darüber hinaus werden die fehlen-

den Lademöglichkeiten am Schulcampus für Elektroautos- und -fahrräder angesprochen.  
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6 Ladeinfrastrukturkonzept 

6.1 Grundlagen 

6.1.1 Allgemeines 

Zur Ermittlung möglicher Standorte für E-Ladeinfrastruktur sollen Bereiche in der Kommune 

identifiziert werden, an denen ein hohes Aufkommen an Besuchern bei gleichzeitig ausrei-

chender Aufenthaltsdauer anzunehmen ist. Es wird erwartet, dass Fahrer von Elektrofahrzeu-

gen zukünftig dezentrale Ladevorgänge in unmittelbarer Nähe zu täglichen Abläufen (Arbeiten, 

private Erledigungen, zu Hause) vornehmen (zielorientierte, in den Tagesablauf integrierte La-

devorgänge). Das zentrale Tanken an Tankstellen könnte im Gegenzug an Bedeutung verlie-

ren, sodass der Anstieg der Elektromobilität mit einem geänderten Mobilitätsverhalten einher-

geht.  

Für den Aufbau einer Ladeinfrastruktur in Marbach a. N. mit einer eher lockeren Bebauung 

wird die Installation von Normalladeeinrichtungen im Leistungsbereich bis 22 kW Wechsel-

strom (AC) empfohlen. Schnellladesäulen mit Gleichspannungsausgang (DC, beispielweise 

Combined Charging System (CCS)) sollten nach heutigem Kenntnisstand an überregional re-

levanten Verkehrsachsen wie Autobahnen oder Bundesstraßen errichtet werden26. In Baden-

Württemberg ist eine flächige Abdeckung mit Schnellladeinfrastruktur durch das Ministerium 

für Verkehr Baden-Württemberg geförderte Projekt SAFE27 bereits alle 20 Kilometer realisiert. 

Die Nutzung dieser Ladesäulen wird vorrangig im öffentlichen bzw. halböffentlichen Bereich 

stattfinden, wenn innerhalb kurzer Zeit größere Reichweitenkapazitäten benötigt werden. 

Hierzu können die Ladepunkte auch explizit angefahren werden. 

Westlich von Marbach verläuft die Ludwigsburger Straße, welche eine regional bedeutende 

Verkehrsachse mit einem hohen Fahrzeugaufkommen darstellt. Der in Höhe des Kanu-Clubs 

angrenzende Parkplatz bietet damit optimale Voraussetzungen für die Errichtung von Schnell-

ladesäulen. Der Aufbau einer Schnelladesäule kann aber auch im Stadtzentrum bzw. auf den 

Parkplätzen vor dem Stadtzentrum interessant sein: südlich des Zentrums auf dem Parkplatz 

an der Grabenstraße ist bereits eine Ladesäule mit 50 kW Ladeleistung installiert und ermög-

licht den Bürgern während eher kurzen Aufenthalten in der Stadt eine ausreichende Reich-

weite nachzuladen, ohne die Ladesäule beim Kaufland oder eine optionale Ladesäule an der 

L1124 aufzusuchen.  

Die aktuell auf dem Markt erhältlichen Elektrofahrzeuge sind häufig allerdings nicht (ultra-) 

schnellladefähig, sodass zum großen Teil erst künftige Generationen der E-Autos an den leis-

tungsstarken Schnellladesäulen (derzeit bis ca. 350 kW) geladen werden können.  

Neben den klassischen Ladesäulen sind Sonderformen wie Straßenlaternen mit integrierter 

Ladesäule auf dem Markt erhältlich, die gegebenenfalls in dicht besiedelten Räumen für die 

Ladung von sogenannten „Laternen-Parkern“ verwendet werden können. Insbesondere im 

Stadtgebiet Hörnle bietet sich diese Form der Lademöglichkeit an. 

 

26 SLAM: Schnellladenetz für Achsen und Metropolen. RWTH Aachen im Auftrag des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Energie (BMWi) 

27 SAFE: Flächendeckendes Sicherheitsladenetz für Elektrofahrzeuge in Baden-Württemberg 
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6.1.2 Abgrenzung Ladebereiche  

Prinzipiell wird im vorliegenden Konzept zwischen folgenden Ladebereichen unterschieden: 

 öffentliches bzw. halböffentliches Laden  

 privates Laden (Laden beim Arbeitgeber und Laden zu Hause).  

 

Abbildung 6-1: Einteilung der Ladeinfrastruktur in Betrachtungsbereiche  

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an BMVI28) 

Je nachdem an welchem Standort der Ladevorgang stattfindet und welche Verweildauern zu 

erwarten sind, ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an die Ladeinfrastruktur. Dabei 

unterscheidet sich die Ladebedarfsermittlung in den einzelnen Bereichen teilweise deutlich.  

Das durchschnittliche Fahrzeug wird in Deutschland 23 Stunden am Tag nicht genutzt, sodass 

Elektrofahrzeuge während der Parkzeiten komfortabel geladen werden können. Erfahrungs-

werte der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE) haben gezeigt, dass Nutzer das Laden 

zu Hause oder beim Arbeitgeber dem öffentlichen Laden vorziehen, sofern letzteres nicht un-

entgeltlich möglich ist. So finden derzeit ca. 85 % der Ladevorgänge im privaten Bereich statt. 

Mit steigenden Elektrofahrzeugzahlen werden jedoch künftig vermehrt Laternen-Parker einen 

Ladebedarf aufweisen, welcher durch öffentliche Ladeinfrastruktur gedeckt werden muss. 

 

28 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): „Kompendium für den interoperablen und be-
darfsgerechten Aufbau von Infrastruktur für Elektrofahrzeuge – Öffentliche Ladeinfrastruktur für Städte, Kommu-
nen und Versorger“, Februar 2014. 
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Öffentlich zugängliches Laden 

Öffentliche und halböffentliche Ladeinfrastruktur kann zur öffentlich zugänglichen Ladeinfra-

struktur zusammengefasst werden.  

 Der öffentliche Raum zeichnet sich dadurch aus, dass die Ladeinfrastruktur von jedem 

erreicht und genutzt werden kann. Zum öffentlichen Raum zählen die Straße mit Stra-

ßenrand oder öffentliche Parkplätze.  

 Im halböffentlichen Raum sind Standorte wie Einkaufszentren, Supermärkte oder Park-

häuser zu nennen. 

Bei öffentlich zugänglichen Ladepunkten soll ein diskriminierungsfreier Zugang der Ladesäule 

gewährleistet sein und diese den Vorgaben der Ladesäulenverordnung (LSV) entsprechen 

(siehe Anhang 12-7, Seite 149). Die Ladeinfrastruktur im öffentlichen, kommunalen Raum 

sollte eine Leistung von mindestens 11 kW aufweisen, um auch bei kürzerer Aufenthaltsdauer 

ein adäquates Laden der Batterie zu ermöglichen.  

Es ist zu erwarten, dass das Mobilitätsverhalten sich insbesondere im städtischen Raum diver-

sifizieren wird, das heißt, dass beispielsweise vermehrt Carsharing-Angebote in Anspruch ge-

nommen werden oder ein Umstieg von motorisiertem Individualverkehr auf ÖPNV stattfindet.  

Intermodale Verkehrspunkte, bei denen ein Wechsel zwischen verschiedenen Verkehrsarten 

stattfindet (z. B. Übergang Kfz zu ÖPNV → Park + Ride-Parkplätze), weisen lange Verweil-

dauern der Fahrzeuge auf. Berufspendler verbleiben für acht Stunden und länger an diesen 

Parkmöglichkeiten. Ähnliches gilt auch im Freizeitbereich für Ausflügler. In diesem Zeitraum 

ist aus diesem Grund ein langsames und batterieschonendes Laden des Elektroautos ausrei-

chend. An den Intermodalpunkten wird daher bei Bedarf eine Wallbox mit einer Leistung von 

3,7 bzw. 7,4 kW, maximal 11 kW empfohlen, perspektivisch und bei ausreichenden Netzkapa-

zitäten können auch hier bis zu 22 kW pro Ladepunkt vorgesehen werden. Außerdem bietet 

sich an diesen Punkten die Installation von Ladeboxen für Pedelecs / E-Bikes an.  

Laden beim Arbeitgeber 

Laden beim Arbeitgeber bezeichnet die Möglichkeit eines Mitarbeiters, bei seinem Arbeitgeber 

auf einem Firmenparkplatz sein privates Elektromobil zu laden. Mit einbezogen wird auch der 

Einsatz von Elektrofahrzeugen als Dienst- bzw. Flottenfahrzeuge. Neben dem Laden zuhause 

wird diesem Ladebereich ein signifikanter Einfluss auf den Markthochlauf der Elektromobilität 

zugeschrieben. Insbesondere für Arbeitnehmer, die zuhause über keine eigene Lademöglich-

keit verfügen (Laternenparker / Mehr-Parteien-Tiefgarage), erhöht das Laden beim Arbeitge-

ber die Attraktivität der Elektromobilität, da der Großteil der Ladevorgänge in diesem Fall beim 

Arbeitgeber erfolgen kann. Förderungen bzw. steuerlichen Vorteile für das Laden von Firmen-

wagen können dem Anhang entnommen werden.  

Analog zum Laden an Intermodalpunkten erfolgt das Laden beim Arbeitgeber ebenfalls über 

einen längeren Zeitraum von sechs bis zehn Stunden, bei Flottenfahrzeugen oftmals auch 

länger. Bei angenommenen Fahrtstrecken zwischen Wohnort und Arbeitsstätte von in der Re-

gel nicht mehr als 50 km ergibt sich ein vergleichsweise geringer Ladebedarf, sodass norma-

lerweise eine Ladeleistung von 3,7 kW bis maximal 11 kW ausreichend ist. Perspektivisch ist 

auch die Installation von Ladesäulen mit bis zu 22 kW vorstellbar, sodass bei Planungen be-

reits die Nachrüstung der entsprechenden Infrastruktur vorgesehen werden sollte. Insbeson-

dere für Kunden, die kürzere Aufenthaltsdauern aufweisen, eignet sich die Installation leis-

tungsstärkerer Ladeinfrastruktur. 
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Privates Laden zu Hause 

Dem Laden zu Hause wird die größte Bedeutung im Bereich der zukünftigen Ladeinfrastruktur 

für Elektromobilität beigemessen, da in diesem Ladebereich zusammen mit dem Laden beim 

Arbeitgeber der Großteil der Ladevorgänge stattfinden wird.  

Unter der Kategorie privates Laden wird das Laden auf einem privaten Stellplatz verstanden, 

der nur durch Einwilligung des Eigentümers benutzt werden kann.  

Das private Laden ist in verschiedene Bereiche zu untergliedern: 

 Wohngebäude mit privaten Stellplätzen und klaren Eigentumsverhältnisse 

 Wohnbauten mit unklaren Besitzstrukturen der Stellplätze 

Mit fortschreitendem Markthochlauf der Elektromobilität werden in den kommenden Jahren 

insbesondere in Wohngebieten mit Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften und Reihenhäu-

sern Elektrofahrzeuge angeschafft werden. Diese Wohnbauten verfügen in der Regel über 

einen dauerhaften Stellplatz mit klaren Eigentumsverhältnissen (private Garage bzw. Carport).  

Der höchste theoretische private Ladebedarf ergibt sich in Gebieten mit einer hohen Bebau-

ungsdichte (Mehrfamilienhäuser bzw. Wohnblöcke). Diese verfügen jedoch oft über gemein-

schaftlich genutzte Tiefgaragen-Stellplätze, bei denen erst zu späteren Zeitpunkten mit einer 

Durchdringung der Elektromobile zu rechnen ist. 

Der Aufbau von Ladeinfrastruktur von Wohnungseigentümern in einer Wohnungseigentümer-

gesellschaft ist mittlerweile einfacher möglich und im Wohnungseigentumsmodernisierungs-

gesetz (Anhang 12-18, Seite 153) geregelt. 

Das private Laden zu Hause weist die längsten Verweildauern (v. a. während der Nachtstun-

den) auf, sodass der Ladebedarf der Elektrofahrzeuge zu Hause vorrangig durch Wallboxen 

mit geringerer Leistung von 3,7 bis 11 kW bereitgestellt werden kann.  

Für Berufstätige mit hohen täglichen Fahrleistungen (z. B. > 200 km), die nicht zusätzlich beim 

Arbeitgeber laden können, ist eine leistungsstärkere Ladesäule sinnvoll (mindestens 7,4 kW, 

maximal 22 kW), um über Nacht das vollständige Laden der Batterie zu gewährleisten. 

„Laternenparker“ am Straßenrand (vor allem bei enger Wohnbebauung) sind hingegen auf die 

Installation von öffentlicher Ladeinfrastruktur angewiesen.  

Die EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden musste bis zum 10.03.2020 

in nationales Recht überführt werden. Die vorgesehenen Maßnahmen im Bereich Elektromo-

bilität können Anhang 12-19 (Seite 153) entnommen werden. 

Aufgrund der noch geringen Marktdurchdringung der Elektromobilität von rund 1 % aller Pkw 

in Marbach und der durch die langen Standzeiten geringeren erforderlichen Ladeleistung für 

einen privaten Ladepunkt ergibt sich zum Zeitpunkt der Konzepterstellung noch kein flächen-

deckender Ladebedarf im privaten Bereich.  

Unter der Annahme, dass die öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur das regelmäßige Laden 

im privaten Bereich ergänzt, lässt sich die Zahl der Ladepunkte im Bereich privates Laden 

derzeit direkt über die Anzahl der erwarteten Elektromobile abschätzen.  

Bis zum Jahr 2030 wird sich angesichts der politischen Zielsetzung und der rechtlichen und 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein höherer Ladebedarf, zum einen in Wohngebieten 

mit lockerer Wohnbebauung, zum anderen aber auch in dichter besiedelten Stadtgebieten ent-

wickeln. 
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Da der Ausbau der Ladeinfrastruktur für das Laden zu Hause in erster Linie von den Entschei-

dungen der Haus- bzw. Wohnungseigentümer abhängt, beschränken sich die Handlungsopti-

onen der Kommune im Bestand zunächst auf das Bereitstellen von Informationen und das 

Erleichtern von Genehmigungsprozessen. Optional kann auch mit einer Anschubfinanzie-

rung / Förderung die Elektromobilität vorangetrieben werden.  

Bei geplanten Infrastrukturmaßnahmen, die mit Tiefbauarbeiten verbunden sind, sollten Sy-

nergien genutzt werden, indem das Verlegen und Ertüchtigen der vorhandenen Netzinfrastruk-

tur hinsichtlich einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur von Beginn an berücksichtigt wird. 

Des Weiteren können hierbei Lastmanagementsysteme zur Reduktion der Investitionen in die 

Ladeinfrastruktur und zur Vermeidung von Netzengpässen vorgesehen werden. 

6.2 Methodik Ladeinfrastrukturkonzept 

Folgende Methodik wird beim Ladeinfrastrukturkonzept angewandt: 

 In einem Bottom-up-Ansatz werden die Gebäude und Points-of-Interest (POI) des Un-

tersuchungsgebiets mit der auf Basis von Zukunftsszenarien abgeleiteten Anzahl an 

Elektromobilen bewertet.  

 Für jeden Datenpunkt wird im nächsten Schritt ein repräsentativer zu erwartender Lade-

bedarf errechnet.  

 Mit Hilfe eines Geoinformationssystems (GIS) werden diese Datenpunkte in einem 

200 m-Raster zusammengefasst und so der Ladebedarf in der Fläche abgebildet.  

 Im Fall des öffentlich zugänglichen Ladens werden in einem weiteren Schritt konkrete 

Standorte durch Verschneiden der verfügbaren und geplanten Parkmöglichkeiten mit 

den Ladebedarfsrastern ermittelt und priorisiert.  

 Im Bereich Laden beim Arbeitgeber werden große Unternehmen in Bereichen mit hohem 

Ladepotential aufgeführt. 

 
Abbildung 6-2: Vorgehensweise zur Ermittlung des Ladebedarfs und potenzieller Standorte 

Details zur Methodik können Anhang 12-32 (ab Seite 181) entnommen werden. 

6.2.1 Ermittlung Fahrzeugbestand 

Um den zukünftigen Ladesäulenbedarf in Deutschlands abschätzen zu können, wird zunächst 

die erwartete Anzahl an elektrisch betriebenen Fahrzeugen bis zum Jahr 2030 ermittelt. Die 

1
• Datenbasis: Gebäudedaten und POI

2
• Anzahl Elektromobile nach Szenarien

3
• Ladebedarf pro Datenpunkt

4
• Zusammenfassung Ladebedarf im 200m-Raster

5
• Bewertung und Priorisierung der Parkmöglichkeiten
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historische Entwicklung des Bestands an Personenkraftwagen (Pkw) in Deutschland, Baden-

Württemberg und Marbach a. N. bis Ende des Jahres 2020 ist nach Angabe des Kraftfahrt-

bundesamtes in Tabelle 6-1 dargestellt. Zudem sind zum Stand 01.12.2021 im Stadtgebiet 

Marbach 85 Elektrofahrzeuge und 278 Hybridfahrzeuge zugelassen.  

Tabelle 6-1: Pkw-Bestand in Deutschland, Baden- Württemberg und Marbach a. N. zum 31.12. der 

Jahre 2013-2020 (Quelle: KBA29) 

  Deutschland Baden-Württemberg Marbach 

Jahr 
Pkw 

gesamt 

Elektrofahr-
zeuge 

Pkw 

gesamt 

Elektrofahr-
zeuge 

Pkw 

gesamt 

2013 43,9 Mio. 12.156 6,1 Mio. 2.391 8.466 

2014 44,4 Mio. 18.948 6,2 Mio. 4.042 8.681 

2015 45,1 Mio. 25.502 6,3 Mio. 4.769 8.818 

2016 45,8 Mio. 34.022 6,4 Mio. 6.667 9.019 

2017 46,4 Mio. 98.280 6,5 Mio. 19.061 9.106 

2018 47,1 Mio. 150.172 6,6 Mio. 28.709 9.330 

2019 47,7 Mio. 238.792 6,7 Mio. 43.937 9.374 

2020 48,2 Mio. 588.944 6,8 Mio. 106.120 9.388 

6.2.2 Markthochlauf Elektromobilität in Deutschland 

Bei Elektrofahrzeugen handelt es sich um eine innovative Technologie. Um ihre zukünftige 

Entwicklung abzuschätzen, ist es nicht ausreichend, historische Daten und Statistiken zu ext-

rapolieren. Der politisch gewollte Markthochlauf der Elektromobilität ist zudem abhängig von 

den zukünftigen Rahmenbedingungen und daher mit großen Unsicherheiten behaftet.  

In der durchgeführten Konzeptionierung werden folgende Szenarien als mögliche Ausbau-

pfade untersucht (siehe auch Tabelle 6-2, Seite 41). 

 Im Szenario 1 beträgt die Anzahl der Elektrofahrzeuge 14,8 Millionen im Jahr 2030 und 

es wird langfristig von einem Marktanteil der Elektrofahrzeuge von 100 % der Pkw in 

Deutschland ausgegangen. (Die Prognose zur Anzahl der Elektrofahrzeuge ist das Er-

gebnis einer Studie der now-GmbH im Auftrag des BMWI und entspricht den aktuellen 

Zielen der Bundesregierung.) 

 Die Zielvorgabe für das Jahr 2030 beträgt in Szenario 2 entsprechend dem vorherigen 

Zielkorridor der Bundesregierung 10 Millionen Elektroautos bei einer Elektrifizierung des 

Fahrzeugbestandes von 80 % bis zum Jahr 2050. 

 Szenario 3 beinhaltet die Untergrenze des alten Zielkorridors von 8 Millionen Elektro-

fahrzeugen bis 2030. Für das Jahr 2050 wird ein Marktpotential von 50 % unterstellt. 

 

29 Kraftfahrt-Bundesamt: Themensammlung (FZ13); PHEV erst zum 01.01.2018 enthalten; Hinweis: Die Angaben 
des KBA vom 01.01. wurden als Bestandszahlen für den 31.12. des Vorjahres angesetzt (Beispiel: 01.01.2021 
entspricht 31.12.2020) 
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Tabelle 6-2: Definition der Markthochlaufszenarien für Elektromobilität in Deutschland 

Nr. Szenario 
Ziel Anzahl 

Elektromobile 2030 
Marktpotenzial 

Elektromobile 2050 

1 hoch 14,8 Mio. 100 % 

2 mittel 10 Mio. 80 % 

3 niedrig 8 Mio. 50 % 

Der resultierende Markthochlauf der drei Szenarien ist in Abbildung 6-3 dargestellt.  

 

Abbildung 6-3: Markthochlauf-Szenarien für Elektromobilität in Deutschland bis 2050 

Es wird zugrunde gelegt, dass sich der bestehende Pkw-Bestand bis zum Jahr 2030 jährlich 

um 1 % erhöht und aufgrund von gegenläufigen Effekten (z. B. vermehrter Umstieg auf ÖPNV 

oder Nutzung von Carsharing-Angeboten) anschließend etwa auf diesem Niveau verbleibt. 

Berechnungsgrundlage für den Markthochlauf der Elektromobilität sind die Diffusionsmodelle 

nach Bass30 und Rogers31 (Details siehe Anhang 12-32, Seite 181). Die Anzahl der Elektro-

fahrzeuge gemäß der dargestellten Markthochlauf-Szenarien in Abbildung 6-3 ist Tabelle 6-3 

zu entnehmen. 

Tabelle 6-3: Anzahl Elektrofahrzeuge gemäß Markthochlauf-Szenarien 

 Szenario 2020 2025 2030 

Deutschland 

Pkw 
gesamt  

48.200.000 50.157.000 52.716.000 

hoch 

588.944 

6,4 Mio. 14,8 Mio. 

mittel 4,9 Mio. 10 Mio. 

niedrig 3,8 Mio. 8 Mio. 

 

30 Bass, F. 2004: Management Science, A New Product Growth for Model Consumer Durables. 

31 Rogers, E.1983: Diffusion of innovations. 
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 Szenario 2020 2025 2030 

Marbach a.N. 

Pkw 
gesamt  

9.388 9.769 10.267 

hoch 

8532 

1.405 2.727 

mittel 1.113 1.948 

niedrig 831 1.363 

Um die Elektromobilität stärker auszubauen, sollte das politische Ziel von einer Million Elekt-

rofahrzeugen bis 2022 in der Ausbauplanung von öffentlicher Ladeinfrastruktur zugrunde ge-

legt werden. In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse unter Berücksichtigung des 

Szenarios 2 („Mittel“, 4,9 Millionen Elektrofahrzeuge bis 2025, 80 % Elektrifizierung des Fahr-

zeugbestandes bis 2050) dargestellt. Als Zieljahr wird das Jahr 2030 verwendet, eine darüber 

hinaus gehende Betrachtung wird aufgrund der Unsicherheiten nicht aufgestellt. 

Um einen bedarfsgerechten Ausbau der Ladeinfrastruktur in Marbach a. N. zu realisieren, wird 

empfohlen, die Zuwachsraten der Elektromobile regelmäßig einem Monitoring zu unterziehen 

und bei Bedarf die Ausbauszenarien anzupassen.  

6.2.3 Öffentlicher Ladesäulenbedarf 

Der Ermittlung des öffentlichen Ladesäulenbedarfs wird eine Studie der Nationalen Leitstelle 

Ladeinfrastruktur zugrunde gelegt33. Demnach werden ab dem Jahr 2021 für einen adäquaten 

Markthochlauf der Elektromobilität pro 11 Elektrofahrzeuge ein öffentlicher Ladepunkt benö-

tigt; für das Jahr 2030 reduziert sich das Verhältnis auf einen Ladepunkt pro 23 Elektrofahr-

zeuge.  

Im Jahr 2025 beträgt das Verhältnis für DC-Laden 214 Fahrzeuge pro Ladepunkt und 284 

Fahrzeuge pro Ladepunkt im Jahr 2030. 

Diese Verhältnisse werden für die Ermittlung der absolut in Marbach a. N. benötigten Lade-

säulen herangezogen. Je nach Szenario und Betrachtungsjahr ergibt sich daher ein Bedarf an 

öffentlich Ladepunkten gemäß Tabelle 6-4.  

Tabelle 6-4: Bedarf öffentliche Ladepunkte Marbach a. N. nach Szenario und Jahr 

Szenario 

2021 2025 2030 

Normal- 
Laden 
(AC) 

Schnell- 
Laden 
(DC) 

Normal- 
Laden 
(AC) 

Schnell- 
Laden 
(DC) 

Normal- 
Laden 
(AC) 

Schnell- 
Laden 
(DC) 

hoch 

8 1 

94 7 119 10 

mittel 76 5 85 7 

niedrig 55 4 59 5 

 

32 Stand: 01.12.2021 

33 Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur: Ladeinfrastruktur nach 2025/2030: Szenarien für den Markthochlauf. Stu-
die im Auftrag des BMVI, 2020. 
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Für Szenario 2 „Mittel“ ergibt sich eine Anzahl von ca. 85 öffentlich zugänglichen Ladepunkten 

im Jahr 2030. Abzüglich der vorhandenen vier AC-Ladepunkten verbleiben 81 zu errichtende 

Ladepunkte. Es wird die Annahme getroffen, dass pro Ladesäule zwei Ladepunkte vorhanden 

sind, sodass überschlägig 41 Ladesäulen im Jahr 2030 installiert sein müssten, um den öf-

fentlichen Ladebedarf decken zu können.  

Für Schnellladesäulen (DC) sind im Jahr 2025 fünf Ladepunkte und im Jahr 2030 insgesamt 

sieben Ladepunkte für die Deckung des öffentlichen Ladebedarfs in Marbach a. N. erforderlich. 

Abzüglich der vorhandenen zwei DC-Ladepunkte ergeben sich fünf zu errichtende DC-Lade-

punkte bis zum Jahr 2030. 

6.2.4 Ladebedarfsermittlung 

Für die Bestimmung des Ladebedarfes und Prüfung der Netzverfügbarkeit in den zukünftigen 

Jahren kann das StandortTOOL(https://www.standorttool.de/strom/ladebedarfe/) der NOW 

GmbH genutzt werden.   

Für das Stadtgebiet Marbach am Neckar wurde die Abfrage mit den Erwartungen des mittleren 

Szenarios (10 Mio. Elektrofahrzeuge bis 2030) und mit der Annahme von 60 % privater Lade-

vorgänge durchgeführt.  

 

Abbildung 6-4: Ladebedarfe bis 2030 im StandortTOOL (Quelle: https://www.standorttool.de/) 

Abbildung 6-4 zeigt durchgängig mittlere bis hohe Ladebedarfe im Stadtgebiet von Marbach. 

Aufgrund der groben Rasterung ist eine detaillierte Betrachtung und Zuordnung von Ladebe-

darfen nur schwer möglich. Aus diesem Grund werden im Folgenden die selbst erstellten La-

debedarfsraster mit einer feineren Rasterung (200 m x 200 m) verwendet. Die Methodik wird 

im folgenden Abschnitt erläutert.  

https://www.standorttool.de/
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Öffentlich zugängliches Laden 

Zur Ermittlung des Ladebedarfs an öffentlich zugänglichen Standorten werden sämtliche rele-

vanten Gebäude und Points of Interest (POI) mit einem Ladebedarf hinterlegt. 

In diese Berechnung fließen u. a. ein: 

 Anzahl Pkw pro Haushalt  

 Markthochlauf der Elektrofahrzeuge für 2025 und 2030 

 durchschnittliche Fahrleistung pro Fahrzeug 

 durchschnittlicher Stromverbrauch pro 100 km zur Ermittlung des Ladebedarfs 

 Verteilung des Verkehrsaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel je nach Weg-

zweck (Verkehrsmittelwahl bzw. sog. Modal Split) 

 durchschnittliche Besucherfrequenz pro POI 

 durchschnittliche Aufenthaltsdauer unterschieden nach POI 

 Ladewahrscheinlichkeit an einem POI 

Der Ladebedarf wird anschließend in einem Geoinformationssystem in einem 200 x 200 Me-

ter-Raster aggregiert dargestellt. Die detaillierte Methodik kann Anhang 12-32 (Seite 181) ent-

nommen werden. Geplante, jedoch noch nicht bestehende Gebäude bzw. POI wie Neubau-

gebiete werden manuell erfasst und sind nicht im Ladebedarfsraster zu erkennen. 

Ladebedarfsraster  

Abbildung 6-5 bis Abbildung 6-8 zeigen die Ladebedarfsraster in einer Auflösung von 

200 x 200 Meter für öffentlich zugängliches Laden im Szenario 2 für die Jahre 2025 und 2030.  

In den Jahren 2025 sind bereits erste Hotspots erkennbar die sich bis zum Jahr 2030 noch 

verstärken und ausbreiten. Folgende Hotspots lassen sich identifizieren (mit absteigender In-

tensität): 

 Stadtzentrum Marbach 

 Wohngebiet Schwabstraße 

 Bahnhof 

 Wohngebiet Jenaweg / Magdeburger Straße 

Der Stadtteil Siegelhausen besitzt einen geringen Ladebedarf. Daher wurde der Fokus bei der 

Standortsuche entsprechend dem höheren Ladebedarf auf die Kernstadt und die Stadtteile 

Rielingshausen und Hörnle gelegt. 
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Abbildung 6-5: Ladebedarfsraster öffentliches Laden für das Jahr 2025 im Stadtgebiet 

 

Abbildung 6-6: Ladebedarfsraster öffentliches Laden für das Jahr 2030 im Stadtgebiet 
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Abbildung 6-7: Ladebedarfsraster öffentliches Laden für das Jahr 2025 in Rielingshausen 

 

Abbildung 6-8: Ladebedarfsraster öffentliches Laden für das Jahr 2030 in Rielingshausen 
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6.2.5 Abgleich des Ladebedarfes mit verfügbaren Flächen im FlächenTOOL 

Mit dem FlächenTOOL der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur soll der Aufbau der nationa-

len Ladeinfrastruktur gefördert werden, indem Grundstücksbesitzer ihre Liegenschaften mel-

den können, wenn Sie diese zur Errichtung öffentlicher Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen 

müssen. Das FlächenTOOL ist unter der Website www.flaechentool.de zu erreichen. Eine Ab-

frage beim FlächenTOOL am 09. März 2022 ergab keine für Ladeinfrastruktur verfügbare ge-

meldeten Flächen. 

 

Abbildung 6-9: Kartenausschnitt FlächenTOOL Marbach am Neckar, Stand 09.03.2022  

(Quelle: https://flaechentool.de/map) 

6.3 Ergebnisse und Empfehlungen 

6.3.1 Ermittlung potenzieller Standorte – Öffentlich zugängliches Laden 

Bei der Auswahl der potenziellen Standorte für öffentliches Laden sollten nach Möglichkeit 

folgende Kriterien erfüllt sein: 

 die Sicherheit und das Fließverhalten des Verkehrs werden nicht beeinträchtigt  

 die Ladeinfrastruktur ist ungehindert und problemlos erreichbar  

 starke Frequentierung durch den motorisierten Individualverkehr  

 Nutzungsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe vorhanden, die eine laderelevante Ver-

weildauer ermöglichen (z. B. Gewerbe, kommunale Einrichtungen) 

 es ist ein ausreichend dimensionierter Netzanschluss vorhanden bzw. der Netzan-

schluss kann mit vertretbarem Mehraufwand realisiert werden 

 vorhandene Netzkapazitäten sind ausreichend bzw. können nachgerüstet werden 

http://www.flaechentool.de/
https://flaechentool.de/map
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 ggf. räumliche Nähe zu Intermodalpunkten (ÖPNV) bzw. Park + Ride-Parkplätze 

 Anzahl der verfügbaren Stellplätze (Präferieren von Parkmöglichkeiten mit einer großen 

Anzahl an Stellplätzen) 

 Ladeinfrastruktur sollte an städtebauliche Gestaltungsprinzipien angepasst werden 

 Sichtbarkeit der Ladeinfrastruktur an öffentlichkeitswirksamen Standorten (vgl. Anhang) 

 Falls möglich und sinnvoll: flächige Abdeckung des gesamten Stadtgebietes mit öffent-

licher Ladeinfrastruktur 

Potenzielle Standorte öffentliches Laden  

Öffentliche Lademöglichkeiten sind in Marbach a. N. bereits an einigen Standorten vorhanden 

(siehe Kapitel 3.4.3, Seite 19). 

Abbildung 6-10 und Abbildung 6-11 zeigen die Verteilung der potenziellen Standorte für öf-

fentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für die Ausbaujahre 2025 und 2030 anhand des Lade-

bedarfsrasters für das Jahr 2025. Dabei sind öffentliche Parkflächen vorrangig berücksichtigt, 

die sich in bzw. in räumlicher Nähe zu Raster mit hohem Ladebedarf befinden. Anhand der 

Entwicklung des Ladebedarfs wird eine Ausbauempfehlung für die Jahre 2025 (orange) sowie 

2030 (blau) ausgesprochen. Die Standorte und die empfohlenen Ausbaustufen sind zudem in 

Tabelle 6-5 (Seite 50) aufgeführt. Anhand dieser Ausbauempfehlung lassen sich die gemäß 

Markthochlaufszenario 2 erforderlichen öffentlichen Ladepunkte für die Jahre 2025 und 2030 

erfüllen.  

Um den Ausbau der Elektromobilität voranzutreiben ist insbesondere in den Anfangsjahren ein 

stärkerer Ladesäulenausbau in der Fläche vorzusehen, da so eine höhere Sichtbarkeit erreicht 

wird und Bedenken der Bevölkerung (z. B. Reichweitenangst, fehlende Lademöglichkeiten vor 

Ort) abgebaut werden können. Die Umsetzung der für das Jahr 2025 geplanten Ladesäulen 

sollte frühzeitig projektiert und umgesetzt werden. 

Zunächst sollte insbesondere an Sport- und Festhallen und Parkplätzen in der Nähe zur Kern-

stadt Ladeinfrastruktur aufgebaut werden, da der motorisierte Individualverkehr dort eine hohe 

Frequentierung und Standzeiten von über einer Stunde aufweist. Um während dieses Zeit-

raums eine adäquate Ladung der Batterie zu gewährleisten, sind Ladesäulen mit einer Leis-

tung von mindestens 11 kW sinnvoll, perspektivisch können auch größere Ladeleistungen 

(50 kW und mehr) von der Bevölkerung im Stadtgebiet gefordert werden, da die Ladeleistun-

gen der Elektrofahrzeuge stetig zunehmen und kurze Ladevorgänge eine höhere Akzeptanz 

erzielen. 

Bis 2030 wird empfohlen, die bis dahin bestehende Ladeinfrastruktur weiter auszubauen, da 

aktuell keine weiteren Flächen zur Verfügung stehen bzw. die Nachverdichtung den Bekannt-

heitsgrad der bestehenden Standorte unterstützt. Ein neuer Standort bis zum Jahr 2030 ist 

lediglich der Parkplatz am Gelände der Gartenschau (Nr. 9). Es wird empfohlen im Zuge der 

aktuellen Planung entsprechende Vorrichtungen für die Nachverdichtung zu berücksichtigen.  

Im Stadtteil Hörnle bietet sich für den Ausbau öffentlicher Ladeinfrastruktur eine besondere 

Situation. Die dichte Wohnbebauung, überwiegend ohne eigene Stellplätze und damit ohne 

private Lademöglichkeit, sorgt für einen hohen Anteil an Laternenparker.  
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Um den Ladebedarf im Stadtteil Hörnle zu decken, wird folgendes vorgeschlagen: 

 Errichtung von Ladesäulen mit hoher Ladeleistung (1 x 50 kW DC, 2 x 22 kW) im Norden 

(Bushaltestelle, Nr. 26) und Süden (Wiesbadener Platz, Nr. 27)  

 Errichtung von Laternenladepunkten (3,7 kW) entlang der Mainzer Straße und Stuttgar-

ter Straße 

Durch die Errichtung von Ladesäulen mit hoher Ladeleistung können die Bewohner des Stadt-

teils in kurzer Zeit eine hohe Reichweite nachladen. Die Zielgruppen hierbei sind Besucher 

oder Bewohner, die nach der Arbeit einen kurzen Zwischenstopp zu Hause einlegen. Die bei-

den identifizierten Standorte bieten ausreichend Platz und sind geographisch gleichmäßig auf 

das Stadtteilgebiet verteilt. 

Die Errichtung der Laternenladestationen ermöglicht eine platzsparende und einfach in das 

bestehende Stromnetz integrierbare Lademöglichkeit für die Bewohner, die bspw. das Fahr-

zeug über Nacht abstellen und erst am nächsten Morgen benötigen. Die geringe Ladeleistung 

ist für lange Standzeiten über die Nacht ausreichend: bei einer Ladedauer von zwölf Stunden 

lassen sich ca. 200 km Reichweite nachladen. Damit lässt sich bei gleicher Netzkapazität eine 

höhere Anzahl an Ladepunkten unterbringen. 

Für die Anzahl der Ladepunkte wird der in Kapitel 6.2.3 Schlüssel von 23 Elektrofahrzeugen 

pro Ladepunkt verwendet. Damit ergibt sich folgende Empfehlung für die Errichtung von La-

ternensäulen: 

 Mainzer Straße: mind. 6 Laternenladepunkte  

 Stuttgarter Straße: mind. 4 Laternenladepunkte 

 

Abbildung 6-10: Potenzielle Standorte für öffentliche Ladeinfrastruktur in Marbach am Neckar 
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Abbildung 6-11: Potenzielle Standorte für öffentliche Ladeinfrastruktur in Rielingshausen 

Tabelle 6-5: Ausbauempfehlung öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur 

Standorte für öffentliches Laden Ausbaustufen Ladepunkte 

Nr. Name Adresse 2025 2030 

1  Stadtbücherei Hauffstraße 7 2x22 kW 2x22 kW 

2 
König-Wilhelm-Platz 
West 

- 2x22 kW 2x22 kW 

3 
König-Wilhelm-Platz 
Ost 

- 2x22 kW 2x22 kW 

4 Parkplatz Haffnerhalle Haffnerstraße 2 2x22 kW 2x22 kW 

5 
Parkhaus 
Grabenstraße34 

Grabenstraße 1 8x11 kW  8x11 kW  

6 
Parkplatz Graben-
straße 

Grabenstraße  2x22kW 

7 Gerberplatz Bottwartalstraße 2x22 kW 2x22 kW 

8 
Schiffsanlegestelle / 
Kanuverein 

Am Mühlwert 
2x22 kW 
DC 2x175 kW 

2x22 kW 

 

34 Lastmanagement empfohlen  
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Standorte für öffentliches Laden Ausbaustufen Ladepunkte 

Nr. Name Adresse 2025 2030 

9 
Parkplatz zu Neckar-
wiese, Aktionsraum 

-  
2x22 kW 
(optional) 

10 
Parkplatz Kindertages-
städte Sonnenschein 

Kernerstraße 44 2x22 kW 2x22 kW 

11 
Parkplatz Sporthalle 
am Lauerbäumle 

Kernerstraße 44  2x22 kW 

12 Parkplatz Grundschule Kernerstraße 36 2x11 kW 2x11 kW 

13 
Parkplatz Anne-Frank-
Realschule 

Schulstraße 4x11 kW 4x11 kW 

14 Stadionhalle Am Leiselstein 
2x22 kW 
DC 1x50 kW 

4x22 kW 

15 Parkplatz Spielplatz Jenaweg 2x22 kW 2x22 kW 

16 Schillerhöhe Süd - 2x22 kW 2x22 kW 

17 Schillerhöhe Nord - 
2x22 kW 
DC 1x50 kW 

2x22 kW 

18 Schwabstraße Nord Schwabstraße 90 2x11 kW 2x11 kW 

19 Schwabstraße Mitte Schwabstraße 96 2x11 kW 2x11 kW 

20 Schwabstraße Süd  
Schwabstraße 
110 

2x11 kW 4x11 kW 

21 Bahnhof Süd - 6x11 kW 6x11 kW 

22 Bahnhof Nord - 4x11 kW 4x11 kW 

23 
Krankenhaus / Ge-
sundheitscampus 

Panoramastraße 
9 

2x22 kW 2x22 kW 

24 
Parkplatz Kindergar-
ten, Spielplatz 

Veilchenweg / Lin-
senbergweg 

2x22 kW 2x22 kW 

26 Hörnle Nord 
Mainzer Straße 
124 

2x22 kW 

DC 1x50 kW 
2x22 kW 

27 Hörnle Süd 
Wiesbadener 
Platz 

2x22 kW 

DC 1x50 kW 
2x22 kW 

28 
Parkplatz Bushalte-
stelle 

Hauptstraße / 
Lange Straße 

2x22 kW 2x22 kW 

29 
Parkplatz bei Gemein-
dehalle (Rielingshau-
sen) 

Backnanger 
Straße 

2x22 kW 
2x22 kW 

DC 1x50 kW 

30 Rathausplatz - 2x22 kW 2x22 kW 
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Standorte für öffentliches Laden Ausbaustufen Ladepunkte 

Nr. Name Adresse 2025 2030 

31 
Parkplatz Gemeinde-
halle (Alternative zu 
Nr. 29) 

Backnanger 
Straße 

  

32 
Hörnle Stuttgarter 
Straße 

- 6x3,7 kW  

33 Hörnle Mainzer Straße - 4x3,7 kW  

AC 
AC-Ladepunkte Soll 76 85 

AC-Ladepunkte Ist 80 86 

DC 
DC-Ladepunkte Soll 5 7 

DC-Ladepunkte Ist 6 7 

Sämtliche als vorrangig identifizierten Standorte für die Errichtung von öffentlicher Ladeinfra-

struktur gemäß Tabelle 6-5 werden im Kapitel 6.3.2 im Detail betrachtet. 

6.3.2 Abgleich identifizierter öffentliche Standorte mit Netzkapazitäten 

Die identifizierten öffentlichen Standorte für Ladeinfrastruktur gemäß Kapitel 6.3.1 müssen vor 

einer Realisierung zwingend mit den Netzkapazitäten des Netzbetreibers abgeglichen werden. 

Aufgrund der empfohlenen Leistung der Ladeinfrastruktur ist häufig ein eigener Hausan-

schluss durch den Netzbetreiber zu realisieren. Hierzu ist eine Netzanschlussanfrage zu stel-

len, um zu prüfen, ob die verfügbaren Netzkapazitäten ausreichen bzw. welche Baukostenzu-

schüsse für den Hausanschluss durch den Antragssteller zu zahlen sind.  

Um Netzengpässe zu vermeiden, wird die frühzeitige Kommunikation und Koordinierung ge-

planter Nachrüstungen von Ladeinfrastruktur empfohlen, um so einen bedarfsgerechten Aus-

bau der Stromnetze zu ermöglichen.  

Die Prüfung der Standorte erfolgte durch die Netzplanung der Netze BW GmbH. Die Aussagen 

der Netze BW sind lediglich als eine Bewertung des Ist-Zustands zu verstehen. Eine verbind-

liche Aussage der verfügbaren Netzkapazität in den Jahren 2025 bzw. 2030 kann aufgrund 

des langen Betrachtungshorizonts nicht getätigt werden. 

Die Kosten für den Netzausbau werden entweder von der Netzgesellschaft oder dem Eigen-

tümer / Auftraggeber getragen und sind vom einzelnen Standort abhängig. 

Prinzipiell ist eine zusätzliche Belastung des Netzes in der Stadt Marbach am Neckar durch 

öffentliche Ladeinfrastruktur möglich. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass dadurch beste-

hende Netzkapazitäten verbraucht werden und bei anderen Lastzuwächsen bzw. Kundenan-

fragen ein weiterer Netzausbau unausweichlich ist. 

Abbildung 6-12 und Abbildung 6-13 zeigen die Standorte aus Kapitel 6.3.1 mit Darstellung der 

verfügbaren Netzkapazität bzw. mit erforderlichem Netzausbau. 

Im darauf folgenden Abschnitt werden die Standorte detaillierter betrachtet und auf einen ggf. 

erforderlichen Netzausbau hingewiesen. Sofern ein Netzausbau erforderlich ist, wird die not-

wendige Maßnahme sowie der Kostenträger (Netzgesellschaft oder Auftraggeber) genannt. 
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Abbildung 6-12: Abgleich der Standorte mit der Netzkapazität Stadtgebiet 

 

Abbildung 6-13: Abgleich der Standorte mit der Netzkapazität Rielingshausen 
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Stadtbücherei (Nr. 1) 

 Parkplätze vor der Stadtbücherei entlang der Straße (2 Stück) 

 empfohlene Ladeleistung (AC) 2025: 2x22 kW 

 Netzausbau: kein Netzausbau notwendig 

 

Parkplatz König-Wilhelm-Platz / Tierarztpraxis (Nr. 2) 

 gut einsehbare Parkplätze, Nähe zum Stadtzentrum gegeben 

 empfohlene Ladeleistung (AC) 2025: 2x22 kW 

 Netzausbau: Netzausbau erforderlich, neue UST erforderlich (Kostenträger: Netzgesell-

schaft)  

 

Parkplatz König-Wilhelm-Platz / Volksbank (Nr. 3) 

 gut einsehbarer Parkplatz mit ausreichend Stellplätzen, Nähe zum Stadtzentrum gege-

ben 

 empfohlene Ladeleistung (AC) 2025: 2x22 kW 

 Netzausbau: Netzausbau erforderlich, neue UST erforderlich (Kostenträger: Netzgesell-

schaft) 
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Parkplatz Haffnerhalle (Nr. 4) 

 Parkplatz mit ausreichend Stellplätzen, Nähe zum Stadtzentrum, Schulzentrum und 

Sportanlage gegeben 

 empfohlene Ladeleistung (AC) 2025: 2x22 kW (mind. je 11 kW) 

 Netzausbau: Netzausbau erforderlich, neue UST erforderlich (Kostenträger: Netzgesell-

schaft)  

 

Parkhaus Grabenstraße (Nr. 5) 

 bestehendes Parkhaus mit ausreichend Parkplätzen: Höchstparkdauer abhängig von 

Ebene 

 empfohlene Errichtung in Ebene 0 (im Brandfall kann das beschädigte Fahrzeug aus 

dem Parkhaus geschleppt werden) 

 empfohlene Ladeleistung (AC) 2025: 8x11 kW (mit Lademanagement) 

 Netzausbau: Netzausbau erforderlich, neue KUST erforderlich (Kostenträger: Auftrag-

geber) 
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Parkplatz Grabenstraße (Nr. 6) 

 Parkplatz mit Bestandsladesäule, Nähe zum Stadtzentrum und bekannter Ladepunkt  

 neuer Ladepunkt muss auf Parkplatzteil neben Trafostation erfolgen, um Netzausbau zu 

vermeiden 

 Netzausbau 2030: kein Netzausbau notwendig 

 empfohlene Ladeleistung (AC) 2030: Ergänzung um 2x22 kW Ladepunkte 
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Parkplatz Gerberplatz (Nr. 7) 

 Parkplatz mit ausreichend Stellplätzen, grenzt nördlich an das Stadtzentrum an, Nähe 

zu einer Hauptverkehrsachse, stark ausgelasteter Parkplatz  

 empfohlene Ladeleistung (AC) 2025: 2x22 kW (mind. je 11 kW) 

 Netzausbau: Netzausbau erforderlich, Überschneidung mit Versorgung Nr. 23 Gesund-

heitscampus (Kostenträger: Netzgesellschaft)  

 

Schiffsanlegestelle / Kanuverein (Nr. 8) 

 gut sichtbarer Parkplatz an Hauptverkehrsachse (Ludwigsburger Straße) und Nähe zu 

Freizeiteinrichtungen, Ausflugsziel und Gastronomie 

 geeigneter Standort für Errichtung einer Schnelladesäule (Nähe zu Trafostation) 

 empfohlene Ladeleistung 2025: 

• AC: 2x 22 kW (mind. je 11 kW) 

• DC: 2x 175 kW 

 Netzausbau: Netzausbau erforderlich, neue UST erforderlich, Versorgungsüberschnei-

dung von Nr. 7 und 23 behebbar (Kostenträger Auftraggeber) 
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Parkplatz Neckarwiese / Gartenschau (Nr. 9) (optional) 

 unbefestigter Parkplatz in der Nähe zur Neckarwiese und Gebiet der Gartenschau  

 optional aufgrund der Gartenschau 

 empfohlene Ladeleistung (AC) 2030: 2x22 kW (mind. je 11 kW) 

 Netzausbau: unerschlossen (Kostenträger Netzgesellschaft) 
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Parkplatz Kindertagesstätte (Nr. 10) 

 Parkplatz mit ausreichend Stellplätzen, Nähe zum Stadtzentrum, Schulzentrum und 

Sportanlage gegeben 

 empfohlene Ladeleistung (AC) 2025: 2x22 kW 

 Netzausbau: kein Netzausbau notwendig 

 

Parkplatz Sporthalle am Lauerbäumle (zukünftig) (Nr. 11) 

 neuer Parkplatz mit ausreichend Stellplätzen, Nähe zum Schulcampus und Sporteinrich-

tungen 

 kann als ergänzender Aufstellort für die Ladeinfrastruktur von Nr. 10 genutzt werden 

 PV-Anlage auf benachbarten Hallendach 

 empfohlene Ladeleistung (AC) 2030: 2x22 kW (mind. je 11 kW) 
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Parkplatz bei Grundschule (Nr. 12) 

 großer Gehweg, Parkplatz mit ausreichend Stellplätzen, Nähe zu Schulzentrum  

 empfohlene Ladeleistung (AC) 2025: 2x22 kW (mind. je 11 kW) 

 Netzausbau: kein Netzausbau notwendig (falls Alternativstandort zu Nr. 10) 

 

Parkplatz Anne-Frank-Realschule (Nr. 13) 

 Parkplatz mit ausreichend Stellplätzen, Nähe zum Schulzentrum, Trafo auf gegenüber-

liegender Straßenseite 

 empfohlene Ladeleistung (AC) 2025: 4x11 kW  

 Netzausbau: Netzausbau erforderlich, neue UST erforderlich (Kostenträger: Netzgesell-

schaft) 
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Parkplatz Stadionhalle (Nr. 14) 

 großer Parkplatz mit ausreichend Stellplätzen, Nähe zu Schulzentrum und Sportanlage 

 temporäres Halteverbot samstags für Wochenmarkt: langfristig durchgängig verfügbar 

 empfohlene Ladeleistung 2025:  

• AC: 2x22 kW (mind. je 11 kW) 

• DC:1x50 kW 

 empfohlene Ladeleistung (AC) 2030: 4x22 kW (mind. je 11 kW) 

 Netzausbau: Netzausbau erforderlich, neue UST erforderlich (Kostenträger: Auftragge-

ber) 

 

Parkplatz Spielplatz (Nr. 15) 

 Parkplatz in dicht besiedeltem Gebiet, Nähe zu Kindergarten und Spielplatz 

 empfohlene Ladeleistung (AC) 2025: 2x22 kW (mind. je 11 kW) 

 Netzausbau: kein Netzausbau notwendig 
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Schillerhöhe Süd (Nr. 16) 

 Parkplatz mit ausreichend Stellplätzen, Nähe zur Schillerhöhe und Stadthalle, hohe 

Platzverfügbarkeit (Grünfläche, siehe Foto) für die Errichtung von Ladeinfrastruktur 

 empfohlene Ladeleistung (AC) 2025: 2x22 kW (mind. je 11 kW) 

 Netzausbau 2025: kein Netzausbau notwendig 

 

Schillerhöhe Nord (Nr. 17) 

 Parkplatz mit ausreichend Stellplätzen, Nähe zur Schillerhöhe und Stadthalle, Schul-

zentrum und Sportanlage gegeben 

 empfohlene Ladeleistung 2025: 

• AC: 2x22 kW  

• DC: 1x50 kW 

 empfohlene Ladeleistung 2030:  

• AC: 2x22 kW 

• DC: 1x50 kW 

 Netzausbau: Netzausbau erforderlich, neue UST erforderlich. Direktkabel für beide 

Ausbaustufen ab Station sinnvoll (Kostenträger Auftraggeber)  
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Schwabstraße Nord (Nr. 18) 

 Parkplätze für Schrägparker (hohe Auslastung) im Nördlichen Teil der Schwabstraße, 

dichte Wohnbebauung (Wohntürme) mit Tiefgaragen 

 empfohlene Ladeleistung AC 2025: 2x22 kW (mind. je 11 kW)  

 Netzausbau: Netzausbau erforderlich, aber Synergien vorhanden (Kostenträger Netzge-

sellschaft) 

 

Schwabstraße Mitte (Nr. 19) 

 Parkplätze für Schrägparker (hohe Auslastung) im Nördlichen Teil der Schwabstraße, 

dichte Wohnbebauung (Wohntürme) mit Tiefgaragen  

 empfohlene Ladeleistung 2025: 2x22 kW (mind. je 11 kW)  

 Netzausbau: Netzausbau erforderlich, aber Synergien vorhanden (Kostenträger Netzge-

sellschaft)  
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Schwabstraße Süd (Nr. 20)  

 Parkplatz für Senkrechtparker, lockere Wohnbebauung mit teilw. privaten Stellplätzen, 

hohe Platzverfügbarkeit (ausreichend breiter Gehweg, Parkplatzlänge) für die Errichtung 

von Ladeinfrastruktur, Nähe zu Trafostation 

 kann als ergänzender Aufstellort für die Ladeinfrastruktur von Nr. 18 und Nr. 19 genutzt 

werden 

 empfohlene Ladeleistung 2025: 2x22 kW 

 empfohlene Ladeleistung 2030: 4x22 kW 

 Netzausbau: kein Netzausbau notwendig 

 

Parkplatz Bahnhof-Süd (Nr. 21) 

 großer Parkplatz (Eigentum der Deutschen Bahn) südlich des Bahnhofs und Intermodal-

punkt, überwiegend kostenpflichtige Park&Ride-Parkplätze mit langer Standdauer (ge-

ringe Ladeleistung ausreichend) 

 empfohlene Ladeleistung (AC) 2025: 6x11 kW  

 empfohlene Ladeleistung (AC) 2030: 6x11 kW  

 Netzausbau: Netzausbau erforderlich, aber Synergien vorhanden (Kostenträger Netzge-

sellschaft)  
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Parkplatz Bahnhof Nord (Nr. 22) 

 Park&Ride-Parkplatz (Eigentum der Deutschen Bahn) nördlich des Bahnhofs, überwie-

gend durch Pendler frequentiert mit langer Standdauer (geringe Ladeleistung ausrei-

chend) 

 bei Nachrüstung von Parkplatzbeleuchtung auch Laternenladepunkte möglich 

 empfohlene Ladeleistung (AC) 2025: 4x11 kW (mind. 3,7 kW) 

 empfohlene Ladeleistung (AC) 2030: 4x11 kW (mind. 3,7 kW) 

 Netzausbau: kein Netzausbau notwendig 

 

Parkplatz Krankenhaus / Gesundheitscampus (Nr. 23) 

 überwiegend reservierte / private Parkplätze, Standortfindung für Aufstellung von Lad-

einfrastruktur erfordert Abstimmungsbedarf mit Krankenhaus 

 öffentliche Ladeinfrastruktur (für bspw. Besucher) unabhängig von Laden für Mitarbeiter 

betrachtet 

 empfohlene Ladeleistung 2025: 2x22 kW  

 Netzausbau: Netzausbau erforderlich, lange Leitungslängen erforderlich (Kostenträger 

Auftraggeber) 
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Parkplatz Kindergarten / Spielplatz (Nr. 24) 

 Parkplatz im Wohngebiet, Nähe zu Kindergarten und Spielplatz 

 empfohlene Ladeleistung 2025: 2x22 kW (mind. je 11 kW) 

 Netzausbau: Netzausbau erforderlich (Kostenträger Netzgesellschaft) 

 

Hörnle Nord / Bushaltestelle (Nr. 26) 

 für den Nördlichen Teil des Stadtteils Hörnle zentraler Parkplatz für Senkrechtpakker 

unmittelbar neben Trafo-Station 

 empfohlene Ladeleistung 2025:  

• AC: 2x22 kW 

• DC: 1x50 kW  

 Netzausbau: kein Netzausbau notwendig 
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Hörnle Süd / Wiesbadener Platz (Nr. 27) 

 für den südlichen Teil des Stadtteils Hörnle zentraler Parkplatz für Senkrechtparker mit 

ausreichend Platzverfügbarkeit für die Errichtung von Ladeinfrastruktur 

 empfohlene Ladeleistung 2025:  

• AC: 2x22 kW 

• DC: 1x50 kW 

 Netzausbau: Netzausbau erforderlich, Direktkabel ab Station (Kostenträger Auftragge-

ber) 

 

Laternenparker Metzinger Straße (Nr. 32) 

 Parkplätze entlang der Metzinger Straße, angespannte Parkplatzsituation, Durchfahrt 

von Linienbus muss gewährleistet sein 

 Einsatz von Laternenladepunkten empfohlen 

 empfohlene Ladeleistung (AC) 2025: 6x3,7 kW 

 

Laternenparker Stuttgarter Straße (Nr. 33) 

 Parkplätze entlang der Metzinger Straße, angespannte Parkplatzsituation, Durchfahrt 

von Linienbus muss gewährleistet sein 

 Einsatz von Laternenladepunkten empfohlen 

 empfohlene Ladeleistung (AC) 2025: 4x3,7 kW 
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Parkplatz Bushaltestelle (Nr. 28) 

 Parkplatz mit ausreichend Stellplätzen, Nähe zum Stadtzentrum, Schulzentrum und 

Sportanlage gegeben 

 empfohlene Ladeleistung 2025: 2x22 kW (mind. je 11 kW) 

 Netzausbau: Netzausbau erforderlich (Kostenträger Netzgesellschaft) 

 

Parkplatz Nähe Gemeindehalle (Rielingshausen) (Nr. 29) 

 Parkplatz mit ausreichend Stellplätzen, Nähe zur Stadthalle, Freizeiteinrichtungen und 

Gastronomie, hohe Platzverfügbarkeit (Grünflache) und Nähe zu Trafostation 

 empfohlene Ladeleistung 2025: 2x22 kW 

 empfohlene Ladeleistung 2030: DC 1x50 kW  

 Netzausbau: kein Netzausbau notwendig 
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Rathausplatz (Rielingshausen) (Nr. 30) 

 Parkplatz in Nähe zu Rathaus und Kirche  

 empfohlene Ladeleistung 2025: 2x22 kW (mind. je 11 kW) 

 Netzausbau: kein Netzausbau notwendig 

 

Parkplatz Gemeindehalle (Rielingshausen) (Nr. 31) (Alternative zu Nr. 29) 

 Parkplatz mit ausreichend Stellplätzen, Nähe zum Stadtzentrum, Schulzentrum und 

Sportanlage gegeben 

 kann als alternativer Aufstellort für die Ladeinfrastruktur von Nr. 29 genutzt werden, Tra-

fostation auf gegenüberliegender Straßenseite 

 Netzausbau: kein Netzausbau notwendig 

 

6.4 Unterstützung der Elektromobilität durch Erneuerbare Energien 

Als flankierende Maßnahme eines geplanten Ausbaus der Ladeinfrastruktur für Elektrofahr-

zeuge empfiehlt es sich zu prüfen, inwieweit Photovoltaikanalgen oder Blockheizkraftwerke 

(BHKW) für die dezentrale Stromversorgung der Ladesäulen in Frage kommen. Durch die 
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lokale und regenerative Stromerzeugung werden die Netze entlastet und die CO2-Emissionen 

reduziert.  

Bestands-PV-Anlagen befinden sich häufig in Privatbesitz oder wurden im Rahmen des Er-

neuerbaren-Energien-Gesetzes mit dem Ziel der Volleinspeisung errichtet. Es ist daher davon 

auszugehen, dass die Bestandanlagen zur Anbindung an E-Ladeinfrastruktur derzeit größten-

teils nicht zur Verfügung stehen. Sobald PV-Anlagen mit Auslaufen der EEG-Vergütung auf 

Überschusseinspeisung umgestellt werden, besteht die Möglichkeit, die Eigenverbrauchs-

quote durch die Anbindung einer Ladesäule zu erhöhen.  

Wenn die Betreiber von PV-Anlage und Ladesäule nicht dieselbe juristische Person sind, wird 

der PV-Anlagenbetreiber zu einem Stromlieferant im Sinne des EnWG und muss sämtliche 

damit einhergehende unternehmerische Verpflichtungen erfüllen. Unter anderem muss ein se-

parater Stromzähler vorgesehen werden, um eine Abrechnung des bezogenen PV-Stroms zu 

ermöglichen. 

Die Möglichkeit zur Eigenverbrauchserhöhung besteht jedoch lediglich für leistungsschwache 

Ladesäulen, die direkt an das Haus-Stromnetz angebunden werden. Ladesäulen mit einer 

Leistung ab 22 kW werden in der Regel über einen eigenen Hausanschluss an das allgemeine 

Stromnetz angeschlossen und können somit meistens nicht für die Eigenverbrauchsoptimie-

rung genutzt werden.  

Auch wenn ein direkter Eigenverbrauch nicht realisiert werden kann, so kann die unmittelbare 

räumliche Nähe von Stromerzeugung durch die PV-Anlage und Stromverbrauch durch die La-

desäule eine Entlastung der Stromnetze ermöglichen.  

Im privaten Sektor ergibt sich eine zeitliche Verschiebung von Ladebedarf (vorrangig in den 

Abendstunden ab ca. 17 Uhr) und Stromerzeugung der PV-Anlage. Um die Eigenverbrauchs-

quote zu erhöhen und somit Strom aus dem deutschen Stromnetz zu substituieren, kann der 

Einsatz von Batteriespeichern sinnvoll sein (siehe Abbildung 6-14).  

 

Abbildung 6-14: Laden zu Hause inkl. PV und Batteriespeicher EFH  

(Quelle: Electrique e-mobility + energy) 

Gegensätzlich zu PV-Anlagen im privaten Sektor verhält es sich bei öffentlichem Laden. Diese 

Ladevorgänge finden vorrangig während des Tages statt, sodass eine Überschneidung von 

PV-Stromerzeugung und Ladebedarf auftritt (siehe beispielhaft Abbildung 6-15). 
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Abbildung 6-15: Stromverbrauch öffentliche Ladevorgänge inkl. PV-Stromerzeugung 

Für die direkte Versorgung öffentlicher Ladesäulen mit lokal erzeugtem Strom aus Photovol-

taik-Anlagen ist folgendes zu beachten: sofern der PV-Anlagenbetreiber und der Betreiber der 

Ladeinfrastruktur unterschiedliche Personen sind, wird der PV-Anlagenbetreiber zu einem 

Stromlieferant im Sinne des EnWG und muss die entsprechenden energiewirtschaftlichen 

Pflichten einhalten.  

Wenn jedoch die folgenden Rahmenbedingungen stimmen, können die Ladesäulen über lokal 

erzeugten regenerativen Strom versorgt werden und somit einen Beitrag zum Klimaschutz 

leisten:  

 PV-Anlage vorhanden oder Solarpotenzial auf den Dachflächen der Liegenschaft 

 Stromversorgung der Ladesäule durch die Elektroinstallation des Gebäudes 

 Personenidentität bei Betreiber der Ladesäule und der PV-Anlage  

Aufgrund der aktuellen Gesetzeslage ist der direkte Verkauf von Solarstrom an einer Lade-

säule für Privatpersonen oftmals nicht attraktiv bzw. wirtschaftlich. Daher bietet sich an, den 

solar erzeugten Strom gratis abzugeben. Das ist insbesondere für Supermärkte oder kommu-

nale Gebäude eine Option, die ihren Besuchern damit einen zusätzlichen Service bieten. Es 

wird empfohlen, dass die anfallende EEG-Umlage durch das Unternehmen bzw. den Anlagen-

betreiber übernommen wird, da eine Weitergabe an den Endverbraucher ein Abrechnungs-

system benötigt und erhebliche Mehrkosten verursachen würde. Zudem ist zu beachten, dass 

die mit Solarstrom gespeiste Ladesäule keinen eigenen Hausanschluss haben darf, da an-

sonsten ein Direktkabel von der Photovoltaik-Anlage zu der Ladesäule gelegt werden muss. 

Nutzung der vorhandenen kommunalen Photovoltaik-Anlagen in Marbach 

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie die vorhandenen (kommunalen) Photovoltaik-Anlagen in 

der Stadt Marbach für die Elektromobilität genutzt werden kann. 

Hierzu wurde eine Liste aller vorhandenen kommunalen Photovoltaik-Anlagen bereitgestellt 

und diese ins GIS-System übertragen, um die räumliche Nähe zu vorhanden Parkplätzen zu 

prüfen. Zusätzlich wurde eine Verifizierung mithilfe von Luftbildaufnahmen durchgeführt. Um 

einen nennenswerten Deckungsanteil am Ladevorgang von lokal erzeugten erneuerbaren 

Strom zu erreichen, wurden nur Anlagen mit einer Leistung von mind. 11 kWp berücksichtigt. 

Abbildung 6-16 zeigt die identifizierten PV-Anlagen. 
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Abbildung 6-16: Kommunale PV-Anlagen im Stadtgebiet Marbach 

Wie bereits zu Beginn des Kapitels beschrieben, ist ein direkter Verkauf bzw. die Belieferung 

des PV-Stroms an eine öffentliche Ladesäule mit einem hohen verwaltungstechnischen Auf-

wand und Mehrkosten verbunden. Dennoch werden nachfolgend Möglichkeiten aufgezeigt, 

wie der lokal erzeugte Strom aus PV-Anlagen für die Elektromobilität in Marbach genutzt wer-

den kann. 

In Marbach wurden drei Bereiche identifiziert, an denen installierte PV-Anlagen für das Laden 

von Elektrofahrzeugen genutzt werden können und die aufgrund der Anlagengröße und Fre-

quentierung der Örtlichkeit eine besondere Relevanz besitzen (siehe Abbildung 6-17). 

 Bereich 1: Schulcampus  

Das Gebiet des Schulcampus verfügt nahezu auf allen Dächern über große PV-Anlagen. 

Mit der Installation von Ladeinfrastruktur auf dem Schulgelände an dem Stromanschluss 

der einzelnen Gebäude, kann der Strom für das Laden von Elektrofahrzeugen genutzt 

werden. Der Strom kann bspw. kostenlos an die Angestellten des Schulcampus abge-

geben werden. 

 Bereich 2: Stadthalle Schillerhöhe  

Die Stadthalle verfügt über eine PV-Anlage mit 33 kWp und damit ausreichend Leistung 

für das Laden eines Elektrofahrzeugs. Mit der Installation einer Wallbox an den Strom-

anschluss der Stadthalle, kann der lokal erzeugte Strom für die Fahrzeuge der Ange-

stellten oder der Kommune genutzt werden. 

 Bereich 3: Bauhof-Gelände  

Der Bauhof verfügt über eine PV-Anlage mit 23 kWp und damit ausreichend Leistung für 

das Laden eines Elektrofahrzeugs. Mit der Installation einer Wallbox auf dem Betriebs-

gelände oder den Mitarbeiterparkplätzen kann der lokal erzeugte Strom für die Fahr-

zeuge der Angestellten oder der Kommune genutzt werden. 

Generell lassen sich auch an allen weiteren Standorten mit PV-Anlage durch die Errichtung 

von Ladeinfrastruktur der lokal erzeugte Strom nutzen. 
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Abbildung 6-17: Identifizierte Bereiche für die Nutzung der PV-Anlagen 

6.5 Realisierungs- und Betriebskonzept 

6.5.1 Realisierungskonzept 

Mit dem Realisierungskonzept sollen die nächsten Schritte der Umsetzung aus den in Kapi-

tel 6.3 identifizierten Standorte beschrieben, einen Anhaltspunkt über die anfallenden Investi-

tionen gegeben und ein möglicher Ausbaupfad aufgezeigt werden. 

Da die Standorte bis zum Jahr 2025 großflächig verteilt werden und bis zum Jahr 2030 nur 

Nachverdichtungen erfolgen sollen, muss bei der Errichtung der Ladesäulen nach Standort 

priorisiert werden. 

Für die Priorisierung werden zunächst die Ergebnisse aus der Umfrage herangezogen, um 

den Bedarf der Bürger der Stadt Marbach zu decken und den Umstieg auf Elektromobilität zu 

beschleunigen. 

Die Umfrage ergibt, dass sich die meisten Bürger Ladeinfrastruktur an den Orten Wohnort, 

Supermarkt, Arbeitsplatz und Parkplätze in der Nähe zur Fußgängerzone wünschen (siehe 

Abbildung 12-15, Seite 166). Dies entspricht besonders den Standorten 10, 15, 20 und 26 für 

den Bereich Wohnort. Für den Bereich „Nähe zur Fußgängerzone“ betrifft das die Standorte 2 

bis 6 südlich der Innenstadt und Standort 7. 

Die Eigenschaften „hohe Verfügbarkeit“ und „hohe Ladeleistung“ sind die zwei in der Umfrage 

am häufigsten gewünschten Eigenschaften. Die Umsetzung würde eine hohe Anzahl von 

Schnelladern benötigen, weshalb eine gekoppelte Umsetzung empfohlen wird. Durch die pri-

orisierte Errichtung von einzelnen Schnellladepunkten kann eine hohe Ladeleistung gedeckt 

werden. Durch die Errichtung von mehr Ladepunkten als für das Zieljahr 2025 benötigt, wird 

zusätzlich die hohe Verfügbarkeit gewährleistet. 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien und dem Abgleich mit dem erforderli-

chen Netzausbau lässt sich folgender Ausbaupfad ableiten. 
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Ausbaupfad 

Unmittelbar mit der Umsetzung und Planung sollte mit den Standorten begonnen werden, die 

zum aktuellen Zeitpunkt kein Netzausbau benötigen. Damit kann eine flächendeckende Ver-

sorgung mit Ladeinfrastruktur ohne Verzögerungen durch einen erforderlichen Netzausbau 

erfolgen. Diese Standorte sind in nachfolgender Tabelle und Karte dunkelblau gekennzeich-

net. 

Für die in der Tabelle hellblau gekennzeichneten Standorte ist teilweise ein Netzausbau erfor-

derlich. Da dieser einen zeitlichen Planungs- und Umsetzungsvorlauf benötigt, sollten diese 

Standorte ebenfalls projektiert und der erforderliche Netzausbau angestoßen werden. 

Die grauen Standorte benötigen ebenfalls einen Netzausbau, sind in Abhängigkeit von Ihrer 

Lage in der niedrigsten Priorität einzustufen, sollten aber dennoch bis zum Zieljahr 2025 um-

gesetzt werden. 

Bis zum Jahr 2030 erfolgt mit Ausnahme des Standorts Nr. 9 am Gebiet der Gartenschau 

keine Errichtung neuer Standorte, sondern die Erweiterung der bestehenden Standorte um 

weitere Ladepunkte. Die Erweiterung betrifft die Standorte 6,14 und 20. An diesen Standorten 

sollte bereits bei Errichtung der ersten Ausbaustufe die anschließende Erweiterung berück-

sichtigt werden: dies umfasst beispielsweise die Verlegung von Leerrohren oder die Verlegung 

eines ausreichend dimensionierten Lastkabels. 

Tabelle 6-6: Ausbaupfad mit Priorisierung (Priorität: 1=hoch, 2=mittel, 3=niedrig) 

Nr. Bezeichnung Priorität 
spätere Erweiterung 

berücksichtigen 

1 Öffentlicher Parkplatz Stadtbücherei 1 - 

10 
Parkplatz 
Kindertagesstätte Sonnenschein 

1 - 

15 Parkplatz Spielplatz 1 - 

16 Schillerhöhe Süd 1 - 

20 Schwabstraße Süd 1 ja 

21 Bahnhof Süd 1 - 

22 Bahnhof Nord 1 - 

26 Hörnle Nord 1 - 

29 / 
30 

Parkplatz bei Gemeindehalle 
(Rielingshausen) 

1 - 

2 König-Wilhelm-Platz West 2 - 

3 König-Wilhelm-Platz Ost 2 - 

5 Parkhaus Grabenstraße 2 - 

7 Gerberplatz 2 - 

14 Stadionhalle 2 ja 

27 Hörnle Süd 2 - 

28 Parkplatz Bushaltestelle 2 - 

30 Rathausplatz 2 - 
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Nr. Bezeichnung Priorität 
spätere Erweiterung 

berücksichtigen 

32 Hörnle Stuttgarter Straße 2 - 

33 Hörnle Mainzer Straße 2 - 

24 Parkplatz Kindergarten, Spielplatz 3 - 

4 Parkplatz Haffnerhalle 3 - 

6 Parkplatz Grabenstraße 3 ja 

8 Schiffsanlegestelle 3 - 

11 
Parkplatz Sporthalle am Lauerbäumle 
(zukünftig) 

3 - 

12 Parkplatz Grundschule 3 - 

13 Parkplatz Anne-Frank-Realschule 3 - 

17 Schillerhöhe Nord 3 - 

18 Schwabstraße Nord 3 - 

19 Schwabstraße Mitte 3 - 

23 Krankenhaus / Gesundheitscampus 3 - 

9 Parkplatz zu Neckarwiese, Aktionsraum 3 - 

 

Abbildung 6-18: Ausbaupfad Stadtgebiet 
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Abbildung 6-19: Ausbaupfad Stadtgebiet 

Kostenübersicht für die Errichtung der Ladeinfrastruktur 

Ein wichtiger Punkt für die Realisierung der Ladeinfrastruktur ist bereits frühzeitig einen Über-

blick über anfallende Investitionen zu erhalten. 

Die Kosten für die Errichtung von Ladeinfrastruktur setzt sich aus verschiedenen Kostenposi-

tionen zusammen, lassen sich jedoch grob in folgende Positionen unterteilen: 

 Kosten für die Ladesäule (Hardware) 

 Tiefbaukosten und Netzanschluss (Baumaßnahmen) 

 Planung 

 Betrieb 

Die Kosten sind von der Ladeart (Normal- oder Schnelladen), der Anzahl der Ladepunkte/ -

Säulen und dem Standort abhängig. Genaue Kosten lassen sich zudem erst im Rahmen einer 

detaillierten Planung ermitteln. 

Um dennoch einen Anhaltswert für den Ausbau der Ladeinfrastruktur zu liefern, wurde für fol-

gende Ladesäulen eine in die oben genannten Punkte unterteilte Kostenübersicht zusammen-

gestellt. 
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Tabelle 6-7: Kostenübersicht Ladeinfrastrukturaufbau 

 
Ladesäule (AC) 

2x22 kW 
Ladesäule DC 

50 kW 
Ladesäule DC 

2x175 kW 

Ladesäule 5.500 € 30.000 € 70.000 € 

Tiefbaukosten und 
Netzanschluss 

13.000 € 15.000 € 26.000 € 

Planung 3.000 € 9.000 € 14.000 € 

Zwischensumme 22.500 € 54.000 € 110.000 € 

Förderung35 -3.500 € -11.000 € -50.000 € 

Summe 19.000 € 43.000 € 60.000 € 

Die Kostenaufstellung umfasst die Kosten für Tiefbau, die Kosten für die Ladesäule sowie die 

Planungskosten. Die Fördersummen wurden der Förderrichtlinie „Öffentlich zugängliche Lad-

einfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ entnommen. 

6.5.2 Betriebskonzept 

Neben der Errichtung und dem Ausbau von Ladeinfrastruktur ist der Betrieb jener ein weiterer 

wichtiger Punkt, der schon am Anfang der Planung berücksichtigt werden muss. Grundlegend 

lassen sich damit zwei Rollen unterscheiden: 

 der Investor und Besitzer von Ladeinfrastruktur 

 der Betreiber der Ladesäule (Charge Point Operator, kurz CPO) 

Der Investor und Besitzer ist für die Beschaffung des Kapitals und der für die Aufstellung der 

Ladesäulen benötigte Platz verantwortlich.  

Der CPO ist für Installation, Service und Wartung der Ladestationen zuständig. Dies umfasst 

ebenso die Beschaffung des Stroms für die Ladestation. Damit ist der Charge Point Operator 

im Sinne des EnWG auch Letztverbraucher.  

Investor bzw. Besitzer einer Ladeinfrastruktur und CPO müssen nicht die gleiche (juristische) 

Person sein. Somit kann die Rolle des CPO auch an einen externen Betreiber abgegeben 

werden. 

Im Folgenden werden nun die Empfehlungen für ein Betriebskonzept in der Stadt Marbach 

dargestellt. Für die Umsetzung des Ladeinfrastrukturkonzeptes und die Errichtung der erfor-

derlichen Ladesäulen müssen die oben genannten Rollen auf die möglichen Akteure verteilt 

werden. 

Betriebskonzept für die Stadt Marbach am Neckar 

Für die Stadt Marbach besteht ein starkes Interesse, den städtischen Verkehr auf elektrische 

Antriebe umzustellen, um damit die Belastung der Einwohner durch Verkehrsemissionen zu 

minimieren. Durch den Besitz der (Park-)Flächen im Stadtgebiet, verfügt die Stadt auch über 

den erforderlichen Platz für die Errichtung der Ladeinfrastruktur.  

 

35 Förderrichtlinie „Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ vom 21.Juli 2021 
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Daraus lässt sich die Stadt Marbach a. N. als möglicher Akteur „Investor / Besitzer“ der Lad-

einfrastruktur“ identifizieren. 

Durch häufig wechselnde bzw. sich aktualisierende Regularien, Abrechnung und technischer 

Erneuerungen entsteht ein hoher Verwaltungsaufwand. Um diesen effizient abzudecken, wird 

für den Betrieb der Ladesäulen in Marbach empfohlen, die Rolle des Charge Point Operators 

an dafür spezialisierte Unternehmen zu vergeben. 

6.6 Fazit und Empfehlungen 

Das vorliegende Konzept soll als Grundlage für einen bedarfsgerechten Ausbau der öffentlich 

zugänglichen Ladeinfrastruktur in Marbach a. N. dienen. 

Es wurden zunächst auf Basis von Markthochlaufszenarien für Elektrofahrzeuge und der in 

einschlägigen Studien benannten Anzahl an Ladepunkten die zukünftig benötigten Lade-

punkte im Gesamtgebiet abgeschätzt. Für das Jahr 2030 wurde für Marbach a. N. ein Gesamt-

bedarf von 85 öffentlich zugänglichen AC-Ladepunkten und sieben öffentlich zugänglichen 

DC-Ladepunkten berechnet.  

Beim öffentlich zugänglichen Laden sollten, aufgrund der vergleichsweise kurzen Aufenthalts-

dauern, leistungsstärkere Ladesäulen (mind. 22 kW) vorgesehen werden als bei privaten La-

devorgängen zu Hause oder beim Arbeitgeber. Hier, sowie an Intermodalpunkten mit langen 

Standzeiten, sind Ladepunkte mit 3,7 kW, 7,4 kW oder 11 kW ausreichend und oftmals aus 

Netzsicht in größerer Stückzahl einfacher realisierbar als Ladeeinrichtungen höherer Leistung. 

Schnellladesäulen (aktuell üblicherweise 50 kW DC oder höher) sind aufgrund der hohen In-

vestitionen für die Ladesäule aber auch für den Netzanschluss vorrangig an stark frequentier-

ten Verkehrsachsen, Bundesstraßen und Landstraßen sinnvoll. Ein weiteres Anwendungsge-

biet sind Gegenden, in denen eine hohe Besiedlungsdichte ohne eigene Stellplätze vorhanden 

ist. In Marbach a. N. sind dies die stark frequentierten Parkplätze Stadion, der Parkplatz am 

Bootsanleger und im Hinblick auf dicht besiedelte Wohngebiete die Parkplätze im Stadtgebiet 

Hörnle.  

Die weiterführende Analyse des gesamten Stadtgebiets hat Standort-Hot-Spots identifiziert, 

an denen die Installation von Ladesäulen in den kommenden Jahren bis 2030 erfolgen sollte.  

Zunächst sollten Standorte auf das gesamte Stadtgebiet verteilt werden, um durch die sicht-

bare Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur den Umstieg auf Elektromobilität zu beschleunigen. 

Dies umfasst das Wohngebiet südlich der Schillerhöhe und entlang der Schwabstraße im Os-

ten Marbachs. Ebenso sollten die Stellplätze am Bahnhof priorisiert mit Ladesäulen ausgestat-

tet werden. Da sich die Parkplätze im Besitz der Deutschen Bahn befinden, ist ein frühzeitiger 

Austausch über gemeinsame Mobilitätsziele förderlich. 

Mit ebenfalls hoher Priorität sollten die Parkplätze in der Nähe zur Innenstadt mit Ladeinfra-

struktur ausgestattet bzw. weiter ausgebaut werden. Aufgrund des erforderlichen Netzausbaus 

ist eine sofortige Umsetzung jedoch nicht möglich. Deshalb sollte bereits jetzt der Netzausbau 

im Hinblick auf die zu errichtende Ladeinfrastruktur projektiert werden. 

Bis zum Jahr 2030 sollte die Nachverdichtung an den Parkplätzen in der Nähe zur Innenstadt 

und den Wohngebieten erfolgen. 
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7 Flottenanalyse 

In diesem Kapitel werden die Potenziale für die Anwendung von Elektrofahrzeugen als Dienst-

fahrzeug in der Stadt Marbach a. N. dargestellt. Dafür wird untersucht, ob passende Elektro-

fahrzeuge verfügbar sind und deren Nutzung in die unterschiedlichen Bereiche der Alltagsmo-

bilität integriert werden kann. Sofern möglich wird die Wirtschaftlichkeit einer Elektrifizierung 

geprüft. Zudem werden die Potenziale der Nutzung von erneuerbaren Energien ermittelt. 

7.1 Grundlagen 

Elektrofahrzeuge bieten nicht nur die Möglichkeit, Schadstoffemissionen zu reduzieren, son-

dern tragen auch zu einer geringeren Geräuschentwicklung bei. Diese Lärm- und Emissions-

minderungen kommen demnach wieder den Bürgern zugute.  

Damit das Thema Elektromobilität innerhalb der Kommune vorangebracht werden kann, muss 

diese für Multiplikator-Effekte sorgen. Dies kann durch Einnahme einer Vorbildfunktion gelin-

gen. Hierfür ist es wichtig, dass die Kommune vorangeht und beispielsweise den eigenen 

Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge umstellt.  

Zudem sind die Vorgaben der „Clean Vehicle Directive“ für die Beschaffung „sauberer Fahr-

zeuge“ bei der öffentlichen Auftragsvergabe einzuhalten (siehe Anhang 12-22, Seite 154). 

Diese schreibt einen bestimmten Anteil an emissionsarmen- bzw. freien Fahrzeugen vor. 

Wie beim Verbrennungsmotor auch, hängt die tatsächliche Reichweite von Elektrofahrzeugen 

von verschiedenen Einflussfaktoren (z. B. der gefahrenen Geschwindigkeit, dem persönlichen 

Fahrstil, der Nutzung zusätzlicher Verbraucher, der Außentemperatur) ab. 

Eine wirtschaftliche Bewertung verschiedener Fahrzeuge und auch verschiedener Antriebsar-

ten ist nur über einen Vergleich der Gesamtkosten möglich. Neben den Kosten für die An-

schaffung spielen als auch die Verbrauchskosten sowie Kosten für den Wertverlust, Wartung 

und Instandhaltung sowie für Versicherungen eine wichtige Rolle.  

Auch wenn der hohe Anschaffungspreis oft abschreckt, sollte beachtet werden, dass wie zuvor 

erläutert in eine Gesamtkostenbetrachtung auch die Betriebskosten (z. B. Instandhaltungs- 

und Verbrauchskosten) einfließen und diese in der Regel niedriger ausfallen als bei Fahrzeu-

gen mit Verbrennungsmotor. 

Im Rahmen der vorgelegten Flottenanalyse sollen die Elektrifizierungspotenziale des kommu-

nalen Fuhrparks ermittelt werden. Dabei wird bewusst nur auf die rein batterieelektrischen 

Fahrzeuge eingegangen. Plug-In-Hybride bieten im hier betrachteten Umfeld kaum Vorteile. 

So sind zum Beispiel die Anforderungen an die täglichen Wegstrecken mit rein elektrischen 

Fahrzeugen gut zu erfüllen, wohingegen die elektrischen Reichweiten typischer Plug-In-Hyb-

ride teilweise zu gering ausfallen, sodass wieder regelmäßig emissionsbehaftete Wegstrecken 

anfallen. Durch den zusätzlichen Elektromotor und die entsprechend benötigte Batterie erhöht 

sich das Fahrzeuggewicht eines Verbrennerfahrzeugs nochmals, wodurch es sogar sein kann, 

dass der Sprit-Verbrauch bei Plug-In-Hybriden höher ausfallen kann als bei Modellen ohne 

zusätzlichen Elektromotor. Hinzu kommt, dass weitere Vorteile der Elektrofahrzeuge – wie der 

geringere Wartungsbedarf – entfallen. Folglich werden die erhöhten Anschaffungskosten nicht 

in dem Maße durch geringere Betriebskosten kompensiert, wie dies in der Regel bei reinen 

batterieelektrischen Fahrzeugen der Fall ist und die Gesamtkostenbetrachtung fällt insgesamt 

weniger günstig aus als zunächst angenommen. 
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7.2 Methodik und Hinweise Flottenanalyse 

Um die Elektrifizierungspotenziale der kommunalen Flotte abschätzen zu können, werden zu-

nächst die Fahrzeuge sowie die Mobilitätsprofile der Kommune erfasst. Dazu werden sowohl 

die täglichen Fahrstrecken analysiert als auch der Einsatzzweck der Fahrzeuge betrachtet. 

Zudem werden Aspekte zur notwendigen beziehungsweise bestehenden Infrastruktur in die 

Analyse mit einbezogen. Hierzu zählen die Standorte der Fahrzeuge außerhalb der Nutzungs-

zeiten. Drüber hinaus werden die Potenziale zur Eigenstromerzeugung in Form der für PV-

Anlagen nutzbaren Dachflächen oder bereits vorhandener Anlagen dargestellt. 

Abbildung 7-1 zeigt die im Rahmen der Flottenanalyse erhobenen Daten. 

 
Abbildung 7-1:  Bewertungskriterien der Flottenanalyse 

Um entsprechende Empfehlungen für eine reine batterieelektrische Alternative abzugeben, 

muss zunächst geklärt werden, welche Elektrofahrzeuge die nötige Reichweite beziehungs-

weise Betriebszeit für den täglichen Bedarf aufweisen. Darüber hinaus ist es ebenso wichtig, 

dass diese die nötigen Anforderungen erfüllen. Zum Schluss sollte geklärt werden, welche 

Ladetechnik beziehungsweise Ladeleistung zur Deckung des Energiebedarfs erforderlich ist. 

Neben diesen eher technischen Randbedingungen sollte auch eine wirtschaftliche Gesamtbe-

trachtung aufgestellt werden. Die höheren Anschaffungspreise der Elektrofahrzeuge vergli-

chen mit den Anschaffungskosten ähnlicher Verbrennerfahrzeuge sowie die zusätzlichen Kos-

ten für die notwendige Ladeinfrastruktur, werden oft als mögliches Hemmnis gesehen. Aus 

diesem Grund werden, sofern es entsprechende batterieelektrische Fahrzeuge als Alternative 

gibt, die Kosten vorhandener konventioneller Fahrzeuge denen möglichst vergleichbarer 

Elektrofahrzeuge gegenübergestellt.36  

Tabelle 12-11 (Seite 191) vermittelt einen Überblick der einzelnen Positionen, die als Berech-

nungsgrundlagen in die Flottenanalyse einfließen. Dabei werden neben den Verbrauchskos-

ten beispielsweise auch Kosten für Wertverlust, Wartung und Instandhaltung sowie für Versi-

cherungen berücksichtigt.  

Teilweise kann es vorkommen, dass die Baureihen der eingesetzten Fahrzeuge bereits ein-

gestellt oder durch neuere Modellreihen ersetzt wurden. Dies kann dazu führen, dass sich die 

zur Vergleichsanalyse ausgewählten Verbrennerfahrzeuge in den technischen Daten etwas 

von den Daten der genutzten Fahrzeuge unterscheiden. Zum Teil sind die Fahrzeuge einer 

Baureihe auch in sehr unterschiedlichen Varianten erhältlich. Dies betrifft z. B. die Anzahl der 

Sitzplätze, die Motorisierung, das Ladevolumen oder auch zusätzliche Ausstattungen wie An-

fahrhilfen oder Allradantrieb. Aufgrund der Angaben der Kommune wurde versucht, das pas-

sendste beziehungsweise wahrscheinlichste Fahrzeug aus der Datenbank auszuwählen.  

 

36 Voraussetzung für den Kostenvergleich ist eine Auskunft der Einzelkosten in der ADAC-Autodatenbank. 

• Fahrzeugbestand

• Antriebsart

• Alter / Fahrzeug-
tausch

Fahrzeuge

• jährliche Strecke

• Ø tägliche Strecke

• längste Strecke

• Einsatzbereich

Fahrprofile

• Standorte außerhalb 
der Nutzungszeiten

• Potenzial EE

• verfügbare Leistung

Infrastruktur
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Bei der Kostenanalyse werden die Beitragssätze für Haftpflicht- und Vollkaskoversicherungen 

als feste Parameter angenommen. In der Realität können die Versicherungssätze abweichen, 

da diese von der Versicherung individuell für jede Kommune ermittelt werden und beispiels-

weise abhängig von der Schadensquote der letzten Jahre sind. Erwähnt werden sollte an die-

ser Stelle allerdings, dass es Versicherungen gibt, die bei E-Fahrzeugen Tarife anbieten, bei 

denen im Vergleich zu äquivalenten Verbrennern günstigere Beiträge für Haftpflicht- und Voll-

kaskoversicherungen anfallen. 

Allerdings hat das Allianz Zentrum für Technik am 22. September 2021 auf dem 9. Autotag 

seine aktuelle Auswertung mit Schwerpunkt auf die Schadenerfahrung bezüglich Unfall- und 

Brandrisiken37 vorgestellt. Zwar ergab sich bei Elektroautos keine erhöhte Brandgefahr, hinge-

gen fallen Unfallreparaturen höher aus als bei Fahrzeugen mit herkömmlichen Antrieben, was 

unter anderem auf einen Wechsel der Batterie zurückzuführen ist. Wie sich diese Untersu-

chung auf zukünftige Versicherungen auswirkt, bleibt abzuwarten. 

Für die Berechnungen wird immer die Variante Fahrzeug- und Batteriekauf gewählt. Alternativ 

besteht gegebenenfalls die Option eines Fahrzeugleasings. Manche Hersteller bieten zudem 

die Möglichkeit eines Fahrzeugkaufs mit Batteriemiete an.  

Bei der Durchsicht der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass auf allgemein zugängliche Da-

ten zurückgegriffen wurde. Möglicherweise kann es durch besondere Konditionen der Kom-

mune zum Beispiel bei Versicherungen oder der Fahrzeuganschaffung zu erheblichen Abwei-

chungen der Kostenanalyse kommen. Da es sich zudem bei der Berechnung um eine Mo-

mentaufnahme handelt, ist in jedem Fall die Analyse vor einer endgültigen Kaufentscheidung 

nochmals zu überprüfen. 

Damit eine individuelle Betrachtung möglich ist, wird der Kommune mit der Übergabe des Kon-

zeptes das zugrundeliegende Rechenwerkzeug mit individuellen Einstellungsoptionen über-

geben. 

Die Kosten für die Ladeinfrastruktur sind individuell und abhängig von den örtlichen Gegeben-

heiten und den technischen Voraussetzungen. Als erste Abschätzung werden die Ladeinfra-

strukturkosten pauschal in der Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt. Nähere Informa-

tionen zu den möglichen Kosten für Ladeinfrastruktur enthält Kapitel 7.8. 

Hinweis: Gemäß „DGUV Information 209-09338" (gilt seit August 2021) wird für die Nutzung 

eines Elektrofahrzeugs die "Qualifizierungsstufe S: Sensibilisierte Person" benötigt. Als sensi-

bilisiert gilt, wer für das Bedienen von Hochvolt-Fahrzeugen und -Komponenten auf den be-

stimmungsgemäßen Gebrauch hingewiesen worden ist. Sensibilisierungen können gemäß 

DGUV-Information von der Unternehmerin oder vom Unternehmer oder von einer geeigneten 

Person, z. B. einer Fachkundig unterwiesenen Person (FuP), durchgeführt werden. Abhängig 

von der Sensibilisierungsform und Durchführungsart sind die Kosten für die Unterweisung nur 

schwer abschätzbar und somit nicht in der Kostenkalkulation enthalten.  

 

37 Allianz: 9. Allianz Autotag – Elektroautos teurer zu reparieren als Verbrenner. [Online] 9. Allianz Autotag –Elekt-
roautos teurer zu reparieren als Verbrenner – Allianz Deutschland AG (abgerufen am 07.03.2022) 

38 DGUV Information 209-093: Qualifizierung für Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen , August 2021. 
[Online] DGUV Information 209-093 „Qualifizierung für Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen“ (abgeru-
fen am 07.02.2022) 

https://www.allianzdeutschland.de/9-allianz-autotag-elektroautos-teurer-zu-reparieren-als-verbrenner/
https://www.allianzdeutschland.de/9-allianz-autotag-elektroautos-teurer-zu-reparieren-als-verbrenner/
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3982
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7.3 Kommunale Flotte 

Der rückgemeldete kommunale Fuhrpark der Stadt Marbach a. N. setzt sich aus 30 Fahrzeu-

gen zusammen. Diese gliedern sich in die in Abbildung 7-2 dargestellten Fahrzeugarten.  

 

Abbildung 7-2: Aufteilung der kommunalen Fahrzeuge nach Fahrzeugart 

Zwei Drittel der Fahrzeuge besitzen einen 

Dieselmotor. Allerdings handelt es sich bei 

den Pkw überwiegend um Fahrzeuge mit 

Otto-Motor, darunter auch alle Dienstfahr-

zeuge. Dienstfahrzeuge in der Verwaltung 

gibt es insgesamt fünf (VW Golf, VW Golf 

Plus, Ford Focus, Seat Ibiza, Audi A4 

Avant). Die übrigen Fahrzeuge gehören 

zum Bauhof oder Jugendhaus. Die Fahr-

zeuge sind überwiegend im Stadtgebiet 

oder Landkreis unterwegs. Strecken von 

über 150 km sind die absolute Ausnahme.  

 

Abbildung 7-3: Aufteilung der kommunalen 

Fahrzeuge nach Kraftstoffen 

 

Abbildung 7-4: Aufteilung der kommunalen 

Fahrzeuge nach Baujahren 

Die Elektrifizierung eines neuen Fahr-

zeugs, macht in der Regel wenig Sinn. Da-

her sollten eine elektrische Alternative vor 

allem im Rahmen einer anstehenden Er-

satzbeschaffung in Betracht gezogen wer-

den. Etwa ein Viertel der Fahrzeuge ist älter 

als zehn Jahre. Darunter befinden sich 

auch die beiden Dienstfahrzeuge VW Golf 

und Ford Focus. 

7.4 Batterieelektrische Alternativen Dienstfahrzeuge 

Nachfolgend sind die wichtigsten Informationen zu den fünf Dienstfahrzeugen sowie deren 

elektrischen Alternativen aufgelistet. Dabei werden Elektrofahrzeuge aufgezeigt, welche die 

nötige Reichweite beziehungsweise Betriebszeit für den täglichen Bedarf aufweisen und zu-

dem die nötigen Anforderungen für den entsprechenden Einsatz erfüllen. Sollte aktuell keine 

passende batterieelektrische Alternative auf dem Markt verfügbar sein, dann wird nach Mög-

lichkeit die passendste Lösung vorgeschlagen sowie ein Ausblick auf angekündigte Alternati-

ven gegeben. Entsprechend den Kriterien der Ausschreibung wird der Schwerpunkt dabei auf 

die fünf Dienstfahrzeuge gelegt.  
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Dabei wird angegeben, ob die batterieelektrische Alternative „geeignet“ oder nur „bedingt ge-

eignet“ ist. Ersteres ist der Fall, wenn das Fahrzeug sowohl günstiger in den Gesamtkosten ist 

als auch die erforderliche Reichweite ausweist und die gewünschten Anforderungen (wie bei-

spielweise Allrad) erfüllt. Da von Seiten der Kommune keine besonderen Anforderungen an 

die Dienstfahrzeuge gestellt wurden, sind die Anforderungen bei allen Alternativen erfüllt. 

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse des durchgeführten Kosten- und betriebsbedingten 

Emissionsvergleichs ist Tabelle 7-7 (S. 86) zu entnehmen, wobei die detaillierten Ergebnisse 

in Anhang 12-36 (S. 193) zu finden sind. 

Die Informationen der fünf Dienstfahrzeuge und deren betrachteten elektrische Alternativen 

sind in Tabelle 7-1 bis Tabelle 7-5 enthalten. Dabei wurde nach Abstimmung mit der Kommune 

der Schwerpunkt auf die Hersteller Ford, Seat, VW und Audi gelegt. 

Tabelle 7-1: VW Golf – Informationen zum Fahrzeug und elektrische Alternativen  

VW Golf Alternativen 

Einsatzbereich Verwaltung 
• VW ID.3 (58 kWh) (geeignet) 

 Reichweite |  Kosten |  Anforderungen  
Fahrzeugklasse Untere Mittelklasse 

Kraftstoff Benzin 

jährliche Fahrstrecke 6.544 km 
• CUPRA Born (58 kWh) (geeignet) 

 Reichweite |  Kosten (mit Förderung) | 
 Anforderungen 

Ø tägliche Fahrstrecke < 50 km 

max. übliche Strecke < 150 km 

Standort Parkhaus Grabenstr. Details siehe Flottenanalyse 12-1, Seite 194  

Tabelle 7-2: Ford Focus – Informationen zum Fahrzeug und elektrische Alternativen  

Ford Focus Alternativen 

Einsatzbereich Verwaltung 
• VW ID.3 (58 kWh) (geeignet) 

 Reichweite |  Kosten |  Anforderungen  
Fahrzeugklasse Untere Mittelklasse 

Kraftstoff Benzin 

jährliche Fahrstrecke 5.456 km 
• CUPRA Born (58 kWh) (bedingt geeignet) 

 Reichweite |  Kosten |  Anforderungen 
Ø tägliche Fahrstrecke < 50 km 

max. übliche Strecke < 150 km 

Standort Parkhaus Grabenstr. Details siehe Flottenanalyse 12-2, Seite 198 

Tabelle 7-3: VW Golf (Plus) – Informationen zum Fahrzeug und elektrische Alternativen  

VW Golf (Plus)* Alternativen 

Einsatzbereich Verwaltung 
• VW ID.3 (58 kWh) (geeignet) 

 Reichweite |  Kosten |  Anforderungen  
Fahrzeugklasse Untere Mittelklasse 

Kraftstoff Benzin 

jährliche Fahrstrecke 6.300 km 
• CUPRA Born (58 kWh) (geeignet) 

 Reichweite |  Kosten (mit Förderung) | 
 Anforderungen 

Ø tägliche Fahrstrecke < 50 km 

max. übliche Strecke < 50 km 

Standort Parkhaus Grabenstr. Details siehe Flottenanalyse 12-3, Seite 202  

* Der Nachfolger des Golf Plus, der Golf Sportsvan, ist ausgelaufen und bekommt keinen Nachfolger mehr. Daher 

wurde die Analyse mit einem VW Golf durchgeführt. 
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Tabelle 7-4: Audi A4 Avant – Informationen zum Fahrzeug und elektrische Alternativen  

Audi A4 Avant Alternativen* 

Einsatzbereich 
Dienstfahrzeug  
Bürgermeister • Audi Q4 35 e-tron (geeignet) 

 Reichweite |  Kosten |  Anforderungen  
Fahrzeugklasse Mittelklasse 

Kraftstoff Benzin • VW ID.4 (52 kWh) (geeignet) 

•  Reichweite |  Kosten |  Anforderungen jährliche Fahrstrecke 3.080 km 

Ø tägliche Fahrstrecke < 50 km • Skoda Enyaq iV 50 (geeignet) 

 Reichweite |  Kosten |  Anforderungen max. übliche Strecke < 150 km 

Standort Garage Details siehe Flottenanalyse 12-4, Seite 206 

* Reine batterieelektrische Pkw mit Karosserievariante „Kombi“ gibt es derzeit kaum. Audi hat für das Jahr 2024 

den A4 e-tron geplant. Bisher, soweit bekannt, allerdings nicht mit Karosserievariante „Kombi“. Daher beschränken 

sich die betrachteten elektrischen Alternativen auf die Karosserievariante „SUV“.  

Tabelle 7-5: Seat Ibiza – Informationen zum Fahrzeug und elektrische Alternativen  

Seat Ibiza Alternativen 

Einsatzbereich Amtsbotenfahrzeug • Opel Corsa-e (bedingt geeignet) 

 Reichweite |  Kosten |  Anforderungen  Fahrzeugklasse Kleinwagen 

Kraftstoff Benzin • Peugeot e-208 (bedingt geeignet) 

•  Reichweite |  Kosten |  Anforderungen jährliche Fahrstrecke ca. 5.000 km * 

Ø tägliche Fahrstrecke < 50 km • Renault Zoe (41 kWh) (bedingt geeignet) 

 Reichweite |  Kosten |  Anforderungen max. übliche Strecke < 150 km 

Standort Parkhaus Grabenstr. Details siehe Flottenanalyse 12-5, Seite 212 

* Die jährliche Fahrleistung ist nicht bekannt und wurde mit 5.000 km angenommen. 

Die große E-Fahrzeug-Nachfrage, auf die viele Hersteller nicht vorbereitet waren, der Chip-

Mangel und die Corona-Pandemie, haben dazu beigetragen, dass es derzeit zu längeren Lie-

ferzeiten vieler Elektroautos kommt. Tabelle 7-6 gibt eine Abschätzung zu den Lieferzeiten der 

zuvor betrachteten E-Fahrzeuge, welche zum Zeitpunkt der Konzepterstellung etwa zwischen 

drei Monaten beim CUPRA Born und bei über einem Jahr für den Audi Q4 e-tron liegen. 

Tabelle 7-6: Lieferzeiten Elektroautos (Quelle: EFAHRER.com39) 

Fahrzeug Lieferzeit 

Audi Q4 35 e-tron ca. 14 Monate 

CUPRA Born (58 kWh) ca. 3 Monate 

Opel Corsa-e ca. 5 Monate 

Peugeot e-208 ca. 3 Monate 

Renault Zoe (41 kWh) ca. 5 Monate 

Skoda Enyaq iV 50 ca. 6 Monate 

 

39 [Online] Elektroautos 2021 Vergleich: Preis, Leistung & Reichweite - EFAHRER.com (chip.de) © EFAH-
RER.com 2022 (abgerufen am 04.02.2022) 

https://efahrer.chip.de/elektroautos#hersteller=0&modell=0&motor=0&preis_ab=0&preis_bis=0&leasing_rate_ab=0&leasing_rate_bis=0&leasing_faktor_ab=0&leasing_faktor_bis=0&reichweite=0&sitze=0&sort=beliebtheit&offerType=all


 

Flottenanalyse – Elektromobilitätskonzept Marbach a. N. – 21.03.2022  85  

Fahrzeug Lieferzeit 

VW ID.3 (58 kWh) ca. 10 Monate 

VW ID.4 (52 kWh) ca. 10 Monate 

7.5 Kosten- und betriebsbedingter Emissionsvergleich 

Nachdem im vorherigen Kapitel bereits auf die möglichen batterieelektrischen Alternativen für 

die fünf Dienstfahrzeuge eingegangen wurde, werden im Folgenden die Ergebnisse der durch-

geführten Kosten- sowie betriebsbedingten Emissionsvergleiche im Falle einer Elektrifizierung 

in Tabelle 7-7 (Seite 86) zusammengefasst. Dabei wird die Neuanschaffung eines Verbren-

nerfahrzeugs der Neuanschaffung eines Elektrofahrzeugs gegenübergestellt. 

Erläuterung zur Tabelle: 

Kostenvergleich 

Entstehen durch die Umstellung von Verbrennungsmotor auf elektrischen Antrieb zusätzliche 

Kosten, dann sind diese jährlichen Elektrifizierungsmehrkosten im Kostenvergleich mit dem 

Vorzeichen „+“ angegeben. Lässt sich die Umstellung dagegen wirtschaftlich realisieren, dann 

ist die Ersparnis durch das Vorzeichen „-“ gekennzeichnet. Eine Elektrifizierung würde in die-

sem Fall eine Minderung der betrachteten jährlichen (Gesamt-)Kosten bedeuten. Aufgestellt 

wird der Vergleich in den Varianten „ohne Förderung“ sowie „mit Förderung“. 

Emissionsvergleich 

Durch den Umstieg der Antriebsart – von konventionell auf elektrisch – können im Betrieb 

Emissionen eingespart werden. Dazu werden auf Basis des Verbrauchs sowie anhand der 

CO2-Äquivalente die Emissionen des Verbrennerfahrzeugs (Treibstoff: Super) denen des 

Elektrofahrzeugs (Treibstoff: Strommix und PV-Strom) gegenübergestellt. Dabei wird zwi-

schen zwei Varianten unterschieden: 

 Variante 1 „Strommix“: Vergleich der verbrauchsabhängigen Emissionen des Verbren-

nerfahrzeugs mit denen des Elektrofahrzeugs bei einem Strommix-Bezug 

 Variante 2 „PV-Strom“: Vergleich der verbrauchsabhängigen Emissionen des Verbren-

nerfahrzeugs mit denen des Elektrofahrzeugs bei einer Nutzung von PV-Strom 

Wie auch beim Kostenvergleich, ist eine durch die Elektrifizierung entstehende Reduktion der 

Emissionen durch das Vorzeichen „-“ angegeben.  

Eignung Elektrofahrzeug 

Es wird aufgezeigt, ob das Fahrprofil aufgrund der von der Kommune angegeben Fahrleistung 

für ein Elektrofahrzeug geeignet ist (✓) oder ob beispielweise die längste täglich üblicherweise 

zurückgelegte Strecke die Reichweite des Elektrofahrzeugs ohne Zwischenladung überstei-

gen würde (✗).  



 

 

 86  21.03.2022 – Elektromobilitätskonzept Marbach a. N. – Flottenanalyse 

Tabelle 7-7: Kostenvergleich und betriebsbedingter Emissionsvergleich Verbrennerfahrzeug gegenüber ausgewähltem Elektrofahrzeug 

Verbrenner- 
fahrzeug 

(Kraftstoff) 

Fahrzeug- 
klasse 

(Einsatz) 

jährliche Fahrleis-
tung 

(max. übliche 
Strecke) 

E-Fahrzeug 

 

Kostenvergleich 
 

a)   ohne Förderung 
b)   mit Förderung 

Emissions- 
vergleich 

1)   Strommix 
2)   PV-Strom 

Eignung 
Elektro-
fahrzeug 

 

VW Golf 

(Benzin) 

Untere Mittelklasse 

(Verwaltung) 

6.544 km 

(< 150 km) 

VW ID.3 
(58 kWh, 107 kW) 

a)         - 221 €/Jahr 

b)         - 471 €/Jahr 

1)      - 585 kg/Jahr 

2)   - 1.016 kg/Jahr 
✓ 

CUPRA Born 
(58 kWh, 150 kW) 

a)        + 205 €/Jahr 

b)           - 45 €/Jahr 

1)      - 582 kg/Jahr 

2)   - 1.016 kg/Jahr 
✓ 

Ford Focus 

(Benzin) 

Untere Mittelklasse 

(Verwaltung) 

5.456 km 

(< 150 km) 

VW ID.3 
(58 kWh, 107 kW) 

a)           - 81 €/Jahr 

b)         - 331 €/Jahr 

1)      - 488 kg/Jahr 

2)      - 847 kg/Jahr 
✓ 

CUPRA Born 
(58 kWh, 150 kW) 

a)        + 337 €/Jahr 

b)          + 87 €/Jahr 

1)      - 485 kg/Jahr 

2)      - 847 kg/Jahr 
✓ 

VW Golf (Plus)40 

(Benzin) 

Untere Mittelklasse 

(Verwaltung) 

6.300 km 

(< 50 km) 

VW ID.3 
(58 kWh, 107 kW) 

a)         - 208 €/Jahr 

b)         - 458 €/Jahr 

1)      - 563 kg/Jahr 

2)      - 978 kg/Jahr 
✓ 

CUPRA Born 
(58 kWh, 150 kW) 

a)        + 216 €/Jahr 

b)           - 34 €/Jahr 

1)      - 560 kg/Jahr 

2)      - 978 kg/Jahr 
✓ 

Audi A4 Avant 

(Benzin) 

Mittelklasse 

(Dienstfahrzeug Bür-
germeister) 

3.080 km 

(< 150 km) 

Audi Q4 35 e-tron 
(125 kW) 

a)         - 798 €/Jahr 

b)      - 2.048 €/Jahr 

1)      - 322 kg/Jahr 

2)      - 549 kg/Jahr 
✓ 

Skoda Enyaq iV 50 
(109 kW) 

a)      - 1.771 €/Jahr 

b)      - 2.021 €/Jahr 

1)      - 342 kg/Jahr 

2)      - 551 kg/Jahr 
✓ 

VW ID.4 
(52 kWh, 125 kW) 

a)      - 1.584 €/Jahr 

b)      - 1.834 €/Jahr 

1)      - 331 kg/Jahr 

2)      - 550 kg/Jahr 
✓ 

 

40 Der Nachfolger des Golf Plus, der Golf Sportsvan, ist ausgelaufen und bekommt keinen Nachfolger mehr. Daher wurde die Analyse mit einem VW Golf durchgeführt. 
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Verbrenner- 
fahrzeug 

(Kraftstoff) 

Fahrzeug- 
klasse 

(Einsatz) 

jährliche Fahrleis-
tung 

(max. übliche 
Strecke) 

E-Fahrzeug 

 

Kostenvergleich 
 

a)   ohne Förderung 
b)   mit Förderung 

Emissions- 
vergleich 

1)   Strommix 
2)   PV-Strom 

Eignung 
Elektro-
fahrzeug 

 

Seat Ibiza  

(Benzin) 

Kleinwagen 

(Amtsbotenfahrzeug) 

ca. 5.000 km41 

(< 150 km) 

Opel Corsa-e 
(100 kW) 

a)        + 561 €/Jahr 

b)        + 311 €/Jahr 

1)      - 427 kg/Jahr 

2)      - 761 kg/Jahr 
✓ 

Peugeot e-208 
(100 kW) 

a)        + 976 €/Jahr 

b)        + 726 €/Jahr 

1)      - 432 kg/Jahr 

2)      - 761 kg/Jahr 
✓ 

Renault Zoe 
(41 kWh, 80 kW) 

a)        + 801 €/Jahr 

b)        + 551 €/Jahr 

1)      - 390 kg/Jahr 

2)      - 757 kg/Jahr 
✓ 

 

 

41 Die jährliche Fahrleistung ist nicht bekannt und wurde mit 5.000 km angenommen. 
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7.6 Weitere Fahrzeugflotte 

Nachfolgend sind verschiedene elektrische Alternativen gelistet. Allerdings wird nicht jedes 

elektrische Modell (standardmäßig) mit einer Anhängerkupplung angeboten. Teilweise kann 

diese aber nachgerüstet werden. Zudem war zum Zeitpunkt der Konzepterstellung eine Aus-

sage zu elektrischen Alternativen nicht für alle kommunalen Fahrzeuge möglich.  

Pkw 

Für die am Bauhof eingesetzten Pkw gibt es derzeit unter anderem die nachfolgend aufge-

zählten elektrischen Alternativen: 

Ford Focus (Pkw)  

Cupra Born, Hyundai IONIQ, Nissan Leaf, VW ID.3 

Ford Tourneo Connect (Pkw)  

Citroen e-Berlingo Kombi, Opel Combo e-Life, Peugeot e-Rifter 

VW Caddy (Pkw)  

Citroen e-Berlingo Kombi, Opel Combo e-Life, Peugeot e-Rifter 

VW Tiguan (Pkw)  

Citroen e-C4, KIA e-Niro, Mazda MX-30, Mercedes-Benz EQA, Volvo XC40, Renault Mégane 

E-TECH Electric  

Kleinbusse 

Als elektrische Alternativen für die im Jugendhaus eingesetzten Kleinbusse (Ford Transit 

Custom und Ford Tourneo Custom) könnten das Trio von Citroen, Opel und Peugeot in Frage 

kommen. Auch Toyota, Mercedes-Benz und Fiat bieten eine elektrische Alternative an. 

 Citroen e-Spacetourer / Citroen e-Jumpy (Kombi) 

 Opel Zafira-e Life / Opel Vivaro-e (Kombi) 

 Peugeot e-Traveller / Peugeot e-Expert (Kombi) 

 Toyota Proace Electric Verso / Toyota Proace Electric 

 Mercedes-Benz eVito (Tourer) 

 Fiat E-Scudo (Kombi) 

Kastenwagen 

Für die am Bauhof eingesetzten Kastenwagen gibt es aktuell beispielsweise die nachfolgen-

den elektrischen Alternativen:  

Mercedes Benz Sprinter (Kastenwagen)  

Citroen e-Jumper, Fiat e-Ducato, MAN eTGE, Mercedes-Benz eSprinter, Opel Movano-e, 

Peugeot e-Boxer, Renault Master, VW e-Crafter 

VW Caddy (Kastenwagen)  

Citroen e-Berlingo, Opel Combo-e Cargo, Peugeot e-Partner, Renault Kangoo Rapid Z.E., 

VW ABT e-Caddy 
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Pritschenwagen 

Für die Pritschenwagen, die am Bauhof verfügbar sind, gibt es derzeit zum Beispiel nachfol-

gend gelistete elektrischen Alternativen:  

Mercedes Benz Sprinter (Pritschenwagen)  

MAN eTGE (Pritsche), Opel Movano-e als Fahrgestell für Auf- und Umbauten (z. B. Kipper, 

Pritschenwagen), Fiat E-Ducato als Fahrgestell (für Pritsche, Kipper, Koffer) verfügbar 

Citroen Jumper (Pritschenwagen mit Kran)  

Fiat E-Ducato als Fahrgestell sowie Opel Movano-e als Fahrgestell für Auf- und Umbauten  

Fiat Doblo (Pritschenwagen)  

gegebenenfalls Goupil G6 mit Pritschenaufbau, ansonsten zahlreiche Kleinsttransporter mit 

Pritschenaufbau für den kommunalen Einsatz verfügbar, bei denen allerdings die Ladefläche 

zu gering ausfallen könnte 

Kiefer Bokimobil (Pritschenwagen)  

zahlreiche Kleinsttransporter mit Pritschenaufbau für den kommunalen Einsatz verfügbar (z. B. 

Goupil, Piaggio, Alké) 

Kipper 

Die beiden Mercedes Benz Sprinter (Kipper) wurden erst im Jahr 2020 neu angeschafft. Der-

zeit gibt es allerdings beispielweise den MAN eTGE (Kipper) sowie den Fiat E-Ducato als 

Fahrgestell (Pritsche, Kipper, Koffer) und den Opel Movano-e als Fahrgestell für Auf- und Um-

bauten (z. B. Kipper, Pritschenwagen). 

Lkw 

Für E-Lkw gibt es mittlerweile verschieden Umrüstspezialisten. Die FRAMO GmbH, deren 

Kerngeschäft Elektromobilitätslösungen für Lkw darstellt (FRAMO eTrucks), ist beispielweise 

ein deutscher Umrüstspezialist, der batterieelektrische Lkw im Bereich von 7,5 bis zu 44 Ton-

nen entwickelt. Für den Ford Transit (7-Sitzer) kommen zum Beispiel der Fiat e-Ducato Kombi 

sowie der Ford e-Transit mit Doppelkabine in Frage. Dieser hat allerdings nur sechs Sitzplätze. 

land-/ forstwirtschaftliche Zugmaschine 

Die Verfügbarkeit elektrischer Traktoren beschränkt sich derzeit hauptsächlich auf Prototypen. 

Der Fendt e100 Vario beispielsweise wird im Jahr 2018 in einer begrenzten Stückzahl erstmals 

in ausgewählten Betrieben und in Kommunen eingesetzt. Die Serienproduktion soll 2024 star-

ten. Auch andere Hersteller haben Prototypen im Einsatz.  

selbstfahrende Arbeitsmaschinen 

Elektrische Kleinkehrmaschinen befinden sich auf dem Vormarsch. Als elektrische Alternati-

ven für den Hako Citymaster 1250 (Schmutzbehälter mit Nennvolumen von 1 m³, 170 Liter 

Frischwassertank) könnte beispielweise der 500ze von GreenMachines, der CityCat VS20e 

von Bucher Municipal, der Urban-Sweeper S2.0 von Boschung oder der D.zero² von Dulevo 

in Frage kommen. Bei elektrische Großkehrfahrzeugen ist die Auswahl eher noch einge-

schränkt. Als Alternative für den Schmidt Cleango 500 (Systemvolumen von 5 m3, Nutzlast von 

6.600 kg) könnte sich das 100 % elektrische Großkehrfahrzeug MaxPowa V65e von Bucher 

Municipial anbieten. Der Kehrgutbehälter liegt mit 6,5 m³ allerdings über dem derzeitigen Vo-

lumen, die Nutzlast mit bis zu 6.000 kg leicht darunter. Den MaxPowa V50 (5 m³) bietet Bucher 

Municipial derzeit noch nicht als elektrische Variante an. Bis zum tatsächlichen Fahrzeug-

tausch könnten aber bereits weitere Großkehrmaschinen auf dem Markt verfügbar sein.   
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7.7 PV-Potenzial 

Grüner, nachhaltiger, sauberer oder ökologischer Strom für die Ladeinfrastruktur kann zum Beispiel durch eine eigene PV-Anlage produziert werden. 

Der Energieatlas42 der LUBW gibt an, welche Dachflächen in Baden-Württemberg für Photovoltaik geeignet sind. Die Standortanalyse und Potenzial-

berechnung wurden dabei auf der Grundlage von hochaufgelösten Laserscandaten durchgeführt und bezieht sich auf Standortfaktoren wie Neigung, 

Ausrichtung, Verschattung und solare Einstrahlung. Laut LUBW erfolgt die Berechnung dieser Faktoren über ein digitales Oberflächenmodell.  

Die eigenen Abschätzungen basieren auf aktuellen Google-Karten. Die Ermittlung der Flächengröße erfolgt über die von Google zur Verfügung gestell-

ten Werkzeuge aus den entsprechenden Luftaufnahmen. Bei der Berechnung der potenziellen Leistung einer PV-Anlage werden 8 m2 Modulfläche/kWp 

angenommen. Angemerkt sei allerdings, dass nur weil an den jeweiligen Standorten Potenziale vorhanden sind, dies im Umkehrschluss nicht gleich-

zeitig bedeutet, dass eine Umsetzung auch aus wirtschaftlichen Gründen Sinn macht.  

Tabelle 7-8:  Potenzial zur Installation von Photovoltaikanlagen in räumlicher Nähe zu den Standorten der Flottenfahrzeuge Marbach a. N. 

   Energieatlas LUBW eigene Abschätzung 

Adresse Funktion 
installierte 

Leistung [kWp] 
Kategorie 

potenzielle Mo-
dulfläche [m²] 

potenzielle 
Leistung [kWp] 

potenzielle 
Dachfläche [m²] 

Anmerkung 

Marktstraße 23 Rathaus  gut 123 15 
2 x 60 abzüglich 
Aufbauten ca. 
2x40 

Satteldach Ost/West-
Ausrichtung 

Grabenstraße 1 Parkhaus  gut 911 114 1.150 
oberes Parkdeck, Poten-
zial durch Carport 

Rielingshäuser 
Str. 28 

Bauhof 
vorhandene An-
lage ca. 23 kWp 

sehr gut 232 29 280 

Flachdächer zum Teil be-
reits genutzt, bei weite-
rem Gebäude nur Teilnut-
zung, da Dachfenster 

Schwabstraße 
91 

Jugendhaus  sehr gut 64 8 300 
Wohngebäude (Mehrge-
schoss) mit Flachdach 

Eine weitere PV-Anlage mit einer Leistung von 11,25 kWp befindet sich auf dem neuen Rathaus in der Marktstraße 34.

 

42 [Online] www.energieatlas-bw.de 

http://www.energieatlas-bw.de/
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7.8 Ladeinfrastruktur 

Damit die Ladeinfrastruktur für die kommunale Flotte allen Anforderungen gerecht werden 

kann, muss zunächst der Bedarf an Ladepunkten ermittelt werden. Anschließend ist es ent-

scheidend, die technischen Voraussetzungen einzuplanen. Erst im Anschluss erfolgt die Um-

setzung und damit die Errichtung und Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur. 

Die täglichen Fahrstrecken, die Verweildauer sowie die Anzahl der zu ladenden Fahrzeuge 

am konkreten Standort sind entscheidend für die benötigte Ladeleistung beziehungsweise La-

deinfrastruktur. Dabei ist grundsätzlich auch eine zukünftige Elektrifizierung der Flotte zu be-

rücksichtigen.  

Prinzipiell können Elektrofahrzeuge an einer Haushaltssteckdose geladen werden. Diese La-

devariante sollte allerdings nur dann genutzt werde, wenn in der Nähe keine Ladeinfrastruktur 

verfügbar ist. Grund dafür ist, dass eine Haushaltssteckdose in vielen Fällen nicht für eine 

Dauerbelastung über mehrere Stunden geeignet ist. Je älter die Installation, desto höher ist 

die Wahrscheinlichkeit einer Überhitzung. Das „Notladen“ sollte aus Sicherheitsgründen dem-

nach die Ausnahme bleiben. 

Das Laden von Elektrofahrzeugen erfolgt sinnvollerweise grundsätzlich an den Standorten der 

Kommune entweder als Zwischenladung in der Mittagspause oder über Nacht. 

Unterschieden werden muss zwischen Wechsel- und Gleichstromladen. Die Batterie im Fahr-

zeug eines Elektrofahrzeugs kann lediglich Gleichstrom (DC) aufnehmen. Daher ist es erfor-

derlich, dass der Wechselstrom (AC) aus dem Stromnetz vorher gleichgerichtet wird. Beim 

AC-Laden übernimmt dies das Ladegerät im Fahrzeug, wobei abhängig vom verbauten Lade-

gerät die mögliche Ladeleistung variiert. Beim DC-Laden erfolgt die Umwandlung bereits über 

den Gleichrichter in der Ladestation und der Strom wird dann direkt in die Batterie geladen. 

Über das Gleichstromladen sind höhere Ladeleistungen möglich, welche zunehmend über die 

maximale Leistungsaufnahme der Batterie begrenzt werden. Aufgrund der höheren Ladeleis-

tung kommt Gleichstromladen häufig bei Standorten mit kurzen Aufenthaltszeiten oder bei not-

wendigen Zwischenladungen zum Einsatz. Die Kosten für derartige Ladestationen sind aller-

dings merklich höher als für Wechselstrom-Ladesäulen. 

Beachtet werden muss, dass die Ladezeit des Elektrofahrzeugs nicht nur von der Ladeleistung 

der Ladestation, sondern auch von der Batteriekapazität und dem Ladezustand der Batterie 

(State of Charge), äußeren Einflüssen (welche sich auf die Batterietemperatur auswirken) und 

der Ladetechnik im Elektrofahrzeug, abhängt. Das Elektrofahrzeug gibt also vor, inwieweit die 

angebotene Leistung der Ladestation überhaupt genutzt werden kann. 

Um die Ladedauer eines E-Fahrzeugs zu berechnen, gibt es eine grobe Faustformel: 

Ladezeit (in h) = Batteriekapazität (in kWh) / Ladeleistung (in kW) 

Diese Formel soll allerdings lediglich als Anhaltspunkt dienen, denn bei höheren Ladeleistun-

gen kann die maximale Ladeleistung nicht durchgängig gehalten werden. Mit zunehmendem 

Ladezustand der Batterie wird der Ladestrom (unter anderem zum Schutz der Batterie) redu-

ziert und damit sinkt die Ladegeschwindigkeit. Das Erreichen eines Ladezustands von 100 % 

dauert hier überproportional lange. Daher geben Hersteller oft die Ladezeit für Gleichstromla-

den nur bis zu einem Ladezustand von 80 % an. Anders sieht es beim langsamen Laden aus. 

Da der Ladestrom bereits zu Beginn niedrig ist, kann dieser Effekt hier vernachlässigt werden. 
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Um sich die Ladedauer abhängig von der Ladeleistung besser vorstellen zu können, zeigt 

Abbildung 7-5 diese beispielhaft für ein städtisches E-Fahrzeug (40 kWh | max. 11 kW AC | 

max. 50 kW DC) und ein langstreckentaugliches E-Fahrzeug (90 kWh | max. 22 kW AC | 

max. 350 kW DC). Die Berechnung wurde anhand der vorhergehenden Faustformel durchge-

führt und soll als Anhaltspunkt für eine erste Abschätzung dienen. Es wurde von einer Nach-

ladung des Ladezustands der Batterie von 20 % auf 80 % Batteriekapazität ausgegangen. 

Mögliche Ladeverluste sowie sich reduzierende Ladeleistungen bei fortschreitendem Ladezu-

stand der Batterie wurden vernachlässigt. 

Die Grafik verdeutlicht, dass für das Fahrzeug mit kleinerer Batteriekapazität bereits eine La-

deleistung von 3,7 kW genügen würde, um dieses beispielsweise während der nächtlichen 

Standzeit wieder ausreichend aufzuladen. Spätestens ab einer Ladeleistung von 11 kW 

könnte auch das reichweitenstärkere Modell über Nacht geladen werden. Mit welcher Ladel-

eistung maximal geladen werden kann, wird wie zuvor erwähnt vom Fahrzeug bestimmt. Be-

grenzt das Ladegerät die AC-Ladeleistung auf 11 kW, dann kann auch an einer 22 kW-Lade-

säule nur mit maximal 11 kW geladen werden. Dies ist im Beispiel beim städtischen Fahrzeug 

der Fall. Auch die maximale DC-Ladeleistung wird vom Fahrzeug vorgegeben. Wie zuvor er-

wähnt begrenzt hier die Leistungsaufnahme der Batterie die Ladeleistung. Im Beispiel liegt die 

maximale DC-Ladeleistung beim städtischen Fahrzeug bei 50 kW. Es macht also keinen zeit-

lichen Unterschied, ob das Fahrzeug an einer 50 kW-Ladesäule oder an einer Ladesäule mit 

350 kW Ladeleistung geladen wird. Die Ladezeit bleibt hier unverändert bei etwa 30 Minuten. 

Anders sieht es im Beispiel für das langstreckentauglichen Fahrzeug aus, welches im Beispiel 

mit einer Ladeleistung von 350 kW geladen werden kann. Hier reduziert sich die Ladezeit ge-

genüber einem Ladevorgang an einer 50 kW-Ladesäule – von etwas über einer Stunde auf 

unter 10 Minuten – erheblich.  

 

Abbildung 7-5: Ladedauer nach Ladeleistung für Nachladung von 20% auf 80 % Batteriekapazität 

(Quelle: eigene Berechnung in Anlehnung an e-mobil BW GmbH43) 

 

43 e-mobil BW GmbH: Wirtschaftsfaktor Ladeinfrastruktur – Potenziale für Wertschöpfung in Baden-Württemberg. 
Oktober 2021. 
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Aufgrund der erwarteten längeren Standzeiten der kommunalen Fahrzeuge meist über Nacht, 

ist das Laden mittels Wechselstrom für diesen Anwendungsfall in der Regel ausreichend und 

auch aus Kosten-Nutzen-Sicht zu empfehlen. Werden Ladeleistungen von 4,6 kVA überschrit-

ten, muss in der Regel auf dreiphasiges Wechselstromladen zurückgegriffen werden, um die 

Symmetrieanforderungen einzuhalten (nach VDE-AR-N 4100). Sofern technisch möglich, wird 

aus preislicher Sicht empfohlen, die Errichtung einer Wallbox44 anstelle einer Ladestationen 

vorzunehmen. Darüber hinaus bieten Wallboxen den Vorteil, dass sie platzsparender sind als 

eine am Boden befestigte Ladestationen, welche zudem einen Anfahrschutz benötigt.  

Die Kosten für die Errichtung einer Ladeinfrastruktur sind sehr individuell und in hohem Maße 

abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und den technischen Voraussetzungen. Zu nen-

nen sind hier zum Beispiel die erforderlichen Leitungslängen, die Art und Weise wie diese 

verlegt werden können oder auch eine eventuell notwendige Aufstockung der insgesamt ver-

fügbaren Leistung der entsprechenden Liegenschaft. 

Insgesamt setzen sich die Kosten für die Ladeinfrastruktur aus folgenden Bestandteilen zu-

sammen: 

 Anschaffungskosten (Hardware, Kabel, Stele, Schilder, etc.) 

 Bau-, Installations- und Anschlusskosten (Verlegung der Kabel, Anschluss der Lade-

möglichkeit an das Stromnetz, Anbringen von Beschilderung und Markierungen, etc.) 

 Wartung, Instandhaltung und Serviceleistungen (Updates, Störungsbehebung, Abrech-

nung, Lastmanagement, regelmäßige Prüfung, etc.) 

Die Anschaffungskosten für eine 11 kW-Wallbox liegen in der Regel bei ca. 500 – 1.200 €. 

Wird eine eichrechtskonforme Backend- und Lastmanagement-Anwendung erforderlich, dann 

sind die Anschaffungskosten der Wallbox (üblicherweise) höher und können je nach Hersteller 

und Eigenschaften bei einer 22 kW-Wallbox auch bis zu 4.000 € erreichen. Hinzu kommen 

Kosten für Installation und Anschluss (Ø 500 – 2.500 €) sowie bei einer Summen-Bemes-

sungsleistung von über 12 kVA auch Genehmigungskosten (ca. 500 €). Da die tatsächlichen 

Kosten allerdings standortspezifisch sind, können diese nicht pauschal kalkuliert werden und 

in komplexen Fällen auch deutlich höher ausfallen.  

Werden beispielsweise Tiefbauarbeiten notwendig, dann können, abhängig von der Kabelan-

schlusslänge zum bereits vorhandenen Netz sowie dem vorhandenen Untergrund und der 

Oberflächenbeschaffenheit, die Kosten hierfür durchaus im fünfstelligen Bereich liegen.  

Dabei lassen sich sandige Böden problemloser bearbeiten als beispielweise felsige Böden. 

Darüber hinaus ist in unbebauten Flächen (z. B. Wiesen) ein Kabelgraben wesentlich einfa-

cher herzustellen als bei einem bereits mit Pflastersteinen hergestellten Weg, der für die La-

desäule gequert beziehungsweise an dem entlang gegraben werden muss. Auch ohne Tief-

bauarbeiten können die Anschlusskosten deutlich variieren, da es oft schwierig ist, entspre-

chende Kabelwege im Gebäude zu erstellen. Hinzu kommen je nach Alter der elektrischen 

Anlage gegebenenfalls Verstärkungs- oder Umbauarbeiten. 

Zudem können Kosten für eine Stele zum Befestigen beziehungsweise Aufstellen der Wallbox 

(ca. 500 €), für die Beschilderung (ca. 400 €) und für einen TAB-konformen Zähleranschluss- 

bzw. Stromverteilerschrank entstehen (ja nach der Zahl an Anschlussmöglichkeiten für Wall-

boxen ungefähr 1.200 – 4.500 €). 

 

44 an der Wand installierte Box zum Laden von Elektrofahrzeugen 
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Darüber hinaus fallen jährliche Kosten für Wartung (ca. 100 – 250 €) und eventuell zusätzliche 

Leistungen wie beispielweise Zugang und Abrechnung, Backend-Anbindung sowie Störungs-

Hotline an (Ø 120 – 200 €, abhängig von Service-Leistung). 

Prinzipiell lässt sich also festhalten, dass die Kosten umso geringer ausfallen, je näher sich 

die Ladeinfrastruktur am Netzanschluss befindet und je neuer der Anschluss ist. Für eine ge-

naue Kostenschätzung ist zunächst eine Grobplanung in Verbindung mit dem konkreten Ob-

jekt anzustoßen. 

Zudem sollte bei der Anschaffung der Lademöglichkeit darauf geachtet werden, dass die in-

stallierte Ladeleistung zum tatsächlichen Bedarf passt. Dabei sind (maximal) 11 kW-Lade-

punkte in der Regel ausreichend. Dies begründet sich wie folgt: 

 Die Reichweiten der Elektrofahrzeuge liegen normalerweise über dem täglichen Bedarf, 

was keine Zwischenladung notwendig macht, sodass es ausreicht, das Fahrzeug wäh-

rend der nächtlichen Standzeiten zu laden (üblicherweise min. 8 – 10 h).  

Laut VDI 2166 Blatt 2 (2020) kann mit der Ladeleistung von 11 kW in einer Stunde eine 

Reichweite von ca. 50-70 km nachgeladen werden. Bei einer Standzeit von mehreren 

Stunden, kann somit die Batterie im Allgemeinen ausreichend mit Energie versorgt wer-

den. 

 Darüber hinaus können nur wenige E-Fahrzeuge überhaupt mit einer Ladeleistung von 

22 kW geladen werden. Meist erlaubt das verbaute Ladegerät nur eine AC-Ladeleistung 

von maximal 11 kW (siehe dazu auch Tabelle 7-9, Seite 96). 

 Zudem liegt an Bestandsgebäude häufig nur eine begrenzte Netzanschlusskapazität vor 

und die Erweiterung ist oft mit hohen Kosten verbunden. 

Da jedes Elektrofahrzeug unterschiedliche Voraussetzungen aufweist, werden der Kommune 

mit der Übergabe des Konzeptes Rechenwerkzeuge zur Verfügung gestellt, mit dem die min-

destens benötigte Ladeleistung, in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Standzeit und 

der zurückgelegten Strecke, beziehungsweise der maximal mögliche Reichweitenzugewinn, 

abhängig von der Ladezeit und der Ladeleistung, bestimmt werden kann. Auch die Ermittlung 

der Ladedauer abhängig vom Batteriezustand beziehungsweise der zurückgelegten Strecke 

und der Ladeleistung ist möglich. In den Rechenwerkzeugen lassen sich zudem die Ladever-

luste sowie der Verbrauch anpassen. Auf diese Weise sind individuelle Betrachtungen mög-

lich. Insgesamt muss allerdings berücksichtigt werden, dass generell jedes Elektroauto seine 

eigene spezifische Ladekurve aufweist. Eine Reduktion der Ladeleistung, abhängig vom La-

dezustand der Batterie, kann daher in den allgemeinen Rechenwerkzeugen nicht berücksich-

tigt werden.  

Ist die Bedarfsanalyse abgeschlossen, erfolgt die Planung der technischen Voraussetzungen. 

Den Installationsort betreffend gibt es einige Dinge zu beachten. Um das Fahrzeug an die 

Ladestation anzuschließen, darf keine zusätzliche Verlängerungsleitung oder Kabeltrommel 

nötig sein. Aus diesem Grund muss die Ladestation immer in unmittelbarer Nähe der Lade-

plätze installiert beziehungsweise angebracht werden. Um elektrische Verluste zu reduzieren, 

sollen nach VDI 2166 Blatt 2 (2020) Ladeplätze zudem in der Nähe der Niederspannungs-

hauptverteilung angeordnet werden. Ferner sind mindestens die Vorgaben der jeweils gelten-

den Garagenverordnung sowie der Landesbau-/ Baunutzungsverordnung einzuhalten.  

Zudem muss geklärt werden, auf welche Weise der Stromanschluss realisiert werden kann. 

Wichtig ist es zu wissen, welche Netzanschlusskapazität am Standort für Ladeinfrastruktur 
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noch zur Verfügung steht, ob ausreichend Platz zur Installation der Ladepunkte vorhanden ist 

und welche baulichen Veränderungen vorgenommen werden müssen. 

Weist ein Standort einen hohe Ladepunktebedarf auf, dann sollte ein Lastmanagement vorge-

sehen werden. Grund dafür ist, dass wenn viele Fahrzeuge mit voller Leistung geladen wer-

den, große Lastspitzen entstehen können. Die möglichen Folgen sind beispielsweise eine 

Überlastung des Netzanschlusses und hohe Leistungsentgelte für die Spitzenlast. Durch eine 

effiziente Auslastung des Netzanschlusses, ist demnach das Einsparen von (zusätzlichen) 

Kosten möglich. Steht am Standort noch eine große Leistungsreserve zur Verfügung bezie-

hungsweise liegen geringe Verbrauchsschwankungen vor, dann ist statisches Lastmanage-

ment in der Regel ausreichend. Ist die Leistung begrenzt beziehungsweise treten hohe 

Schwankungen der Gebäudelast auf, dann empfiehlt sich der Einsatz eines dynamisches Last-

managements. 

Außerdem ist es wichtig sich Gedanken zu machen, wer die Betreiberrolle übernimmt und für 

eine mögliche Störungsbehebung verantwortlich ist. Darüber hinaus zählen Eigentümer bezie-

hungsweise Besitzer einer Ladeinfrastruktur als Anlagenbetreiber und haben daher gesetzli-

che Verpflichtungen, wie beispielsweise die sicherheitstechnische Prüfpflichten von Ladesäu-

len gemäß Unfallverhütungsvorschriften.  

Soll die Ladeinfrastruktur durch mehrere Nutzergruppen verwendet, abgerechnet und ein ein-

wandfreier Betrieb gewährleistet werden, dann ist die Anbindung an ein Backend-System laut 

ChargeHere45 elementar. Dadurch können nicht nur automatische Firmware-Updates sowie 

Fernentstörungen durchführt werden, sondern die Ladepunkte auch über eine Ladekarte 

(RFID-Karte) oder per zugehörige App freigeschalten werden. Auch eine Auswertung der La-

devorgänge ist möglich. Berücksichtigt werden muss allerdings, dass die Datensicherheit und 

der Schutz der persönlichen Daten eine wichtige Rolle spielen. 

Insgesamt ist es empfehlenswert frühzeitig auf den Netzbetreiber sowie eine geeignete Elekt-

rofachkraft zuzugehen. Zudem sollte beachtet werden, dass Ladeeinrichtungen gemäß § 19 

Niederspannungsanschlussverordnung mit einer Anschlussleistung bis 12 kVA beim örtlichen 

Netzbetreiber anmeldepflichtig sind und bei einer Summen-Bemessungsleistung > 12 kVA ge-

nehmigt werden müssen. Der Netzbetreiber muss innerhalb von zwei Monaten (diese Dauer 

ist unbedingt einzuplanen) dem Vorhaben zustimmen oder dieses ablehnen. Ist letzteres der 

Fall (was aktuell in der Regel nur selten vorkommt) dann muss der Netzbetreiber mögliche 

Abhilfemaßnahmen aufzeigen. Zudem gelten ab 12 kVA weitere Anforderungen wie beispiels-

weise die Bereitstellung einer Steuerungsschnittstelle gemäß VDE-AR-N 100. 

Nachdem die Bedarfsanalyse und die Planung abgeschlossen sind, muss Zeit für die Lieferung 

und Installation der Ladeinfrastruktur berücksichtigt werden. Die Installation der Ladestationen 

muss ein erfahrenes Elektroinstallationsunternehmen durchführen. Je nachdem, ob die Lad-

einfrastruktur in einem Bestandsobjekt oder einem Neubau installiert wird, können zudem ver-

schiedene bauliche Herausforderungen auftreten, die bei der Umsetzung bedacht werden 

müssen.  

Ist die Ladeinfrastruktur erst einmal installiert, muss wie zuvor erwähnt, beispielsweise der 

Betrieb der Ladeinfrastruktur geregelt und die gesetzlichen Verpflichtungen eingehalten wer-

den. Im Idealfall wurden dazu bereits in der Planungsphase Überlegungen aufgestellt und Ent-

scheidungen getroffen. Um die Sicherheit nach der Inbetriebnahme zu garantieren, sollte die 

 

45 Eine Innovation der EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
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Ladeinfrastruktur, neben den gesetzlichen Vorgaben und Verpflichtungen, stets sorgfältig be-

handelt und auch regelmäßig auf mögliche Beschädigungen überprüft werden. Sollten Stecker 

oder Leitungen defekt sein, sind diese zu reparieren und bis zur Instandsetzung nicht mehr zu 

verwenden. Zudem dürfen leicht entzündliche Materialien keinesfalls in unmittelbarer Umge-

bung der Ladeinfrastruktur gelagert werden. 

Eine Checkliste für die Vorbereitung, die Bedarfsanalyse und Planung sowie Umsetzung und 

Betrieb für die Ladeinfrastruktur kann Anhang 12-37 (Seite 218) entnommen werden. 

Einen Überblick über die Ladeleistungen und die Ladezeiten der im Rahmen der Fuhrparka-

nalyse betrachteten Fahrzeuge gibt Tabelle 7-9.  

Tabelle 7-9: AC-Ladeleistung und Ladezeit der betrachteten E-Fahrzeuge  

(Quelle: ADAC-Autodatenbank, Stand: 01/2022) 

Fahrzeug 
AC-Ladeleis-

tung (kW) 

Ladezeit 

Audi Q4 35 
e-tron 

7,2 kW 450 min. (AC 2-phasig Wallbox/Ladesäule 7,2 kW) 

CUPRA Born 
(58 kWh) 

11,0 kW 375 min. (AC 3-phasig Wallbox/Ladesäule 11,0 kW) 

Opel Corsa-e 2,3 bis 7,4 kW 

1260 min. (AC Schuko 2,3 kW), 
405 min. (AC 2-phasig Wallbox/Ladesäule 7,4 kW) 

Peugeot e-208 1,8 bis 11 kW 

1870 min. (AC Schuko 1,8 kW), 
305 min. (AC 3-phasig Wallbox/Ladesäule 11,0 kW) 

Renault Zoe 
(41 kWh) 

2,3 bis 22 kW 

1500 min. (AC Schuko 2,3 kW), 
900 min. (AC 1-phasig Wallbox/Ladesäule 3,7 kW), 
250 min. (AC 3-phasig Wallbox/Ladesäule 11,0 kW), 
160 min. (AC 3-phasig Wallbox/Ladesäule 22,0 kW) 

Skoda Enyaq 
iV 50 

7,2 kW 450 min. (AC 2-phasig Wallbox/Ladesäule 7,2 kW) 

VW ID.3 
(58 kWh) 

7,2 bis 11 kW 

570 min. (AC 2-phasig Wallbox/Ladesäule 7,2 kW), 
375 min. (AC 3-phasig Wallbox/Ladesäule 11,0 kW) 

VW ID.4 
(52 kWh) 

7,2 kW 450 min. (AC 2-phasig Wallbox/Ladesäule 7,2 kW) 

7.9 Fazit und Empfehlungen 

Die durch Pkw und leichte Nutzfahrzeuge der kommunalen Flotte zurückgelegten Strecken 

liegen größtenteils unter 150 km. Für diese Strecken sind viele Elektrofahrzeuge bereits heute 

einsatzbereit. Die verschiedenen durchgeführten Kostenanalysen verdeutlichen zudem, dass 

durch eine Elektrifizierung auch wirtschaftliche Einsparpotenziale erzielt werden können. Teil-

weise sind diese augenblicklich nur mithilfe einer Förderung (z. B. BW-e-Solar-Gutschein von 

bis zu 1.500 €, siehe Anhang „Fördermittel“) erreichbar. Beachtet werden sollte an dieser 

Stelle allerdings, dass sich die Fördervoraussetzungen und -konditionen im Laufe der Zeit än-

dern können. Zudem kann es zukünftig gegebenenfalls weitere Fördermöglichkeiten geben, 

welche die Anschaffung von Elektrofahrzeugen gegenüber konventionellen Fahrzeugen wirt-

schaftlich attraktiver gestalten könnten. Zum Beispiel wird im Rahmen der Bundesförderung 

„Förderrichtlinie Elektromobilität“ die Beschaffung von Elektrofahrzeugen und der hierfür 
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benötigten Ladeinfrastruktur gefördert. Diese steht allerdings nicht dauerhaft zur Verfügung, 

sondern ist an Förderaufrufe geknüpft.  

Die jährlichen Fahrleistungen der Fuhrpark-Fahrzeuge der Stadt Marbach am Neckar sind 

meist sehr gering. Bei einer Umstellung auf batterieelektrische Fahrzeuge wird in diesem Fall 

bei vielen Fahrten aber häufig nur ein geringer Teil der tatsächlichen elektrischen Reichweite 

ausgeschöpft. Die Batteriekapazität bestimmt nicht nur die Reichweite, sondern auch den 

Fahrzeugpreis, weshalb Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit im ausgewogenen 

Maße optimiert werden sollten. Da zudem die Herstellung der Batterie von Elektrofahrzeugen 

mit einem hohen Rohstoff- und Energiebedarf verbunden ist, sollte die Batteriekapazität, nicht 

nur aus ökonomischer, sondern auch aus ökologischer Sicht, immer an den Einsatzzweck 

angepasst sein und nicht nur aus Reichweitenangst eine höhere Kapazität, als tatsächlich be-

nötigt, gewählt werden.  

Um darüber hinaus die CO2-Bilanz der Fahrzeuge zu verbessern, sollten idealerweise erneu-

erbare Energien zur Deckung des Ladebedarfs integriert werden. Möglichkeiten hierzu beste-

hen zum einen über den Bezug entsprechender Produkte (z. B. Ökostrom). Alternativ besteht 

die Möglichkeit der Bereitstellung des Stroms aus eigenen Ressourcen (Eigenstromerzeugung 

aus erneuerbaren Energiequellen z. B. Photovoltaik). Um den Solarstrom jederzeit Laden zu 

können und nicht nur dann, wenn er gerade erzeugt wird, ist der Einsatz eines Speichers mög-

lich. Allerdings verringert ein Speicher in den meisten Fällen die Wirtschaftlichkeit einer PV-

Anlage. Um zudem einen möglichst hohen Eigenverbrauch des eigenerzeugten Stroms zu 

erzielen, empfiehlt sich der Einsatz eines Energiemanagementsystems (Lademanagement).  

Die Umstellung des Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge unterstützt die Bemühungen der Stadt 

Marbach am Neckar die CO2-Emissionen innerhalb der Verwaltung zu reduzieren und damit 

einen Beitrag zum Klimaschutz in der Region zu leisten. Abbildung 7-6 zeigt die verbrauchs-

abhängigen Emissionsminderungspotenziale in Kilogramm je Jahr, die im Falle einer Elektrifi-

zierung anstelle der Anschaffung eines neuen Fahrzeugs mit konventionellem Antrieb besten-

falls erreicht werden können. Die Werte beziehen sich auf die in der Fuhrparkanalyse für die 

fünf Dienstfahrzeuge berücksichtigten Fahrzeuge, CO2-Äquivalente sowie Laufleistungen und 

können bei einer zukünftigen Umstellung abweichen.  

 

Abbildung 7-6: Verbrauchsabhängige Emissionsminderungspotenziale 

Trotz der EU-Vorgaben gehen die Verkehrsemissionen insgesamt nur langsam zurück. Durch 

einen gezielten Austausch der Fahrzeugflotte kann die Reduktion der Emissionen in der kom-

munalen Verwaltung deutlich schneller erfolgen als sich dies an der derzeitigen allgemeinen 

Entwicklung ablesen lässt.  

-585
-488

-563

-342
-432

-1.016
-847

-978

-551

-761

VW Golf
(Benzin,

6.544 km)

Ford Focus
(Benzin,

5.456 km)

VW Golf (Plus)
(Benzin,

6.300 km)

Audi A4 Avant
(Benzin,

3.080 km)

Seat Ibiza
(Benzin,

ca. 5.000 km)

Strommix [kg/Jahr] PV-Strom [kg/Jahr]



 

 

 98  21.03.2022 – Elektromobilitätskonzept Marbach a. N. – Flottenanalyse 

Nicht jedes kommunale Fahrzeug eignet sich im Moment allerdings für eine Elektrifizierung. 

Teilweise wurden die Fahrzeuge erst neu angeschafft oder es sind keine oder lediglich elekt-

rische Prototypen als Alternative auf dem Markt vorhanden. Der kommunale Fuhrpark sollte 

dennoch nach und nach auf modernere, nachhaltigere und emissionsärmere Techniken um-

gestellt werden.  

Die durchgeführte Fuhrparkanalyse der fünf Dienstfahrzeuge soll dabei als Grundlage für eine 

Umstellung der gesamten Fahrzeugflotte dienen und die derzeitigen Elektrifizierungspotenzi-

ale dieser Fahrzeuge aufzeigen. Angemerkt sei allerdings, dass es sich bei der durchgeführten 

Flottenanalyse um Momentaufnahmen mit entsprechenden Festlegungen für derzeit verfüg-

bare Elektrofahrzeuge handelt. Bei einer zukünftigen Umstellung sollten demnach die gewähl-

ten Parameter überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Eine Umstellung auf Elektro-

fahrzeuge setzt zudem die Marktverfügbarkeit des entsprechenden Fahrzeugtyps voraus. Dar-

über hinaus entwickelt sich der Markt schnell weiter. Steht demnach eine Ersatz- oder Neube-

schaffung an, dann sollte eine mögliche Umstellung auf E-Fahrzeuge in jedem Fall geprüft 

werden. Dabei sind auch die Lieferzeiten der Elektrofahrzeuge zu berücksichtigen. Wenn mög-

lich sollte eine Zielvereinbarung getroffen werden, die beispielsweise einen Mindestanteil an 

emissionsarmen Fahrzeugen bis zu einem in der Zukunft festgelegten Zeitpunkt vorsieht. Da-

bei sollten für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge kurz- bis mittelfristige Ziele angesetzt werden, 

während sich für Sonderfahrzeuge, aufgrund der derzeit nicht verfügbaren Serienfertigungen, 

mittel- bis langfristige Zielsetzungen anbieten. Zudem ist stets darauf zu achten, dass die Vor-

gaben der Clean Vehicles Direktive eingehalten werden. Für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge 

(M1, M2 und N1) liegen die Mindest-Beschaffungsquote sauberer Fahrzeuge an der Gesamt-

zahl der beschafften Fahrzeuge (Kauf, Leasing oder Anmietung) zwischen August 2021 und 

Ende 2025 bei 38,5 % und für „saubere“ Lkw (N2 und N3) bei 10 %. Nähere Informationen 

dazu siehe Anhang 12-22 (Seite 154). 

Einen stufenweisen Einstieg in die Elektromobilität ermöglicht dabei das unterschiedliche Alter 

der Fahrzeuge. Bei den fünf Dienstfahrzeugen bietet es sich an, zunächst die ältesten Modelle 

(VW Golf und Ford Focus) auf alternative Antriebe umzustellen und dann schrittweise die rest-

lichen Dienstfahrzeuge zu ersetzen. 

Um die elektrifizierten Fahrzeuge mit Energie zu versorgen, wird außerdem eine entspre-

chende Ladeinfrastruktur benötigt. Folgendes sollte beim Aufbau der Ladeinfrastruktur beach-

tet werden: 

 Die täglichen Fahrstrecken, die Verweildauer sowie die Anzahl der zu ladenden Fahr-

zeuge ist entscheidend für die benötigten Ladepunkte und die Ladeleistung. Dabei sollte 

der Blick auch in die Zukunft gerichtet werden. 

 Inwieweit die Ladeleistung der Lademöglichkeit genutzt werden kann, ist vom eingebau-

ten On-Board-Charger des Elektrofahrzeugs abhängig. Viele Elektrofahrzeuge laden 

wechselstromseitig aktuell nur mit maximal 11 kW. 

 Bei der Standortwahl sollte die Erreichbarkeit und Zugänglichkeit der Ladeinfrastruktur 

berücksichtigt werden. Um die Kosten zudem möglichst gering zu halten, sollten die 

Wege für die Leitungsinfrastruktur möglichst kurzgehalten werden. Zudem muss beach-

tet werden, dass ausreichend Fläche zur Installation der Ladepunkte vorhanden ist. Da 

die Installationskosten demnach vom gewählten Standort abhängig sind, sollten diese, 

um böse Überraschungen zu vermeiden, vorab kalkuliert werden.  

 Für die Installation der Lademöglichkeit ist eine Elektrofachkraft heranzuziehen. Diese 

sollte rechtzeitig kontaktiert werden.  
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 Ladeeinrichtungen mit einer Anschlussleistung bis 12 kVA sind beim örtlichen Netzbe-

treiber anmeldepflichtig und müssen bei einer Summen-Bemessungsleistung > 12 kVA 

genehmigt werden (gemäß § 19 NAV). 

 Zudem empfiehlt es sich, frühzeitig auf den Netzbetreiber zuzugehen, um abzuklären, 

welche Netzanschlusskapazität am gewählten Standort vorhanden ist und wieviel davon 

noch für Ladeinfrastruktur zur Verfügung steht. Diese beeinflusst indirekt die maximale 

Anzahl an möglichen Ladepunkten. Bei einer zunehmenden Anzahl an Elektrofahrzeu-

gen kann gegebenenfalls eine Erweiterung des Netzanschlusses oder die Installation 

eines meist günstigeren (Lade- und) Lastmanagements erforderlich werden. In diesem 

Fall sollte bei der Wahl der Lademöglichkeit auch auf die Anschlussfähigkeit an ein Last-

management geachtet werden.  

 Haushaltsmittel (zum Beispiel für den Netzausbau) sind bei Bedarf vorzusehen. Dies 

betrifft unter anderem das Parkhaus in der Grabenstraße, da hier der Netzanschluss laut 

Netzbetreiber bereits ausgelastet ist, was einen Netzausbau mit neuer Umspannstation 

erforderlich macht, dessen Kosten nicht von der Netzgesellschaft getragen werden. 

 Darüber hinaus sind mögliche Fördermittel frühzeitig zu beantragen. Die Fördermittelbe-

antragung kann zeitaufwendig sein und das Projekt verzögern, da in der Regel die Maß-

nahmenumsetzung erst nach der offiziellen Bewilligung begonnen werden darf. 

 Auf die benötigten Anforderungen der Ladelösung ist zu achten (z. B. Fehlerstrom-

schutzeinrichtung sowie evtl. Kommunikationsschnittstelle, Fähigkeit zur Integration in 

Energie- bzw. Lastmanagement, Eichrechtskonformität, Backend-Anbindung, Software-

Update-Fähigkeit, Steuerbarkeit der Ladeeinrichtung sowie Leistungsbegrenzung, etc.). 

Hinweis: Auch bei der Beantragung von Fördermitteln sind technische Vorgaben an die 

Ladeinfrastruktur zu berücksichtigen.  

 Zudem sollte geklärt werden, wer sich um den reibungslosen Betrieb der Lademöglich-

keit und eine Störungsbehebung kümmert. Als Eigentümer der Ladeinfrastruktur gelten 

gesetzlichen Verpflichtungen. Darunter fällt beispielweise die sicherheitstechnische 

Prüfpflicht von Ladesäulen gemäß Unfallverhütungsvorschriften (z. B. regelmäßige Prü-

fung der Funktionstüchtigkeit der Ladeinfrastruktur). Diese Verpflichtung kann auch an 

eine Elektrofachkraft übertragen werden. 

 Der höhere Energieverbrauch ist zu berücksichtigen. 

 Soll (später) eigenerzeugter Solarstrom eingebunden werden, ist bei der Ladeeinrich-

tung auf eine geeignete Schnittstelle zur Kommunikation mit der PV-Anlage zu achten. 

 Erst nach Bestimmung des Bedarfs und einer abgeschlossenen Planung, sollte mit der 

Umsetzung gestartet werden.  

 Dabei kann es sinnvoll sein, bereits weitere Stellplätze für eine spätere Nachrüstung 

vorzubereiten. 

Auch wenn in diesem Konzept die Umstellung auf E-Fahrzeuge, die damit verbundenen tech-

nischen Aspekte und die Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahmen im Vordergrund stehen, darf 

nicht vergessen werden, dass in der Stadt Marbach das Thema Umweltschutz einen hohen 

Stellenwert einnimmt. 

Neben der Frage  

 welche Fahrzeuge in der kommunalen Flotte unter Berücksichtigung ihrer täglich zurück-

gelegten Kilometer / der täglichen Betriebszeit sowie der Fahrzeuganforderungen ohne 

Einschränkungen durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden können, 
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sollten generell die im Folgenden angeführten Fragestellungen beantwortet und im Zweifel im 

Sinne der oben genannten generellen Anforderung entschieden werden. 

 Können Fahrten statt mit einem Pkw aus der eigenen Flotte auch mit anderen Verkehrs-

mitteln, wie zum Beispiel dem ÖPNV oder einem (Elektro-)Fahrrad, bewältigt werden?  

 Können manche Strecken ganz entfallen, beispielsweise indem ersatzweise Telefon-  

oder Videokonferenzen erfolgen? 

 Können manche Fahrzeuge insgesamt stärker ausgelastet werden? 

 Werden somit eventuell bestimmte Fahrzeuge der kommunalen Flotte obsolet? 

Falls es in der Flotte Fahrzeuge gibt, die nicht eins zu eins durch E-Fahrzeuge ersetzt werden 

können, weil sie nur gelegentlich für sehr lange Strecken gebraucht werden, sollte überprüft 

werden, ob diese Strecken nicht doch per Bahn, Mietwagen oder Carsharing-Fahrzeug zu-

rückgelegt werden können und das Fahrzeug dann durch ein E-Fahrzeug ersetzt werden kann. 

Sollte dies nicht möglich sein, dann könnten für solche Fälle auch gezielt konventionelle Fahr-

zeuge auf Ebene eines Netzwerks mit anderen Kommunen vorgehalten werden. 
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8 Sharing und Mobilitätsstationen 

In den letzten Jahren sind sogenannte „alternative Mobilitätslösungen“ fester Bestandteil von 

Diskussionen und Konzepten zur Mobilität und Elektromobilität geworden. Bund und Länder 

fördern sowohl die Verbreitung von Fahrrädern (z. B. Lastenräder, Lastenpedelecs), die Instal-

lation entsprechender Infrastrukturelemente (z. B. Mobilitätsstationen) aber auch die Schaf-

fung entsprechender Angebote (z. B. E-Carsharing). 

Ziel entsprechender Maßnahmen muss es sein, das ÖPNV-Angebot in den Kommunen zu 

ergänzen, zielgruppengerechte und lebensnahe Angebote mit niederschwelligen Zugängen zu 

schaffen um eine praktikable Alternative zum übergeordneten motorisierten Individualverkehr 

(MIV) zu schaffen. 

8.1 Vernetzung von Mobilitätsangeboten als zentraler Erfolgsfaktor 

Sowohl in öffentlichen Diskussionen als auch auf Anbieterseite und in den öffentlichen Förder-

programmen wird dieser Themenkomplex in der Regel eindimensional betrachtet, was dazu 

führt, dass beispielsweise über den Aufbau von Mobilitätsstationen nachgedacht wird und 

diese auch öffentlich gefördert werden, ohne ein praxisgerechtes Mobilitätsangebot zu instal-

lieren.  

Die hier vorgeschlagenen Maßnahmen folgen der Grundidee, dass Mobilitätsangebote eine 

„Heimat“ brauchen, also Standorte in Marbach a. N., an denen der Zugang zu Mobilitätsange-

boten möglich ist und die Fahrzeuge vorgehalten werden. Die Standortauswahl folgt Kriterien 

wie etwa 

 Verbindungspunkte der Wege bzw. „Mobilitätsketten“ der Menschen im Alltag 

 gute Anbindung an den ÖPNV 

 Nähe zu Wohnungen, Arbeitsplätze oder zentralen Orte in der Stadt 

 gute Sichtbarkeit 

 Integration bestehender Mobilitätsangebote 

 räumliche Möglichkeit zur Platzierung der Angebote 

Neben der räumlichen Vernetzung der Mobilitätsangebote sollte zumindest perspektivisch 

auch eine Vernetzung der Angebote selbst erreicht werden, um Zugangshürden zu senken 

und damit die Akzeptanz zu steigern. Hier fällt in Diskussionen der Begriff „Mobilitäts-App“, 

welche letztlich aber lediglich die Schnittstelle zu den Nutzern darstellt. Wichtiger ist zunächst, 

die Zugänge zu den unterschiedlichen Angeboten zu vernetzen, um auf diese Weise perspek-

tivisch mit EINEM Zugang unterschiedliche Mobilitätsangebote nutzen zu können. Um diesen 

Schritt gehen zu können, muss zunächst das künftige Mobilitätsangebot gedacht, geplant und 

umgesetzt werden. Im vorliegenden Konzept setzt hier die Maßnahme „Bereitstellung einer 

Routing-App“ an. 

8.2 Clusterbildung und Potenziale für alternative Mobilitätsangebote 

Die Umfrage im Rahmen des Elektromobilitätskonzeptes der Stadt Marbach a. N. hat unter 

anderem ein Bild über die gewünschte geografische Verteilung von Mobilitätsangeboten in 

Marbach a. N. gebracht sowie eine erste Einschätzung zu Potenzialen für alternative Mobili-

tätsangebote ergeben.  
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Im Rahmen der Konzeptarbeit wurden gemeinsam mit dem ortsansässigen Carsharing-Betrei-

ber erste Vorschläge für Carsharing-Standorte in den einzelnen Stadtteilen erarbeitet, deren 

Attraktivität in der Befragung untersucht wurde. Die Teilnehmenden der Befragung haben zu-

sätzliche Standortvorschläge eingebracht. In der Gesamtbetrachtung entsteht anhand der 

Häufung der Nennungen einzelner Standorte, verteilt über das Stadtgebiet, eine Clusterbil-

dung (siehe Abbildung 8-1). Die Mobilitätscluster bilden den Rahmen für eine konkretisierende 

Angebots- und Standortplanung für die Mobilitätsinfrastruktur (Mobilitätsstationen) und damit 

die Planung des künftigen Angebotsmix für alternative Mobilität in der Schillerstadt. 

 

Abbildung 8-1: Auswertung der Angaben der Carsharing-Interessierten über geeignete Standorte für 

Carsharing in Marbach a. N.  (vorgegebene Vorschläge (rot) und sonstige Vorschläge 

(orange), Mehrfachantworten möglich, erstellt mit Microsoft Power BI) 

Für die Bildung von Mobilitätsclustern in Marbach a. N. ergeben sich folgende Vorschläge:

 Bereich Bahnhof / Filialisten 

 Bereich Schillerhöhe 

 Bereich Innenstadt 

 Bereich Schulcampus 

 Bereich Schwabstraße / 

Lembergstraße 

 Bereich Rielingshäuser Straße / 

Gewerbegebiet 

 Bereich Kirchenweinbergstraße / 

Sommerhalde 

 Stadtteil Hörnle 

 Bereich Eichgraben 

 Bereich Rathaus Rielingshausen 

 Bereich Egelseestraße Rielingshausen

Das „Mobilitätscluster Schulcampus“ wurde aufgrund seiner herausgehobenen Situation durch 

eine separate Befragung besonders betrachtet. Anders als im übrigen Stadtgebiet kennzeich-

net den Schulcampus, dass er vor allem Mobilitätsziel ist, die Quellen jedoch nicht nur im 

Stadtgebiet liegen. Dies wird von den Ergebnissen der spezifischen Umfrage am Schulcampus 

unterstrichen, an der sich 86 Angestellte beteiligt haben. Wie in Kapitel 5.2 erwähnt, nutzt der 

Großteil den MIV, also einen eigenen Pkw, um zum Campus zu kommen. Die Befragten haben 

den hohen Parkdruck sowohl für Fahrräder als auch für Pkw als großes Problem benannt. 

Neben dem MIV der Lehrkräfte sorgen die „Elterntaxis“ zu Beginn und Ende der Hauptunter-

richtszeiten für eine weitere Pkw-Dichte. 
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Mögliche Maßnahmen sollten an diesen Punkten ansetzen und das Ziel haben, den MIV so-

wohl unter den Lehrkräften als auch bei den Eltern zu reduzieren. Um beispielsweise den Park-

druck für Zweiräder zu verringern sollten (überdachte) Fahrradabstellanlagen errichtet werden, 

die zudem als „gesicherte“ Anlagen etwa über Überwachungssysteme verfügen, die Vandalis-

mus vorbeugen. 

Weitere Ansatzpunkte liegen  

 in der Bildung von Fahrgemeinschaften der Lehrkräfte 

 in der gezielten Förderung von „autofreien Wegen für die Schüler“, etwa durch – je nach 

Alter der Kinder – gemeinsame Fußwege in die Schulen (z. B. Einrichten sogenannter 

„Laufbusse“ aus den Wohngebieten an den Schulcampus). Dabei werden weitere As-

pekte wie Bewegung, Gesundheit, emissionsfreie Mobilität etc. adressiert. 

 in einer gezielten Förderung der Anfahrt von Schülern und Lehrern mit dem Fahrrad 

durch Schaffung moderner Abstellanlagen 

 Integration des Themas Mobilität in den Unterricht (z. B. durch Projekttage etc.) 

Auch wenn auf den ersten Blick gerade mit steigendem Alter der Befragten das Interesse an 

weiteren Sharing-Angeboten abnimmt, ergab die Befragung innerhalb der Bürgerschaft ein 

durchaus signifikantes Interesse an solchen Mobilitätsangeboten (vgl. Anhang, Abbildung 

12-33, Seite 174).  

Die Mobilitätsangebote werden an den Mobilitätsstationen vorgehalten, die wiederum in einem 

zu entscheidenden Planungsschritt innerhalb der identifizierten Mobilitätscluster positioniert 

werden. Getreu der Volksweisheit, dass „der Appetit beim Essen kommt“ brauchen neue An-

gebote eine Vorlaufzeit, um akzeptiert zu werden. Immerhin erfordert die Nutzung eine Ver-

haltensänderung bei den Menschen, die durch die Bereitstellung (Wahrnehmung des Ange-

bots), Information (bewerben des Angebots) und Testmöglichkeiten (z. B. Schnupperange-

bote) gefördert werden kann. 

Die Etablierung der entsprechenden Angebote ist Aufgabe des jeweiligen Betreibers und kann 

von der Stadtverwaltung Marbach a. N. unterstützt werden. 

8.3 Empfehlungen 

Die im Anhang beigefügten Maßnahmen folgen den zuvor benannten Grundideen und machen 

Vorschläge für die konkrete Umsetzung. Nicht enthalten ist dabei eine konkrete Standortpla-

nung, da diese Teil der Umsetzungsphase ist. Um konkrete Standorte zu planen sind Ent-

scheidungen der Stadt beziehungsweise der kommunalen Gremien erforderlich, etwa eine 

Grundsatzentscheidung zur Nutzung öffentlicher Flächen für die Installation von Mobilitätssta-

tionen und die Bereitschaft, beispielsweise Pkw-Stellplätze in Stellflächen für Mobilitätsstatio-

nen, umzuwandeln. 

Der Bahnhof ist in Marbach, wie auch in anderen Städten, ein zentraler Knotenpunkt für die 

Mobilität. Hier kommen Menschen mit der S-Bahn in die Stadt oder verlassen diese, um ihren 

Alltag zu gestalten. Am Bahnhof treffen S-Bahn und Buslinien zusammen, können Chauffeurs-

dienste der Taxiunternehmen genutzt werden, Fahrräder sicher untergestellt und ausgeliehen 

werden und im Umfeld existiert zudem ein Carsharing-Angebot. 

Die Installation eines Mobilitätsknotenpunkts am Marbacher Bahnhof bedeutet letztlich, die 

bestehenden Mobilitätsangebote im Zusammenhang sichtbar zu machen, zentrale 
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Zugangssysteme zu installieren, die Nutzerinnen und Nutzer bei Bedarf durch ein Leitsystem 

zu einem Angebot hinzuführen und weitere Mobilitätsangebote zu schaffen. 

Mobilitätsstationen im Stadtgebiet bilden das Pendant zum zentralen Mobilitätsknotenpunkt 

am Marbacher Bahnhof. Wie zuvor erläutert bieten die Mobilitätsstationen den Mobilitätsange-

boten eine „Heimat“. Sie sind Elemente der kommunalen Infrastruktur für die Mobilität.  

Mobilitätsstationen können je nach Standort unterschiedliche Ausprägungen haben: 

An zentralen Standorten wie dem Marbacher Bahnhof spricht man von „Mobilitätsknotenpunk-

ten“, im Stadtgebiet, in Wohngebieten oder an zentralen Orten (Sportstätten, Stadthalle, Schul-

zentrum etc.) schlicht von Mobilitätsstationen. Insgesamt bilden sie ein Netzwerk an Infrastruk-

turelementen im Stadtgebiet, sozusagen das Portal zur Mobilität in Marbach am Neckar. Eine 

einheitliche optische Gestaltung verbessert die Auffindbarkeit, ein einheitliches Informations- 

und Leitsystem sorgt für eine nutzerfreundliche Handhabung. 

Mobilitätsstationen müssen nicht nur technisch geplant und im Rahmen der Stadtplanung in-

tegriert werden, sie brauchen auch einen „Kümmerer“, also einen technischen Betrieb. Dies 

könnte eine Aufgabe für das Tiefbauamt in Verbindung mit dem Bauhof sein. Alternativ kom-

men für diese Aufgabe auch Dienstleister in Betracht. 

Je nach Anforderungen können „mobile Mobilitätsstationen“ zum Einsatz kommen, auch wenn 

eine mobile Infrastruktur zunächst widersprüchlich erscheint. Am Markt werden Lösungen an-

geboten, die auf die Größe von Pkw-Stellplätzen abgestimmt sind und bewegt werden können. 

Sie eignen sich gerade in der Einführungsphase auch dazu, Standorte zu erschließen und die 

Akzeptanz des Standorts zu testen. Findet der Standort keine Akzeptanz, „zieht die Mobilitäts-

station weiter“. 

Carsharing ist als „alternatives Mobilitätsangebot“ in den Köpfen verankert und sollte je nach 

Standort auch an den Mobilitätsstationen vorgehalten werden. Vorschläge dazu, wie das in 

Marbach am Neckar existierende Angebot ausgebaut und seine Nutzung intensiviert werden 

kann finden sich in der Maßnahme zum „Ausbau des vorhandenen Carsharing-Angebots in 

Marbach“. Die Empfehlungen reichen dabei von der Kommunikation mit dem Betreiber bis hin 

zur Überführung des Angebots in ein lokal emissionsfreies Angebot durch Einsatz von Elekt-

rofahrzeugen. Mit Blick auf die Mobilitätsstationen ist zu diskutieren, an welchen Standorten 

das Angebot möglicherweise ausgebaut werden sollte. 

Der Ausbau des Carsharing-Angebots hat zwar seine Berechtigung, bleibt aber ein MIV-ba-

siertes Modell, bei dem lediglich die Anzahl der Fahrzeuge reduziert und die Ressourceneffi-

zienz gesteigert wird. Ein funktionierendes Mobilitätsangebot lebt jedoch von seiner Vielfalt, 

denn die Anforderungen der Nutzer sind ebenfalls vielfältig. Stehen beispielsweise im Wohn-

gebiet Zweiräder zur Verfügung und können diese an der Mobilitätsstation am Supermarkt 

gegen ein Lasten-Pedelec getauscht werden, wird ein Pkw für die Einkaufsfahrt oft überflüssig. 

Es wird deshalb empfohlen, weitere Sharing-Angebote in Marbach am Neckar zu etablieren 

und diese an den Mobilitätsstationen anzubieten. Diese könnten durch den etablierten Car-

sharing-Anbieter eingeführt werden oder durch einen Drittanbieter betrieben werden. 

Je geringer die Zugangshürden zu einem Mobilitätsangebot sind, desto größer ist die Chance, 

dass es intensiv genutzt wird. Sicher gibt es weitere Kriterien, die über die Akzeptanz oder 

Nicht-Akzeptanz eines Mobilitätsangebots entscheiden. Ist für den Nutzer die Anmeldung zur 

Nutzung eines Mobilitätsangebot mit einem aus seiner Perspektive hohen Aufwand verbunden 

wird er es kaum nutzen, egal wie gut dieses Angebot seine Bedürfnisse erfüllen würde. 
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Insbesondere für Carsharing-Angebote reicht eine einfache Anmeldung der Nutzer nicht aus. 

Etwa die rechtlich erforderliche Führerscheinprüfung sorgt für eine gewisse Komplexität des 

Vorgangs. Um diesen Prozess zu unterstützen und mehr nutzer- und bürgernähe zu erzeugen, 

wird vorgeschlagen, diesen Prozess innerhalb der Stadtverwaltung anzubieten. Perspektivisch 

könnte dies auch für andere Mobilitätsangebote, bis hin zur Anlaufstelle für Fragen oder Rück-

meldungen zum Mobilitätsangebot genutzt werden. 

Zudem kann die Etablierung eines verbesserten Mobilitätsangebots nur dann gelingen, wenn 

die Nutzer Informationen darüber haben, welche Mobilitätsangebote für den jeweiligen Bedarf 

am günstigsten sind. Nutzer müssen die Information, wie sich die Mobilitätskette zusammen-

setzt, bereits vor Antritt des Weges kennen, um zu wissen, dass sie auch wie gewünscht am 

Ziel ankommen. Dabei können unterschiedliche Kriterien relevant sein, die sich in der Praxis 

je nach Mobilitätsbedarf unterscheiden. Für den Weg zur Arbeit soll möglicherweise die 

schnellste Verbindung gewählt werden, für einen Besuch bei Freunden vielleicht die preis-

günstigste.  

Die Lösung dafür besteht in der Nutzung einer „Routing-App“, die den Nutzern die einzelnen 

Mobilitätsangebote für die jeweilige Mobilitätskette nach den gewünschten Kriterien zusam-

menstellt. Je nach Produkt kann eine Routing-App auch lokale Angebote wie den Bürgerbus 

einbeziehen und wertet die weiteren Mobilitätsangebote aus. Die App ist sozusagen die Fahr-

planauskunft und Reiseoptimierung über das gesamte lokale und regionale Mobilitätsangebot. 
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9 Maßnahmen und Handlungsempfehlungen 

Der Maßnahmenkatalog enthält die bei der Erstellung des kommunalen Elektromobilitätskon-

zepts entwickelten Maßnahmen (siehe Maßnahmenkatalog im Anhang ab Seite 219).   

Aufgeführt sind die Maßnahmen, die zur Verbreitung der Elektromobilität sowie zu einer Stär-

kung des nicht-motorisierten Individualverkehrs in Marbach a. N. führen.  

Da viele Aspekte nicht im direkten Einflussbereich der Kommune liegen, sind die Maßnahmen 

häufig auf eine Kooperation mit anderen Akteuren ausgelegt. Anzuregen ist auch eine engere 

Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen, zum Beispiel auf der Ebene der Verwaltungen oder 

gegebenenfalls des Kreises. 

Dieser Maßnahmenkatalog ist sehr umfänglich und beinhaltet im ersten Schritt alle Maßnah-

men, die sich aus der Potenzialanalyse sowie der Akteursbeteiligung ableiten lassen oder ins-

gesamt sinnvoll sind. Über eine Priorisierung durch die Verwaltung ergibt sich ein spezifischer 

Katalog für Marbach a. N., ohne dass interessante Anregungen und Vorschläge zu früh aus-

sortiert werden. Das Ergebnis dieser Priorisierung ist in der Maßnahmenübersicht des Kapi-

tels 9.4 zusammengefasst. 

Der Maßnahmenkatalog, inklusive der individuellen Maßnahmenbeschreibung, stellt eine Mo-

mentaufnahme über aktuell als empfehlenswert einzustufende Maßnahmen dar. Die Aktualität 

sowie Prioritäten und die thematische Ausrichtung des Maßnahmenkataloges sind regelmäßig 

zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

9.1 Gliederung des Maßnahmenkatalogs 

Gegliedert wurde der Maßnahmenkatalog in folgende Bereiche: 

1. Elektromobilität vorantreiben 

Dieser Maßnahmenbereich bezieht sich vor allem auf die öffentlichen Bereiche und rich-

tet sich insbesondere an die privaten Akteure. Mit der Unterstützung durch die Kommune 

sollen entsprechende Maßnahmen durchgeführt werden, um die Elektromobilität inner-

halb der Kommune voranzutreiben. Eine Senkung der Verkehrsemissionen kann nur er-

folgen, wenn eine entsprechende Anzahl an Fahrzeugen stillgelegt oder durch emissi-

onsarme Antriebe ersetzt wird. Diese Umstellung kann beispielsweise durch die Bereit-

stellung öffentlichen Raums für Ladeinfrastruktur oder der Festlegung bestimmter Vor-

gaben im Neubau unterstützt werden. 

2. Alternative Mobilität stärken 

Die Weiterentwicklung von Mobilitätsinfrastrukturen rückt zunehmend in den Fokus. Ne-

ben der Elektrifizierung des motorisierten Individualverkehrs bietet auch die Stärkung 

der alternativen Mobilität (öffentlicher Nahverkehr, Fußgänger- und Radverkehr sowie 

Sharing-Angebote) die Möglichkeit die Umwelt- und Lebensqualität in Kommunen zu 

verbessern. Neben dem Austausch von Fahrzeugen kommt somit der Vermeidung des 

motorisierten Individualverkehrs durch Stärkung des Umweltverbundes eine entschei-

dende Rolle zu. Der Wunsch nach vernetzten, inter- und multimodalen Angeboten 

wächst. Der Umstieg auf den ÖPNV sollte durch ergänzende Angebote gesteigert wer-

den. Zudem ist die Attraktivierung von Rad- und Fußverkehr für die Verkehrswende un-

erlässlich. Zukünftig können auch autofreie Gebiete dazu beitragen, dass die Lebens-

qualität der Bewohner*innen verbessert wird.  
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3. Vorbildfunktion einnehmen 

Damit eine entsprechende Akzeptanz der Bürger*innen erreicht wird, ist es wichtig, dass 

die Kommune selbst eine Vorreiterrolle einnimmt und mit gutem Beispiel vorangeht. Ge-

lingen kann dies beispielsweise durch eine weitere Umstellung der kommunalen Flotte 

und durch Einnahme der Rolle eines vorbildlichen Arbeitgebers. Auf diese Weise können 

Multiplikatoreffekte entstehen und positive Signale an die Bevölkerung sowie die kom-

munalen Mitarbeiter*innen gesendet werden. 

4. Informationen bereitstellen 

Bei der Informationsbereitstellung steht vor allem die Öffentlichkeits- und Aufklärungsar-

beit im Vordergrund. Auf diese Weise soll ein entsprechendes Bewusstsein für das 

Thema Elektromobilität sowie die in der Schillerstadt angebotenen Mobilitätslösungen 

generiert werden. 

5. Kooperationen unterstützen 

Die Kommune fungiert als „Vermittler“ und „Motivator“ und unterstützt beispielsweise lo-

kale Unternehmen sowie interessierte und engagierte Bürger*innen bei der Gründung 

von Netzwerk- und Mobilitätsgruppen, welche Lösungen im Themenbereich (Elektro-) 

Mobilität erarbeiten, weiterentwickeln und vorantreiben. 

Die Stadt Marbach a. N. ist dazu angehalten, die im Maßnahmenkatalog enthaltenen Maßnah-

men an geeigneter Stelle zur Abstimmung zu bringen beziehungsweise den zuständigen Gre-

mien vorzulegen und ein System einzuführen, das die Fortschreibung und kontinuierliche Um-

setzung bewährter Maßnahmen auch zukünftig gewährleistet. Die individuelle Maßnahmen-

planung und -umsetzung sowie das benötigte Controlling und die dazugehörige Öffentlich-

keitsarbeit zu jeder Maßnahme, sollen durch die jeweiligen Projekt- und Maßnahmenträger 

eigenverantwortlich erstellt und kommuniziert werden. Von Seiten der Kommune ist eine ge-

eignete Unterstützung zu gewährleisten. 

9.2 Maßnahmenentwicklung 

Um einen Maßnahmenkatalog entwickeln zu können, der zum einen auf die Stadt Mar-

bach a. N. zugeschnitten ist und zum anderen auch die notwendige Akzeptanz findet, wurden 

verschiedene Akteure eingebunden. Grundlage für die Maßnahmenzusammenstellung waren 

die Umfrage zur Ermittlung der Potenziale zur bedarfsgerechten und zielführenden Weiterent-

wicklung des bestehenden Sharing- und Ladeinfrastrukturangebots in Marbach sowie die Um-

frage zur Ermittlung der Potenziale der (Elektro-)Mobilität am Schulcampus. Zudem fanden 

Abstimmungen mit verschiedenen lokalen Akteuren in Marbach statt. Nähere Ausführungen 

zu den partizipativen Aspekten macht Kapitel 5. 

Die entsprechenden Vorschläge bzw. Ansätze für Maßnahmen wurden aufgegriffen, struktu-

riert und in Form eines einheitlichen Rasters dargestellt. Ergänzt wurden die gemachten Maß-

nahmenvorschläge, durch Maßnahmen aus dem umfangreichen Katalog der Nachhaltigen 

Stadt. Die Wahl der Punkte orientiert sich dabei an den Ergebnissen der im Rahmen der Kon-

zepterstellung durchgeführten Analyse. Die Darstellung erfolgt in Form von Maßnahmenblät-

tern, die neben einer Kurzbeschreibung auch weitere wichtige Kriterien sowie ein grafisches 

Maßnahmenprofil beinhalten. Eine genauere Beschreibung von Struktur und Kriterien sind in 

Anhang 12-38 (Seite 219) zu finden. 
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9.3 Bisherige Maßnahmen der Stadt Marbach a. N. 

Für die Stadt Marbach am Neckar stellt das Thema Klimaschutz seit vielen Jahren eine sehr 

wichtige Aufgabe dar. Im Jahr 2014 hat daher der Gemeinderat ein konkretes Klimaschutzziel 

festgelegt, wonach die CO2-Emissionen der städtischen Liegenschaften gegenüber dem Ba-

sisjahr 1999 bis 2040 um 80 % reduziert werden sollen.  

Die zahlreichen Energiesparmaßnahmen in allen städtischen Liegenschaften, sowie die Be-

teiligung der Stadt am Solarpark Königsbronn haben dazu beigetragen, dass die Schillerstadt 

dieses Ziel rein rechnerisch bereits erreicht hat.  

Im Dezember 2021 wurde beschlossen, das Klimaschutzkonzept des Landkreises aus dem 

Jahr 2015 konkret für die Stadt Marbach fortzuschreiben.  

Um die CO2-Emissionen weiter zu senken, liegt darüber hinaus ein Beschluss vor, bei Neu-

bauten, sofern technisch möglich, immer mindestens 25 % unter der aktuell gültigen Energie-

einsparverordnung zu bauen. 

Zudem wurde im Innenstadtbereich der Kernstadt Marbach ein Nahwärmenetz errichtet. Es 

liegt darüber hinaus ein Grundsatzbeschluss vor, der regelt, dass das Neubaugebiet „Kelter-

grund“ in Rielingshausen mit einem kalten Nahwärmenetz erschlossen werden soll.  

Obwohl die PV-Anlagenpflicht erst für das Jahr 2022 beschlossen wurde, gilt in Marbach seit 

vielen Jahren eine PV-Anlagenpflicht für Käufer städtischer Wohn- und Gewerbegrundstücke. 

Darüber hinaus sollen Neubaugebiete, wenn möglich so gestaltet werden, dass die Dachflä-

chen optimal für eine PV-Nutzung ausgerichtet werden. 

Auch in der städtischen Verwaltung wurden bereits Maßnahmen ergriffen. 

Die Erfahrungen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt bisher mit dem ersten E-Fahr-

zeug im kommunalen Fuhrpark (Straßenkehrfahrzeug des Bauhofs, Anschaffung 2021) ge-

macht haben, sind gut.  

Ergänzend setzt die Stadt Marbach a. N. sechs E-Bikes und ein elektrisch betriebenes Las-

tenrad als Dienstfahrräder ein.  

Alle Beschäftigten der Stadt haben zusätzlich die Möglichkeit ein Job-Ticket zu erwerben und 

sich ein Job-Rad anzuschaffen. Duschen und Umkleiden, die im Rathaus und am Bauhof zur 

Verfügung stehen, sollen es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt ermöglichen mit 

dem Fahrrad zur Arbeit zu pendeln.  

Die Fahrräder können zudem sicher in einem Gebäude in rund 100 Metern Entfernung zum 

Rathaus abgestellt werden.  

Zentrale, überdachte Fahrradabstellanlagen sind im Schulzentrum geplant. Dort soll auch der 

Strom aus einer Wasserstoffpilotanlage genutzt werden können, um Akkus von E-Bikes auf-

zuladen.  

Im Rahmen der Sanierung der Fußgängerzone sind mehrere dezentrale Fahrradabstellbügel 

vorgesehen.  

Ferner wurden im Verkehrsbereich der Stadt bereits weitere Maßnahmen umgesetzt oder be-

finden sich momentan noch in Planung.  

Neben den drei öffentlichen Ladestationen sowie den vier Carsharing-Fahrzeugen verfügt 

Marbach über zwei Radstationen von RegioRad. 



 

Maßnahmen und Handlungsempfehlungen – Elektromobilitätskonzept Marbach a. N. – 21.03.2022  109  

In der Stadt Marbach a. N. wurde ein Radweg auf der alten Bahntrasse zwischen dem Grup-

penklärwerk Häldenmühle und Ludwigsburg-Neckarweihingen errichtet.  

Für den weiteren Fahrradverkehr gibt es darüber hinaus den Murrtalradweg und auch weitere 

Radwegweisungen.  

Für den örtlichen ÖPNV wird zur Entlastung der Verkehrswege ein Stadtticket angeboten. Ein 

freies Lastenrad ist zudem buchbar.  

Ferner sind Busbeschleunigungsmaßnahmen geplant und die Sperrung der Niklastorstraße in 

der Altstadt für den Durchgangsverkehr vollzogen. Auch ein Radweg von der Schweißbrücke 

im Bereich des Kreisverkehrs Kirchberg/Erdmannhausen/Rielingshausen/Marbach zum Bahn-

hof Marbach soll errichtet werden. Neben einem Parkraumkonzept ist die Abstufung der Günt-

terstraße sowie eine Überplanung des Volksbankareals mit dem König-Wilhelm-Platzes ange-

dacht.  

Auf fast allen kommunalen Gebäuden sind PV-Anlagen installiert (außer in der Altstadt). Die 

Gesamtleistung der Anlagen auf städtischen Einrichtungen entspricht einer installierten Leis-

tung von 771,11 kWp. Hiervon gehören 518,01 kWp der Stadt Marbach. Die restlichen 

253,1 kWp sind über Gestattungsverträge an Private, z. B. den Solarverein, übertragen wor-

den. Eine weitere PV-Anlage mit einer Leistung von 11,25 kWp befindet sich auf dem Neuen 

Rathaus.  

Die Stadt Marbach am Neckar pflegt eine enge Zusammenarbeit mit dem Solarverein Mar-

bach. Dies betrifft beispielweise das angedachte Wasserstoffprojekt am Friedrich-Schiller-

Gymnasium. 

Seit fast zwanzig Jahren findet regelmäßig eine kostenfreie Energieberatung zusammen mit 

dem Fachbüro Bauphysik 5 aus Backnang statt. Seit dem Jahr 2022 ist die Stadt Marbach 

auch Mitglied der Ludwigsburger Energieagentur. In diesem Zusammenhang soll das Bera-

tungsangebot besonders an den örtlichen Schulen als große Energieverbraucher deutlich in-

tensiviert werden. 

Zu den Initiativen und Vereine, die besonderes Interesse an den oben gelisteten Themen zei-

gen, zählen dabei vor allem die Interessengemeinschaft „Lastenrad Marbach“ (Lastenrad 

„Charlotte“), StadtMobil e.V., Arbeitsgruppe Bürgerbus Marbach am Neckar, Nachhaltigkeits-

gruppe sowie der Solarverein Marbach. 

9.4 Maßnahmenübersicht (Priorisierungen und Empfehlungen) 

Wie bereits erwähnt, ist der Maßnahmenkatalog (siehe Anhang 12-39 bis Anhang 12-43) um-

fänglich angelegt. Ziel dabei ist es, Optionen bereitzustellen, die es erlauben, auch zukünftig 

auf Veränderungen und die daraus resultierenden Notwendigkeiten reagieren zu können, ohne 

erst einen neuen Prozess zur Maßnahmenfindung starten zu müssen.  

Die Übersicht der Maßnahmen ist zusammen mit der jeweiligen Priorisierung durch die Kom-

munen in Tabelle 9-1 zusammengefasst.  

In der Spalte „Umsetzungszeitraum“ sind Angaben zum Umsetzungszeitraum, also dem ab-

geschätzten Zeitraum bis zum Erreichen einer hohen Durchdringung beziehungsweise bei 

kontinuierlichen Maßnahmen bis zum Abschluss des ersten Zyklus gemacht (Beispiel: Öffent-

lichkeitsarbeit).   
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Die Unterteilung erfolgt dabei nach: 

 K:  Kurzfristig Realisierung < 2 Jahre 

 M: Mittelfristig Realisierung in 2 – 5 Jahren 

 L: Langfristig Realisierung > 5 Jahre 

Die Priorisierungen durch die kommunale Verwaltung sind in den entsprechenden Ergebnis-

spalten wiedergegeben. Dabei steht „6“ für absolut nicht vorrangig und „1“ für prioritär, die 

Maßnahme sollte also sofort in Angriff genommen werden. Der in der letzten Inhaltszeile („mitt-

lere durch die Kommune vergebene Bewertung“) angegebene Mittelwerte über alle Maßnah-

menbereiche vermitteln einen Eindruck davon, ob die Kommune die Punkte zur Priorisierung 

insgesamt eher zurückhaltend (hoher Mittelwert) oder „aktiv“ (kleiner Zahlenwert) vergeben 

hat. Gleiches gilt für die Eingangszeilen jedes Maßnahmenbereiches jeweils für den einzelnen 

Bereich.  

Tabelle 9-1: Zusammenfassung und Priorisierungen der Maßnahmen 

    Priorität 
Umsetzungs-

zeitraum 

1 Elektromobilität vorantreiben 2,00  

1.1 Umsetzung Aufbau weiterer öffentlicher Ladestationen 1 K 

1.2 
Umsetzung Aufbau weiterer Lade- und Abstellmöglichkeiten 
für E-Bikes 

2 K 

1.3 (strengere) Vorgaben im Neubau 3 M 

    

2 Alternative Mobilität stärken 3,18  

2.1 
Schaffung eines Mobilitätsknotenpunkts am Marbacher 
Bahnhof 

3 K 

2.2 Installation von Mobilitätsstationen im Stadtgebiet 4 M 

2.3 
Validierung der neuen Carsharing-Nutzer*innen durch die 
Stadtverwaltung Marbach 

3 K 

2.4 Ausbau des vorhandenen Carsharing-Angebots in Marbach 2 M 

2.5 Etablierung weiterer (E-)Sharing-Angebote in Marbach 4 M 

2.6 Bereitstellung einer Routing-App 4 M 

2.7 Attraktivierung des Fußverkehrs in Marbach 2 M 

2.8 Attraktivierung der Fahrradnutzung in Marbach 2 M 

2.9 Attraktivierung des ÖPNV in Marbach 3 M 

2.10 
Umstellung der Bürgerbuslinie und des ÖPNV auf emissi-
onsarme Antriebe 

5 L 

2.11 Etablierung einer autofreien Innenstadt in Marbach 3 L 
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    Priorität 
Umsetzungs-

zeitraum 

3 Vorbildfunktion einnehmen 3,17  

3.1 
Umstellung des Fuhrparks auf emissionsarme Antriebe bei 
Pkw und leichten Nutzfahrzeugen 

2 M 

3.2 
Umstellung des Fuhrparks auf emissionsarme Antriebe bei 
Sonderfahrzeugen 

4 L 

3.3 Lademöglichkeiten für kommunalen E-Fuhrpark errichten 2 M 

3.4 
Teilnahme am Treibhausgasquotenhandel mit reinen E-
Fahrzeugen 

5 K 

3.5 Lademöglichkeiten für Mitarbeiter*innen schaffen 4 K 

3.6 
Stromversorgung aus erneuerbaren Energien für E-Fahr-
zeuge 

2 M 

    

4 Informationen bereitstellen 2,60  

4.1 Kommunale Öffentlichkeitsarbeit 1 K 

4.2 Selber tun und bekanntmachen 2 K 

4.3 
Bekanntmachung und Aufklärung über die vorhandenen 
Mobilitätsangebote in Marbach 

3 K 

4.4 
Ansprache der Unternehmen zur Umsetzung von Elektro-
mobilitätsmaßnahmen 

3 K 

4.5 
Feedbackformular für Vorschläge zur Mobilitätsinfrastruktur 
einrichten 

4 K 

    

5 Kooperationen unterstützen 4,00  

5.1 Testangebote mit E-Fahrzeugen ermöglichen 5 K 

5.2 Etablierung einer (Elektro-)Mobilitätsgruppe 3 K 

5.3 Benennung von (Elektro-)Mobilitätspaten 4 K 

5.4 Gründung eines Unternehmensnetzwerks Elektromobilität 6 K 

5.5 Beschaffungskooperationen mit anderen Kommunen 2 M 

  
 

 

mittlere durch die Kommune vergebene Bewertung 3,10 

Im Rahmen der Konzeptentwicklung ist deutlich geworden, dass in der Stadt Marbach am 

Neckar bereits Anstrengungen in Sachen Elektromobilität unternommen worden sind. Zu die-

sen zählen unter anderem das angeschaffte Elektrofahrzeug und die Elektrofahrräder in der 

Verwaltung sowie der Aufbau von öffentlicher Ladeinfrastruktur. 
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Insgesamt nehmen die Maßnahmenbereiche „Elektromobilität vorantreiben“ und „Informatio-

nen bereitstellen“ den höchsten Stellenwert in der Kommune ein. Neben dem Aufbau weiterer 

öffentlicher Ladestationen (Maßnahme 1.1) und dem Aufbau weiterer Lade- und Abstellmög-

lichkeiten für E-Bikes (Maßnahme 1.2) erhalten die Maßnahmen im Bereich der Informations-

bereitstellung wie beispielweise „Kommunale Öffentlichkeitsarbeit“ (Maßnahme 4.1) sowie 

„Selber tun und bekanntmachen“ (Maßnahme 4.2) ein besonderes Gewicht.  

Zudem ist es der Stadt wichtig, ein vorbildliches Verhalten bei der Umstellung des Fuhrparks 

auf emissionsarme Antriebe bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen (Maßnahmen 3.1), bei dem 

damit verbundenen Aufbau von Lademöglichkeiten (Maßnahme 3.3) sowie bei der Stromver-

sorgung aus erneuerbaren Energien (Maßnahme 3.6) an den Tag zu legen und auch mit Blick 

auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu befürworten.  

Im Zuge der Fuhrparkumstellung bietet es sich des Weiteren an, mit reinen Elektrofahrzeugen 

am Treibhausgasquotenhandel teilzunehmen (Maßnahme 3.4). Der Aufwand bei Beauftra-

gung eines Dienstleisters ist äußerst gering, sodass eine Teilnahme mit reinen Elektrofahrzeu-

gen, trotz geringer Priorität, empfohlen wird, um den höheren Anschaffungskosten, auch unter 

Berücksichtigung der zusätzlichen Ladeinfrastrukturkosten, entgegenzuwirken.  

Prinzipiell ist es darüber hinaus empfehlenswert bei der Umstellung des Fuhrparks über eine 

kollektive Recherche zu verfügbaren Modellen sowie eine gemeinsame Beschaffung mit an-

deren Kommunen nachzudenken. Außerdem könnte es sinnvoll sein, dass zumindest auf 

Ebene des Bauhofs ein Erfahrungs- und Informationsaustausch erfolgt. Durch die hohe Prio-

rität der Maßnahme 5.5 „Beschaffungskooperation mit anderen Kommunen“ wird deutlich, 

dass dies von der Stadt Marbach a. N. ebenfalls als wichtig erachtet wird.  

Obwohl die Umstellung des Fuhrparks auf emissionsarme Antriebe bei Sonderfahrzeugen 

(Maßnahme 3.2) bei der Stadt bisher noch einen geringen Stellenwert einnimmt und sich die 

Verfügbarkeit alternativer Modelle häufig auf Prototypen beschränkt oder von Umrüstungen 

abhängig ist, sollten dennoch die Vorgaben der Clean Vehicles Directive im Blick behalten 

werden und mittel- bis langfristig auch hier eine Umstellung erfolgen.  

Entsprechend der angestrebten Emissionsminderungen im Verkehrsbereich wurden im Maß-

nahmenbereich „Alternative Mobilität“ der Ausbau des vorhandenen Carsharing-Angebots in 

Marbach (Maßnahme 2.4) sowie die Attraktivierung von Fuß- und Radverkehr (Maßnahme 2.7 

und 2.8) hoch priorisiert. Wie die durchgeführte Umfrage zeigt, sind viele Bürgerinnen und 

Bürger vor allem mit der Parkplatzsituation in der Kernstadt unzufrieden. Wünsche an eine 

Attraktivierung von Rad- und Fußverkehr sowie eine Beruhigung des Verkehrs wurden geäu-

ßert. Es wird daher empfohlen, die geplanten Maßnahmen zur Attraktivierung der Fahrradnut-

zung zeitnah umzusetzen und auch den angedachten Fußverkehr-Check kurzfristig durchzu-

führen, um entsprechende Potenziale aufzuzeigen. Zur weiteren Verbesserung der Lebens-

qualität in der Innenstadt bietet es sich zudem an, diese langfristig autofrei zu gestalten (Maß-

nahme 2.11). Als Ergänzung sollten Maßnahmen zur Attraktivierung des ÖPNV (Maß-

nahme 2.9) durchgeführt werden.  

Beim Thema Carsharing ist Marbach mit bisher vier Carsharing-Fahrzeugen zwar gut aufge-

stellt, was deren Sichtbarkeit betrifft, besteht allerdings noch Verbesserungspotenzial. Momen-

tan ist es möglich, am Bahnhof in Marbach a. N. vom Schienenverkehr auf weitere Verkehrs-

mittel, wie beispielsweise Bus oder Taxi umzusteigen. Zudem können Fahrräder sicher unter-

gestellt sowie ausgeliehen werden. Durch die abgelegene Situierung der Carsharing-Park-

plätze am Bahnhof wird jedoch das Verkehrsangebot derzeit räumlich vom bestehenden Mo-

bilitätsknotenpunkt abgegrenzt. Es wird daher empfohlen, einen Mobilitätsknotenpunkt am 
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Marbacher Bahnhof zu errichten, die bestehenden Mobilitätsangebote im Zusammenhang 

sichtbar zu machen, zentrale Zugangssysteme zu installieren, die Nutzerinnen und Nutzer 

eventuell durch ein Leitsystem zu einem Angebot hinzuführen und bei Bedarf weitere Mobili-

tätsangebote zu schaffen. Auch Aufklärungsarbeit und Bekanntmachung der bestehenden 

Mobilitätsangebote in der Schillerstadt tragen zu einer besseren Akzeptanz bei. Neben den 

zuvor gelisteten Aspekten hat die Kommune zudem die Möglichkeit Carsharing erfolgreicher 

zu platzieren, indem die Nutzung der Fahrzeuge als Ergänzung der eigenen Flotte eingesetzt 

wird. Idealerweise lässt sich dadurch die Anzahl der Fahrzeuge im Fuhrpark reduzieren und 

einzelne Fahrzeuge insgesamt stärker auslasten. Durch Einnahme einer Vorreiterrolle („die 

Kommune nutzt Carsharing“) kann zudem die Verwendung von Carsharing und beim Einsatz 

von E-Carsharing-Fahrzeugen die Akzeptanz der Elektromobilität gesteigert werden. Um die 

Zugangshürden für Carsharing zu reduzieren und mehr nutzer- und bürgernähe zu erzeugen, 

wird darüber hinaus vorgeschlagen, den Validierungsprozess (Maßnahme 2.3) innerhalb der 

Stadtverwaltung anzubieten.  

Vielfach wird und ist das Thema (Elektro-)Mobilität mit erheblichen zeitlichen wie finanziellen 

Aufwendungen verknüpft. Dies hat insbesondere bei investiven Maßnahmen wie etwa beim 

Aufbau von öffentlicher Ladeinfrastruktur (Maßnahme 1.1) sowie der Fahrzeugumstellung 

(Maßnahmen 3.1 und 3.2) und dem damit verbundenen Ladeinfrastrukturaufbau (Maß-

nahme 3.3) oder bei zeitintensiven Maßnahmen wie zum Beispiel einer regelmäßigen kommu-

nalen Öffentlichkeitsarbeit (Maßnahme 5.1) seine Berechtigung. Werden die personellen Res-

sourcen für die vorgeschlagenen und priorisierten Maßnahmen aufsummiert, wird schnell klar, 

dass dieses Pensum so einfach nebenbei nicht zu leisten ist.  

Für die Implementierung und die stetige Weiterentwicklung des Themenfeldes (Elektro-)Mobi-

lität in der Kommune bieten sich daher bereits im ersten Anlauf einige einfache Schritte inner-

halb der Verwaltung an: 

 Es wird klar vermittelt, dass das Thema einen hohen Stellenwert hat. Dies geschieht vor 

allem, indem die Verwaltungsspitzen sich eindeutig festlegen und dies auch durch ge-

eignete Äußerungen sowie das persönliche Handeln untermauern. 

 Das Thema wird regelmäßig in den stattfindenden (Dienst-)Besprechungen aufgegriffen 

und nach Vorschlägen und Verbesserungen seitens der Teilnehmerschaft gefragt. Diese 

Einwände und Ideen werden ernstgenommen. 

 Das Thema (Elektro-)Mobilität wird bei Entscheidungen gleichgewichtig mit anderen As-

pekten wie z. B. sozialen Punkten, Datenschutz, Wirtschaftlichkeit berücksichtigt. 

 Das eigene Personal wird sensibilisiert und bei entsprechenden Ideen auch unterstützt. 

Ziel ist es, die Mitarbeiter zielgerichtet an das Thema Umweltwirkung der (Elektro-)Mobilität 

heranzuführen und so die Zusammenhänge zu vermitteln und bewusst zu machen.  

Zu nennen sind beispielsweise:

 Abbau von Hemmnissen, 

 Verkehrsmittelwahl bei Dienstreisen so-

wie An- und Abfahrt zur Dienststelle 

 Nutzung alternativer Antriebe, 

 Mitarbeiterschulungen/-sensibilisierun-

gen (z. B. für E-Fahrzeugnutzung) 

Die zuvor genannten Empfehlungen zur Verstetigung in der Verwaltung sind alle darauf aus-

gerichtet, das Thema unterschwellig zu verankern. Im Vordergrund stehen dabei eine Be-

wusstmachung und eine Integration in den üblichen Alltag, die auch eine entsprechende Mul-

tiplikatorwirkung im privaten Umfeld entfalten können.  
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Eine optimale Verankerung und Weiterentwicklung des Themas (Elektro-)Mobilität ist über die 

angesprochenen organisatorischen Schritte hinaus nur zu erreichen, wenn in der Kommune 

erhebliche Freiräume geschaffen sowie geeignete personelle wie finanzielle Ressourcen be-

reitgestellt werden. Dies kann über die Zuteilung von konkreten Aufgaben an einzelne Verwal-

tungen oder durch Übertragung der Verantwortung an einen einzelnen Mitarbeiter (z. B. Kli-

maschutzmanager) erfolgen. Mit einer solchen personellen Ressource und einer direkten Zu-

ordnung der Verantwortlichkeit als Koordinator, Motor und Aktiver in der Öffentlichkeit und der 

Öffentlichkeitsarbeit kann der begonnene Prozess an Fahrt gewinnen. Unterstützend sollte die 

Einbindung engagierter und interessierter Bürgerinnen und Bürger angestrebt werden. Die 

Etablierung einer (Elektro-)Mobilitätsgruppe (Maßnahme 5.2) könnte die Verwaltungen entlas-

ten. Die Funktion einer solchen Gruppe kann sich dabei nicht nur auf die Erteilung gut gemein-

ter Ratschläge beschränken, vielmehr ist eine aktive Mitarbeit und selbständiges Engagement 

seitens der Gruppenmitglieder gefragt. Wesentlich ist dabei aber, dass von Seite der Kom-

mune immer ein „Kümmerer“ als Ansprechpartner und Treiber erhalten bleibt. Die (Elektro-) 

Mobilitätsgruppe trägt dann wesentlich zur Umsetzung und Weiterentwicklung der Maßnah-

men aus dem Maßnahmenkatalog bei. Eine gezielte Absprache der Aktivitäten, zusammen mit 

der Festlegung der Rollen oder Arbeitspakete, hilft bei der Umsetzung. Die Verantwortlichkei-

ten sind hier zügig festzulegen. 

9.5 Zielgruppen 

Wichtig ist es zur Umsetzung des Elektromobilitätskonzeptes und zur Stärkung der Elektromo-

bilität in Marbach a. N. verschiedene Akteure im Einzugsbereich der Kommune sowie weitere 

Dienstleister in die „elektromobile“ Entwicklung einzubeziehen. Im Rahmen der Konzepterstel-

lung wurden die in Tabelle 9-2 gelistete Zielgruppen in Marbach identifiziert. 

Tabelle 9-2: Identifizierte Akteure zur Stärkung der Elektromobilität in Marbach 

Akteure Ziel Aufgaben 

Stadt  
Marbach 

Verbreitung der 
Elektromobilität in-
nerhalb der Kom-
mune 

• Elektromobilität ist in der kommunalen Verwaltung 
als permanent zu berücksichtigendes Themenfeld 
zu verankern 

• Vorbildfunktion einnehmen 

• Bewusstseinsbildung innerhalb der Bevölkerung 
durch systematische und koordinierte Öffentlich-
keitsarbeit 

• Beratung und Aufklärung im Themenbereich Elekt-
romobilität 

• Priorisierte Maßnahmen gezielt angehen 

• Unterstützung bei der Umsetzung von (Elektro-) 
Mobilitätsmaßnahmen, durch Schaffung von Rah-
menbedingungen, Flächenbereitstellung, etc. 

• Stärkung des Umweltverbundes 

• Austausch zwischen (Nachbar-)Kommunen zum 
Thema Elektromobilität 
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Akteure Ziel Aufgaben 

Landkreis 
Ludwigs-
burg 

Förderung der 
Elektromobilität im 
Landkreis 

• Unterstützung der Kommunen im Themenbereich 
Elektromobilität durch Bereitstellung von Informati-
onen und Schaffung von Rahmenbedingungen 

• Bildung einer Beschaffungskooperation (z. B. ge-
meinsame Beschaffung von E-Fahrzeugen) 

Lokale Un-
ternehmen 

Elektromobilität im 
eigenen Unterneh-
men vorantreiben 

• Beschaffung von eigenen Elektrofahrzeugen 

• Aufbau von Lademöglichkeiten für Mitarbeiter*in-
nen, Kunden und eigenen Fuhrpark 

• Alternative Mobilitätsformen fördern (Jobticket, 
Fahrradnutzung attraktivieren, etc.) 

• Gründung Unternehmernetzwerk 

StadtMobil 
e. V., Inte-
ressenge-
meinschaft 
„Lastenrad 
Marbach“, 
RegioRad-
Stuttgart 
und wei-
tere Sha-
ring-Anbie-
ter 

Reduktion des 
Pkw-Bestandes in 
der Kommune 
durch alternative 
(elektrische) Mobili-
tätslösungen 

• Ausbau des Carsharing- und Sharing-Angebots 

• Erweiterung des Sharing-Angebots um Elektrofahr-
zeuge  

Netzgesell-
schaft Mar-
bach am 
Neckar 

Bürger*innen die 
Anschaffung von 
Elektrofahrzeugen 
ermöglichen 

• Ausbau von Ladeinfrastruktur unterstützen 

• Stromnetz kontinuierlich ausbauen und für die 
kommenden Anforderungen rüsten 

DB / Ver-
kehrsver-
bund 

Reduktion der 
CO2-Emissionen 
durch Einsatz 
emissionsarmer 
Antriebe 

• Umstellung des ÖPNV auf emissionsarme An-
triebe, Elektrifizierung der Busflotte 

Arbeits-
gruppe 
Bürgerbus 
Marbach 
am Neckar 

Reduktion der 
CO2-Emissionen 
durch Einsatz 
emissionsarmer 
Antriebe 

• Elektrifizierung der Bürgerbuslinie 

Marbacher 
Nachhal-
tigkeits-
gruppe 

Reduktion der 
CO2-Emissionen 
durch verschie-
dene Projektumset-
zungen 

• bei der Ideenfindung und Umsetzung verschiede-
ner (Elektro-)Mobilitätsprojekte unterstützen 
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Akteure Ziel Aufgaben 

Solarver-
ein Mar-
bach am 
Neckar 
e. V. 

Reduktion der 
CO2-Emissionen 
durch Ausbau der 
Erneuerbare Ener-
gien  

• Aufbau weiterer Vereins-PV-Anlagen 

• Aufklärungsarbeit zu Klima- und Mobilitätswandel 

Woh-
nungswirt-
schaft 

Bürger*innen bei 
der Anschaffung 
von Elektrofahrzeu-
gen unterstützen 

• Aufbau von Ladeinfrastruktur in Neubauten und 
Bestandsgebäuden 

Händler 
(Fahrrad, 
Auto, etc.) 

Verbreitung von 
elektrifizierten 
Fahrzeugen und 
Fahrrädern 

• Verkauf von Elektrofahrzeugen / Elektrofahrrädern 

• Beratung rund um die Elektromobilitätsprodukte 

Bürger*in-
nen der 
Stadt Mar-
bach 

Reduktion der 
CO2-Emissionen 

• Anschaffung und Nutzung von Elektroautos 

• Nutzung von erneuerbaren Energien (z. B. Errich-
tung PV-Anlage, Verwendung von Ökostrom) 

• Nutzung alternativer (E-)Mobilitätsangebote  

Die oben aufgelisteten Aufgaben der einzelnen Zielgruppen zeigen, wie groß der Handlungs-

bedarf im Themenbereich Elektromobilität ist. Zur Umsetzung des Maßnahmenkatalogs sind 

die entsprechenden Akteure einzubeziehen.  

9.6 Controlling 

Gerade beim Elektromobilitätskonzept kommt der notwendigen Umsetzung der Maßnahmen, 

deren Kontrolle und die Weiterentwicklung des Maßnahmenkatalogs eine besondere Bedeu-

tung zu.  

Nach aktuellem Kenntnisstand ist es für die Kommunen Marbach am Neckar empfehlenswert, 

im Controlling drei Schwerpunkte zu setzen: 

 die Erfassung der verwaltungsinternen Arbeiten,  

 die Erfassung der kommunalspezifischen Projekte außerhalb der Verwaltungen, 

 das Einbeziehen von Dritten (Kooperation, Information inkl. Öffentlichkeitsarbeit) mit 

Schwerpunkt Bürger sowie lokalen Unternehmen. 

Für die Implementierung des Systems sind folgende Schritte erforderlich: 

 Festlegung der Verantwortlichkeiten, 

 Festlegung der Zeitintervalle, 

 Festlegung und Objektivierung der Indikatoren, 

 Implementierung der Kontrolle. 

Üblicherweise erfolgt die Kontrolle durch eine jährliche Berichterstattung in den politischen 

Gremien. Sobald die notwendigen Vorgehensweisen etabliert und die Indikatoren festgelegt 

sind, kann auf das direkte Verfolgen der Kontrolltätigkeit an sich sicher verzichtet werden, da 
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davon auszugehen ist, dass engagierte Mitarbeiter mit dieser Aufgabe verantwortungsbewusst 

umgehen. 

Der Aufwand für das Controlling hängt sehr stark von den Anforderungen und den eigenen 

Ansprüchen ab. Dennoch sollen im Folgenden einige Hinweise zur Vorgehensweise und zum 

Aufwand gemacht werden.  

Für das Controlling einzelner Maßnahmen sollte jeweils ein Kontrollbogen angelegt werden. 

In diesem sind bei komplexeren Maßnahmen die Abschnitte oder Einzelschritte und ihre Mei-

lensteine, die zugehörigen Termine sowie die Verantwortlichen festzuhalten. Die Durchführung 

der einzelnen Schritte ist zu quittieren bzw. nachzufragen. Für den Fall eklatanter Abweichun-

gen sind das weitere Vorgehen und damit die Kontrollverantwortung bereits im Vorfeld zu hin-

terlegen.  

Welche Maßnahmen in Angriff genommen werden, sollte jeweils in Form eines Jahrespro-

grammes festgelegt werden. Dieses „elektromobile Arbeitsprogramm“ sollte in einem Team, 

an dem auch engagierte Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden könnten, erstellt werden. Es 

ist darauf zu achten, dass die Maßnahmen auch durchführbar sind (Mittel, Rahmenbedingun-

gen und personelle Ressourcen). Die Zahl und Komplexität der Maßnahmen sollten so gewählt 

werden, dass eine Durchführung realistisch ist. Die Umsetzung des festgelegten Programms 

wird dann über die Kontrollbögen nachverfolgt. In Bezug auf die personellen Ressourcen sind 

geeignete Freiräume für die Erarbeitung des Programms und die Kontrolle und Unterstützung 

der Programmdurchführung zu schaffen. In der Anfangszeit werden für die Erstellung und das 

Einüben der Strukturen und Hilfsmittel weitere Ressourcen benötigt.  

Wesentlich ist insgesamt, dass das Controllingsystem nicht nur zur Bewertung der Vergan-

genheit dient, sondern auch zur Weiterentwicklung des Maßnahmenkatalogs sowie zur Ver-

besserung der Maßnahmendurchführung und des Controllings selbst genutzt wird und damit 

auch wesentlich zur gezielten Planung in den Folgejahren beiträgt. 

Entwürfe für die notwendigen Hilfsmittel zur Organisation des Prozesses sind in Anhang 12-44 

bis Anhang 12-47 (unter „Hilfsmittel zur Verstetigung“ ab Seite 276) zu finden. 

Abhängig von den umgesetzten Maßnahmen empfiehlt sich eine systematische Erfassung der 

in Tabelle 9-3 gelisteten Indikatorwerte. Dabei handelt es sich um Vorschläge, die selbstver-

ständlich um weitere Indikatoren ergänzt werden können. 

Tabelle 9-3: Übersicht der Indikatorwerte und Rhythmus der Kontrolle (Zyklus) der umgesetzten 

Maßnahmen des Elektromobilitätskonzeptes 

  Indikatorwert Zyklus 

1 Elektromobilität vorantreiben 

1.1 
Umsetzung Aufbau weiterer öf-
fentlicher Ladestationen 

Anzahl der Ladevorgänge, 
Energiemenge 

anfangs habjährlich, dauer-
haft jährlich 

1.2 
Umsetzung Aufbau weiterer 
Lade- und Abstellmöglichkeiten 
für E-Bikes 

Nutzerzahlen, ggf. Energie-
menge 

anfangs habjährlich, dauer-
haft jährlich 

1.3 
(strengere) Vorgaben im Neu-
bau 

Daten zur Ladeinfrastruk-
tur, Anzahl der betroffenen 
Verfahren 

jährlich, Anpassung alle 2 – 
3 Jahre 
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  Indikatorwert Zyklus 

2 Alternative Mobilität stärken 

2.1 
Schaffung eines Mobilitätskno-
tenpunkts am Marbacher Bahn-
hof 

Nutzerzahlen 
anfangs halbjährlich, dauer-
haft jährlich 

2.2 
Installation von Mobilitätsstatio-
nen im Stadtgebiet 

Nutzerzahlen 
anfangs halbjährlich, dauer-
haft jährlich 

2.3 
Validierung der neuen Carsha-
ring-Nutzer*innen durch die 
Stadtverwaltung Marbach 

Nutzungs- und Validie-
rungszahlen 

anfangs vierteljährlich, dau-
erhaft halbjährlich 

2.4 
Ausbau des vorhandenen Car-
sharing-Angebots in Marbach 

Nutzungs- und Validie-
rungszahlen 

anfangs halbjährlich, dauer-
haft jährlich 

2.5 
Etablierung weiterer (E-)Sha-
ring-Angebote in Marbach 

Nutzerzahlen 
anfangs halbjährlich, dauer-
haft jährlich 

2.6 
Bereitstellung einer Routing-
App 

Download- und Nutzerzah-
len 

anfangs vierteljährlich, dau-
erhaft halbjährlich 

2.7 
Attraktivierung des Fußver-
kehrs in Marbach 

Modal Split Modal Split alle 3 –5 Jahre 

2.8 
Attraktivierung der Fahrradnut-
zung in Marbach 

Modal Split Modal Split alle 3 –5 Jahre 

2.9 
Attraktivierung des ÖPNV in 
Marbach 

Nutzerzahlen, Auslastung 
der Busse / Dienste 

jährlich 

2.10 
Umstellung der Bürgerbuslinie 
und des ÖPNV auf emissions-
arme Antriebe 

Emissionswerte, Strecken-
kilometer, Fahrgastzahlen 

jährlich 

2.11 
Etablierung einer autofreien In-
nenstadt in Marbach a. N. 

Auslastung der Parkplätze, 
Verkehrszählungen in der 
Innenstadt, Nutzungszah-
len ÖPNV, Anzahl der Ord-
nungsverstöße 

anfangs halbjährlich, dauer-
haft jährlich 

    

3 Vorbildfunktion einnehmen 

3.1 

Umstellung des Fuhrparks auf 
emissionsarme Antriebe bei 
Pkw und leichten Nutzfahrzeu-
gen 

gefahrene Kilometer, Ver-
brauchswerte (kWh/km), 
weitere Kennwerte (z. B. 
CO2/km) 

jährlich 

3.2 
Umstellung des Fuhrparks auf 
emissionsarme Antriebe bei 
Sonderfahrzeugen 

gefahrene Kilometer, Be-
triebsstunden, Verbrauchs-
werte, Kennwerte 

jährlich 

3.3 
Lademöglichkeiten für kommu-
nalen E-Fuhrpark errichten 

Energiemenge, Ladevor-
gänge pro Tag 

anfangs habjährlich, dauer-
haft jährlich 

3.4 
Teilnahme am Treibhausgas-
quotenhandel mit reinen E-
Fahrzeugen 

Prämie aus Quotenhandel jährlich 

3.5 
Lademöglichkeiten für Mitarbei-
ter*innen schaffen 

Energiemenge, Ladevor-
gänge pro Tag 

anfangs habjährlich, dauer-
haft jährlich 

3.6 
Stromversorgung aus erneuer-
baren Energien für E-Fahr-
zeuge 

Energiemenge 
anfangs habjährlich, dauer-
haft jährlich 
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  Indikatorwert Zyklus 

4 Informationen bereitstellen 

4.1 
Kommunale Öffentlichkeitsar-
beit 

Verbreitungsgrad von Me-
dien, Resonanz (z. B. Um-
fragewerte) 

jährlich 

4.2 Selber tun und bekanntmachen 
Rückkopplung seitens Le-
serschaft, Eigenbeiträge 

jährlich 

4.3 
Bekanntmachung und Aufklä-
rung über die vorhandenen Mo-
bilitätsangebote in Marbach 

Validierungs- und Nut-
zungszahlen 

nach jeder „Kampagne“, 
mindestens jährlich 

4.4 
Ansprache der Unternehmen 
zur Umsetzung von Elektromo-
bilitätsmaßnahmen 

Anzahl der Lademöglichkei-
ten bzw. Anzahl der E-
Fahrzeuge in den Unter-
nehmen 

anfangs habjährlich, dauer-
haft jährlich 

4.5 
Feedbackformular für Vor-
schläge zur Mobilitätsinfra-
struktur einrichten 

Anzahl Rückmeldungen 
anfangs vierteljährlich, dau-
erhaft halbjährlich 

    

5 Kooperation 

5.1 
Testangebote mit E-Fahrzeu-
gen ermöglichen 

Resonanz der Besucher*in-
nen und Unternehmen 

nach jeder Veranstaltung 

5.2 
Etablierung einer (Elektro-)Mo-
bilitätsgruppe 

Anzahl der Teilnehmenden, 
Maßnahmenumsetzung 

jährlich (Jahresbericht) 

5.3 
Benennung (Elektro-)Mobili-
tätspaten 

Anzahl der Anfragen 
anfangs vierteljährlich, dau-
erhaft halbjährlich 

5.4 
Gründung eines Unterneh-
mensnetzwerks Elektromobili-
tät 

Anzahl der Veranstaltun-
gen, Zielerreichung des 
Netzwerks 

jährlich 

5.5 
Beschaffungskooperationen mit 
anderen Kommunen 

gefahrene Kilometer, Ver-
brauchswerte (kWh/km), 
Kennwerte (z. B. CO2/km) 

jährlich 
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10 Abschließende Bemerkungen 

Batterien werden immer günstiger (Skaleneffekte und höhere Energiedichten), die Ladeinfra-

struktur sowie die angebotenen Elektrofahrzeugmodelle immer zahlreicher und unser Strom 

in den kommenden Jahren immer sauberer. Dem gegenüber steht eine Erdölgewinnung, die 

immer schwieriger und energieintensiver wird. Obwohl es in den letzten fünf Jahren große 

Fortschritte in der Entwicklung der Elektromobilität gegeben hat und der Durchbruch der Elekt-

romobilität im Jahr 2020 erfolgte, wird in Deutschland teilweise immer noch über deren All-

tagstauglichkeit diskutiert.  

Das Thema Sektorkopplung46 wird immer bedeutender und ist für eine erfolgreiche Verkehrs-

wende unabdingbar. Die Einheit „kWh“ ist aus dem Verkehrssektor nicht mehr wegzudenken. 

Um die Elektromobilität in Marbach a. N. voranzutreiben, wurde daher die Erstellung des kom-

munalen Elektromobilitätskonzeptes beschlossen. Die wesentlichen Erkenntnisse, die sich 

aus der Konzepterstellung ergeben sowie die daraus entwickelten Handlungsempfehlungen 

sind in Kapitel 1 zusammengefasst. Weitere wichtige Hinweise sind im Maßnahmenkatalog 

(Anhang, ab Seite 219) sowie in Kapitel 9.4 (Maßnahmenübersicht) zu finden. Neben der Dar-

stellung der empfehlenswerten Schritte in Form jeweils eines Maßnahmenblattes gibt es ins-

besondere in der Zusammenfassung zu diesem Abschnitt Hinweise, die in direktem Zusam-

menhang mit den Maßnahmen stehen. 

Anzumerken bleibt an dieser Stelle, dass in den erstellten CO2-Bilanzen keine Angaben zu 

ÖPNV und Schienenverkehr enthalten sind, da keine Daten zu den Fahrzeugkilometern und 

der Auslastung der Fahrzeuge zur Verfügung standen. Darüber hinaus ist es aufgrund fehlen-

der Angaben beziehungsweise unterschiedlicher Strukturierung nicht direkt möglich, aus den 

sehr detaillierten Angaben des statistischen Landesamtes zu den lokalen Fahrleistungen, ent-

sprechende Emissionen zu berechnen.  

Bei der Ermittlung der Elektrifizierungspotenziale der kommunalen Flotte wurde der Schwer-

punkt auf die fünf Dienstfahrzeuge gelegt. Zudem war bei den weiteren Fahrzeugen nicht im-

mer eine konkrete Aussage zu den Elektrifizierungspotenzialen möglich, da beispielweise die 

Fahrzeuge einer Baureihe in sehr unterschiedlichen Varianten erhältlich sind (z.  B. Motorisie-

rung, Sitzplatzanzahl, Ladevolumen, zusätzliche Ausstattungen wie Anfahrhilfen oder Allrad-

antrieb). Hinzu kommt, dass sich derzeit nicht jedes kommunale Fahrzeug für eine Elektrifizie-

rung eignet. Grund hierfür ist, dass ein Fahrzeug beispielsweise neu angeschafft wurde oder 

aktuell noch kein entsprechendes elektrisches Pendant verfügbar ist. Angemerkt sei an dieser 

Stelle, dass es sich bei den Betrachtungen um Momentaufnahmen handelt und sich der Markt 

zurzeit schnell weiterentwickelt. Da somit auch schon kurzfristig eine Alternative verfügbar sein 

könnte, sollte bei einer zukünftigen Anschaffung, die Umstellung auf eine alternative Antriebs-

art geprüft werden.  

Das Konzept legt den Schwerpunkt bei der kommunalen Flotte auf reine batterieelektrische 

Fahrzeuge und die damit verbundene direkte Stromnutzung (hoher Wirkungsgrad → hohe Ef-

fizienz). In anderen Bereichen des Verkehrssektors könnten zukünftig allerdings auch Brenn-

stoffzellenfahrzeuge eine wichtige Bedeutung einnehmen. Interessant wird diese Technologie 

beispielweise dann, wenn batterieelektrische Fahrzeuge in Bezug auf die Batteriekapazität an 

ihre Grenzen kommen. Bei mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen wird die 

 

46 Vernetzung bzw. Verknüpfung der Sektoren Wärme, Strom und Verkehr (z. B. Nutzung von erneuerbarem 
Strom zur Reduktion des Einsatzes fossiler Energie im Verkehrssektor) 
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Reichweite durch die mitgeführte Wasserstoffmenge begrenzt. Dies ist lediglich vom zur Ver-

fügung stehenden Speichervolumen und dem Speicherdruck abhängig. Eine Betankung ist, 

wie bei flüssigem Brennstoff auch, in der Regel innerhalb weniger Minuten möglich.  

Aktuell diskutierte Anwendungsfelder sind vor allem im Schwerlast- oder im Schienenverkehr 

zu finden. Eingesetzt werden könnten mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellenzüge bei-

spielweise auf Nebenstrecken, die über Oberleitungen nicht wirtschaftlich betrieben werden 

können. Berücksichtigt werden muss bei dieser Anwendung allerdings, dass der Gesamtwir-

kungsgrad gegenüber der direkten Stromnutzung zurückgeht, da Wasserstoff als Energieträ-

ger zunächst aus (erneuerbarem) Strom mittels Elektrolyse hergestellt werden muss. Um die 

richtigen Rahmenbedingungen für die Zukunft zu schaffen, sollte demnach auch die Brenn-

stoffzellentechnologie nicht ganz unberücksichtigt bleiben.  

Darüber hinaus ist es empfehlenswert öffentliche Ladeinfrastruktur in verkehrsgünstigen be-

ziehungsweise häufig frequentierten Bereichen zur Verfügung zu stellen, um auf diese Weise 

die Elektromobilität für die Bevölkerung attraktiver zu gestalten. Dabei sollten die Ausbauemp-

fehlungen des Ladeinfrastrukturkonzeptes realisiert und die zugrunde gelegten Randbedin-

gungen einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen werden. Ebenso ist die Integration von 

Ladeinfrastruktur in künftigen Bauvorhaben zielführend. 

Bei der Elektromobilität darf zudem eine Sache nicht außer Acht gelassen werden: Die Batte-

rien der Elektrofahrzeuge enthalten wertvolle Rohstoffe, deren weltweite Vorkommen begrenzt 

sind. Second-Life-Konzepte (beispielweise Akkus als Energiespeicher) sowie eine effiziente 

Verwertung der Batterie (Recycling) sind daher äußerst wichtig für eine nachhaltige Mobilität 

und müssen zukünftig eine höhere Bedeutung einnehmen. 

Eine zunehmende Modellvielfalt bei den Fahrzeugen, geringere Lieferzeiten der Elektrofahr-

zeuge und eine Beachtung der Kriterien einer nachhaltigen, umweltverträglichen Herstellung 

und Rückgewinnung der Batteriekomponenten kann zu mehr Akzeptanz von Elektromobilität 

in der Bevölkerung beitragen. Auch die Bereitstellung positiver Erfahrungsberichte und aktu-

eller Informationen rund um das Thema Elektromobilität sind entscheidende Kriterien, um das 

nötige Vertrauen in die neue Technologie zu steigern.  

Die im Folgenden gemachten Anmerkungen leiten sich sehr stark aus den persönlichen Er-

fahrungen und Einschätzungen der Autoren ab. Es muss daher betont werden, dass diese 

sich durchaus erheblich von der Einschätzung der Verwaltung und anderer Akteure unter-

scheiden können. 

Die meisten Verwaltungen sind stark auf die formalen Aspekte ihrer hoheitlichen Aufgaben, 

also das Verwalten, fokussiert. Wie die Bilanzergebnisse allerdings belegen, hat der motori-

sierte Individualverkehr den größten Anteil an den CO2-Emissionen im Verkehrssektor. Zu-

künftig müssen die Verwaltungen daher immer stärker die Rolle als Initiator, Vorbild, Kümme-

rer und Informationsanbieter übernehmen, was zu Unsicherheiten führt und im Extremfall so-

gar eine generelle Ablehnung dieser zusätzlichen Tätigkeiten zur Folge haben kann. Dennoch 

sind diese wichtig und im Themenfeld (Elektro-)Mobilität unverzichtbar. Eine schnelle Durch-

dringung der Elektromobilität braucht aktive Kommunen nicht nur im Sinne einer verwaltenden 

Tätigkeit. Um diese Rollen trotz begrenzter Ressourcen wahrnehmen zu können, ist eine Ein-

bindung privaten Engagements zumindest sehr hilfreich.  

Ein weiterer Schlüsselfaktor sind die Unternehmen im Einzugskreis der Kommune. Auch diese 

müssen für eine aktive Rolle begeistert werden, um auf diese Weise als attraktiver und fort-

schrittlicher Arbeitgeber aufzutreten und zudem einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der 

Verkehrswende vor Ort zu leisten. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang einfache 
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Aktionen wie Dienstfahrräder oder „Jobtickets“ sowie im investiven Bereich der Aufbau einer 

entsprechenden Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter und Besucher und die Umstellung der eige-

nen Fahrzeugflotte auf alternative Antriebe. 

Die spannendste Aufgabe wird es zunächst sein, die entsprechenden Verantwortlichkeiten zur 

Umsetzung der Maßnahmen zu definieren und auch personell zu verorten.  

Mit der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen, der immer schon vorhandenen Eigenleistun-

gen der Kommune, den zukunftsorientierten Unternehmen und dem erkennbaren privaten En-

gagement sollte es möglich sein, wichtige regionale Synergieeffekte zu generieren und hier-

über die Durchsetzung der Elektromobilität in der Stadt Marbach a. N. voranzutreiben und zu 

verstetigen. 

Angemerkt werden sollte allerdings, dass sich das Verkehrsaufkommen durch elektrische An-

triebe nicht reduzieren lässt. Dafür ist eine Stärkung der alternativen Mobilität, also beispiel-

weise des Fußgänger- und Fahrradverkehrs sowie des öffentlichen Nahverkehrs, notwendig.  

Abschließend lässt sich festhalten, dass zur Erreichung der festgelegten Klimaschutzziele eine 

Verkehrswende unabdingbar ist, zu welcher die Elektromobilität, durch Verringerung der Um-

weltauswirkungen des Verkehrs, beitragen kann. Dies lässt sich am einfachsten über nachfol-

genden Slogan zusammenfassen: 

Energiewende braucht Verkehrswende braucht Elektromobilität. 
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Abkürzungsverzeichnis 

AC   Wechselstrom (englisch: alternating current) 

ADAC  Allgemeine Deutsche Automobil-Club e.V. 

Akku   Kurzform für Akkumulator (Synonym zum Begriff Batterie) 

App   Anwendungssoftware (englisch: application software) 

AVAS Akustisches Fahrzeug-Warnsystem  

(englisch: Acoustic Vehicle Alerting System) 

BAFA   Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

BEV (reines) Elektrofahrzeug auch batteriebetriebenes elektrisches Fahrzeug 

(englisch: Battery Electric Vehicle) 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

BGBl Bundesgesetzblatt 

BHKW  Blockheizkraftwerk 

BImSchV Bundes-Immissionsschutzverordnung 

BMDV  Bundesministerium für Digitales und Verkehr 

BMUV Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und   

Verbraucherschutz 

BMVI Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (mittlerweile BMDV) 

BNetzA  Bundesnetzagentur 

CCS    Combined Charging System 

CO   Kohlenmonoxid 

CO2   Kohlenstoffdioxid 

CPO   Charge Point Operator 

CsgG   Carsharinggesetz 

CVD   Clean Vehicles Directive 

DB   Deutsche Bahn 

DC   Gleichstrom (englisch: direct current) 

DIW   Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 

E    Elektro 
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EE    Erneuerbare Energien  

EEG   Erneuerbare-Energien-Gesetz 

EFH   Einfamilienwohnhaus 

EmoG  Elektromobilitätsgesetz 

EnWG  Energiewirtschaftsgesetzes 

EstG   Einkommensteuergesetz 

EW   Einwohner 

FCEV   Brennstoffzellenfahrzeug (englisch: Fuel Cell Electric Vehicle) 

FCHEV   Brennstoffzellenfahrzeug (englisch: Fuel Cell Hybrid Electric Vehicle) 

FeV   Fahrerlaubnis-Verordnung 

GEIG   Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz 

GIS   Geoinformationssystem 

HEV   Hybridfahrzeug (englisch: Hybrid Electric Vehicle) 

IT    Informationstechnik 

k    Tausend 

KBA   Kraftfahrt-Bundesamt 

KfW   Kreditanstalt für Wiederaufbau 

Kfz   Kraftfahrzeug 

KMU   kleines und mittleres Unternehmen 

Kräder  Krafträder 

KraftStG  Kraftfahrzeugsteuergesetz 

KUST   Kunden-Umspannstation 

KWK   Kraft-Wärme-Kopplung 

kWp   Kilowatt-Peak 

LBO   Landesbauordnung 

LIS   Ladeinfrastruktur 

Lkw   Lastkraftwagen 

LNF   leichte Nutzfahrzeuge (Transporter) 

LP    Ladepunkt 

LSV   Ladesäulenverordnung 

LUBW  Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 

MessEG  Mess- und Eichgesetz 

MessEV  Mess- und Eichverordnung 

MiD   Mobilität in Deutschland 

MIV   motorisierter Individualverkehr 

MLR   Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

MsbG   Messstellenbetriebsgesetz 

MwSt.  Mehrwertsteuer 

n. b.   nicht bekannt / nicht berücksichtigt 

NAV   Niederspannungsanschlussverordnung 
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NEFZ   Neuer Europäischer Fahrzyklus 

NEPE  Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität 

NOW   Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie  

NOx   Stickoxide 

NPE   Nationale Plattform Elektromobilität 

NVBW  Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH 

ÖPNV  Öffentlicher Personennahverkehr 

P + R   Park and Ride 

PAngV  Preisangabenverordnung 

PHEV  Plug-In-Hybridfahrzeug (englisch: Plug-In Hybrid Electric Vehicle) 

PIN   Persönliche Identifikationsnummer 

Pkm   Personenkilometer 

Pkw   Personenkraftwagen 

POI   Points-of-Interest 

PR   Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit) 

PtJ   Projektträger Jülich 

PV    Photovoltaik 

RBStV  Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 

REEV Elektrofahrzeug mit Reichweitenverlängerung  

(englisch: Range Extended Electric Vehicle) 

RFID Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen   

(englisch: radio-frequency identification) 

SchnellLG Schnellladegesetz 

StrG BW  Straßengesetz für Baden-Württemberg 

StromStG Stromsteuergesetz 

STVA   Straßenverkehrsamt 

StVO   Straßenverkehrsordnung 

TAB   Technische Anschlussbedingungen 

THG   Treibhausgase 

THG-Quote Treibhausgasminderungsquote 

UST   Umspannstation 

VDE   Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik 

VDI   Verein Deutscher Ingenieure 

VM   Ministerium für Verkehr Baden- Württemberg 

VzKat   Katalog der Verkehrszeichen 

WEG   Wohnungseigentumsgesetz 

WEMoG  Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz 

WLTP weltweit einheitliches Leichtfahrzeuge-Testverfahren zur Bestimmung des Kraftstoff-

verbrauchs und der Abgasemissionen  

(englisch: Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure)  
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Einheitenverzeichnis 
 Bezeichnung Verw endete Ei nheit  

Energie Wattstunden Wh (≙ 3.600 Joule [J]) 

 Kilowattstunden kWh (≙ 1.000 Wh) 

 Megawattstunden MWh (≙ 1.000.000 Wh) 

Flächeninhalt Quadratmeter m² 

 Hektar ha (≙ 10.000 m²) 

 Quadratkilometer km² (≙ 1.000.000 m²) 

Länge Zentimeter cm (≙ 0,01 m) 

 Meter m 

 Kilometer km (≙ 1.000 m) 

Leistung Watt W 

 Kilowatt kW (≙ 1.000 W) 

 Megawatt MW (≙ 1.000.000 W) 

 Pferdestärke PS (≙ 735,49875 W) 

Masse Gramm g (≙ 0,001 kg) 

 Kilogramm kg  

 Tonne t (≙ 1.000 kg) 

Scheinleistung  Voltampere VA  

 Kilovoltampere kVA (≙ 1.000 VA) 

Spannung (elektrisch) Volt V 

Stromstärke Ampere A 

Volumen Liter l 

Währung Cent ct (≙ 0,01 €) 

 Euro €  

Zeit Sekunde s 

 Minute min (≙ 60 s) 

 Stunde h (≙ 3.600 s) 

 Jahr a 
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Fördermittel 

Die Bundesregierung hat die Klimaschutzvorgaben mit der Änderung des Klimaschutzgesetzes verschärft und das Ziel der Treibhausgasneutralität 

bereits bis zum Jahr 2045 verankert. Bis 2030 sollen die Emissionen um 65 % gegenüber dem Jahr 1990 sinken. Die höheren Ambitionen wirken sich 

auch auf die Minderungsziele im Verkehrssektor bis zum Jahr 2030 aus. Um diesen klimafreundlicher zu gestalten, wird unter anderem eine hohe 

Marktdurchdringung der Elektromobilität im Straßenverkehr erforderlich. 

Die verfügbaren Förderprogramme im Themenfeld (Elektro-)Mobilität sind vielfältig. Eine ganzheitliche Übersicht ist daher kaum möglich. Zudem kann 

es vorkommen, dass Förderprogramme angepasst oder eingestellt werden, die Antragstellung gewisser Förderungen nur in bestimmten Zeiträumen 

möglich ist, oder zwischenzeitlich bereits neue Förderprogramme veröffentlicht wurden. 47 

Tabelle 12-1: Fördermöglichkeiten Maßnahmenbereich 1 

Nr. Förderung Was wird gefördert? Förderhöhe Antragsberechtigte 
Antragszeitraum/ Fris-
ten 

An-
sprech-
stellen 

1.   

Bundesförderung „Öf-
fentlich zugängliche La-
deinfrastruktur für Elekt-
rofahrzeuge in Deutsch-
land“ 

 Beschaffung und Errichtung 
von öffentlicher Ladeinfra-
struktur 

 Ersatzbeschaffung und Mo-
dernisierung von öffentli-
cher Ladeinfrastruktur, so-
fern diese nicht bereits ge-
fördert wurden und wenn 
ein Mehrwert nachgewiesen 
wird sowie 

 Netzanschluss für die zu er-
richtende Ladeinfrastruktur 

Fördermittel abhängig von den 
Förderaufrufen | Förderquote von 
bis zu 60 % 
Förderhöhe wird über den Zeit-
raum der Gültigkeit der Förderricht-
linie degressiv gestaltet 

u. a. Kommune, Unternehmen, Pri-
vatperson, Verband/Vereinigung, 
Öffentliche Einrichtung 

Geltungsdauer Richtli-
nie bis 31.12.2025 

Fristen je nach Förder-
aufruf 

Aufbau: Fristen ersten 
Förderaufruf vom 
31.8.2021 bis zum 
18.01.2022 

Nachrüstung bzw. Mo-
dernisierung: Fristen 
zweiter Förderaufruf 
vom 09.09.2021 bis 
zum 27.01.2022 

BMDV 

 

47 Da die Förderprogramme ständig angepasst werden, erfolgt für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben keine Gewährleistung. 

https://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Elektromobilitaet/Ladeinfrastruktur/Ladeinfrastruktur.html
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Nr. Förderung Was wird gefördert? Förderhöhe Antragsberechtigte 
Antragszeitraum/ Fris-
ten 

An-
sprech-
stellen 

2.  

Landesförderung „För-
derprogramm kommu-
naler Straßenbau nach 
dem Landesgemeinde-
verkehrsfinanzierungs-
gesetz (LGVFG)“ 

Ausbau von Ladeinfrastruktur 
an Straßen sowie öffentlichen 
und nichtöffentlichen Flächen 

bis zu 50 % der zuwendungsfähi-
gen Errichtungs- und Netzan-
schlusskosten und eine Planungs-
kostenpauschale von 10 % Pro-
zent dieser Investitionen, bei be-
sonders klimafreundlichen Vorha-
ben werden bis zu 75 % der zu-
wendungsfähigen Investitionskos-
ten erstattet  

Gemeinden und Landkreise, Kom-
munale Zusammenschlüsse, insbe-
sondere Zweckverbände sowie Be-
vollmächtigte kommunale Baulast-
träger bei baulastträgerübergreifen-
den und zusammenhängenden 
Maßnahmen. 

Vorhaben für das 
Folgejahr können bis 
zum 30.09. angemeldet 
werden 

Bei bestimmten Vorha-
ben oder bei entspre-
chender Begründung ist 
auch eine unterjährige 
Programmaufnahme 
möglich. 

VM BW 

3.   

Bundesförderung 
„Maßnahmen zur Förde-
rung klimafreundlicher 
Mobilität: Mobilitätsstati-
onen, Radverkehrsinfra-
struktur, Bike+Ride 
Radabstellablagen“ 
(Kommunalrichtlinie) 

4.2.5 a) Errichtung von Mobili-
tätsstationen 

4.2.5 b) Wegweisung und Sig-
nalisierung für den Radver-
kehr 

4.2.5 c) Verbesserung des ru-
henden Radverkehrs und des-
sen Infrastruktur 

4.2.5 d) Errichtung von 
Radabstellanlagen im Rah-
men der Bike+Ride-Offensive 

4.2.5 e) Verbesserung des 
fließenden Radverkehrs und 
dessen Infrastruktur 

a, b, c, e) 50 % (65 % für finanz-
schwache Kommunen) 

d) 70 % (85 % für finanzschwache 
Kommunen) 

Mindestzuwendung von 5.000 € je 
Antrag 

u. a. Kommunen, kommunale Un-
ternehmen, Bildungsträger, Sozial- 
und Wohlfahrtsverbände, gemein-
nützige Vereine und Religionsge-
meinschaften sowie Unternehmen, 
die das Projekt als Contractoren für 
Kommunen durchführen 

Geltungsdauer Richtli-
nie 01.01.2022 bis 
30.06.2024 / 
31.12.2027 

BMUV 

4.   

Landesförderung „För-
derprogramm Rad- und 
Fußverkehrsinfrastruktur 
nach dem Landesge-
meindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz (LGVFG)“ 

Neu-, Aus- und Umbau von 
Rad- und Fußwegen sowie 
unter anderem Querungsanla-
gen, Zählstellen, wegwei-
sende Beschilderung sowie 
Fahrradabstellanlagen und 
Toilettenanlagen 

 

bis zu 50 % der zuwendungsfähi-
gen Bau- und Grunderwerbskosten 
sowie eine Planungskostenpau-
schale von 10 % dieser Investitio-
nen, bei besonders klimafreundli-
chen Vorhaben werden bis zu 75 
% der zuwendungsfähigen Investi-
tionskosten erstattet 

u. a. Kommunen, Landkreise und 
kommunale Zusammenschlüsse, 
bevollmächtigte kommunale Bau-
lastträger bei baulastträgerüber-
greifenden und zusammenhängen-
den Maßnahmen sowie bei Maß-
nahmen der Vernetzung von Mobi-
litätsformen (insbesondere Bike-
and-ride-Anlagen) auch öffentliche 
und private Unternehmen 

Vorhaben für das 
Folgejahr können bis 
zum 30.09. angemeldet 
werden 

Bei bestimmten Vorha-
ben oder bei entspre-
chender Begründung ist 
auch eine unterjährige 
Programmaufnahme 
möglich. 

VM BW 
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Nr. Förderung Was wird gefördert? Förderhöhe Antragsberechtigte 
Antragszeitraum/ Fris-
ten 

An-
sprech-
stellen 

5.  

Bundesförderung 
„Förderung innovativer 
Projekte zur Verbesse-
rung des Radverkehrs“ 

Förderungswürdige Projekte 
sind insbesondere richtungs-
weisende infrastrukturelle 
Maßnahmen, die Modellcha-
rakter haben und Leuchttürme 
sein können. 

bis zu 75 % (90 % für finanzschwa-
che Kommunen) 

u. a. Kommunen, Vereine, Öffentli-
che Einrichtungen 

Geltungsdauer 
01.01.2021 bis 
31.12.2026 

BMDV 

6.  

Bundesförderung 
„Klimaschutz durch Rad-
verkehr“ 

Modellhafte, investive Pro-
jekte, die das Radfahren im 
Alltag, in der Freizeit und für 
den Liefer- und Transportver-
kehr attraktiver machen (z. B. 
neue, sichere Radwege, Stell- 
und Ladeplätze für Pedelecs 
und Lastenräder) 

bis zu 75 % (90 % für finanzschwa-
che Kommunen) 

50 % für Unternehmen der ge-
werblichen Wirtschaft 

alle juristischen Personen des öf-
fentlichen und des privaten Rechts, 
für kommunale Eigenbetriebe ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit ist die 
jeweilige Kommune antragsberech-
tigt 

Geltungsdauer 
01.09.2021 bis 
31.10.2024  

Projektskizzen können 
in den Jahren 2022, 
2023 und 2024 jeweils 
vom 01.03 bis 30.04 
und vom 01.09 bis 
31.10 eingereicht wer-
den 

BMUV 

7.  

Bundesförderung 
„Sonderprogramm 
"Stadt und Land" 

Investitionen in die Fahrradinf-
rastruktur, die die Attraktivität 
und Sicherheit des Radfah-
rens erhöhen und zum Aufbau 
einer möglichst flächende-
ckenden und getrennten Rad-
infrastruktur beitragen 

bis zu 75 % der förderfähigen Kos-
ten (bei finanzschwachen Gemein-
den und bei Gemeinden in struk-
turschwachen Regionen sogar mit 
bis zu 90 %)  

Kommunen bis 2023 BMDV 

8.   
Landesförderung „Kom-
munenförderung“ 
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Tabelle 12-2: Fördermöglichkeiten Maßnahmenbereich 2 

Nr. Förderung Was wird gefördert? Förderhöhe Antragsberechtigte 
Antragszeitraum/ Fris-
ten 

An-
sprech-
stellen 

9.  

Landesförderung 
„BW-e-Solar-Gutschein“ 

Kombination von Elektromobi-
lität und erneuerbarer Energie-
gewinnung durch Solarenergie 
für E-Fahrzeuge der Fahr-
zeugklassen M1, N1, L6e und 
L7e (vollelektrisch, Brennstoff-
zelle 

1.000 € für die Anschaffung eines 
vollelektrischen Fahrzeugs mit 
höchstens 160 kW Motorleistung 
und eine vorhandenen oder ge-
plante PV-Anlage sowie 500 € für 
Wallbox, die über PV-Anlage ver-
sorgt wird 

Kommunen, Unternehmen, Vereine 
oder Privatpersonen 

seit 01.12.2021 bis För-
dertopf ausgeschöpft 

VM BW 
und  
L-Bank 

10.   

Bundesförderung 
„Maßnahmen zur Förde-
rung klimafreundlicher 
Mobilität: Mobilitätsstati-
onen, Radverkehrsinfra-
struktur, Bike+Ride 
Radabstellablagen“ 
(Kommunalrichtlinie) 

4.2.5 a) Errichtung von Mobili-
tätsstationen 

4.2.5 b) Wegweisung und Sig-
nalisierung für den Radver-
kehr 

4.2.5 c) Verbesserung des ru-
henden Radverkehrs und des-
sen Infrastruktur 

4.2.5 d) Errichtung von 
Radabstellanlagen im Rah-
men der Bike+Ride-Offensive 

4.2.5 e) Verbesserung des 
fließenden Radverkehrs und 
dessen Infrastruktur 

a, b, c, e) 50 % (65 % für finanz-
schwache Kommunen) 

d) 70 % (85 % für finanzschwache 
Kommunen) 

Mindestzuwendung von 5.000 € je 
Antrag 

u. a. Kommunen, kommunale Un-
ternehmen, Bildungsträger, Sozial- 
und Wohlfahrtsverbände, gemein-
nützige Vereine und Religionsge-
meinschaften sowie Unternehmen, 
die das Projekt als Contractoren für 
Kommunen durchführen 

Geltungsdauer 
01.01.2022 bis 
30.06.2024 / 
31.12.2027 

BMUV 

11.   

Landesförderung „För-
derprogramm Rad- und 
Fußverkehrsinfrastruktur 
nach dem Landesge-
meindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz (LGVFG)“ 

Neu-, Aus- und Umbau von 
Rad- und Fußwegen sowie 
unter anderem Querungsanla-
gen, Zählstellen, wegwei-
sende Beschilderung sowie 
Fahrradabstellanlagen und 
Toilettenanlagen 

 

bis zu 50 % der zuwendungsfähi-
gen Bau- und Grunderwerbskosten 
sowie eine Planungskostenpau-
schale von 10 % dieser Investitio-
nen, bei besonders klimafreundli-
chen Vorhaben werden bis zu 75 
% der zuwendungsfähigen Investi-
tionskosten erstattet 

u. a. Kommunen, Landkreise und 
kommunale Zusammenschlüsse, 
bevollmächtigte kommunale Bau-
lastträger bei baulastträgerüber-
greifenden und zusammenhängen-
den Maßnahmen sowie bei Maß-
nahmen der Vernetzung von Mobi-
litätsformen (insbesondere Bike-
and-ride-Anlagen) auch öffentliche 
und private Unternehmen 

Vorhaben für das 
Folgejahr können bis 
zum 30.09. angemeldet 
werden 

Bei bestimmten Vorha-
ben oder bei entspre-
chender Begründung ist 
auch eine unterjährige 
Programmaufnahme 
möglich. 

VM BW 
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Nr. Förderung Was wird gefördert? Förderhöhe Antragsberechtigte 
Antragszeitraum/ Fris-
ten 

An-
sprech-
stellen 

12.  

Bundesförderung 
„Förderung innovativer 
Projekte zur Verbesse-
rung des Radverkehrs“ 

Förderungswürdige Projekte 
sind insbesondere richtungs-
weisende infrastrukturelle 
Maßnahmen, die Modellcha-
rakter haben und Leuchttürme 
sein können. 

bis zu 75 % (90 % für finanzschwa-
che Kommunen) 

u. a. Kommunen, Vereine, Öffentli-
che Einrichtungen 

Geltungsdauer 
01.01.2021 bis 
31.12.2026 

BMDV 

13.  

Bundesförderung 
„Klimaschutz durch Rad-
verkehr“ 

Modellhafte, investive Pro-
jekte, die das Radfahren im 
Alltag, in der Freizeit und für 
den Liefer- und Transportver-
kehr attraktiver machen (z. B. 
neue, sichere Radwege, Stell- 
und Ladeplätze für Pedelecs 
und Lastenräder) 

Zuschüsse bis zu 75 % (90 % für 
finanzschwache Kommunen) 

50 % für Unternehmen der ge-
werblichen Wirtschaft 

alle juristischen Personen des öf-
fentlichen und des privaten Rechts, 
für kommunale Eigenbetriebe ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit ist die 
jeweilige Kommune antragsberech-
tigt 

Geltungsdauer 
01.09.2021 bis 
31.10.2024  

Projektskizzen können 
in den Jahren 2022, 
2023 und 2024 jeweils 
vom 01.03 bis 30.04 
und vom 01.09 bis 
31.10 eingereicht wer-
den 

BMUV 

14.  
Landesförderung „Fuß-
verkehrs-Checks“ 

Durchführung eines professio-
nellen Fußverkehrs-Checks 

100 % Kommunen an Förderaufruf gebun-
den 

VM BW 

15.  

Bundesförderung 
„Radschnellwege 2017 - 
2030“ 

Durch Finanzhilfen des Bun-
des können Investitionen der 
Länder und Gemeinden in 
Radschnellwege gefördert 
werden, die ohne eine finanzi-
elle Beteiligung des Bundes 
erst nach dem Jahr 2022 oder 
überhaupt nicht getätigt wür-
den. 

bis zu 75 % der förderfähigen Kos-
ten, in begründeten Einzelfällen bis 
zu 90 % 

Kommunen bis 31.12.2030 BMDV 

16.  

Bundesförderung 
„Sonderprogramm 
"Stadt und Land" 

Investitionen in die Fahrradinf-
rastruktur, die die Attraktivität 
und Sicherheit des Radfah-
rens erhöhen und zum Aufbau 
einer möglichst flächende-
ckenden und getrennten Rad-
infrastruktur beitragen 

bis zu 75 % (90 % für finanzschwa-
chen Kommunen und Kommunen 
in strukturschwachen Regionen) 

Kommunen bis 2023 BMDV 



 

 

 140  21.03.2022 – Elektromobilitätskonzept Marbach a. N. – Anhang 

Nr. Förderung Was wird gefördert? Förderhöhe Antragsberechtigte 
Antragszeitraum/ Fris-
ten 

An-
sprech-
stellen 

17.  

Bundesförderung 
„Radnetz Deutschland“ 

Ausbau und die Erweiterung 
des „Radnetzes Deutschland“ 
(z. B. Radroutenplaner 
Deutschland sowie Marketing- 
und Infrastrukturmaßnahmen) 

bis zu 75 % (90 % für finanzschwa-
chen Kommunen)  

Kommunen bis 2023 BMDV 

18.  

Bundesförderung 
„E-Lastenräder“ 

Anschaffung von E-Lasten-
fahrrädern und Lastenanhä-
ngern mit elektrischer An-
triebsunterstützung für den 
fahrradgebundenen Lasten-
verkehr 

25 % der Investitionskosten bis zu 
2.500 € Förderung je E-Lastenrad 
bzw. Lastenfahrrad-anhänger mit 
E-Antrieb 

u. a. Kommunen, rechtsfähige Ver-
eine und Verbände, Unternehmen  

01.03.2021 bis 
29.02.2024 

BAFA 

19.   

Landesförderung 
„E-Lastenräder“ 

Kauf oder Leasing eines Elekt-
rolastenrads (oder Elektrolas-
tenanhängers für Fahrräder) 

Hinweis: nicht mit Bundesför-
derung kombinierbar 

25 % der Investitionskosten bis zu 
2.500 € Förderung je E-Lastenrad 

u. a. Kommunen, Vereine, Unter-
nehmen und gemeinnützige Orga-
nisationen 

bis Förderung einge-
stellt wird 

VM BW 
und  
L-Bank 

20.  

Landesförderung „För-
derprogramm ÖPNV 
nach dem Landesge-
meindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz (LGVFG)“ 

Bau von Verkehrswegen der 
Straßen- und Eisenbahnen so-
wie u. a. das Einrichten von 
Bussonderspuren, den Bau, 
Aus- und Umbau von multimo-
dalen Knoten sowie den barri-
erefreien Umbau von ÖPNV-
Haltestellen 

bis zu 50 % der zuwendungsfähi-
gen Bau- und Grunderwerbskosten 
sowie eine Planungskostenpau-
schale von 10 % dieser Investitio-
nen, bei besonders klimafreundli-
chen Vorhaben werden bis zu 75 
% der zuwendungsfähigen Investi-
tionskosten erstattet 

u. a. Kommunen, Landkreise und 
kommunale Zusammenschlüsse, 
bevollmächtigte kommunale Bau-
lastträger bei baulastträgerüber-
greifenden und zusammenhängen-
den Maßnahmen sowie bei Vorha-
ben des öffentlichen Personennah-
verkehrs sowie bei Maßnahmen 
der Vernetzung von Mobilitätsfor-
men (insbesondere B+R-Anlagen) 
außerdem auch öffentliche und pri-
vate Unternehmen 

Vorhaben für das 
Folgejahr können bis 
zum 31.10. angemeldet 
werden 

Bei bestimmten Vorha-
ben oder bei entspre-
chender Begründung ist 
auch eine unterjährige 
Programmaufnahme 
möglich. 

VM BW 

21.  
Landesförderung  
„E-Bus-Beratungsgut-
schein“ 

Beratung zum Umstieg auf E-
Busse bei einem Consulting-
unternehmen 

Zuschuss in Höhe von 2.500 € für 
das Beratungsgespräch bei einem 
ÖPNV-Consultingunternehmen 

Verkehrsunternehmen in Baden-
Württemberg 

bis Förderung einge-
stellt wird 

VM BW 
und  
L-Bank 

22.  

Bundesförderung 
„Richtlinie zur Förderung 
alternativer Antriebe von 
Bussen im Personenver-
kehr“ 

Beschaffung bzw. Umrüstung 
von Bussen sowie deren Lad-
einfrastruktur und Machbar-
keitsstudien 

Busse: bis zu 80 % der Investiti-
onsmehrkosten zur Dieselreferenz 
für Batterie-, Brennstoffzellen- und 
Batterieoberleitungsbusse  

juristische Personen des öffentli-
chen Rechts und des Privatrechts 
sowie natürliche Personen, soweit 
diese wirtschaftlich tätig sind (mit 
Sitz in Deutschland) 

Geltungsdauer Richtli-
nie bis 31.12.2025 

Antragsfristen bzw. -
zeiträume beachten 

BMDV 
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Nr. Förderung Was wird gefördert? Förderhöhe Antragsberechtigte 
Antragszeitraum/ Fris-
ten 

An-
sprech-
stellen 

Infrastruktur: 40% der Investitions-
vollkosten für die zum Betrieb not-
wendige, nicht öffentliche Infra-
struktur (für KMU bis zu 60 %) 

Machbarkeitsstudien: 50 % (für 
KMU bis zu 70 %) 

23.  

Landesförderung 
„Linienbusse“ 

Ersatz- und Erstbeschaffung 
von (neuen) Linienbussen - 
Elektrobusse, Hybridbusse 
oder andere schadstoffarme 
Busse (jährlich neu aufgestell-
tes Förderprogramm) 

bis zu 200.000 € für lokal emissi-
onsfreie Fahrzeuge (Fahrzeuge mit 
batterieelektrischem Antrieb, 
Brennstoffzellenantrieb oder Ober-
leitungsbusse)  

Hinweis: bei gleichzeitiger Gewäh-
rung der Bundesförderung, liegt 
der Fördersatz je Fahrzeugeinheit 
bei 100.000 € 

Nahverkehrsunternehmen oder de-
ren Auftragsunternehmer in Baden-
Württemberg 

abhängig von Förder-
aufruf, 2021: 
01.07.2021 bis zum 
21.07.2021 

VM BW 
und  
L-Bank 

24.  

Landesförderung 
„Bürgerbusse“ 

Ersatz- und Erstbeschaffung 
von neuen oder gebrauchten 
barrierefreien oder niederfluri-
gen Kleinbusses mit 8 Sitz-
plätzen, die der Ergänzung 
des ÖPNV dienen und über-
wiegend im Linienverkehr ein-
gesetzt werden (jährlich neu 
aufgestelltes Förderpro-
gramm) 

bis zu 60.00 € für Neu- und Vor-
führfahrzeuge und bis zu 15.00 € 
für Gebrauchtfahrzeugen 

Hinweis: Die Förderung von Bür-
gerbussen mit batterieelektrischem 
Antrieb ist mit Zuwendungen Drit-
ter (z. B. Bundesförderprogram-
men) kombinierbar. 

(Bürgerbus-) Vereine, Verkehrsun-
ternehmen, Kommunen oder Land-
kreise in Baden-Württemberg 

abhängig von Förder-
aufruf, 2021: 
01.07.2021 bis zum 
21.07.2021 

VM BW 
und  
L-Bank 

25.  

Landesförderung 
„Verwaltungskostenpau-
schale (zur Unterstüt-
zung von ehrenamtlich 
getragenen Verkehren 
im ÖPNV)“ 

Gefördert wird ein pauschaler 
Ausgleich der Verwaltungs-
ausgaben der jeweiligen an-
tragstellenden Organisation. 
Die Ausgaben müssen im Zu-
sammenhang mit dem ehren-
amtlich betriebenen Verkehrs-
angebot stehen. 

Pauschale in Höhe von bis zu 
1.500 € pro Kalenderjahr und an-
tragstellender Organisation 

Gemeinden, kommunale Körper-
schaften, eingetragene Vereine 

abhängig von Förder-
aufruf, für 2022: 01.03. 
bis 30.04.2022 

VM BW 
und 
NVBW 
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Nr. Förderung Was wird gefördert? Förderhöhe Antragsberechtigte 
Antragszeitraum/ Fris-
ten 

An-
sprech-
stellen 

26.   

Landesförderung 
"Gut Beraten!" 

Gefördert werden zivilgesell-
schaftliche Initiativen und ihre 
Ansätze, gesellschaftliche 
Themen vor Ort mit Maßnah-
men der Bürgerbeteiligung zu 
bearbeiten. Themenschwer-
punkte der Förderung sind 
»Ländliche Themenschwer-
punkte der Förderung sind 
»Ländlicher  

Raum«, »Integration« und 
»Quartiersentwicklung« 

bis zu 4.000 € für Beratungsleis-
tungen durch fachlich qualifizierte 
und erfahrene Personen 

Zivilgesellschaftliche Initiativen mit 
und ohne eingetragene Rechtsform 
in Baden-Württemberg (z. B. Bür-
gergruppen, Arbeitskreise, Bürger-
initiativen, Vereine, Migranten-
selbstorganisationen) 

 MLR 

 

Tabelle 12-3: Fördermöglichkeiten Maßnahmenbereich 3 

Nr. Förderung Was wird gefördert? Förderhöhe Antragsberechtigte 
Antragszeitraum/ Fris-
ten 

An-
sprech-
stellen 

27.  

Bundesförderung „Nicht 
öffentlich zugängliche La-
destationen für Elektro-
fahrzeuge – Unternehmen 
und Kommunen“ 

Aufbau fabrikneuer, nicht öffentlich 
zugänglicher, stationärer Ladestati-
onen bis 22 kW inklusive des 
elektrischen Anschlusses und aller 
Installationsarbeiten an Mitarbeiter-
parkplätzen, für Elektrofahrzeuge 
betrieblicher oder kommunaler Flot-
ten sowie für Dienstfahrzeuge. 

70 % der förderfähigen Aus-
gaben, maximal 900 € pro 
Ladepunkt 
 
Hinweis Kommunen: Ge-
samtkosten müssen über 
12.857,14 € liegen / Zu-
schusssumme muss min. 
9.000 € betragen (min. 10 
Ladepunkte in einem Antrag) 

Kommunen (KfW 439) und Unter-
nehmen (KfW 441) 

Geltungsdauer Richtli-
nie bis 31.12.2022 bzw. 
solange bis Fördertopf 
ausgeschöpft ist 

BMDV 
und KfW 
439 
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Nr. Förderung Was wird gefördert? Förderhöhe Antragsberechtigte 
Antragszeitraum/ Fris-
ten 

An-
sprech-
stellen 

28.  

Landesförderung 
„BW-e-Solar-Gutschein“ 

Kombination von Elektromobilität 
und erneuerbarer Energiegewin-
nung durch Solarenergie für E-Fahr-
zeuge der Fahrzeugklassen M1, N1, 
L6e und L7e (vollelektrisch, Brenn-
stoffzelle) 

1.000 € für die Anschaffung 
eines vollelektrischen Fahr-
zeugs mit höchstens 160 kW 
Motorleistung und eine vor-
handenen oder geplante PV-
Anlage sowie 500 € für über 
PV-Anlage versorgte Wall-
box 

Kommunen, Unternehmen, Ver-
eine und Privatpersonen 

seit 01.12.2021 bis För-
dertopf ausgeschöpft 

VM BW 
und  
L-Bank 

29.   

Bundesförderung „Förder-
richtlinie Elektromobilität“ 

Förderschwerpunkte: 

(1) Erarbeitung kommunaler und ge-
werblicher Elektromobilitätskon-
zepte  

(2) Beschaffung von Elektrofahrzeu-
gen (Pkw, Nutzfahrzeuge, Busse 
und Sonderfahrzeuge) im kommu-
nalen, regionalen und gewerblichen 
Umfeld und der hierfür benötigten 
Ladeinfra-struktur 

(3) Förderung von Forschung und 
Entwicklung zur Unterstützung des 
Markthochlaufs von Elektrofahrzeu-
gen 

die geltenden Förderquoten, 
Fördersätze sowie Höchst-
beträge werden in den Aufru-
fen zur Antragseinreichung 
mit ergänzenden Hinweisen 
zur Förderrichtlinie festgelegt 

Kreis der Antragsberechtigten ist 
abhängig vom jeweiligen Förder-
schwerpunkt und dem entspre-
chenden Förderaufruf 

Geltungsdauer Richtli-
nie bis 30.06.2024 
(längstens 31.12.2025) 

Fristen je nach Förder-
aufruf 

BMDV 

30.  

Bundesförderung „Förder-
richtlinie für Nutzfahr-
zeuge mit alternativen An-
trieben“ 

Leichte und schwere Nutzfahrzeuge 
mit alternativen, klimaschonenden 
Antrieben und dazugehöriger Tank- 
und Ladeinfrastruktur für elektrisch 
betriebene Nutzfahrzeuge sowie 
Machbarkeitsstudien 

bis zu 80 % der Investitions-
mehrausgaben im Vergleich 
zu einem Dieselfahrzeug bei 
Neuanschaffungen von „kli-
mafreundlichen“ Nutzfahr-
zeugen der Klassen N1, N2 
und N3 sowie der Umrüstung 
auf alternative Antriebe bei 
Fahrzeugen der Klassen N2 
und N3 

bis zu 80 % für Tank- und 
Ladeinfrastruktur 

50 % für Machbarkeitsstu-
dien 

u. a. Kommune, Unternehmen, 
Vereine 

Geltungsdauer Richtli-
nie bis 31.12.2024 

Fristen je nach Förder-
aufruf 

BMDV 
und BAG 
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Nr. Förderung Was wird gefördert? Förderhöhe Antragsberechtigte 
Antragszeitraum/ Fris-
ten 

An-
sprech-
stellen 

31.  

Bundesförderung 
„E-Lastenräder“ 

Anschaffung von E-Lastenfahrrä-
dern und Lastenanhängern mit 
elektrischer Antriebsunterstützung 
für den fahrradgebundenen Lasten-
verkehr 

25 % der Investitionskosten 
bis zu 2.500 € Förderung je 
E-Lastenrad bzw. Lasten-
fahrrad-anhänger mit E-An-
trieb 

u. a. Kommunen, rechtsfähige 
Vereine und Verbände, Unterneh-
men  

01.03.2021 bis 
29.02.2024 

BAFA 

32.   

Landesförderung 
„E-Lastenräder“ 

Kauf oder Leasing eines Elektrolas-
tenrads (oder Elektrolastenanhä-
ngers für Fahrräder) 

Hinweis: nicht mit Bundesförderung 
kombinierbar 

25 % der Investitionskosten 
bis zu 2.500 € Förderung je 
E-Lastenrad 

u. a. Kommunen, Vereine, Unter-
nehmen und gemeinnützige Or-
ganisationen 

bis Förderung einge-
stellt wird 

VM BW 
und  
L-Bank 

 

Tabelle 12-4: Fördermöglichkeiten Maßnahmenbereich 4 u. 5 

Nr. Förderung Was wird gefördert? Förderhöhe Antragsberechtigte 
Antragszeitraum/ Fris-
ten 

An-
sprech-
stellen 

33.  

Landesförderung 
„BW-e-Solar-Gutschein“ 

Kombination von Elektromobilität 
und erneuerbarer Energiegewin-
nung durch Solarenergie für E-Fahr-
zeuge der Fahrzeugklassen M1, N1, 
L6e und L7e (vollelektrisch, Brenn-
stoffzelle 

1.000 € für die Anschaffung 
eines vollelektrischen Fahr-
zeugs mit höchstens 160 kW 
Motorleistung und eine vor-
handenen oder geplante PV-
Anlage sowie 500 € für Wall-
box, die über PV-Anlage ver-
sorgt wird 

Kommunen, Unternehmen, Ver-
eine oder Privatpersonen 

seit 01.12.2021 bis För-
dertopf ausgeschöpft 

VM BW 
und  
L-Bank 

34.  

Bundesförderung „Nicht 
öffentlich zugängliche La-
destationen für Elektro-
fahrzeuge – Unternehmen 
und Kommunen“ 

Aufbau fabrikneuer, nicht öffentlich 
zugänglicher, stationärer Ladestati-
onen bis 22 kW inklusive des 
elektrischen Anschlusses und aller 
Installationsarbeiten an Mitarbeiter-
parkplätzen, für Elektrofahrzeuge 
betrieblicher oder kommunaler Flot-
ten sowie für Dienstfahrzeuge. 

70 % der förderfähigen Aus-
gaben, maximal 900 € pro 
Ladepunkt 
 
Hinweis Unternehmen: max. 
Zuschusshöhe beträgt 
45.000 € je Standort, Ge-
samtkosten müssen über 
1.285,71 € liegen, de-mini-
mis Erklärung erforderlich 

Kommunen (KfW 439) und Unter-
nehmen (KfW 441) 

Geltungsdauer Richtli-
nie bis 31.12.2022 bzw. 
solange bis Fördertopf 
ausgeschöpft ist 

BMDV 
und KfW 
441 
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Nr. Förderung Was wird gefördert? Förderhöhe Antragsberechtigte 
Antragszeitraum/ Fris-
ten 

An-
sprech-
stellen 

35.   

Bundesförderung  
„Förderrichtlinie #mobil-
wandel2035 – Zukunfts-
wettbewerb nachhaltige 
Mobilität“ 

Wettbewerb soll lokale Akteure un-
terstützten, ihre Vision für eine 
nachhaltige Mobilität in Form von 
sogenannten Zielbildern für das 
Jahr 2035 zu entwickeln und umzu-
setzen. Diese sollen möglichst pra-
xisorientiert und mit konkreten Maß-
nahmen zur Realisierung gestaltet 
werden. 

In der Förderphase I:  
bis zu 100 % der förderfähi-
gen Ausgaben und höchs-
tens 150.000 € für einen 
Zeitraum von bis zu 10 Mo-
naten. 

In der Förderphase II: 
für kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU), Gebietskör-
perschaften, Hochschulen 
und wissenschaftliche Ein-
richtungen bis zu 75 % der 
förderfähigen Ausgaben und 
für finanzschwache Gebiets-
körperschaften bis zu 90 % 
der förderfähigen Ausgaben 

juristische Personen des öffentli-
chen oder privaten Rechts: Ge-
bietskörperschaften (Kommunen, 
Landkreise), staatliche und nicht-
staatliche Hochschulen, außeruni-
versitäre Forschungseinrichtun-
gen, Organisationen (Stiftungen, 
Verbände, Vereine, Gewerkschaf-
ten, Genossenschaften) sowie 
gewerbliche und gemeinnützige 
Unternehmen 

Geltungsdauer bis 
31.März 2023 

Fristen abhängig von 
Aufrufen, letzte Einrei-
chungsfrist 31.03.2021 

BMUV 

36.   

Bundesförderung 
„Kommunale Netzwerke“ 
(Kommunalrichtlinie) 

Aufbau und Betrieb kommunaler 
Netzwerke 

Gewinnungsphase: 
Förderquote:100 %, Festbe-
trag max. 5.000 € 

Netzwerkphase: 
Förderquote: 60 % (80 %), 
max. 40.000 € pro Netzwerk-
teilnehmer sowie begleitende 
Öffentlichkeitsarbeit von 
max. 1.500 € pro Netzwerk-
teilnehmer 

Die Höhe der zuwendungsfä-
higen Ausgaben muss so be-
messen sein, dass sich eine 
Mindestzuwendung von 
5.000 € je Antrag ergibt 

Für Anträge zur Gewinnungs-
phase sind ausschließlich fach-
kundige externe Dienstleister an-
tragsberechtigt, die beabsichti-
gen, als Netzwerkmanager*in tä-
tig zu werden.  

Für Anträge zur Beteiligung an 
der Netzwerkphase sind etwa 
Kommunen, kommunale Unter-
nehmen, Bildungsträger, Sozial- 
und Wohlfahrtsverbände, gemein-
nützige Vereine und Sportvereine 
sowie Religionsgemeinschaften 
sowie weitere Akteure (z. B. Un-
ternehmen) mit Ausnahme von 
natürlichen Personen antragsbe-
rechtigt. 

Geltungsdauer Richtli-
nie 01.01.2022 bis 
30.06.2024 / 
31.12.2027 

BMUV 
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Nr. Förderung Was wird gefördert? Förderhöhe Antragsberechtigte 
Antragszeitraum/ Fris-
ten 

An-
sprech-
stellen 

37.   

Bundesförderung „Um-
weltbonus“ 

Anschaffung eines elektrisch betrie-
benen Fahrzeugs oder akustischer 
Zusatzeinrichtungen für Elektro-, 
Hybrid- oder Brennstoffzellenfahr-
zeuge 

Elektroauto: im Jahr 2022 bis 
zu 9.000 € (netto) 

akustisches Warnsystem: 
100 € 

u. a. Vereine, Stiftungen und Kör-
perschaften, Privatpersonen, Un-
ternehmen 

Voraussichtlich bis zum 
Jahr 2025 

BAFA 

38.   

Bundesförderung „Mikro-
Depot-Richtlinie“ 

modellhafte Mikro-Depots zur Aus-
lieferung von Waren 

40 % der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben, Mindestzu-
wendung in Höhe von 
20.000 € 

private Unternehmen und Unter-
nehmen mit kommunaler Beteili-
gung 

Geltungsdauer Richtli-
nie 01.03.2021 bis 
30.06.2024 

Einreichungsfristen für 
Skizzen: 1. März bis 
zum 31. Mai 2022 / 
2023 

BMUV 
und PtJ 
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Steuerliche Anreize 

Anhang 12-1: Steuerliche Anreize – Kfz-Steuerbefreiung 

Eine weitere indirekte Förderung ist die Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer für Elektrofahr-

zeuge. Dabei müssen Fahrzeuge laut § 3d des Kraftfahrzeugsteuergesetzes (KraftStG), die 

zwischen dem 18. Mai 2011 und dem 31. Dezember 2020 erstmalig zugelassen wurden, zehn 

Jahre keine Steuern zahlen. Das Klimapaket sieht eine Verlängerung der Frist bis zum 31. De-

zember 2025 vor. Mit dem Konjunkturpaket um die Corona-Krise wird die zehnjährige Kraft-

fahrzeugsteuerbefreiung bis 31.12.2025 gewährt und bis 31.12.2030 verlängert. Die Befreiung 

gilt für reine Elektrofahrzeuge, wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge und auch 

Fahrzeuge, die nachträglich zu einem Elektrofahrzeug umgerüstet werden.  

Anhang 12-2: Steuerliche Anreize – 0,25 % / 0,5 %-Regelung für Elektrodienstwagen | 

(Elektro-)Dienstfahrräder steuerfrei  

Stellt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einen elektrifizierten Dienstwagen mit privater Nut-

zung zur Verfügung, dann muss seit 2019 (bis Ende 2030) jeden Monat nur noch 0,5 % des 

Fahrzeug-Bruttolistenpreises als geldwerten Vorteil versteuern werden. Besitzer von Elektro-

autos (Batterie und Wasserstoff) mit einem Bruttolistenpreis von maximal 60.000 € müssen 

aktuell sogar nur 0,25 % des geldwerten Vorteils versteuern. (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG) 

Die 0,5 %-Regelung gilt auch für Plug-in-Hybride, welche die Kriterien des Elektromobilitäts-

gesetzes erfüllen und höchstens 50 gCO2/km ausstoßen oder eine Mindestreichweite mit rei-

nem Elektroantrieb von 60 km aufweisen (bis Ende 2024). Im Zeitraum von 2025 bis 2030 

steigt die erforderliche rein elektrische-Mindestreichweite auf 80 km.   

Hinweis: Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass bei Plug-in-Hybriden über eine Änderung in der 

Dienstwagensteuer der elektrische Fahranteil erhöht werden soll. Geplant ist die 0,5 %-Rege-

lung für PHEV nur noch dann, wenn der elektrische Fahranteil mehr als 50 % beträgt. 

(E-)Diensträder mit Gehaltsumwandlung werden ebenfalls nur noch mit 0,25 % versteuert 

(§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 7 EStG). Dagegen entfällt für elektrische sowie nicht-elektrische Dienst-

fahrräder, die auch zur privaten Nutzung überlassen und die vom Arbeitgeber zusätzlich zum 

ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zur Verfügung gestellt werden, die Versteuerung komplett 

(§ 3 Nr. 37 EStG). 

Anhang 12-3: Steuerliche Anreize – Laden beim Arbeitgeber 

Ermöglicht der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern kostenloses oder verbilligtes Laden für pri-

vate Pkw oder Dienstwagen mit privater Nutzung am Unternehmensstandort, dann muss der 

Strom seit 01.01.2017 nicht als geldwerter Vorteil versteuert werden (§ 3 Nr. 46 EStG). Dies 

gilt nicht nur für das elektrische Aufladen von Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen, sondern 

auch für E-Zweiräder sowie Elektrokleinstfahrzeuge. Voraussetzung für das begünstigte Auf-

laden ist, dass es sich um eine ortsfeste, betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers oder eines 

verbundenen Unternehmens handelt und dieser Vorteil zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitslohn gewährt wird. (Befristet bis Ende 2030) Wird der Strom „verschenkt“ ergibt sich 

zudem der Vorteil, dass dieser nicht gemessen werden muss und somit das Eichrecht nicht 

greift. 
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Anhang 12-4: Steuerliche Anreize – Mitarbeitergetragene Stromkosten für Dienstwagen 

Bei Dienstfahrzeugen stellt die Erstattung der vom Arbeitnehmer getragenen Stromkosten ei-

nen steuerfreien Auslagenersatz dar (§ 3 Nr. 50 EstG). Aus Vereinfachungsgründen kann der 

Arbeitgeber auf festgelegte Pauschalen für den Auslagenersatz des Arbeitnehmers zurück-

greifen. Die Pauschalen betragen monatlich 30 € für reine Elektrofahrzeuge bzw. 15 € für Plug-

In-Hybride, wenn eine Lademöglichkeit beim Arbeitgeber vorhanden ist oder eine Stromtank-

karte überlassen wird und 70 € bzw. 35 € ohne Lademöglichkeit beim Arbeitgeber bzw. Strom-

tankkarte. (Befristet bis Ende 2030) 

Anhang 12-5: Steuerliche Anreize – Zuschuss für private Ladestation 

Die vom Arbeitgeber zeitweise unentgeltlich oder verbilligt zur privaten Nutzung überlassene 

betriebliche Ladevorrichtung ist von der Einkommenssteuer befreit (§ 3 Nr. 46 EStG) – nicht 

aber der an dieser Ladevorrichtung bezogene Ladestrom. 

Übereignet der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer eine Ladevorrichtung unentgeltlich oder ver-

billigt bzw. gewährt er diesem einen Zuschuss zur Anschaffung einer eigenen Ladevorrichtung, 

dann kann der geldwerte Vorteil daraus mit einem Pauschalsteuersatz von 25 % durch den 

Arbeitgeber versteuert werden (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 EStG). Gleiches gilt für eine Bezuschus-

sung oder vollständige Übernahme der Kosten für Dienstleistungen wie z. B. Wartung und 

Betrieb, nicht aber für den Ladestrom.  

Wichtige Voraussetzung ist in beiden Fällen allerdings, dass die geldwerten Vorteile sowie 

Leistungen und die Zuschüsse zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht wer-

den. 

Anhang 12-6: Steuerliche Anreize – Stromsteuerbefreiung für Eigenversorgung 

Bei einer Eigenversorgung mit Erneuerbaren Energien oder hocheffizienten KWK-Anlagen in 

räumlicher Nähe ist eine Befreiung von der Stromsteuer möglich (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 

StromStG). Dies gilt sowohl für den Selbstverbrauch als auch für die Entnahme durch Letzt-

verbraucher. 

Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Neben verschiedenen Fördermitteln und steuerlichen Anreizen gibt es beim Thema Elektro-

mobilität auch verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen. Auf die wichtigsten wird nach-

folgend näher eingegangen.   

Darüber hinaus gibt es auf kommunaler Ebene und Landesebene noch weitere Satzungen und 

Verordnungen wie beispielweise Bebauungspläne und städtebauliche Verträge, Stellplatzsat-

zungen, Sondernutzungssatzungen, Landesbauordnungen oder Garagenverordnungen, wel-

che die Elektromobilität betreffen.  

Eine Gesamtübersicht zu zentralen Strategien, Gesetze und Verordnungen rund um die E-

Mobilität stellt die NOW GmbH in ihrer veröffentlichten „Gesetzeskarte Elektromobilität“ zur 

Verfügung: now-gmbh-gesetzeskarte (Stand: Juni 2021) 

https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2021/06/Gesetzeskarte-Elektromobilitaet.pdf
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Anhang 12-7: Gesetzliche Rahmenbedingungen – Ladesäulenverordnung (LSV)48 

In der LSV werden die technischen Mindestanforderungen für den sicheren und interoperablen 

Aufbau von öffentlich zugänglichen Ladepunkten für elektrisch betriebene Fahrzeuge festge-

legt. Die folgende Auflistung bildet die wichtigsten Vorgaben der LSV ab: 

 Normalladepunkt bis einschließlich 22 kW, Schnellladepunkt über 22 kW (§ 2 LSV). 

 Normalladepunkte müssen mindestens mit Typ 2 Steckdosen oder Steckdosen und 

Fahrzeugkupplungen ausgestattet sein (§ 3 Abs. 1 LSV).  

 Schnellladepunkte für das Laden mit Wechselstrom müssen mit einer Typ 2 Kupplung 

ausgestattet sein (§ 3 Abs. 2 LSV). 

 Normal- und Schnellladepunkte für Gleichstromladen müssen eine Kupplung des Typs 

Combo 2 aufweisen (§ 3 Abs. 3 LSV). 

 Der Betreiber muss das punktuelle Aufladen ermöglichen ohne, dass hierzu eine Dau-

erschuldverhältnis notwendig ist. Die Zahlung kann mittels Bargeld oder über eine bar-

geldlose Variante erfolgen (§ 4 LSV). 

 Die Betreiber von Ladepunkten müssen den Aufbau und die Außerbetriebnahme der 

Regulierungsbehörde mitteilen (§ 5 LSV). 

 Die Regulierungsbehörde kann die Schnellladepunkte nach ihrer technischen Anforde-

rung regelmäßig überprüfen und wenn diese nicht eingehalten werden, den Betrieb un-

tersagen. Darüber hinaus kann sie bei Nichterfüllung einer Anforderung eine Nachrüs-

tung verlangen (§ 6 LSV).  

 Für Ladepunkte mit einer maximalen Leistung von 3,7 kW sind die §§ 3 bis 6 nicht an-

zuwenden (§ 7 LSV). 

Zudem sieht die überarbeitete Ladesäulenverordnung vor, dass Ladesäulenbetreiber beim ad-

hoc-Laden ab Juli 2023 mindestens eine kontaktlose Zahlung mittels gängiger Debit- und Kre-

ditkarte als Mindeststandard anbieten müssen. Bestehende Ladesäulen müssen allerdings 

nicht nachgerüstet werden und ein zentrales Bezahlterminal für mehrere Ladesäulen in unmit-

telbarer Nähe ist zulässig. Zudem gibt es weitere Änderungen, die bereits vorab greifen: 

 Die Anzeigepflicht verkürzt sich auf zwei Wochen nach Inbetriebnahme. 

 AC-Ladepunkte sind künftig mit fest angebrachtem Kabel erlaubt 

 Es ist eine standardisierte Schnittstelle zur Übermittlung von Autorisierungs- und Ab-

rechnungsdaten sowie dynamischen Daten zu Betriebsbereitschaft und zum Belegungs-

status vorgesehen (seit 1.03.2021). Bestehende Ladesäulen müssen nicht nachgerüstet 

werden. 

Anhang 12-8: Gesetzliche Rahmenbedingungen –  Niederspannungsanschlussverordnung 

(NAV)49 

Gemäß § 19 NAV sind Ladeeinrichtungen mit einer Anschlussleistung bis 12 kVA beim örtli-

chen Netzbetreiber anmeldepflichtig und müssen bei einer Summen-Bemessungsleistung 

über 12 kVA genehmigt werden. 

 

48 Ladesäulenverordnung vom 9. März 2016 (BGBl. I S. 457), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 2. 

November 2021 (BGBl. I S. 4788) geändert worden ist" 

49 Niederspannungsanschlussverordnung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477), die zuletzt durch Artikel 35 
des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858) geändert worden ist. 
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Anhang 12-9: Gesetzliche Rahmenbedingungen – Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 50 

Gemäß § 3 Nr. 25 EnWG sind Betreiber eines Ladepunktes energiewirtschaftlich nicht als 

Stromlieferant, sondern als Letztverbraucher einzustufen. Somit wird der Ladepunktbetreiber 

nicht zum Stromversorger und unterliegt damit auch nicht den Pflichten eines Energieversor-

gungsunternehmens (z. B. Ausweisung des Strommixes). Der Nutzer der Ladeinfrastruktur ist 

im Energierecht damit nicht Letztverbraucher, sondern lediglich „Gast“. 

Gemäß § 14a EnWG ist ein reduziertes Netzentgelt möglich, wenn die installierte Ladestatio-

nen steuerbar ist (steuerbare Verbrauchseinrichtungen), über einen separaten Zählpunkt ver-

fügt und mit dem Netzbetreiber im Bereich der Niederspannung ein Netznutzungsvertrag ab-

geschlossen wurde. 

Neben den Vorgaben, die ein Ladepunktbetreiber mit der Ladesäulenverordnung einhalten 

muss, erhält dieser auch Rechte. Im § 17 Abs. 1 EnWG wird festgelegt, dass ein Netzbetreiber 

einen Ladepunkt für Elektromobile zu technisch und wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen 

an sein Netz anschließen muss. 

Anhang 12-10: Gesetzliche Rahmenbedingungen –  Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)51 

Anders als im EnWG werden im EEG natürliche und juristische Personen, die Strom an den 

Letztverbraucher liefern, als Elektrizitätsversorgungsunternehmen gemäß § 3 Nr. 20 EEG ein-

geordnet. Nach § 60 Abs. 1 EEG sind diese verpflichtet, für den an Letztverbraucher geliefer-

ten Strom eine EEG-Umlage an den Übertragungsnetzbetreiber zu zahlen. Dies hat auch beim 

Verschenken des Stroms zu erfolgen. In der Regel kann aber eine Vereinbarung mit dem 

Stromlieferanten über die Meldung und Zahlung der EEG-Umlage getroffen werden. 

Zudem sollte beachtet werden, dass eine bei der Eigenversorgung (z. B. Laden von Flotten-

fahrzeugen) reduzierte oder entfallene EEG-Umlage nicht für die Stromlieferung an Dritte 

(z. B. Laden von E-Fahrzeuge von Besuchern oder Mitarbeitern) gewährt wird. Hier ist ein 

entsprechendes (mess- und eichrechtskonformes) Messkonzept zu berücksichtigen. 

Anhang 12-11: Gesetzliche Rahmenbedingungen – Strommarktgesetz52 

Ladepunkte für Elektromobile werden im Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes 

(Strommarktgesetz) energiewirtschaftsrechtlich als Letztverbraucher eingeordnet. Dadurch 

gelingt es, die Rahmenbedingungen für den Aufbau einer bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur 

zu verbessern und eine Rechts- und Investitionssicherheit zu schaffen. 

Anhang 12-12: Gesetzliche Rahmenbedingungen – Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)53 

Im MsbG werden Ladepunktbetreiber ebenfalls als Letztverbraucher und Anschlussnutzer ein-

geordnet, welche die Nutzung der Ladepunkte für die Elektrofahrzeugnutzer ermöglichen 

(nach § 2 Abs. 1 Nr. 8  MsbG). Darüber hinaus werden Fahrzeugnutzer, welche an einem 

 

50 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 84 des Gesetzes 

vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist. 

51 Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 3026) geändert worden ist. 

52 Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes (Strommarktgesetz) vom 26. Juli 2016 

53 Messstellenbetriebsgesetz vom 29. August 2016 (BGBl. I S. 2034), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 3026) geändert worden ist 
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Ladepunkt ihr Elektroauto aufladen, als selbige eingestuft. Zudem werden im MsbG die 

Grundsätze zum Einbau intelligenter Messsysteme ("Smart Meter") sowie die energiewirt-

schaftliche Kommunikation von Messwerten geregelt. Darüber hinaus ist das sektorspezifische 

Datenschutzrecht für die Energiewirtschaft inklusive der Elektromobilität enthalten. 

Anhang 12-13: Gesetzliche Rahmenbedingungen –  Preisangabenverordnung (PAngV) 54 

Wird die Lieferung von Strom abgerechnet, dann müssen die Vorgaben der Preisangabenver-

ordnung (PAngV) eingehalten werden. Diese schreibt vor, dass für die Mengeneinheit des 

Arbeitspreises bei Elektrizität 1 Kilowattstunde zu verwenden ist (§ 3 PAngV). Die aktuelle 

Rechtsprechung55 legt demnach fest, dass eine korrekte, nachvollziehbare und transparente 

Preisangabe und Abrechnung von Ladestrom, die Sinn und Zweck der verbraucherschützen-

den Preisangabenverordnung erfüllt, nur durch die Verwendung der Maßeinheit Kilowatt-

stunde (kWh) für die Abgabe des leitungsgebundenen Stroms erfolgen kann. Neben der Maß-

einheit Kilowattstunde (kWh) für die Abgabe des leitungsgebundenen Stroms kann die Ab-

rechnung zudem noch um verbrauchsunabhängige Preisbestandteile ergänzt werden (z. B. 

Einmalentgelt, Zeittarif). Abrechnungen von Stromlieferungen durch einen reinen Zeittarif oder 

pauschal je Ladevorgang sind demnach mit den Vorgaben der PAngV nicht vereinbar. Dage-

gen ist eine monatliche Flatrate, bei der vorab bekannt ist, welcher Festpreis für eine unbe-

grenzte Menge an Strom im vereinbarten Zeitraum zu bezahlen ist, in Bezug auf die PAngV 

erlaubt. 

Mit der Novelle der PAngV (tritt zum 28.05.2022 in Kraft) wird für das punktuelle Aufladen an 

öffentlichen Ladesäulen gemäß LSV die Angabe des jeweils geltenden Arbeitspreises am La-

depunkt oder in unmittelbarer Nähe erforderlich. 

Anhang 12-14: Gesetzliche Rahmenbedingungen – Mess- und Eichrecht 

Jede Ladeinfrastruktur in Deutschland (öffentlich und privat), an der abgerechnet wird, unter-

liegt dem Eichrecht, welches die korrekte Anzeige- und Abrechnungspflicht des Messergeb-

nisses regelt. Sobald an einer Ladesäule also ein verbrauchsabhängiger Tarif angeboten wird, 

hat die Erfüllung des Eichrechts und demnach die Einhaltung der Erfassung nach dem Mess- 

und Eichgesetz (MessEG)56 sowie nach der Mess- und Eichverordnung (MessEV)57 zu erfol-

gen. Einzige Ausnahme bilden Ladevorgänge, die über eine Flatrate abgerechnet werden oder 

deren Strom kostenlos abgegeben wird. Auch Backend-Systeme sind eichpflichtig, da sie als 

Zusatzeinrichtung im Sinne des MessEG gelten. Es hat demnach eine beweissichere und un-

verfälschte Übertragung der Messwerte in das Backend zu erfolgen. Insgesamt bieten eich-

rechtskonforme Ladestationen den Nutzern Zuverlässigkeit, Sicherheit und Transparenz so-

wie eine sorgenfreie Abrechnung. Das heißt, der Ladesäulennutzer weiß unter anderem, wie 

 

54 Preisangabenverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4197), die 

zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2394) geändert worden ist. 

55 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Rechtsgutachten zur Anwendbarkeit von § 3 Preisangabenver-
ordnung (PAngV) auf Ladestrom für Elektromobile sowie zur Zulässigkeit und Vereinbarkeit verschiedener am 
Markt befindlicher Tarifmodelle für Ladestrom mit den Vorgaben der PAngV. Berlin, 24. August 2018. 

56 Mess- und Eichgesetz vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2722 das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Juni 

2021 (BGBl. I S. 1663) geändert worden ist. 

57 Mess- und Eichverordnung vom 11. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2010, 2011), die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 26. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4742) geändert worden ist. 
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viele Kilowattstunden in einem konkreten Zeitraum geladen wurden, zu welchem Zeitpunkt der 

Ladevorgang gestartet und beendet wurde sowie welcher Zähler gemessen hat. 

Anhang 12-15: Gesetzliche Rahmenbedingungen –  Elektromobilitätsgesetz (EmoG) 58 

Mit dem Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge (Elekt-

romobilitätsgesetz - EmoG) hat die Kommune die Möglichkeit Elektromobilität zu fördern.  

Zu den im Gesetz bevorrechtigten elektrisch betriebenen Fahrzeugen zählen neben den 

Brennstoffzellenfahrzeugen, reine Elektrofahrzeuge sowie von außen aufladbare Hybridfahr-

zeuge (PHEV). PHEV dürfen maximal 50 Gramm Kohlenstoffdioxid pro Kilometer (gCO2/km) 

ausstoßen oder benötigen eine elektrische Mindestreichweite von 40 km.  

Nachfolgende Bevorrechtigungen können durch das Gesetz ermöglicht werden: 

 Ausnahmen von Zufahrtbeschränkungen oder Durchfahrtverboten, 

 Nutzung von für besondere Zwecke bestimmte öffentliche Straßen oder Wege oder Teile 

von diesen wie z. B. die Freigabe von Sonder-/ Busspuren, 

 bevorrechtigtes Parken auf öffentlichen Straßen oder Wegen wie beispielsweise kosten-

freies Parken in Innenstädten, Anwohnerparken und exklusive Stellplätze mit Ladeinfra-

struktur,  

 Ermächtigung der Länder zur Ermäßigung und Befreiungen von Parkgebühren für das 

Parken auf öffentlichen Straßen oder Wegen. 

Um diese in Anspruch nehmen zu können, regelt das EmoG, wie entsprechende Kraftfahr-

zeuge zu kennzeichnen sind. 

Kennzeichnung 
Nummernschild: 

(Bildquelle: BMVI) 
 

Plakette für im Ausland 
zugelassene Fahrzeuge: 

(Bildquelle: Daubner Verkehrsrecht)  

Anhang 12-16: Gesetzliche Rahmenbedingungen – Carsharinggesetz (CsgG) 59 

Um klima- und umweltschädliche Auswirkungen des motorisierten Individualverkehrs zu ver-

ringern, trat am 01. September 2017 das Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing (Car-

sharinggesetz - CsgG) in Kraft. Darin werden Voraussetzungen geschaffen, um die Verwen-

dung von Carsharing-Fahrzeugen im Rahmen stationsunabhängiger oder stationsbasierter 

Angebotsmodelle zu fördern. Neben der Begriffserklärung „Carsharing“ schafft das Gesetz die 

Grundlage für eine Kennzeichnung der Fahrzeuge. Zudem ermöglicht es neben Privilegien wie 

der Ermäßigung bzw. Befreiung von Parkgebühren auch das Parken auf öffentlichen Straßen 

und Wegen, bietet demnach also die Möglichkeit, Stellplätze an ausgewählten Standorten in 

den öffentlichen Verkehrsraum zu verlagern. 

 

58 Elektromobilitätsgesetz vom 5. Juni 2015 (BGBl. I S. 898), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. 

Juli 2021 (BGBl. I S. 3091) geändert worden ist 

59 Carsharinggesetz vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2230), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. Juli 
2021 (BGBl. I S. 3091) geändert worden ist 
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Anhang 12-17: Gesetzliche Rahmenbedingungen –  Verordnung über den Geräuschpegel 

von Kraftfahrzeugen60 

Die EU-Verordnung Nr. 540/2014 vom 16. April 2014 besagt, dass ab dem 1. Juli 2019 in der 

Europäischen Union alle neuen Typen von Hybridelektro- und reinen Elektrofahrzeugen mit 

einem akustischen Fahrzeug-Warnsystem (Acoustic Vehicle Alerting System — AVAS) aus-

gestattet sein müssen. 

Diese müssen sowohl zwischen dem Anfahren und einer Geschwindigkeit von etwa 20 km/h 

als auch beim Rückwärtsfahren automatisch ein Geräusch (Schallzeichen) erzeugen. 

Verfügt das Fahrzeug über einen automatischen Warnton beim Rückwärtsfahren, dann muss 

das AVAS in diesem Fall kein zusätzliches Geräusch erzeugen. Ist dagegen bei einem Hybri-

delektrofahrzeug der Verbrennungsmotor in Betrieb, dann darf durch das AVAS kein zusätzli-

ches Geräusch erzeugt werden. 

Seit 1. Juli 2021 gilt der Einbau eines AVAS für alle neuen Hybridelektro- und reinen Elektro-

fahrzeuge.  

Anhang 12-18: Gesetzliche Rahmenbedingungen –  Wohnungseigentumsmodernisierungs-

gesetz (WEMoG)61 

Gemäß Wohnungseigentumsgesetzes (WEG)62 haben einzelne Wohnungseigentümer einen 

Anspruch darauf, dass der Einbau einer Lademöglichkeit für elektrisch betriebener Fahrzeuge 

(Elektroautos, Plug-in-Hybride, aber auch E-Bikes) gestattet wird, sofern es sich um eine an-

gemessene bauliche Veränderung handelt. Diese Maßnahme bedarf künftig nicht mehr der 

Zustimmung aller Wohnungseigentümer, sondern es genügt eine einfache Mehrheit. Die Kos-

ten muss der begünstigte Eigentümer tragen. Zudem wird auch Mietern künftig der Einbau von 

Ladeinfrastruktur in Mietwohnungen erleichtert. Vermieter müssen die Installation einer 

Elektro-Ladestation auf Kosten des Mieters dulden, sofern die bauliche Veränderung unter 

Würdigung der Interessen des Mieters zugemutet werden kann (§ 554 BGB). 

Anhang 12-19: Gesetzliche Rahmenbedingungen –  Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-

Gesetz (GEIG)63 

Das GEIG schreibt vor, dass bei der Errichtung von Wohngebäuden mit über fünf Stellplätzen 

sowie bei größerer Renovierung64 bestehender Gebäude mit mehr als zehn Stellplätzen jeder 

Stellplatz mit geeigneter Leitungsinfrastruktur (Leerrohre) für eine spätere Installation von La-

destationen ausgestattet sein muss.  

Bei der Errichtung von Nichtwohngebäuden mit über sechs Stellplätzen gilt dies für jeden drit-

ten Stellplatz und bei größerer Renovierung von Nichtwohngebäuden mit mehr als zehn 

 

60 Amtsblatt der Europäischen Union: Verordnung (EU) Nr. 540/2014 des europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. April 2014 über den Geräuschpegel von Kraftfahrzeugen und von Austauschschalldämpferanlagen 
sowie zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 70/157/EWG. 

61 Gesetz zur Förderung der Elektromobilität und zur Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes und zur 
Änderung von kosten- und grundbuchrechtlichen Vorschriften (Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz – 
WEMoG) vom 16. Oktober 2020 

62 Wohnungseigentumsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Januar 2021 

63 Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 354). 

64 Renovierung eines Gebäudes, bei der mehr als 25 Prozent der Oberfläche der Gebäudehülle einer Renovie-
rung unterzogen werden 
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Stellplätzen für jeden fünften Stellplatz. Zudem muss dann mindestens ein Ladepunkt instal-

liert und für Nutzern verfügbar gemacht werden (beispielsweise um das Fahrzeug während 

der Arbeit aufzuladen). Ab dem Jahr 2025 muss auch bei Nichtwohngebäude im Bestand mit 

mehr als 20 Stellplätzen mindestens ein Ladepunkt errichtet sein. 

Die genannte Anzahl an Stellplätzen muss entweder innerhalb des Gebäudes liegen oder an 

das Gebäude angrenzen. Übersteigt lediglich die Summe der innenliegenden und angrenzen-

den Stellplätze die festgeschriebene Untergrenze, dann besteht keine Ausstattungspflicht. 

Dabei gibt es noch weitere Ausnahmen. Das Gesetz gilt beispielweise nicht, wenn die Kosten 

für die Lade- und Leitungsinfrastruktur in Bestandsgebäuden 7 % der Gesamtkosten einer 

größeren Renovierung des Gebäudes überschreiten oder auch bei Nichtwohngebäuden, die 

sich im Eigentum von kleinen und mittelständischen Unternehmen befinden und überwiegend 

von diesen selbst genutzt werden. 

Enthalten ist zudem eine Quartierslösung, durch die Bauherren und Eigentümer, deren Ge-

bäude in räumlichem Zusammenhang stehen, die erforderliche Gesamtzahl der Ladepunkte 

„bündeln“ können. Dadurch ist es möglich, die geförderte Ladepunkteanzahl auch gemeinsam 

an einem Standort zu errichten, anstatt über alle Standorte verteilt jeweils einen.  

Anhang 12-20: Gesetzliche Rahmenbedingungen –  Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)  

Mit der am 31.12.2014 in Kraft getretenen Ausnahme-Verordnung für Elektrofahrzeuge des 

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) ist es möglich, dass 

elektrisch betriebene Kleintransporter bis zu 4,25 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht mit ei-

nem Pkw-Führerschein gefahren werden dürfen.65 

Anhang 12-21: Gesetzliche Rahmenbedingungen –  Schnellladegesetz (SchnellLG)66  

Das Schnellladegesetz schafft die Grundlage für die geplante Ausschreibung zum Aufbau ei-

nes deutschlandweiten öffentlichen Schnellladenetzes mit 1.000 Standorten durch den Bund. 

Dieses „Deutschlandnetz“ soll bedarfsgerechte, flächendeckende, verlässliche und nutzungs-

freundliche Ladeinfrastruktur insbesondere für den Fern- und Mittelstreckenverkehr in 

Deutschland sicherstellen. 

Anhang 12-22: Gesetzliche Rahmenbedingungen –  Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Ge-

setz67 

Das Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge vom 9. Juni 2021 setzt die 

Clean Vehicles Directive (CVD) in nationales Recht um. Das Gesetzt gibt bei der öffentlichen 

Auftragsvergabe erstmals verbindliche Mindestziele für emissionsarme und -freie („saubere“) 

Pkw sowie leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse für die Beschaffung bis Ende 2025 (1. Zeit-

raum: 02.8.2021 bis 31.12.2025) beziehungsweise bis Ende 2030 (2. Zeitraum: 01.01.2026 

bis 31.12.2030) vor.  

 

65 Fahrerlaubnis-Verordnung vom 13. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1980), die zuletzt durch Artikel 12 des Geset-
zes vom 12. Juli 2021 (BGBl. I S. 3091) geändert worden ist. 

66 Schnellladegesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2141) 

67 Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1691) 
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Die in Tabelle 12-5 gelisteten Vorgaben gelten für Deutschland bei öffentlicher Auftrags-

vergabe mit Auftragsbekanntmachung bzw. Aufforderung zur Angebotsabgabe seit dem 2. Au-

gust 2021. 

Tabelle 12-5: Übersicht zu Mindest-Beschaffungsquoten der Clean Vehicles Directive  

(Quelle: BMDV) 

Fahrzeugklasse 
Beschaffungsquoten 

02.8.2021 bis 31.12.2025 
Beschaffungsquoten 

01.01.2026 bis 31.12.2030 

„saubere“ Pkw und leichte 
Nutzfahrzeuge 
(M1, M2 und N1) * 

38,5 % 

„saubere“ Lkw 
(N2 und N3) ** 

10 % 15 % 

„saubere“ Busse 
(M3) ** 

45 % *** 65 % *** 

*  Als „sauber“ gilt das Fahrzeug (M1, M2, N1), wenn es ab 02.08.2021 einen CO2-Grenzwert von 50 gCO2/km 

sowie 80 % Luftschadstoffe einhält. Ab 01.01.2026 gilt ein CO2-Grenzwert von 0 gCO2/km. 

**  Saubere schwere Nutzfahrzeuge (N2, N3, M3) werden über die Verwendung alternativer Kraftstoffe (z. B. 

Strom, Wasserstoff, Erdgas) im Einklang mit der Richtlinie 2014/94/EU definiert. 

*** davon mindestens die Hälfte emissionsfrei, d. h. weniger als 1 gCO2/km ausstoßen (z. B. Elektro- bzw. Brenn-

stoffzellenfahrzeuge) 

Die Mindest-Beschaffungsquoten an der Gesamtzahl der beschafften Fahrzeuge (Kauf, Lea-

sing oder Anmietung) gelten über den jeweiligen Referenzzeitraum und müssen innerhalb je-

des Bundeslandes eingehalten werden. Dabei haben die Länder die Möglichkeit, untereinan-

der einen Ausgleich zu erzielen. Zudem sind gewisse Anwendungsbereich in § 4 vom Gesetz 

ausgenommen. Werden für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2031 keine neuen Mindestziele 

festgelegt, gelten die Quoten des 2. Referenzzeitraumes fort.  

Anhang 12-23: Gesetzliche Rahmenbedingungen –  Solardachpflicht 

In Baden-Württemberg gilt ab dem Jahr 2022 für neue Nicht-Wohngebäuden und neuen Park-

plätzen ab 35 Stellplätzen eine Photovoltaik-Pflicht. Ab 1. Mai 2022 soll diese auch für den 

Neubau von Wohngebäuden gelten. Erweitert wird die Pflicht ab dem Jahr 2023 auch auf 

Dachsanierungen im Gebäudebestand. 

Anhang 12-24: Gesetzliche Rahmenbedingungen –  Kennzeichnungspflicht 

Gemäß § 13 Abs. 6 der 10. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)68 hat wer ge-

werbsmäßig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen einen Ladepunkt betreibt, die-

sen durch das Anbringen eines deutlich sichtbaren Hinweises auf die Verträglichkeit der am 

Ladepunkt bereitgestellten elektrischen Verbindung nach den Anforderungen der 

DIN EN 17186 zu kennzeichnen.  

 

68 Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen vom 8. 
Dezember 2010 (BGBl. I S. 1849), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Dezember 2019 (BGBl. I S. 
2739) geändert worden ist – 10. BImSchV 
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Anhang 12-25: Gesetzliche Rahmenbedingungen –  THG-Quotenhandel im Verkehrssektor 

Inverkehrbringer von Otto- und Dieselkraftstoffen (Mineralölkonzerne) sind verpflichtet, durch 

Inverkehrbringung von emissionsarmen Kraftstoffen die Treibhausgasemissionen zu senken. 

Diese Verpflichtung kann auch auf Dritte übertragen werden (Quotenhandelsvertrag). Nach 

der 38. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)69 kann Strom, der im Bereich der 

Elektromobilität eingesetzt worden ist, auf die Treibhausgas-Quote angerechnet werden. Seit 

2022 wird dabei Ladestrom 3-fach angerechnet. 

CO2-Fußabdruck 

Anhang 12-26: CO2-Fußabdruck – Elektro- und Verbrennerfahrzeugen im Vergleich 

Häufig wird kritisiert, dass die Umweltbilanz von Elektrofahrzeugen im Vergleich zum konven-

tionellen Verbrenner deutlich zu positiv dargestellt wird. Dies ist im Grunde auch richtig, da in 

der Regel keine Emissionen aus dem Betrieb eingerechnet werden (Nullemissionsfahrzeug). 

Selbst eine vollständige Versorgung aus Erneuerbaren Energien hätte aber zumindest geringe 

Emissionen von zum Beispiel ca. 10 g/kWh bei Windenergie an Land (Gemis 5.0) zur Folge, 

die vor allem aus der Produktion, dem Aufbau, dem Betrieb und der Entsorgung der Anlagen 

resultieren. Für einen allgemeinen Vergleich müssten nach Sicht der Autoren die Emissionen 

des deutschen Strommixes eingerechnet werden. Diese sind für 2019 mit 425 g/kWh angege-

ben (siehe Tabelle 4-1, Seite 28). Ein weiterer Punkt sind die energetischen Mehraufwendun-

gen für die Batterie im Elektrofahrzeug. Damit steigen auch die Emissionsanteile, die der Fahr-

zeugherstellung zuzurechnen sind. Die hier gemachten Ausführungen orientieren sich dabei 

ausschließlich an den Treibhausgasemissionen. Für eine umfassende Ressourcenanalyse 

müssten noch weitere Aspekte wie zum Beispiel der Bedarf an seltenen Erden oder auch das 

Recycling der elektrischen Komponenten berücksichtigt werden. Damit wären dann aber auch 

umfangreiche und teils komplexe Erklärungen zu Annahmen und Verknüpfungen der einzel-

nen Faktoren erforderlich. Als Kompromiss zwischen einer umfassenden Stoffstromanalyse 

und dem einfachen Ignorieren unbestreitbarer Effekte wurde hier ein pragmatischer und auf 

Praxiswerte bezogener Ansatz gewählt. Auf die Vorgehensweise und die Ergebnisse wird im 

Folgenden näher eingegangen. 

Die wesentlichen Emissionsanteile bei Fahrzeugen resultieren aus Herstellung und Entsor-

gung sowie dem Verbrauch der für den Betrieb notwendigen Treibstoffe. Für einen direkten 

Vergleich wurden zunächst Fahrzeuge gesucht, deren Größe, und Konzept vergleichbar ist. 

Die Wahl fiel dabei auf den Golf und den ID.3 aus dem VW-Konzern.  

Angaben zu den Emissionen, die aus der Herstellung und der Entsorgung herrühren, sind in 

einer Online-Veröffentlichung von Agora Verkehrswende70 zu finden, die sich auf Daten des 

Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu) stützt. Bei den Elektrofahrzeugen 

hat die Batterieherstellung einen erheblichen Einfluss auf die bei der Produktion anfallenden 

Emissionen. Dabei spielen die Zellchemie, die Größe der Batterie, die Bauform sowie der 

Emissionsmix der bei der Herstellung eingesetzten Energie die wesentlichen Rollen. In der 

genannten Veröffentlichung wird die breite Spanne der daraus resultierenden Emissionen je 

 

69 "Verordnung zur Festlegung weiterer Bestimmungen zur Treibhausgasminderung bei Kraftstoffen vom 8. De-
zember 2017 (BGBl. I S. 3892), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. November 2021 (BGBl. I S. 4932) 
geändert worden ist". 

70 Agora Verkehrswende, „Klimabilanz von Elektroautos Einflussfaktoren und Verbesserungspotenzial“, April 
2019. [Online] https://www.agora-verkehrswende.de/veroeffentlichungen/klimabilanz-von-elektroautos/ (abgerufen 
am 18.01.2022) 

https://www.agora-verkehrswende.de/veroeffentlichungen/klimabilanz-von-elektroautos/
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Kilowattstunde Speicherkapazität aufgezeigt. Die im Folgenden dargestellten Angaben bezie-

hen sich dabei auf den angegebenen Mittelwert von 145 kg / kWh. Optimistische Einschätzun-

gen gehen davon aus, dass sich dieser Wert mit den möglichen Skalierungseffekten, „saube-

rer“ Herstellungsenergie und einer entsprechend angepassten Zellchemie kurzfristig auf 

60 kg / kWh absenken lässt. 

Als Grundlage für die im Betrieb zu erwarteten Verbrauchswerte wurden nicht die syntheti-

schen Verbrauchs- und Emissionswerte aus den Verkaufsprospekten herangezogen. Viel-

mehr wurden die von Anwendern bei www.spritmonitor.de eingetragenen realen Verbrauchs-

werte als Basis gewählt. Bei der Webseite handelt es sich im Grunde um ein elektronisches 

Tankbuch, das von sehr vielen Anwendern genutzt wird. Ausgewertet wurden bei Benzin- und 

Dieselfahrzeugen nur Eintragungen zu Fahrzeugen aus den Baujahren 2016 bis 2021. Hierzu 

standen Eintragungen von 3.014 bzw. 1.525 Anwendern zur Verfügung. Beim VW ID.3 sind 

natürlich deutlich weniger Eintragungen verfügbar. Aber auch mit bislang nur 92 Anwendern 

sollte sich ein plausibler Mittelwert einstellen. 

Die aus diesen Auswertungen resultierenden Werte zu den Herstellungs- und Ver-

brauchsemissionen sind in Tabelle 12-6 zusammengestellt. Darüber hinaus wurden die in Ta-

belle 4-1 (Seite 28) angegeben Emissionsfaktoren für die Berechnung herangezogenen. Vor 

diesem Hintergrund ist klar, dass sich mit der zunehmenden Zahl an gefahrenen Kilometern 

eine lineare Steigerung der Gesamtemissionen ergibt. Es entsteht also jeweils eine Gerade, 

deren Y-Achsen-Offset den Herstellungsemissionen entspricht. Die Entwicklung ist an der gra-

fischen Darstellung der Abbildung 12-1 (Seite 157) abzulesen.  

Tabelle 12-6: Emissionen aus Herstellung und Betrieb eines VW-Golf mit unterschiedlichen Antriebs-

arten 

 
Emissionen  
Herstellung 

Verbrauch 
auf hundert km 

Emissionen 
Betrieb 

Benzin 7,4 t 7,3 l 197 g/km 

Diesel 7,6 t 5,8 l 175 g/km 

Elektro (60 kWh) 17,4 t 19 kWh 81 g/km 

 

Abbildung 12-1: Entwicklung der Emissionen aus Herstellung und Betrieb für VW Golf und VW ID.3 mit 

einer Batteriekapazität von 60 KWh 
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Da die aus dem Betrieb mit dem deutschen Strommix herrührenden Emissionen beim VW ID.3 

(grüne Kurve in Abbildung 12-1) deutlich niedriger sind als bei den konventionellen Verbren-

nern, weist diese Kurve eine merklich niedrigere Steigung auf. Wird stattdessen ein Betrieb 

mit PV-Strom mit einer Emission von 40 g / kWh unterstellt, geht die Steigung so weit zurück, 

dass die Kurve fast beim Herstellungsoffset verbleibt (gelbe Kurve in Abbildung 12-1). Zusam-

men mit dem hohen Offset aus der Herstellung führt das zu einem Schnittpunkt mit den Emis-

sionskurven der Verbrenner. In diesem Punkt sind die Emissionen aus Herstellung und Betrieb 

jeweils gleich. Beim Benziner ist dies nach ca. 85.000 gefahrenen Kilometern der Fall. Beim 

Diesel sind es ungefähr 105.000 km. Beim Betrieb des E-Fahrzeuges mit Strom aus erneuer-

barer Erzeugung liegen die Schnittpunkte um die 50.000 (mit Benzin-Fahrzeug) bzw. 

60.000 km (mit Diesel-Fahrzeug). Nehmen die Kilometerleistungen zu, dann schneiden die 

Verbrenner, hinsichtlich der Treibhausgasemissionen, im Vergleich zum E-Fahrzeug dann im-

mer schlechter ab. 

In Abbildung 12-2 sind die Gesamtemissionen der verschiedenen Antriebsarten für eine Lauf-

leistung von 85.000 km sowie 180.000 km dargestellt. Letzteres entspricht in etwa der durch-

schnittlichen Gesamtlaufleistung von Fahrzeugen dieser Klasse. Wie aus den Schnittpunkten 

der Geraden in Abbildung 12-1 abzulesen ist, sind die Emissionen des Golfs mit Benzinmotor 

mit den Emissionen des mit deutschem Strommix betriebenen ID.3 bei einer Laufleistung von 

85.000 km etwa gleich hoch, wobei sich allerdings die Anteile aus Herstellung (dunkelgrauer 

Anteil) und Betrieb (hellgrauer Anteil) deutlich unterscheiden. Am Ende der Lebenszeit hat 

dann das Elektroauto, mit in Summe 31,9 t, einen Vorsprung von 11 t auf den Benziner, der 

auf eine Summenemission von 42,9 t kommt. Bei Betrieb mit erneuerbarem Strom beträgt die 

Differenz 24,2 t. Damit ist klar, dass das Elektrofahrzeug auch beim Einsatz von konventionel-

lem Strom spätestens ab einer Laufleistung von ca. 100.000 km aus Emissionssicht Vorteile 

hat, die mit steigender Laufleistung weiter zunehmen. Schlüsselfaktoren sind dabei zum einen 

die Emissionen bei der Herstellung des zum Antrieb eingesetzten Stroms, sowie die Größe 

der Batterie, die den „Emissionsrucksack“ bei der Herstellung und Entsorgung des Fahrzeugs 

wesentlich beeinflusst. 

 

Abbildung 12-2: Gesamtemissionen für Fahrzeuge vom Typ Golf mit unterschiedlichen Antrieben sowie 

ID.3 bei verschiedenen Laufleistungen 
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Beteiligungsprozesse 

Anhang 12-27: Beteiligungsprozesse – Fragestellungen und Hinweise der Bürger*innen-Um-

frage 

 

Abbildung 12-3: Fragestellungen Bürger*innen-Umfrage Stadt Marbach am Neckar (Seite 1) 
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Abbildung 12-4: Fragestellungen Bürger*innen-Umfrage Stadt Marbach am Neckar (Seite 2) 
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Abbildung 12-5: Fragestellungen Bürger*innen-Umfrage Stadt Marbach am Neckar (Seite 3) 
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Anhang 12-28: Beteiligungsprozesse – Fragestellungen der Schulcampus-Umfrage 

Tabelle 12-7: Fragestellungen Schulcampus-Umfrage 

1. Mit welchem Fortbewegungsmittel gelangen Sie hauptsächlich zum Schulcampus? 

 zu Fuß 
 Fahrrad 
 Öffentlicher Personennahverkehr 
 Auto 
 Sonstiges (bitte eintragen): ________________________________ 

2. Handelt es sich dabei um ein Elektrofahrrad? 
 ja 
 nein 

3. Angenommen am Schulcampus gäbe es die Möglichkeit Ihr Elektrofahrrad aufzuladen, würden 
Sie die Lademöglichkeit nutzen? 
 ja 
 nein 
 weiß nicht 

4. Bitte wählen Sie die Antriebsart Ihres Pkw aus: 
 rein elektrisch 
 Plug-in-Hybrid 
 Brennstoffzelle 
 Diesel 
 Benzin 
 Gas 
 Sonstiges 

5. Planen Sie in naher Zukunft die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs? 
 ja, in den nächsten 1 bis 2 Jahren 
 ja, in den nächsten 3 bis 5 Jahren 
 ja, in den nächsten 10 Jahren 
 nein, ich plane keine Anschaffung 

6. Aus welchen Gründen kommt für Sie die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs nicht in Frage? 
(Mehrfachantworten möglich) 
 gerade neues Auto gekauft / Fahrzeuganschaffung liegt nicht weit zurück 
 mangelnde Ladeinfrastruktur (auch am Schulcampus) 
 Elektrofahrzeuge sind noch zu teuer 
 Reichweite der Elektrofahrzeuge ist noch zu gering 
 Sonstiges (bitte eintragen): ________________________________ 

7. Welche elektrische Reichweite hat Ihr Fahrzeug? 
 bis 50 km 
 50 bis 100 km 
 100 bis 200 km 
 200 bis 300 km 
 300 bis 400 km 
 über 400 km 

8. Angenommen am Schulcampus gäbe es die Möglichkeit Ihr Elektrofahrzeug aufzuladen, wür-
den Sie die Ladeinfrastruktur nutzen? 
 ja 
 nein 
 weiß nicht 

9. Hätten Sie die Möglichkeit zuhause eine private Lademöglichkeit zu errichten oder besitzen 
Sie bereits eine private Lademöglichkeit? 
 ja 
 nein 
 weiß nicht
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10. Welche Strecke legen Sie zur Arbeit zurück? (einfache Strecke) 
 bis 5 km 
 5 bis 10 km 
 10 bis 20 km 
 20 bis 30 km 
 30 bis 40 km 
 40 bis 50 km 
 über 50 km 
 keine Angabe 

11. Gibt es Ihrer Meinung nach genügend Fahrradstellplätze am Schulcampus? 
 ja 
 nein 
 weiß nicht 

12. Gibt es Ihrer Meinung nach genügend Pkw-Stellplätze am Schulcampus? 
 ja 
 nein 
 weiß nicht 

13. Welche Wünsche haben Sie an ein zukünftiges Mobilitätsangebot am Schulcampus? 

Anhang 12-29: Beteiligungsprozesse – Hinweise zu den Auswertungen 

Hinweis zur Auswertung 

Die Anzahl der von den Teilnehmenden ausgewählten Antworten wird mit (n = Anzahl) ange-

geben. Dabei werden die Ergebnisse in den Grafiken immer prozentual dargestellt. Dieses in 

Prozent angegebene Ergebnis bezieht sich, egal ob eine Antwort oder mehrere Antworten 

ausgewählt wurden, auf die Summe der Teilnehmer*innen, die diese Frage beantwortet haben 

(Teilnehmerrückmeldungen). Ausgenommen ist lediglich der Kreuzvergleich. Wird bei den ge-

gebenen Antworten beispielweise zusätzlich nach Stadtteilen unterschieden, dann wird als 

Bezugswert die Anzahl der Antworten je Stadtteil herangezogen.  

Da es Fragen gibt, bei denen Mehrfachantworten möglich waren, kann es vorkommen, dass 

die Gesamtanzahl der gegebenen Antworten die Gesamtanzahl der Teilnehmerrückmeldun-

gen übersteigt.   

Unterschiede bei der Anzahl der Teilnehmerrückmeldungen sind darauf zurückzuführen, dass 

teilweise einzelne Fragen von den Teilnehmer*innen übersprungen oder je nach Auswahl der 

vorgegebenen Antwortmöglichkeiten unterschiedliche Folgefragen gestellt wurden.  

Anhang 12-30: Beteiligungsprozesse – Auswertung Bürger*innen-Umfrage 

Allgemeine Ergebnisse 

Insgesamt haben sich 1.305 Teilnehmer*in-

nen an der Umfrage beteiligt. Wie Abbildung 

12-6 verdeutlicht, fand die Teilnahme an der 

Umfrage überwiegende online statt. Dabei 

zeigt Abbildung 12-7, dass Bürger*innen der 

Altersklasse ab 65 Jahren vermehrt die 

Möglichkeit genutzt haben, den Fragebogen 

per Post zu übersenden. Der größte Teil-

nehmerkreis gehörte zur Altersgruppe der 

50- bis 64-Jährigen (n = 468), gefolgt von 

den 35- bis 49-Jährigen. 

 

Abbildung 12-6: Form der Teilnahme
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Abbildung 12-7: Auswertung der Angaben zur zugehörigen Altersgruppe nach Teilnahmeform 

Fast dreiviertel der Teilnehmer*innen wohnen in der Kernstadt, gut 15 % im Stadtteil Rielings-

hausen und etwas mehr als 9 % im Stadtteil Hörnle (siehe Abbildung 12-8). 

 

Abbildung 12-8: Auswertung der Angaben zum zugehörigen Stadtteil 

Im Rahmen der Umfrage wurde die Nutzungshäufigkeit der Fortbewegungsmittel Auto, ÖPNV, 

Fahrrad und zu Fuß abgefragt. Die entsprechenden Antworten aus Abbildung 12-9 zeigen, 

dass öffentliche Verkehrsmittel kaum genutzt werden. Etwa 59 % nehmen das ÖPNV-Angebot 

nur selten und fast ein Sechstel gar nicht wahr. Teilweise wurde hier allerdings erwähnt, dass 

Corona die Nutzungshäufigkeit beeinflusst hat. Dagegen geben mehr als 85 % der Teilneh-

menden an, das Auto „täglich“ bzw. „mehrmals die Woche“ zu nutzen. Bei der Fahrradnutzung 

sind dies nur knapp 30%. Am häufigsten werden täglich Strecken zu Fuß zurückgelegt.  

 

Abbildung 12-9:  Auswertung der Angaben zur Nutzungshäufigkeit vorgegebener Verkehrsmittel 

Wie Abbildung 12-10 verdeutlicht, verfügen fast 96 % der Befragten über mindestens einen 

Personenkraftwagen (Pkw) im Haushalt. Im Schnitt verfügen die Haushalte der teilnehmenden 

Personen über mindestens 1,55 Personenkraftwagen (bei einer Annahme von drei Pkw bei 

der Angabe von „mehr als zwei Pkw“ im Haushalt). 
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Abbildung 12-10:  Auswertung der Angaben zur Anzahl der Personenkraftwagen im eigenen Haushalt 

Die Teilnehmer*innen wurden auch danach befragt, wie ihre aktuelle Wohnsituation aussieht. 

Hierbei gibt ein Großteil (47,26 %) an, als Eigentümer in einem Einfamilienhaus zu leben. Im 

Vergleich dazu geben weniger als 5 % an, zur Miete in einem Einfamilienhaus zu wohnen, 

während das Verhältnis von „zur Miete“ und „als Eigentümer“ in einer Wohnung lebender deut-

lich ausgeglichener ausfällt (siehe Abbildung 12-11). 

 

Abbildung 12-11:  Auswertung der Angaben über die aktuelle Wohnsituation 

Ladeinfrastruktur und Elektromobilität 

Um prinzipiell abzuschätzen, wie viele Bürger*innen theoretisch auf einem eigenen Pkw-Stell-

platz eine Lademöglichkeit errichten könnten, wurde zunächst abgefragt, ob sie über einen 

persönlichen Pkw-Stellplatz verfügen. Dies beantworten rund 86 % mit „ja“, während lediglich 

rund 13 % angeben, nicht über einen persönlichen Stellplatz zu verfügen. 

Dabei zeigen sich allerdings örtliche Unterschiede (siehe Abbildung 12-12). So verfügen fast 

ein Drittel der Teilnehmenden aus dem Stadtteil Hörnle über keinen persönlichen Pkw-Stell-

platz, während in Rielingshausen lediglich 6,1 % keinen persönlichen Pkw-Stellplatz haben. 

 

Abbildung 12-12: Auswertung der Angaben über die Verfügbarkeit eines persönlichen Pkw-Stellplatzes 

Trotz des Faktes, dass die überwiegende Mehrheit über einen persönlichen Stellplatz verfügt, 

haben lediglich 49 % die Möglichkeit eine private Ladestation zu errichten beziehungsweise 

4,10%

45,94%
40,39%

9,57%

keinen Pkw (n = 54)

einen Pkw (n = 605)

zwei Pkw (n = 532)

mehr als zwei Pkw (n = 126)

23,28%

4,39%

23,44%

47,26%

1,62%

Ich wohne zur
Miete in einer

Wohnung.
(n = 302)

Ich wohne zur
Miete in einem

Einfamilienhaus.
(n = 57)

Ich wohne als
Eigentümer in

einer Wohnung.
(n = 304)

Ich wohne als
Eigentümer in

einem
Einfamilienhaus.

(n = 613)

keine Angabe
(n = 21)

87,1%

12,5%
0,4%

68,1%

31,9%

0,0%

93,4%

6,1% 0,5%

ja nein keine Angabe
Kernstadt (n = 964) Hörnle (n = 119) Rielingshausen (n = 197)



 

 

 166  21.03.2022 – Elektromobilitätskonzept Marbach a. N. – Anhang 

besitzen bereits eine eigene Lademöglichkeit. Über 17 % wissen nicht, ob dies möglich wäre, 

während ein Drittel diese Möglichkeit ausschließt (siehe Abbildung 12-13). 

 

Abbildung 12-13: Auswertung der Angaben über die Möglichkeit, zu Hause eine private Lademöglichkeit 

zu errichten bzw. ob bereits eine private Lademöglichkeit verfügbar ist 

Eine bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur ist für viele Pkw-Besitzer ein maßgebendes Kriterium, 

bei der Überlegung sich ein Elektroauto zuzulegen. Falls die Möglichkeit nicht besteht eine 

eigene Lademöglichkeit zu errichten, sind E-Auto-Fahrer beispielsweise auf eine private La-

destation beim Arbeitgeber oder auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. In der Umfrage 

geben jedoch knapp 60 % der Befragten an, dass es für sie nicht möglich ist, bei Ihrem Arbeit-

geber ein Elektrofahrzeug aufzuladen (siehe Abbildung 12-14).  

 

Abbildung 12-14: Auswertung der Angaben über die Möglichkeit, ihr Elektroauto beim Arbeitgeber aufzu-

laden 

Um das Konzept der Elektromobilität optimal umsetzen zu können, ist eine bedarfsgerechte 

Ladeinfrastruktur erforderlich. Dies ist wesentlich für ein optimales Verhältnis von Auslastung 

und Verfügbarkeit. Abbildung 12-15 verdeutlicht, dass knapp 70 % der Befragten eine öffent-

liche Ladesäule in der Nähe zu ihrem Wohnort für wichtig erachten. Obwohl ein Großteil der 

Befragten, wie Abbildung 12-14 zeigt, nicht die Möglichkeit hat, sein Elektroauto beim Arbeit-

geber zu laden, legen 48,59 % Wert darauf. 

 

Abbildung 12-15: Auswertung der Angaben in der Nähe zu welchen Orten eine öffentliche Ladesäule für 

Elektrofahrzeuge für die Teilnehmenden wichtig (Mehrfachantworten möglich, max. drei 

Antworten erbeten) 
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Auch eine Lademöglichkeit in der Nähe zu einem Supermarkt ist für fast 50 % der Teilneh-

mer*innen wichtig. Ladeinfrastruktur auf öffentlichen Parkplätzen im Allgemeinen wird haupt-

sächlich „unter „Sonstiges“ benannt. 

Für 84 % der Befragten spielt die Verfügbarkeit der Ladesäulen eine wichtige Rolle. Im Zu-

sammenhang dazu haben einige Teilnehmer*innen bei der Option „Sonstiges“ angegeben, 

sich eine Reservierungsmöglichkeit zu wünschen sowie Sanktionierung von Verkehrsteilneh-

mern zu bevorzugen, die Lademöglichkeiten blockieren. Wie in Abbildung 12-16 zu sehen ist, 

spielt für 71,16 % auch die Ladeleistung der Säulen eine wichtige Rolle. Einen günstigen La-

detarif wünschten sich etwa 59 % der Umfrageteilnehmer*innen. Einfachheit und eine einheit-

liche Zahlweise wurden am häufigsten unter „Sonstiges“ genannt. 

 

Abbildung 12-16: Auswertung der Angaben darüber, was den Befragten bei einer öffentlichen Lademög-

lichkeit besonders wichtig ist (Mehrfachantworten möglich, max. drei Antworten erbeten) 

Die Teilnehmer*innen wurden zudem gefragt, welches Interesse an Elektrofahrzeugen be-

steht. Bei der Auswertung wird deutlich, dass ein großer Anteil der Teilnehmer*innen Interesse 

an Elektrofahrzeugen zeigt und sich über diese auch bereits informiert hat. Darüber hinaus ist 

jeder Zehnte schon im Besitz eines Elektroautos, während etwa 13 % eine Anschaffung pla-

nen. Knapp jeder Vierte hat kein Interesse an Elektrofahrzeugen (siehe Abbildung 12-17). 

 

Abbildung 12-17:  Auswertung der Angaben über das Interesse an Elektrofahrzeugen 

84,00%
59,22%

45,09%
71,16%

15,52% 6,66%

Verfügbarkeit
(n = 1034)

günstiger
Ladetarif
(n = 729)

keine
Parkgebühren

(n = 555)

Ladeleistung
(schnelles

Laden)
(n = 876)

Möglichkeit zum
Zeitvertreib in

der Nähe
(n = 191)

Sonstiges
(n = 82)

6,49%

17,99%

22,78%

25,17%

13,28%

10,35%

3,94%

Elektrofahrzeuge interessieren mich überhaupt nicht.
(n = 84)

Ich habe mich über Elektrofahrzeuge informiert, bin
aber nicht interessiert. (n = 233)

Elektrofahrzeuge interessieren mich, aber ich habe
mich dazu noch nicht näher informiert.

(n = 295)

Elektrofahrzeuge interessieren mich und ich habe
mich darüber auch schon informiert.

(n = 326)

Elektrofahrzeuge interessieren mich und ich plane
auch die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs.

(n = 172)

Ich besitze ein Elektrofahrzeug.
(n = 134)

Keine der genannten Aussagen. (n = 51)



 

 

 168  21.03.2022 – Elektromobilitätskonzept Marbach a. N. – Anhang 

Carsharing – bisherige Nutzung und Interesse 

Im Folgenden wird die bisherige Nutzung des bereits vorhandenen Carsharing-Angebots so-

wie das prinzipielle Interesse an Carsharing ausgewertet.  

Wie Abbildung 12-18 zeigt, haben weniger als 3 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer laut 

eigenen Angaben das Carsharing-Angebot in Marbach a. N. bereits genutzt.  

 

Abbildung 12-18:  Auswertung der Angaben zur bereits vorhandenen Nutzung des Carsharing-Angebots 

in Marbach a. N. 

Im Schnitt sind die bisherigen Nutzer mindestens neutral gegenüber dem Carsharing-Angebot 

in Marbach eingestellt, wobei die Tendenz Richtung zufrieden geht (siehe Abbildung 12-19). 

 

Abbildung 12-19:  Auswertung der Angaben der bisherigen Nutzer zur Zufriedenheit des Carsharing-Ange-

bots in Marbach a. N. 

Wie Abbildung 12-20 zu entnehmen ist, wird das Carsharing-Angebot eher selten (41,67 %) 

genutzt. Gerade einmal 8,33 % der bisherigen Nutzer nutzen das Angebot regelmäßig – d. h. 

einmal in der Woche. Dies könnte allerdings auch darauf zurückzuführen sein, dass für viele 

Aktivitäten das Auto nicht benötigt wird und diese stattdessen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder 

dem ÖPNV erledigt werden. 

 

Abbildung 12-20:  Auswertung der Angaben der bisherigen Carsharing-Nutzer zur Nutzungshäufigkeit des 

Carsharing-Angebots in Marbach a. N. 
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Etwa 97 % der Teilnehmenden haben das Carsharing bisher noch nicht genutzt (im Folgenden 

als „bisherige Nicht-Nutzer“ bezeichnet).  

Begründet wird die bisherige Nicht-Nutzung vor allem mit der bevorzugten Nutzung des eige-

nen Pkw. Zweit- und drittplatziert sind bei den Gründen die geringe Aufklärung über Carsharing 

und die nicht bekannte Nutzungsmöglichkeit. Neben den in Abbildung 12-21 gelisteten Grün-

den für die Nicht-Nutzung, wurden als sonstige Gründe hauptsächlich der nicht vorhandene 

Bedarf und die Entfernung genannt.  

 

Abbildung 12-21:  Auswertung der Angaben der bisherigen Nicht-Nutzer über die Gründe für die Nichtnut-

zung von Carsharing (Mehrfachantworten möglich) 

45 % der bisherigen Nicht-Nutzer schließen die Carsharing-Nutzung auch bei Verbesserung 

des Angebots zukünftig gänzlich aus (siehe Abbildung 12-22). Dabei zeigt die Auswertung 

allerdings, dass vor allem bei Teilnehmer*innen der Altersklassen ab 50 Jahren das Nutzungs-

interesse des Carsharing-Angebots abnimmt. Die Akzeptanz für Carsharing ist bei den Teil-

nehmenden zwischen 18 und 34 Jahren am größten. 

 

Abbildung 12-22: Auswertung der Angaben der bisherigen Nicht-Nutzer, ob die Nutzung von Carsharing 

vorstellbar wäre, wenn dieses verbessert werden würde  

Auswertung der persönlichen Anforderungen der „Carsharing-Interessierten“ 

Die nachfolgenden Ergebnisse beziehen sich lediglich auf die Rückmeldungen der Teilneh-

mer*innen, die eine Carsharing-Nutzung in Marbach nicht gänzlich ausschließen – nachfol-

gend als „Carsharing-Interessierte“ bezeichnet.  

Bei der Frage, ob sich die Carsharing-Interessierten die Nutzung eines E-Carsharing Fahrzeu-

ges vorstellen können, haben lediglich 6,64 % mit „nein“ geantwortet. Die Mehrheit (71,89 %) 

ist der Nutzung eines E-Autos im Carsharing-Angebot zugeneigt (siehe Abbildung 12-23). 
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Abbildung 12-23: Auswertung der Angaben, ob sich die Teilnehmer*innen die Nutzung eines E-Carsharing 

Fahrzeuges vorstellen könnten  

Auf einer Skala von sehr unwichtig (1) bis sehr wichtig (5) geben fast 44 % der Carsharing-

Interessierten an, dass es ihnen sehr wichtig (5) sei, dass Carsharing-Auto im Vorfeld zu re-

servieren und mehr als 30 % bewerten eine Reservierung als wichtig (4). Es ergibt sich ein 

Wert von Ø 4,05. Die Tendenz zur hohen Wichtigkeit veranschaulicht Abbildung 12-24. 

 

Abbildung 12-24:  Auswertung der Angaben der Carsharing-Interessierten über die Wichtigkeit ein Carsha-

ring-Fahrzeug im Vorfeld zu reservieren 

Ein Vorteil des Carsharings liegt darin, dass der Kunde nur seine tatsächliche Nutzung bezahlt. 

Bei der Anschaffung eines eigenen Fahrzeugs muss neben den Kosten für beispielweise War-

tung und Versicherung auch noch der Wertverlust des Autos bei der Kostenbetrachtung mit 

eingerechnet werden. Über die Hälfte der Carsharing-Interessierten könnte sich vorstellen, auf 

die Neuanschaffung eines Pkw zu verzichten beziehungsweise einen Pkw im eigenen Haus-

halt abzuschaffen (z. B. Zweit- oder Drittwagen), sofern ein ausreichendes Mobilitätsangebot 

zur Verfügung stünde. Für 22,94 % kommt dies nicht in Frage, der Rest ist sich unschlüssig 

(siehe Abbildung 12-25).  

 

Abbildung 12-25: Auswertung der Angaben der Carsharing-Interessierten über den Verzicht der Neuan-

schaffung eines Pkw bzw. die Abschaffung eines Pkw bei einem ausreichenden Mobili-

tätsangebot 
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Knapp 35 % der Carsharing-Interessierten sind bereit, einen erhöhten Monatsbeitrag für ein 

Carsharing-Fahrzeug in direkter Nähe zu ihrem Wohnort zu bezahlen, während 38,92 % dies 

gänzlich ablehnen (siehe Abbildung 12-26). 

 

Abbildung 12-26: Auswertung der Angaben der Carsharing-Interessierten zur Bereitschaft einen erhöhten 

Monatsbeitrag zu bezahlen, wenn im Gegenzug direkt ein Carsharing-Fahrzeug am Woh-

nort zur Verfügung stünde 

Bei der Frage, ob es etwas gibt, das nach Meinung der Carsharing-Interessierten am beste-

henden Carsharing verbessert werden müsste, geben 51,43 % an, dass dem Angebot weitere 

Standorte hinzugefügt werden sollten (siehe Abbildung 12-27). 28,57 % sehen das Verbesse-

rungspotenzial in einem einfacheren Buchungsprozess und fast ein Viertel wünscht sich mehr 

Auswahl in Bezug auf die angebotenen Fahrzeugklassen. Als sonstige Verbesserungsvor-

schläge wurde neben mehreren Fahrzeugen, um das Risiko zu minimieren, dass das Fahr-

zeug bereits vergriffen ist, auch die Erweiterung des Carsharing-Angebots zum Beispiel um 

Fahrzeuge mit einer Anhängerkupplung genannt. Zudem geben die Umfrageteilnehmenden 

bei den sonstigen Rückmeldungen hauptsächlich an, dass das Angebot bis dato schlichtweg 

nicht bekannt gewesen sei, weshalb eine intensivere Aufklärung zum Carsharing-Angebot 

sinnvoll wäre. 

 

Abbildung 12-27: Auswertung der Angaben der Carsharing-Interessierten über Verbesserungspotenziale 

des bestehenden Carsharing-Angebots (Mehrfachantworten möglich) 

Der bisherige Carsharing-Standort befindet sich momentan am zur Kernstadt gehörenden 

Bahnhof. In Abbildung 12-28 fällt auf, dass vor allem die Bewohner aus den, von der Kernstadt, 

entfernteren Stadtteilen Verbesserungspotenzial bei der Verteilung der Standorte sehen. 
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Abbildung 12-28: Auswertung der Angaben der Carsharing-Interessierten über Verbesserungspotenziale 

des bestehenden Carsharing-Angebots nach Stadtteilen (Mehrfachantworten möglich) 

Bei der Frage, welcher Standort beziehungsweise welche Standorte in Marbach a. N. beson-

ders für die Errichtung von Carsharing geeignet wären, erhielt der „Bahnhof Marbach“ die 

meisten Zustimmungen. Häufig wird auch der Standort „Bushaltestelle Schillerhöhe“ als ge-

eignet erachtet (siehe Abbildung 12-29).  

 

Abbildung 12-29: Auswertung der Angaben der Carsharing-Interessierten über geeignete Standorte für 

Carsharing in Marbach a. N. (Mehrfachantworten möglich) 

Wie anhand Abbildung 12-30 nachvollzogen werden kann, halten die Bewohner*innen der je-

weiligen Stadtteile vor allem aber Standorte in der Nähe zu ihrem Wohnort als geeignet. 

Das bekräftigt noch einmal die Erkenntnisse aus Abbildung 12-28. Soll die Nutzung des An-

gebotes von Bewohner*innen außerhalb der Kernstadt gesteigert werden, bedarf es in den 

unterschiedlichen Marbacher Stadtteilen ebenfalls ein Carsharing-Angebot. 
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Abbildung 12-30: Auswertung der Angaben der Carsharing-Interessierten über geeignete Standorte für 

Carsharing in Marbach a. N. nach Stadtteilen (Mehrfachantworten möglich) 

Unter den 142 sonstigen Antworten sind beispielsweise Standortvorschläge wie „König-Wil-

helm-Platz“ (16-Mal), „Schulzentrum“ (elf Mal) und Volksbank (sieben Mal) enthalten. Aber 

auch allgemeine Vorschläge wie „Innenstadt“ werden zusätzlich vorgeschlagen (siehe Abbil-

dung 12-31). Viele „sonstige“ Nennungen verteilen sich über den Ortskern von Marbach a. N. 

Es wird aber auch angesprochen, dass eine Nutzung des Carsharings für beispielweise in 

Rielingshausen Ansässige keinen Sinn macht, wenn dieses in einem anderen Stadtteil statio-

niert ist. 

 

Abbildung 12-31: Auswertung der „sonstigen“ Vorschlage der Carsharing-Interessierten zu geeigneten 

Standorten für Carsharing in Marbach a. N. (Mehrfachantworten möglich, erstellt mit Micro-

soft Power BI) 

Weiter Sharing-Modelle und Wünsche an ein zukünftiges Mobilitätsangebot 

Zum Abschluss wurden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer (inklusive der Nicht-Carsharing-

Interessierten) gefragt, ob die Nutzung weiterer Sharing-Modelle interessant wäre.  

Dabei haben fast 64 % kein Interesse an weiteren Sharing-Modellen (siehe Abbildung 12-32).  

8
2

%

5
1

%

1
2

%

6
% 1
3

%

9
% 2

3
%4

5
%

3
2

%

7
6
%

4
3

%

5
%

7
% 1
6

%

5
0

%

1
1

%

7
%

5
%

8
5

%

5
1
%

1
2

%

B
a

h
n
h

o
f

B
u

s
h
a

lt
e

s
te

lle
"S

c
h

ill
e

rh
ö
h

e
"

B
u

s
h
a

lt
e

s
te

lle
"H

ö
rn

le
W

ie
s
b

a
d
e

n
e
r

P
la

tz
"

B
u

s
h
a

lt
e

s
te

lle
"H

ö
rn

le
H

o
c
h
h

a
u
s
"

G
e

m
e
in

d
e

h
a

lle
R

ie
lin

g
s
h

a
u
s
e

n

B
u

s
h
a

lt
e

s
te

lle
"R

ie
lin

g
s
h

a
u
s
e

n
H

a
u

p
ts

tr
a
ß

e
"

S
o

n
s
ti
g

e

Kernstadt (n = 496) Hörnle (n = 75) Rielingshausen (n = 109)



 

 

 174  21.03.2022 – Elektromobilitätskonzept Marbach a. N. – Anhang 

 

Abbildung 12-32: Auswertung der Angaben, ob die Nutzung weiterer Sharing-Modelle interessant wäre 

(Mehrfachantworten möglich) 

Gegliedert nach Altersgruppen wird in Abbildung 12-33 deutlich, dass das Interesse an weite-

ren Sharing-Modellen bei den Teilnehmenden der Altersgruppen ab 35 Jahren abnimmt.  

 

Abbildung 12-33: Auswertung der Angaben nach Stadtteilen, ob die Nutzung weiterer Sharing-Modelle in-

teressant wäre (Mehrfachantworten möglich) 

Die geäußerten „Wünsche an ein zukünftiges Mobilitätsangebot in Marbach“ wurden in vier-

zehn Kategorien eingeteilt. Die in Abbildung 12-34 zu sehenden „Word Cloud“ visualisiert die 

geäußerten Wünsche. Dabei ist die Wortgruppe umso größer dargestellt, je häufiger Wünsche 

bzw. Anmerkungen in der jeweiligen Kategorie geäußert wurden. 

 

Abbildung 12-34: Auswertung der Angaben zu den Wünschen an ein zukünftiges Mobilitätsangebot 

(erstellt mit Microsoft Power BI) 
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Aus der Visualisierung lässt sich erkennen, dass die größten Anliegen der teilnehmenden Bür-

ger*innen hinsichtlich eines zukünftigen Mobilitätsangebots die Attraktivierung des ÖPNV und 

der Ausbau der Ladeinfrastruktur sind. Dabei bezieht sich die Kategorie Ladeinfrastrukturaus-

bau sowohl auf die privaten als auch auf die öffentliche Ladeinfrastruktur. 

Viele wünschen sich die Optimierung und Erweiterung des Ladeinfrastrukturangebots und be-

mängeln dabei, dass es aktuell nicht genügend öffentliche Ladestationen gibt. Dies ist vor 

allem für die Bürger*innen wichtig, die aufgrund ihrer Wohnsituation oder aus Netzanschluss-

gründen keine Option haben, eine private Lademöglichkeit zu errichten und sich daher kein 

Elektroauto anschaffen möchten. 

Die Bereitschaft auf das eigene Auto zu verzichten, setzt unter anderem die Nutzung des 

ÖPNV als alternatives Fortbewegungsmittel voraus. Hier wird von den Teilnehmer*innen der 

Wunsch nach einem pünktlichen, zuverlässigen, kostengünstigen und allen zugänglichen 

ÖPNV-Angebot geäußert.  

Zudem zeigt sich anhand der geäußerten Wünsche, dass es wichtig ist, das örtliche Carsha-

ring-Angebot attraktiver zu machen und dessen Ausbau und Optimierung voranzubringen. Da-

bei werden Wünsche nach einem einfachen, unkomplizierten Zugang, die Erreichbarkeit für 

alle, auch in anderen Stadtteilen, sowie nach einem bezahlbaren Angebot deutlich.  

Gerade wenn es darum geht, die Lebens- und Wohnqualität in einer Stadt zu verbessern, spielt 

die Fahrradinfrastruktur und der Fußverkehr eine zentrale Rolle. Dass diese Aspekte noch 

ausbaufähig sind, spiegelt die „Word Cloud“ ebenfalls wider. 

Zudem wurde vermehrt auf die aktuelle Parkplatzsituation hingewiesen, in der viele Bürger*in-

nen Verbesserungspotenzial, vor allem in der Kernstadt, sehen. Das Bedürfnis nach einer 

Verkehrsberuhigung wurde ebenfalls deutlich. 

Die Kategorie „Weitere Sharing- & Mobilitätslösungen“ umfasst alle, in Marbach a. N. angebo-

tenen alternativen Verkehrsmittel wie beispielweise den Bürgerbus und das Lastenrad, aber 

auch die Forderungen zusätzlicher Sharing-Angebote. Hierbei wird vor allem die Notwendig-

keit des Bürgerbusses sowie die Wichtigkeit einer flächendeckenden Ausweitung des Mobili-

tätsangebotes in Marbach betont. 

Anhang 12-31: Beteiligungsprozesse – Auswertung Schulcampus-Umfrage 

Allgemeine Ergebnisse 

Insgesamt haben sich 86 Angestellte am Schulcampus an der Umfrage beteiligt. 

Knapp 84 % der Teilnehmer*innen geben an, einen einfachen Arbeitsweg von mehr als 5 km 

zu haben (siehe Abbildung 12-35), wobei dieser bei den meisten zwischen 10 und 20 km liegt. 

 

Abbildung 12-35:  Auswertung der Angaben zur einfachen Arbeitsstrecke 
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Wird berücksichtigt, dass der aktuelle Weltrekordhalter Berihu Aregawi für eine Strecke von 

5 km knapp 13 Minuten benötigt (Stand: 31. Dezember 2021), so ist es nachvollziehbar, dass 

nur 3,5 % ihren täglichen Arbeitsweg hauptsächlich zu Fuß zurücklegen (möchten). Über 81 % 

der Teilnehmer*innen geben an, hauptsächlich per Auto zum Schulcampus zu pendeln (siehe 

Abbildung 12-36).  

 

Abbildung 12-36:  Auswertung der Angaben zum hauptsächlich eingesetzten Fortbewegungsmittel zum 

Schulcampus 

Wie aus den „Wünschen an ein zukünftiges Mobilitätsangebot am Schulcampus“ (siehe Abbil-

dung 12-47, Seite 180) herauszulesen ist, sehen die Teilnehmer*innen der Umfrage großen 

Aufholbedarf bei den Anbindungen der öffentlichen Verkehrsmittel an den Schulcampus. Nur 

etwa 3,5 % greifen bei ihrem Weg zur Arbeit größtenteils auf diese Alternative zurück. Am 

zweithäufigsten (9,3 %) wird das Fahrrad als primär genutztes Fortbewegungsmittel herange-

zogen. Ein Viertel dieser gibt an, dafür ein Elektrofahrrad zu nutzen (siehe Abbildung 12-37) 

und zeigt auch die Bereitschaft, das Elektrofahrrad am Schulcampus zu laden, würde eine 

Lademöglichkeit angeboten. 

 

Abbildung 12-37:  Auswertung der Angaben der Fahrradfahrer*innen zur Fahrradart 

Abbildung 12-38 verdeutlicht, dass etwa 10 % der Teilnehmer*innen, die hauptsächlich mit 

dem Auto zu Schulcampus pendeln, bereits elektrisch unterwegs sind, wobei die meisten Pkw-

Fahrer*innen allerdings noch über konventionelle Fahrzeuge verfügen. 

 

Abbildung 12-38:  Auswertung der Angaben der Pkw-Fahrer*innen zur Antriebsart 

3,49%

9,30%

3,49%

81,40%

2,33%

zu Fuß (n = 3)

Fahrrad (n = 8)

ÖPNV (n = 3)

Auto (n = 70)

Sonstiges (n = 2)

25%

75%

Elektrofahrrad
(n = 2)

konventionelles Fahrrad
(n = 6)

7,14%
2,86%

20,00%

67,14%

2,86%
rein elektrisch (n = 5)

Plug-in-Hybrid (n = 2)

Brennstoffzelle (n = 0)

Diesel (n = 14)

Benzin (n = 47)

Gas (n = 0)



 

Anhang – Elektromobilitätskonzept Marbach a. N. – 21.03.2022  177  

Ein Großteil der Befragten Pkw-Fahrer*innen (69,84 %), die noch nicht elektrisch unterwegs 

sind, plant dabei die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs innerhalb der nächsten zehn Jahren 

(siehe Abbildung 12-39).  

 

Abbildung 12-39:  Auswertung der Angaben Pkw-Fahrer*innen zur geplanten Anschaffung eines Elektro-

fahrzeugs 

Auf der anderen Seite ist bei rund 30 % der Pkw-Fahrer*innen die Anschaffung eines elektrisch 

betriebenen Fahrzeuges nicht angedacht. 

Begründet wird dies vor allem mit den hohen Kosten für Elektrofahrzeuge sowie der geringen 

Reichweite der E-Autos. Auch die fehlende Ladeinfrastruktur sehen viele als Hemmnis (siehe 

Abbildung 12-40). 

Zudem haben sich über 25 % der Teilnehmer*innen, die keine E-Auto-Anschaffung planen, 

erst kürzlich ein neues Fahrzeug zugelegt. Die sonstigen Rückmeldungen beziehen sich vor 

allem auf die Infragestellung der Nachhaltigkeit von Elektrofahrzeugen. 

 

Abbildung 12-40:  Auswertung der Angaben der Pkw-Fahrer*innen zu den Gründen gegen Anschaffung ei-

nes Elektrofahrzeugs (Mehrfachantworten möglich) 

Im Zuge der Umfrage wurden die Besitzer von Elektroautos über die elektrische Reichweite 

ihre Fahrzeuge befragt. Die geringste Reichweite, mit 50 bis 100 km, haben die beiden Plug-

in-Hybride. Die reinen Elektrofahrzeuge weisen Reichweiten von über 100 km auf (siehe Ab-

bildung 12-41).  
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in den nächsten 1 bis 2 Jahren (n = 8)

in den nächsten 3 bis 5 Jahren (n = 16)

in den nächsten 10 Jahren (n = 20)

keine Anschaffung geplant (n = 19)

26,32%

47,37%

52,63%

57,89%

47,37%

gerade neues Auto gekauft /
Fahrzeuganschaffung liegt nicht weit zurück

(n = 5)

mangelnde Ladeinfrastruktur (auch am
Schulcampus) (n = 9)

Elektrofahrzeuge sind noch zu teuer (n = 10)

Reichweite der Elektrofahrzeuge ist noch zu
gering (n = 11)

Sonstiges (n = 9)
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Abbildung 12-41:  Auswertung der Angaben der E-Pkw-Fahrer*innen zur elektrischen Reichweite des E-

Fahrzeugs 

Aus Abbildung 12-42 lässt sich erkennen, dass knapp 86 % der E-Pkw-Fahrer*innen die Nut-

zung von E-Ladestationen am Schulcampus in Marbach a. N. nicht ausschließen. Da etwa 

70 % der Pkw-Fahrer*innen ohne bisheriges E-Auto in absehbarer Zukunft die Anschaffung 

eines Elektroautos planen, ist davon auszugehen, dass die Anzahl der potenziellen Nutzer 

noch weiter steigen wird. 

 

Abbildung 12-42:  Auswertung der Angaben der E-Pkw-Fahrer*innen zur Nutzung einer zukünftig am 

Schulcampus angebotenen Ladeinfrastruktur 

Die Wichtigkeit von Ladestationen am Arbeitsplatz entsteht vor allem durch die fehlende La-

demöglichkeit am Wohnort. Wie Abbildung 12-43 verdeutlicht, ist bei knapp 50 % der Pkw-

Fahrer*innen bereits eine private Lademöglichkeit vorhanden oder die Voraussetzung erfüllt, 

diese zu errichten, die andere Hälfte ist sich diesbezüglich unsicher, oder hat diese Möglichkeit 

nicht.  

 

Abbildung 12-43: Auswertung der Angaben der Pkw-Fahrer*innen über der Voraussetzung, zu Hause eine 

private Lademöglichkeit zu errichten 

Wird hier der Kreuzvergleich mit der geplanten Anschaffung eines Elektrofahrzeugs aufge-

stellt, dann fällt auf, dass 50 % der Pkw-Fahrer*inne, die in den nächsten ein bis zwei Jahren 

ein Elektrofahrzeug anschaffen wollen, nicht die Möglichkeit hätte, zuhause ein Elektrofahr-

zeug zu laden (siehe Abbildung 12-44). In diesem Fall ist es umso wichtiger, dass Lademög-

lichkeiten am Schulcampus für die Angestellten zur Verfügung stehen.  

28,57%

14,29%

28,57%

14,29%

14,29%

bis 50 km (n = 0)

50 bis 100 km (n = 2)

100 bis 200 km (n = 1)

200 bis 300 km (n = 2)

300 bis 400 km (n = 1)

über 400 km (n = 1)

71,43%

14,29%

14,29%

ja (n = 5)

nein (n = 1)

weiß nicht (n = 1)

49,02%

39,22%

11,76%
private Lademöglichkeit vorhanden /
Errichtung möglich (n = 25)

Errichtungsvoraussetzung private
Lademöglichkeit nicht gegeben (n = 20)

Errichtungsoption private
Lademöglichkeit unklar (n = 6)
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Abbildung 12-44: Auswertung der Angaben der Pkw-Fahrer*innen über der Voraussetzung, zu Hause eine 

private Lademöglichkeit zu errichten in Abhängigkeit zur geplanten Anschaffung eines 

Elektrofahrzeugs 

Stell- und Parkplatzsituation 

Der zweite Teil der Umfrage am Schulcampus befasste sich mit der aktuellen Stell- und Park-

platzsituation. 

Viele Schüler*innen und ein Teil der Angestellten kommt mit dem Fahrrad zur Schule. Gerade 

einmal 12,94 % der Teilnehmer*innen sind der Meinung, dass der Schulcampus über ausrei-

chend viele Fahrradabstellplätze verfügt (siehe Abbildung 12-45). Dass eine Attraktivierung 

erforderlich ist geht auch aus Abbildung 12-47 (Seite 180) hervor. 

 

Abbildung 12-45:  Auswertung der Angaben, ob genügend Fahrradabstellplätze am Schulcampus verfüg-

bar sind 

Ähnlich wie bei den Fahrradabstellplätzen beantwortet eine Minderheit von 13,95 % die Frage, 

ob genügend Pkw-Stellplätze am Schulcampus zur Verfügung stehen, mit „ja“. Wie Abbildung 

12-46 verdeutlicht, sind dagegen 83,72 % der Meinung, dass die Anzahl an Parkplätzen für 

Pkw nicht ausreichend sei. 

 

Abbildung 12-46:  Auswertung der Angaben, ob genügend Pkw-Stellplätze am Schulcampus verfügbar 

sind 

37,5%
50,0%

12,5%
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gegeben
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Lademöglichkeit unklar

geplante Anschaffung in den nächsten 1 bis 2 Jahren (n = 8)

geplante Anschaffung in den nächsten 3 bis 5 Jahren (n = 16)

geplante Anschaffung in den nächsten 10 Jahren (n = 20)

12,94%
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28,24%

ja (n = 11)

nein (n = 50)

weiß nicht (n = 24)

13,95%
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2,33%

ja (n = 12)

nein (n = 72)

weiß nicht (n = 2)
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Wünsche an ein zukünftiges Mobilitätsangebot am Schulcampus 

Zum Abschluss wurden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt, welche Wünsche an ein 

zukünftiges Mobilitätsangebot am Schulcampus bestehen. Die Ergebnisse sind in grafischer 

Form Abbildung 12-47 zu entnehmen. 

 

Abbildung 12-47: Auswertung der Angaben zu den Wünschen an ein zukünftiges Mobilitätsangebot 

Je häufiger eine Antwort einer der abgebildeten Kategorien zugeordnet werden konnte, desto 

größer ist diese Wortgruppe dargestellt. Insgesamt sind dabei Wünsche von 60 Teilnehmer*in-

nen eingegangen. 

Wie zu erkennen ist, steht an erster Stelle der Wunsch nach einer Verbesserung der aktuellen 

Parkplatzsituation am Schulcampus. Dabei wird beispielsweise das Bedürfnis nach getrennten 

Schüler- und Lehrerparkplätzen geäußert. Die meisten Teilnehmer*innen waren sich jedoch in 

dem Punkt einig, dass es nicht genügend Parkmöglichkeiten für die Vielzahl an Lehrer*innen 

und Schüler*innen gibt. 

Um die alternative Mobilität zu stärken, wird zudem eine Attraktivierung der Fahrradabstell-

plätze gefordert. Zum einen gibt es laut Aussage der Teilnehmenden nicht genügend Abstell-

plätze und zum anderen wird auch hier eine Unterteilung nach Angestellten und Schüler*innen 

gewünscht. Um das Fahrrad als primäres Fortbewegungsmittel zu stärken, werden überdachte 

Fahrradabstellplätze vorgeschlagen. Auch die Gewährleistung der Sicherheit zum Schutz vor 

Vandalismus wird erbeten.  

Vermehrt werden Probleme der Schülerbeförderung angemerkt. Das beispielsweise durch „El-

tern-Taxis“ ausgelöste Chaos, welches morgens, vor dem Beginn des Schulunterrichts und 

nachmittags, nach Schulende, auftritt, führt sogar dazu, dass Schüler*innen und Passanten 

gefährdet werden. Um das Verkehrsaufkommen vor und nach dem Schulunterricht zu mini-

mieren, kommt der Wunsch nach einer Verbesserung des ÖPNV-Angebots auf. Vor allem die 

Strecke vom Bahnhof zum Schulcampus sei morgens überlastet. 

Auch auf die fehlenden Lademöglichkeiten für Elektroautos und -fahrräder wird aufmerksam 

gemacht. 



 

Anhang – Elektromobilitätskonzept Marbach a. N. – 21.03.2022  181  

Ladeinfrastrukturkonzept 

Anhang 12-32: Ladeinfrastrukturkonzept – Details Methodik 

Markthochlauf Elektromobilität 

Zur Ermittlung der künftigen Zulassungszahlen der Elektrofahrzeuge wird der Ansatz von Dif-

fusionsmodellen nach Bass71 und Rogers72 zur Bildung von Szenarien73 verwendet (siehe Ab-

bildung 12-48). Anhand eines Diffusionsmodels kann die Einführung einer Innovation im Markt 

beschrieben werden. Die Adoption einer Innovation in einem sozialen System erfolgt nicht zu 

einem bestimmten Zeitpunkt, sondern stellt vielmehr einen Prozess dar, der durch unter-

schiedliche Phasen und Akteursgruppen gekennzeichnet ist. 

Durch das Marktpotenzial eines Produkts (Elektromobile) ist die maximale Anzahl an Über-

nehmern (Käufern von Elektromobilen) festgelegt. Der aktuelle Bestand beeinflusst die jewei-

lige Gruppe an potenziellen Käufern. Grundlegend werden zwei Käufergruppen unterschie-

den: Innovatoren und Imitatoren. Deren Verhalten wird in der folgenden Absatzfunktion jeweils 

durch den Innovations- bzw. den Imitationskoeffizienten beschrieben: 

𝐴𝑏𝑠𝑎𝑡𝑧 = (𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡 + 𝐼𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡 ∗
𝐵𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑡𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙
) ∗ (𝑀𝑎𝑟𝑘𝑡𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 − 𝐵𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑) 

 

Abbildung 12-48: Adoption einer Innovation als S- und Glockenkurve nach Bass & Rogers 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an business-frontiers.org) 

Ziel der Berechnungen ist es, Szenarien zum Markthochlauf der Elektromobile in Deutschland 

zu entwickeln und daraus den Bedarf an Ladeinfrastruktur abzuleiten. Kenngrößen der drei 

hier vorgeschlagenen Szenarien sind zum einen das langfristig bis zum Jahr 2050 angenom-

mene Markpotenzial und zum anderen die kurzfristig bis zum Jahr 2020 erreichten 

 

71 Bass, F. 2004: Management Science, A New Product Growth for Model Consumer Durables. 

72 Rogers, E.1983: Diffusion of innovations. 

73 Kosow & Gaßner 2008: Methoden der Zukunfts- und Szenarioanalyse Überblick, Bewertung und Auswahlkrite-
rien. WerkstattBericht Nr. 103, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung 
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Bestandszahlen. Es wird zugrunde gelegt, dass sich der bestehende Pkw-Bestand bis zum 

Jahr 2030 jährlich um 1 % erhöht und aufgrund von gegenläufigen Effekten (z. B. vermehrter 

Umstieg auf ÖPNV oder Nutzung von Carsharing-Angeboten) anschließend etwa auf diesem 

Niveau verbleibt. 

Ladebedarfsermittlung 

Gebäude 

Wohngebäudetypen mit Anzahl Haushalten 74 

Es wird angenommen, dass bei Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften und Reihenhäusern 

aufgrund vorhandener privater Stellplätze kein Bedarf an öffentlich zugänglicher Ladeinfra-

struktur besteht, da die Ladevorgänge in Garagen, Carports oder ähnlichem stattfinden. Bei 

Mehrfamilienhäusern und Wohnblöcken wird eine Stellplatzverfügbarkeit von 50 % angesetzt. 

50 % der Fahrzeuge parken somit an öffentlichen Standorten. Der Ladebedarf dieser „Later-

nenparker“ ist bei der Ermittlung des öffentlichen Ladebedarfs zu berücksichtigen.  

Die geschätzte Anzahl an Elektrofahrzeuge in den Haushalten ergibt sich aus der bundes-

durchschnittlichen Anzahl an Pkw pro Haushalt im Jahr 2016 und der prozentualen Markt-

durchdringung der Elektromobilität aus den Markthochlaufkurven: 

𝐸𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜 𝐺𝑒𝑏ä𝑢𝑑𝑒

= 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝐻𝑎𝑢𝑠ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜 𝐺𝑒𝑏ä𝑢𝑑𝑒 ∗
𝑃𝑘𝑤

𝐸𝑖𝑛𝑤𝑜ℎ𝑛𝑒𝑟
∗

𝐸𝑖𝑛𝑤𝑜ℎ𝑛𝑒𝑟

𝐻𝑎𝑢𝑠ℎ𝑎𝑙𝑡
∗ 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙 𝐸𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 

mit  
𝑃𝑘𝑤

𝐸𝑖𝑛𝑤𝑜ℎ𝑛𝑒𝑟
=

46,5 𝑀𝑖𝑜.

82,7 𝑀𝑖𝑜.
= 0,562 75     

𝐸𝑖𝑛𝑤𝑜ℎ𝑛𝑒𝑟

𝐻𝑎𝑢𝑠ℎ𝑎𝑙𝑡
=

82,7 𝑀𝑖𝑜.

41,1 𝑀𝑖𝑜.
= 2,01 76 

Die prozentuale Marktdurchdringung der Elektromobilität beträgt für Szenario 2 im Jahr 2020 

1,09 %, 5,05 % im Jahr 2025 und 14,90 % im Jahr 2030. 

Die so ermittelte Anzahl an Elektromobilen pro Gebäude (hier nur Mehrfamilienhäuser und 

Wohnblöcke) wird anschließend für die Ermittlung eines potenziellen öffentlichen Ladebedarfs 

bei Wohngebäuden pro Jahr verwendet: 

Ö𝑓𝑓. 𝐿𝑎𝑑𝑒𝑏𝑒𝑑𝑎𝑟𝑓 𝑝𝑟𝑜 𝐽𝑎ℎ𝑟 = 𝐸𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜 𝐺𝑒𝑏ä𝑢𝑑𝑒 ∗ 𝐿𝑎𝑑𝑒𝑏𝑒𝑑𝑎𝑟𝑓 𝐸𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜 𝐽𝑎ℎ𝑟 ∗ 0,5 

mit  𝐿𝑎𝑑𝑒𝑏𝑒𝑑𝑎𝑟𝑓 𝐸𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜 𝐽𝑎ℎ𝑟 = 𝐹𝑎ℎ𝑟𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑜 𝑃𝑘𝑤 ×  𝑆𝑡𝑟𝑜𝑚𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ 𝐸𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙 =

 14.000 𝑘𝑚 𝑝𝑟𝑜 𝐽𝑎ℎ𝑟 ×  15
𝑘𝑊ℎ

100𝑘𝑚
= 2.100 𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑟𝑜 𝐽𝑎ℎ𝑟 

Gebäude mit Gewerbebetrieben und Anzahl Mitarbeitern 77 

Basierend auf der infas-Studie „Mobilität in Deutschland“ (MiD) 78 wird angenommen, dass im 

Schnitt 65 % der Mitarbeiter mit dem Pkw zur Arbeit fahren. Die Anzahl an Elektromobilen 

 

74 Hauskoordinaten mit Gebäudeparametern (Baujahresklassen, Gebäudetyp, Anzahl der Wohneinheiten), Infas 
360 GmbH 2017 (Stand 2015) 

75 Kraftfahrtbundesamt, Anzahl gemeldeter PKW in Deutschland im Jahr 2016 und Statistisches Bundesamt, Ein-
wohner in Deutschland im Jahr 2016  

76 Statistisches Bundesamt, Anzahl Haushalte in Deutschland im Jahr 2016 

77 Firmen-Datenbank mit Adressen, Branchenzugehörigkeit und Mitarbeiterzahl, Infas 360 GmbH 2017 (Stand 

2015) 

78 Infas GmbH 2008: Mobilität in Deutschland. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und Digitale 
Infrastruktur.  



 

Anhang – Elektromobilitätskonzept Marbach a. N. – 21.03.2022  183  

ergibt sich analog zur Vorgehensweise bei den Wohngebäuden anhand des Prozentsatzes 

aus der Markthochlaufkurve. Außerdem wird unterstellt, dass 50 % der Elektromobile privat 

beim Arbeitgeber geladen werden können und somit für den Bedarf an öffentlicher LIS nicht 

relevant sind:  

𝐸𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜 𝐺𝑒𝑏ä𝑢𝑑𝑒

= 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝐵𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑏 𝑝𝑟𝑜 𝐺𝑒𝑏ä𝑢𝑑𝑒 ∗
𝑀𝑖𝑡𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑒𝑟

𝐵𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑏
∗

𝑃𝑘𝑤

𝑀𝑖𝑡𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑒𝑟
∗ 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙 𝐸𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 

Bei Betrieben mit mehr als 20 Mitarbeitern werden die genauen Zahlen aus der Datenbasis 

verwendet; bei Kleinbetrieben mit unbekannter Mitarbeiteranzahl wird von einem Mittelwert 

von acht Mitarbeitern ausgegangen. Der Faktor Pkw / Mitarbeiter wird hier mit dem Modal Split 

von 65 % belegt (siehe Tabelle 12-9, Seite 184). 

Der potenzielle öffentliche Ladebedarf pro Gebäude mit Gewerbebetrieb ergibt sich analog 

zum öffentlichen Ladebedarf bei Wohngebäuden. 

Points-of-Interest (POI) 

Im Kontext des Ladeinfrastrukturkonzepts werden folgende Points-of-Interest79 berücksichtigt, 

die für die Installation einer Ladeinfrastruktur relevant sein können: 

 Öffentliche Gebäude wie Rathäuser, Bibliotheken, Postämter, Friedhöfe, Pflegeheime 

 Gesundheitswesen: Apotheken, Krankenhäuser, Ärzte 

 Freizeit: Theater, Kinos, Sporteinrichtungen, Schwimmbäder 

 Gastronomie: Restaurants, Cafés, Pubs, Biergärten 

 Unterkünfte: Hotels, Pensionen, Bed-and-Breakfast, Campingplätze 

 Einzelhandel: Supermärkte, Einkaufszentren, Kaufhäuser, Bäckereien, Bekleidungs- 

und Schuhgeschäfte usw. 

 Tourismus: Attraktionen, Museen, Burgen, Schlösser, Türme, Zoos, Freizeitparks usw. 

Die Ermittlung des jährlichen E-Fahrzeugaufkommens an den oben aufgeführten POIs wird 

anhand folgenden Ansatzes ermittelt: 

𝐸𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜 𝑃𝑂𝐼

= 𝐵𝑒𝑠𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜 𝑇𝑎𝑔 ∗ 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡 𝑃𝑘𝑤 ∗ Ö𝑓𝑓𝑛𝑢𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑜 𝐽𝑎ℎ𝑟

∗ 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙 𝐸𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 

Dabei wird die Anzahl der Besucher pro Tag mittels der angenommenen Besucherfrequenz 

pro Person, wie in Tabelle 12-8 dargestellt, abgeschätzt. 

Tabelle 12-8: Abschätzung der Besucheranzahl und -häufigkeit pro POI 

Besuchsfrequenz pro Person Besucher pro Tag 

täglich/mehrmals pro Woche 1.500 

1x pro Woche 500 

14-tägig 200 

1x pro Monat 100 

 

79 Open Street Map 2018, Download via Geofabrik: https://download.geofabrik.de 
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Besuchsfrequenz pro Person Besucher pro Tag 

mehrmals pro Jahr 50 

1x pro Jahr 20 

selten 10 

Dabei entspricht eine Frequenz von 1.500 Besuchern pro Tag der durchschnittlichen Kunden-

zahl eines Supermarkts80, eine Zahl von 50 Besuchern pro Tag tritt beispielsweise bei Ärzten 

auf81. Sofern spezifische Besucherzahlen zu POI bekannt sind, werden diese anstelle des all-

gemeinen Ansatzes verwendet. Der Modal Split Pkw wird den POI, basierend auf MiD, je nach 

Wegzweck zugeordnet: 

Tabelle 12-9: Prozentuales Verkehrsaufkommen Pkw nach Wegzwecken (Quelle: MiD) 

Wegzweck Anteil Pkw am Modal Split 

Arbeit 65 % 

Ausbildung 8 % 

Einkauf 45 % 

Private Erledigung 43 % 

Freizeit 25 % 

Der öffentliche Ladebedarf an den POI wird unter Verwendung einer Ladewahrscheinlichkeit 

ermittelt. Diese bildet die Wahrscheinlichkeit ab, dass an ein Elektromobil bei seinem Besuch 

an diesem POI akuten Ladebedarf hat und diesen an einer öffentlichen Ladesäule nachfragt. 

Zudem fließt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Besucher an einem POI, je nach Ak-

tivität, ein. Die in diesem Konzept verwendeten Werte sind Tabelle 12-10 zu entnehmen. 

Tabelle 12-10: Durchschnittliche Aufenthaltsdauer nach Aktivitätenort (Quelle: MiD) 

Aktivitätenort Durchschnittliche Aufenthaltsdauer 

Arbeit 420 min 

Ausbildung 320 min 

Einkauf 30 min 

Private Erledigung 45 min 

Freizeit 120 min 

Nachdem den Einzelobjekten durchschnittliche jährliche Ladebedarfswerte zugeordnet wur-

den, werden diese Datenpunkte in einem Geoinformationssystem (GIS) zu 200 m-Ladebe-

darfsrastern zusammengefasst und graphisch dargestellt82. 

 

80 Neumeier 2014: Modellierung der Erreichbarkeit von Supermärkten und Discountern. Thünen Working Paper 
16, Braunschweig. 

81 Barmer GEK-Arztreport 2010 

82 Ähnliche Ansätze bzw. Studien verwenden z. B. Raster von 100 m (innogy SE) oder 250 m Länge (RWTH 
Aachen: Standortfindungsmodell für elektrische Ladeinfrastruktur). 
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Anhang 12-33: Ladeinfrastrukturkonzept –  

Empfohlene Ausführung der Ladesäulen 

Die empfohlenen technischen und baulichen Details der Ladeinfrastruktur sind nachfolgend 

zusammengefasst. 

Technische Parameter  

Die Ladesäulen müssen gemäß Ladesäulenverordnung über eine Steckverbindung des 

Typs 2 verfügen. Dies ist vor allem im öffentlichen Raum bzw. an gemeinschaftlich genutzten 

Ladesäulen unabdingbar.  

Im Bereich des DC-Ladens ist ein CCS-Stecker der Stand der Technik für europäische Fahr-

zeugmodelle. Asiatische und teilweise amerikanische Fahrzeuge verfügen jedoch auch über 

einen CHAdeMO-Stecker, sodass dieser bei einer DC-Schnellladesäule ebenfalls vorgesehen 

werden könnte.  

Öffentlich zugängliche Ladesäulen sollten über eine Verriegelung verfügen, um ein Entfernen 

des Ladekabels unter Last und das Unterbrechen des Ladevorgangs durch Dritte zu verhin-

dern. Ebenso ist eine Identifizierung des Nutzers notwendig, um ein Abrechnen der bezogenen 

Energiemengen zu ermöglichen. Die Identifizierung kann dabei personenbezogen (z. B. über 

Fingerprint, PIN, RFID-Transponder-Karte, Schlüssel oder SMS-Identifizierung) oder fahr-

zeuggebunden (z. B. RFID-Transponder-Karte, Plug and Charge83) erfolgen.  

Im Idealfall weisen die öffentlich zugänglichen Ladesäulen ein einheitliches Design auf, um die 

Elektromobilität stärker im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern. Die Ladeinfrastruktur 

kann darüber hinaus als Werbeträger-Medium für den Betreiber dienen. 

Eine Beschilderung ist sinnvoll, um die regelmäßige Nutzung der Ladesäule zu gewährleisten 

und um fehlerhaftem Parkverhalten entgegenzuwirken.  

Idealerweise werden durch eine Ladestation mehrere Parkplätze mit Strom versorgt. Hierfür 

sind Ladesäulen mit der entsprechenden Anzahl an Ladepunkten vorzusehen. Serienmäßig 

sind Ladestationen je nach Ausführung mit einem oder mehreren Ladepunkten erhältlich. Die 

Auswahl der jeweiligen Ladepunkteanzahl sollte in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten 

erfolgen, aus Gründen der Redundanz wird jedoch empfohlen, an jedem Standort zumindest 

zwei Ladepunkte vorzusehen.  

Bauliche Vorkehrungen 

 Die öffentlichen Ladestationen sollten nach Möglichkeit gut sichtbar auf Parkplätzen oder 

Tiefgaragen in der Nähe von Trafostationen oder Unterverteilungen platziert werden, um 

die Investitionskosten zu minimieren. Durch eine Ladesäule mit zwei Ladepunkten kön-

nen zwei Parkplätze für den Ladevorgang von Elektrofahrzeugen genutzt werden. 

 Die bauliche Integration der Ladeinfrastruktur in den Gebäudebestand ist aufgrund zeit-

lich unterschiedlicher Innovationszyklen erschwert. Dieser beträgt bei Fahrzeugen we-

nige Jahre, in Gebäuden jedoch mehrere Jahrzehnte.  

 Um einen bedarfsgerechten Ausbau der Elektromobilität zu ermöglichen, sollte daher 

bei Neubau und Sanierungsmaßnahmen Infrastruktur vorgesehen bzw. eine mögliche 

kostengünstige Nachrüstung eingeplant werden. Dies beinhaltet z. B. Anschlüsse, Ka-

belpritschen, Leerrohre oder Wanddurchbrüche. (GEIG beachten)  

 

83 selbstständige Authentifizierung des Autos per Software 
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 Durch den Einsatz von Kabelpritschen oder Deckenkanälen unter der Decke (30 cm Ab-

stand zur Decke) kann der ausreichende Schutz vor Umwelteinflüssen gewährleistet 

werden. Ebenso können diese Installationen bei ausreichender Belüftung die mögliche 

Überhitzung durch Dauerbelastung der Kabel verhindern.  

 Je nach Leistung der vorzusehenden Ladesäulen sind die benötigten Stromleitungen zu 

dimensionieren. Ebenso sind Platzreserven einzuplanen, um bei einem gestiegenen La-

desäulenbedarf neben den Ladesäulen zusätzliche Schaltschränke installieren zu kön-

nen. Sofern Wallboxen nachgerüstet werden sollen, empfiehlt sich, Leerrohre von den 

Kabelpritschen herunterzuführen, um Ladeinfrastruktur bei Bedarf kostengünstig nach-

rüsten zu können. Standlösungen der Ladeinfrastruktur benötigen teilweise einen Wand-

abstand von bis zu 80 cm, da Wartungsarbeiten über die Rückseite erfolgen können. 

 Die Wartung sollte durch den Hersteller der Ladesäule bzw. den Energieversorger erfol-

gen. Die Wartungsintervalle sind in VDI Norm 105 festgelegt. Wichtig bei der Auswahl 

des Wartungsvertrages ist, dass eine Entstörung innerhalb weniger Stunden sicherge-

stellt ist.  

 Kabelabschottungen E90 mit einer Feuerresistenz von 90 Minuten sind in Tiefgaragen 

vorgeschrieben. In Nähe von Notausgängen und Fluchtwegen muss eine Schutzfolie 

gegen Abtropfen im Brandfall installiert sein. 

 Ladestationen und Elektrofahrzeuge stellen keine erhöhten Anforderungen an Brandab-

schnitte, Brandschutztüren, Sprinkleranlagen oder Feuerlöscher. Lithium-Ionen-Akkus 

weisen beim Parken eine sehr geringe Brandgefahr aus. Vereinzelte Brände entstanden 

durch falsche Ladeeinstellungen, falsche Ladekabel oder unterdimensionierten Kabelin-

stallationen. 

 Als problematisch kann jedoch angesehen werden, dass bei einem Fahrzeugbrand die 

Batterie sich immer wieder selbst entzünden kann und daher das Löschen von Elektro-

autos länger dauert und auch bis zu 72 Stunden nach einem Unfall die Entzündung der 

Batterie möglich ist.  

 Verlängerungskabel für den Betrieb der Ladesäule sollte hinsichtlich Stolper- und Kabel-

brand-Gefahr nicht verwendet werden.  

 Belüftung: Durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen wird die Emission von CO bzw. 

NOx reduziert, sodass die Luftqualität (v. a. in Tiefgaragen) erhöht wird. Gleichzeitig 

steigt jedoch die Wärmeentwicklung, die durch den Ladevorgang (v. a. bei hohen Lade-

leistungen) auftritt. Das Laden in Tiefgaragen wird voraussichtlich jedoch vorrangig 

durch eine niedrigere Ladeleistung gewährleistet, sodass das Überhitzungsrisiko als ge-

ring eingestuft wird.  

 Die Ladestationen sollten v. a. im öffentlichen Raum mit einem Anprall-Schutz ausge-

rüstet werden, eine gesetzliche Verpflichtung besteht jedoch nicht. Der Anprallschutz 

kann als Anprallbügel oder als Betonsockel ausgeführt werden. 

 Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum ist genehmigungspflichtig (§ 18 StrG BW Antrag 

auf straßenrechtliche Sondernutzung, die Tiefbauarbeiten sind separat zu beantragen). 

Bei Ladevorgängen zu Hause bzw. beim Arbeitgeber wird zwischen einer Nachrüstung 

des Bestands bzw. Neubau von Gebäuden unterschieden. Während die Nachrüstung 

gemäß § 50 Abs. 2 Nr. 1 LBO84 nicht genehmigungspflichtig ist, ist die Ladeinfrastruktur 

im Neubau Bestandteil der Baugenehmigung.  

 

84 Verfahrensfreie Vorhaben gemäß § 50 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) 
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Beschilderung und Bodenmarkierung 

Die Beschilderung von Stellplätzen für elektrisch betriebene Fahrzeuge bzw. Elektrofahr-

zeuge, die Hinweisbeschilderung sowie die Bodenmarkierung von E-Stellflächen ist gemäß 

den Vorgaben des zuständigen Landkreis-Straßenbauamtes zu errichten. 

Zur eindeutigen Beschilderung von Parkplätzen für elektrisch betriebene Fahrzeuge bzw. 

Elektrofahrzeuge wird gemäß VzKat die Kombination folgender Verkehrsschilder empfohlen: 

 Verkehrszeichen 314: Parken und Verkehrszeichen 1010-66: Elektrisch betriebene 

Fahrzeuge oder 

  Verkehrszeichen 314: Parken und Verkehrszeichen 1050-33 Elektrofahrzeuge 

Ist eine Beschränkung der Parkerlaubnis für elektrisch betriebene Fahrzeuge nur während des 

Ladevorgangs vorgesehen, ist das Verkehrszeichen 1010-66 durch das Verkehrszeichen 

1050-32 zu ersetzen.  

Alternativ ist eine Erweiterung der Verkehrszeichen 314 und 1010-66 um ein Verkehrszeichen 

„während des Ladevorgangs“ erforderlich85. 

Best Practice Beispiele: 

                                                            

Abbildung 12-49: Best Practice Beispiele Beschilderung Ladesäulen 

Die Beschilderung soll für sämtliche relevanten Stellflächen vorgesehen werden. Bei mehr als 

zwei Stellflächen sind statt des Verkehrszeichens 314 die Verkehrszeichen Z 314-10 (Anfang) 

und Z 314-20 (Ende) zu verwenden.  

                                                    

Abbildung 12-50: Verkehrszeichen Z 314-10 (Anfang Parken) und Z 314-20 (Ende Parken) 

 

85 Die Kombination der Verkehrszeichen 314,1010-66 und 1050-32 ist nicht ordnungsrechtssicher, da 1010-66 die 
Parkerlaubnis auf elektrisch betriebene Fahrzeuge nach EmoG (nur mit E-Kennzeichen) beschränkt, 1050-32 er-
laubt allen Elektrofahrzeugen das Parken während des Ladevorgangs 
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Private Parkplätze gelten gemäß StVO üblicherweise als nicht-öffentlicher Verkehrsraum, so-

dass kein rechtssicheres Halteverbot durch die Zeichen 283 und 286 erwirkt werden kann. 

Das Verkehrszeichen 365-65 dient im öf-

fentlichen bzw. nicht-öffentlichen Verkehrs-

raum als Hinweis auf eine Ladestation für 

Elektrofahrzeuge. 

Dieses kann als Vorankündigung mit ent-

sprechender Entfernungsangabe   

(Z 1004-30/    -35) oder   

mit Zusatzzeichen Z 1000-10 bzw. -20 als 

Wegweiser eingesetzt werden.  
 

Abbildung 12-51: Verkehrszeichen 365-65

 

Abbildung 12-52: Bodenmarkierung Stellflä-

che Ladesäule öffentlicher Raum – Sinnbild und 

Flächenumrandung in weiß 

Stellplätze geförderter Ladeinfrastruktur im 

öffentlichen Raum sind gemäß Förderricht-

linie öffentliche Ladeinfrastruktur für Elekt-

rofahrzeuge in Deutschland sowie den För-

deraufrufen in Form einer Bodenmarkie-

rung durch das Aufbringen eines weißen 

Piktogramms (Darstellung eines elektrisch 

betriebenen Fahrzeugs gemäß § 39 Abs. 

10 Satz 1 StVO) mit weißer, durchgezoge-

ner Umrandung (Zeichen 295) des Stell-

platzes zu kennzeichnen. 

Die Stellplätze an geförderter Ladeinfra-

struktur im nicht-öffentlichen Straßenraum 

sind durch das Aufbringen eines weißen 

Sinnbildes (Darstellung eines Elektrofahr-

zeuges gemäß § 39 Abs. 10 StVO) auf grü-

nem Grund zu kennzeichnen. Die Boden-

markierung soll jeweils die komplette Flä-

che des Parkplatzes umfassen. 

Zur eindeutigen Ausweisung von Stellplät-

zen für elektrisch betriebene Fahrzeuge 

wird empfohlen, auch bei nicht geförderten 

Ladesäulen entsprechende Bodenmarkie-

rungen vorzusehen.  

 

Abbildung 12-53: Bodenmarkierung Stellflä-

che geförderte Ladesäule im nicht öffentlichen 

Raum

Lastmanagement 

Mit Lastmanagement kann die erforderliche Netzanschlussleistung reduziert werden, da da-

von ausgegangen werden kann, dass nicht alle Ladepunkte zum gleichen Zeitpunkt mit der 

vollen Leistung genutzt werden. 

Es kann zwischen folgenden Lastmanagement-Arten unterschieden werden:

 integriertes Lastmanagement 

 statisches Lastmanagement 

 dynamisches Lastmanagement 

 priorisiertes Lastmanagement
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Integriertes Lastmanagement 

Ladestationen mit zwei Ladepunkten verteilt die Gesamtleistung gleichmäßig auf zwei Fahr-

zeuge. Ist nur ein Fahrzeug angeschlossen, steht die Gesamtleistung an einem Ladepunkt 

vollständig zur Verfügung.  

 

Abbildung 12-54: Schema integriertes Lastmanagement (Quelle: mobilityhouse.com) 

Statisches Lastmanagement 

Eine fix reservierte Ladeleistung wird gleichmäßig auf mehrere Ladestationen verteilt, sobald 

mehrere Abnehmer angeschlossen sind.  

 

Abbildung 12-55: Schema statisches Lastmanagement (Quelle: mobilityhouse.com) 

Dynamisches Lastmanagement 

Die Gesamtladeleistung wird dynamisch dem aktuellen Stromverbrauch des Gebäudes ange-

passt. Die Ladeleistung wird dabei gleichmäßig zwischen den Ladesäulen verteilt bzw. es kann 

eine Reduzierung der Ladeleistung bei Lastspitzen vorgenommen werden. 

 

Abbildung 12-56: Schema dynamisches Lastmanagement (Quelle: mobilityhouse.com) 

Priorisiertes Lastmanagement (oder Priorisiertes Lademanagement) 

Ladebedarf (z. B. Abhängig von der Parkdauer, der Ladeleistung und dem Ladestatus des 

Elektrofahrzeugs) und typischer Fahrplan von Elektrofahrzeugen werden analysiert und mit 

der verfügbaren Ladeleistung und dem Stromverbrauch des Gebäudes abgeglichen. Dies er-

möglicht ein sequenzielles bzw. ein gleichzeitiges Laden mit reduzierter Leistung. 

 

Abbildung 12-57: Schema priorisiertes Lastmanagement (Quelle: mobilityhouse.com) 
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Anhang 12-34: Ladeinfrastrukturkonzept – Allgemeine Umsetzungshemmnisse der Elektro-

mobilität 

Der Ausbau der Elektromobilität soll als Beitrag zur CO2-Reduzierung im Verkehrssektor in 

den kommenden Jahren in Deutschland stark ansteigen, jedoch besteht derzeit noch eine 

Vielzahl objektiver und subjektiver Probleme, die für eine signifikante Marktdurchdringung 

adressiert werden müssen: 

 Die derzeit auf dem Markt erhältlichen Elektrofahrzeuge weisen im Vergleich zu konven-

tionell betrieben Fahrzeuge höhere Anschaffungskosten bei gleichzeitig geringeren 

Reichweiten auf. 

 In Kombination mit einem fehlenden flächendeckenden Ladeinfrastrukturnetz besteht in 

der Bevölkerung bei längeren Fahrten die Befürchtung, dass das Auto liegenbleibt, weil 

die Batteriekapazität nicht ausreicht. 

 Aufgrund der geringen Anzahl installierter öffentlicher Ladesäulen sind die Parkflächen 

teilweise durch Dauerparker blockiert. Zeitbasierte Abrechnungssysteme könnten insbe-

sondere im urbanen Raum Lösungsansätze bieten. 

 Der Ausbau von DC-Schnellladesäulen kommt nur verhalten voran und die derzeitigen 

Elektrofahrzeuge sind oftmals noch nicht (ultra-)schnellladefähig. Der Autofahrer muss 

zur vollständigen Ladung der Batterie lange Standzeiten in Kauf nehmen. Insbesondere 

bei längeren Autofahrten fehlt es an den Raststätten an anderweitigen Beschäftigungs-

möglichkeiten während des Ladevorgangs. Es ist somit eine Veränderung des Mobili-

tätsverhaltens und eine Umstrukturierung der Tank-Infrastruktur notwendig. 

 Derzeit ist eine Vielzahl verschiedener Abrechnungs- und Betreibermodelle sowie Ste-

ckertypen auf dem Markt erhältlich. Es ist eine Vereinheitlichung notwendig, um jederzeit 

an sämtlichen Ladesäulen tanken zu können. Die Ladesäuleninfrastruktur soll hierfür 

zukünftig über Ad-Hoc-Laden verfügen und das Abrechnungssystem vereinheitlicht wer-

den. Der Typ 2-Stecker wurde zudem in Europa als Standard-Stecker etabliert. 

 Laden beim Arbeitgeber birgt ein hohes Potenzial, bei dem eine isolierte Wirtschaftlich-

keit aus Arbeitgebersicht jedoch nicht gegeben ist. Kostenloses Laden beim Arbeitgeber 

sollte daher als zusätzlicher Gehaltsbestandteil bzw. als Anreiz für den Umstieg auf 

Elektromobilität genutzt werden. Das Laden von Firmen-Fahrzeugflotten ist zwingend 

beim Arbeitgeber notwendig. Hierfür muss die entsprechende Ladeinfrastruktur vorge-

sehen werden. 

 Das Laden zu Hause ist in Gebäuden mit klaren Besitzstrukturen (z. B. Einfamilienhaus) 

einfach zu realisieren. Bei Mehrfamilienhäusern mit mehreren Eigentümern ist dies auf-

grund erhöhter Investitionskosten, einer komplexeren Abrechnung und der mehrheitli-

chen Zustimmung der Wohnungseigentümer oftmals schwer realisierbar, aber für eine 

flächendeckende Marktdurchdringung der Elektromobilität jedoch unabdingbar. 

 Die vorhandenen Kapazitäten des Stromnetzes sind ein limitierender Faktor. Bei einem 

starken Ausbau der Elektromobilität muss auch der Netzausbau vorangetrieben werden, 

um Netzengpässe zu vermeiden. Eine frühzeitige Integration des Netzbetreibers in Pla-

nungsvorhaben ist daher zu empfehlen. Problematisch ist ebenfalls, dass alle Wallbo-

xen, unabhängig von der Leistung, erst seit März 2019 meldepflichtig sind und den Netz-

betreibern daher nicht alle Informationen zu bereits installierten Wallboxen vorliegen, 

diese Informationen für einen bedarfsgerechten Netzausbau jedoch erforderlich sind. 
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 Als weitere Kritikpunkte zählen die geringe Modellvielfalt (v. a. fehlende familienfreund-

liche Fahrzeuge), das hohe Gesamtgewicht und eine meist fehlende Anhängerkupplung. 

 Im Zuge der Energiewende werden eine Vielzahl von volatilen und dezentralen Energie-

erzeugungsanlagen wie Windkraftanlagen und PV-Anlagen installiert, deren Strompro-

duktion nicht exakt vorhergesagt werden kann. Gleichzeitig wird Deutschland bis Ende 

2022 vollständig aus der Stromerzeugung aus Kernenergie aussteigen. In Kombination 

mit dem stockenden Ausbau des Übertragungsnetzes werden daher Netzengpässe er-

wartet. Die Gefahr einer Stromknappheit kann durch den vermehrten Anteil an Elektro-

fahrzeugen zusätzlich verstärkt werden. 

 Die deutsche Industrie ist stark von den Automobilkonzernen abhängig. Elektrofahr-

zeuge verfügen aufgrund der einfachen Bauweise (v. a. Motor und Getriebe) über deut-

lich weniger Einzelteile. Deutsche Hersteller und Automobilzulieferer sehen daher ihre 

Marktmacht in Gefahr und es kann zu Verlusten von Arbeitsplätzen kommen. 

 Die Elektrofahrzeuge werden momentan durch politische Vorgaben stark gefördert. Die 

Kfz-Steuer oder Mineralölsteuer fallen bei Elektroautos weg, sodass mit Einbußen der 

Steuereinnahmen gerechnet werden muss, die anderweitig erwirtschaftet werden müs-

sen. 

 Jedoch werden die steuerlichen Vorteile von Elektroautos von Verbraucherseite oftmals 

als zu gering angesehen, um die Mehrkosten bei der Anschaffung des Elektroautos zu 

kompensieren. 

Flottenanalyse 

Anhang 12-35: Flottenanalyse – Details Methodik 

Tabelle 12-11:  Berechnungsgrundlage der Flottenanalyse 

 Erläuterung 

Nutzungsdauer 5 Jahre 

Fahrzeugkauf Barkauf (Verbrennerfahrzeug / Elektrofahrzeug) 

Mehrwertsteuer 19 % (regulärer Satz) 

Rundfunkbeitrag 73,44 €/Jahr (6,12 €/Monat gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 RBStV) 

Anschaffungswert 
auf Basis des Listenpreises (Herstellerangabe) gemäß ADAC-Autodaten-
bank (Stand: 01/2022) und 0 % Rabatt 

Ausstattung 
auf Basis der klassenüblichen Ausstattung gemäß ADAC-Autodatenbank 
(Stand: 01/2022) und 0 % Rabatt 

Durchschnittliche 
Anschaffungs-
nebenkosten (Pau-
schalbeträge) mit 
Berücksichtigung 
in Abschreibung 

769 € auf Basis von 700 € Überführung (Ø gemäß ADAC), 26 € Anmel-
dung (gemäß STVA), 13 € Reservierung Wunschkennzeichen (gemäß 
STVA), 25 € Nummernschild (Ø gemäß Allianz), 5 € Feinstaubplakette 
(gemäß STVA) 

Kfz-Steuer für 
Elektrofahrzeuge 

Es wird eine Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge bei 
Erstzulassung bis 31.12.2025 gewährt und bis 31.12.2030 verlängert. 
Nach Ablauf des steuerfreien Zeitraums ermäßigt sich die zu zahlende 
Kraftfahrzeugsteuer um 50 % (gemäß KraftStG). 

Haftpflichtversi-
cherung 

Auf Basis der Typklasse gemäß ADAC-Autodatenbank (Stand: 01/2022) 
sowie angenommenem Beitragssatz von 75 % 
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 Erläuterung 

Vollkaskoversiche-
rung 

Auf Basis der Typklasse gemäß ADAC-Autodatenbank (Stand: 01/2022), 
Selbstbeteiligung 500 €, sowie angenommenem Beitragssatz von 60 % 

Restwert 

Wertverluste gemäß ADAC-Autodatenbank (Stand: 01/2022) auf Basis 
des Listenpreises inklusive Ausstattungspreis (klassenübliche Ausstat-
tung) unter Berücksichtigung der jährlichen Fahrleistung und einer Nut-
zungsdauer von 5 Jahren. 

Ladeinfrastruktur 

2.800 € auf Basis von 1.000 € Anschaffungskosten sowie 1.800 € für An-
schluss, Installation und Anmeldung 

Es wird von einer Abschreibungszeit für Ladeinfrastruktur von 10 Jahren 
(gemäß Anlage 3 Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg) ausge-
gangen. Die oben ermittelten Kosten werden linear umgelegt. 

Hinzu kommen jährliche Kosten von 330 € auf Basis von 150 € für War-
tung und 180 € für weitere Serviceleistungen. 

Fahrzeugver-
brauch 

gemäß ADAC-Autodatenbank (Stand: 01/2022) 

Faktorkorrektur  
Fahrzeugver-
brauch 
(Kraftstoff/Strom) 

1,30 für Fahrzeuge nach NEFZ-Messung 

1,11 für Fahrzeuge nach WLTP-Messung 

Hinweis: Ladeverluste bei Elektrofahrzeugen werden in den Messverfah-
ren bereits berücksichtigt 

Spezifische Ver-
brauchskosten in 
den 5 Jahren Nut-
zungsdauer 

Annahme Strompreis von 0,28 €/kWh (auf Basis der jährlichen Stromkos-
ten Bauhof Marbach a. N. im Jahr 2020); 

1,67 €/Liter Benzinpreis gemäß der Kraftstoffpreisentwicklung des ADAC 
aus dem Durchschnitt der Monate Oktober 2021 bis Dezember 2021 zzgl. 
0,02 €/Liter (für E5);  

1,54 €/Liter Dieselpreis gemäß der Kraftstoffpreisentwicklung des ADAC 
aus dem Durchschnitt der Monate Oktober 2021 bis Dezember 2021. 

Hinweis: Da sich die Veränderung der Preise nur schwer vorhersagen 
lässt, wurde keine Preisveränderung angenommen. 

Fahrzeugspezifi-
scher CO2-Aus-
stoß 

Auf Basis des Verbrauchs sowie anhand der CO2-Äquivalente für ver-
schiedene „Treibstoffe“ nach Gemis 5.0: 

Super: 2,704 kg/l  

Diesel: 3,015 kg/l  

Strom: 0,425 kg/kWh (Netz-lokal 2019) 

PV-Strom: 0,040 kg/kWh 

Instandhaltungs-
kosten (Wartung, 
Reparatur, Ser-
vice, Reifenersatz)  

auf Basis der jährlichen Fahrleistung und einer Nutzungsdauer von 
5 Jahren gemäß ADAC-Autodatenbank (Stand: 01/2022) 

Fördermittelbetrag 
pro Elektrofahr-
zeug 

Es wird ein Zuschuss für die Anschaffung eines neuen, vollelektrischen 
Fahrzeugs in Höhe von 1.000 € auf Basis der Landesförderung „BW-e-
Solar-Gutschein“ angesetzt. 

Voraussetzung: Das Fahrzeug darf höchstens eine Motorleistung von 
160 kW aufweisen und es muss eine PV-Anlage vorhanden oder geplant 
sein. 

Fördermittelbetrag 
Ladeinfrastruktur 

Es wird ein Zuschuss für die Anschaffung und Installation einer Wallbox 
in Höhe von 500 € auf Basis der Landesförderung „BW-e-Solar-Gut-
schein“ angesetzt. 

Voraussetzung: Die Wallbox muss über eine eigene Photovoltaikanlage 
versorgt werden. 
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 Erläuterung 

Prämie Treibhaus-
gasquotenhandel 

Betreiber von E-Flotten können am THG-Quotenhandel teilnehmen und 
davon wirtschaftlich profitieren. Aufgrund der Komplexität übernimmt in 
der Regel ein Dienstleister („Vermittler“) den Quotenhandel für den Be-
treiber. Die Prämie richtet sich nach der Anzahl der reinen Elektrofahr-
zeuge und wird als Pauschale, welche vom BMUV bekannt gemacht wird, 
ausbezahlt. Die Auszahlung des Vermittlers liegt bei etwa 75 % des er-
zielten Großhandelspreises. Es wird von 300 € Prämie je Fahrzeug aus-
gegangen. 

Reichweite des ge-
wählten Elektro-
fahrzeugs 

gemäß ADAC-Autodatenbank in Kilometern (Stand: 01/2022) 

Faktorkorrektur 
Reichweite 

0,77 für Fahrzeuge nach NEFZ-Messung 

0,90 für Fahrzeuge nach WLTP-Messung 

(Schätz-)Fahrleis-
tung 

gemäß Angaben der Kommune in Kilometer pro Jahr 

Anzahl an Fahr-
zeug-Einsatzwo-
chen pro Kalen-
derjahr 

Annahme von 52 Wochen, sofern nichts genaueres bekannt 

Anzahl an Fahr-
zeug-Einsatztagen 
pro Kalenderwo-
che 

Annahme von 5 Tagen, sofern nichts genaueres bekannt 

Hinweis 
Keine Berücksichtigung von Unfall-Reparaturkosten, Kosten für Wagen-
wäsche/ -pflege sowie Nachfüllkosten für Motoröl außerhalb der Herstel-
lervorgaben 

Anhang 12-36: Flottenanalyse – Verzeichnis und Ergebnisse 

Flottenanalyse 12-1: VW Golf (Benzin) ....................................................................................... 194 

Flottenanalyse 12-2: Ford Focus (Benzin) .................................................................................. 198 

Flottenanalyse 12-3: VW Golf (Plus) (Benzin) ............................................................................. 202 

Flottenanalyse 12-4: Audi A4 Avant (Benzin) .............................................................................. 206 

Flottenanalyse 12-5: Seat Ibiza (Benzin) ..................................................................................... 212 
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Flottenanalyse 12-1: VW Golf (Benzin) 

 

  

Kostenart
VW Golf 1.5 TSI 

ACT Life

VW ID.3 Pro (58 

kWh) 

Verbrennerfahrzeug Elektrofahrzeug

Anschaffung Fahrzeug inkl. Ausstattung [€] 30.475 37.325 6.850 22%

Fördermittelbetrag Fahrzeug [€] 0 -1.000 -1.000 -100%

Anschaffung Ladeinfrastruktur [€] 0 2.800 2.800 100%

Fördermittelbetrag Ladeinfrastruktur [€] 0 -500 -500 -100%

Treibhausgasquotenhandel [€/Jahr] 0 -300 -300 -100%

Rundfunkbeitrag [€/Jahr] 73 73 0 0%

Kfz-Steuer [€/Jahr] 87 0 -87 -100%

Haftpflicht [€/Jahr] 528 547 19 4%

Vollkasko [€/Jahr] 577 428 -149 -26%

Instandhaltung [€/Jahr] 472 425 -46 -10%

Verbrauch [€/Jahr] 655 313 -342 -52%

Abschreibung Fahrzeug ohne Förderung [€/Jahr] 3.710 3.785 75 2%

Abschreibung Fahrzeug mit Förderung [€/Jahr] 3.710 3.585 -125 -3%

Wartung und Service Ladeinfrastruktur [€/Jahr] 0 330 330 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur ohne Förderung [€/Jahr] 0 280 280 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur mit Förderung [€/Jahr] 0 230 230 100%

Gesamtkosten ohne Förderung [€/Jahr] 6.103 5.882 -221 -4%

Gesamtkosten mit Förderung [€/Jahr] 6.103 5.632 -471 -8%

anhand der max. üblichen Strecke (150 km)  ja

anhand der Ø tägl. Fahrstrecke (25 km)  ja

VW Golf 1.5 TSI ACT Life (Otto)   vs.   VW ID.3 Pro (58 kWh)  (Elektro)

Kostenübersicht (tabellarisch)

Eignung Elektrofahrzeug

Kostenvergleichsdiagramm

Elektrifizierungs-

mehrkosten

Bruttobeträge bei einer Fahrleistung von 6.544 km/Jahr und 5 Jahren Nutzungsdauer
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VW ID.3 Pro (58 kWh) (Elektrofahrzeug ohne Förderung)
VW ID.3 Pro (58 kWh) (Elektrofahrzeug mit Förderung)

2.285 km

Schnittpunkt

6.544 km

Jahresfahrleistung



 

Anhang – Elektromobilitätskonzept Marbach a. N. – 21.03.2022  195  

 
  

Verbrauchsabhängige Emissionsminderungspotenziale

1.061

475

45
0

200

400

600

800

1.000

1.200

VW Golf 1.5 TSI ACT VW ID.3 Pro (58 kWh)

E
m

is
s

io
n

e
n

 [
k

g
/J

a
h

r]

Standard

PV-Strom

Hinweis: jährliche Fahrleistung 6.544 km

-585

-1.016

-1.200

-1.000

-800

-600

-400

-200

0

E
m

is
s

io
n

s
re

d
u

k
ti

o
n

e
n

 [
k

g
/J

a
h

r]

Standard

PV-Strom



 

 

 196  21.03.2022 – Elektromobilitätskonzept Marbach a. N. – Anhang 

 

  

Kostenart
VW Golf 1.5 TSI 

ACT Life

CUPRA Born (58 

kWh) 

Verbrennerfahrzeug Elektrofahrzeug

Anschaffung Fahrzeug inkl. Ausstattung [€] 30.475 39.620 9.145 30%

Fördermittelbetrag Fahrzeug [€] 0 -1.000 -1.000 -100%

Anschaffung Ladeinfrastruktur [€] 0 2.800 2.800 100%

Fördermittelbetrag Ladeinfrastruktur [€] 0 -500 -500 -100%

Treibhausgasquotenhandel [€/Jahr] 0 -300 -300 -100%

Rundfunkbeitrag [€/Jahr] 73 73 0 0%

Kfz-Steuer [€/Jahr] 87 0 -87 -100%

Haftpflicht [€/Jahr] 528 614 86 16%

Vollkasko [€/Jahr] 577 517 -60 -10%

Instandhaltung [€/Jahr] 472 424 -48 -10%

Verbrauch [€/Jahr] 655 315 -340 -52%

Abschreibung Fahrzeug ohne Förderung [€/Jahr] 3.710 4.054 344 9%

Abschreibung Fahrzeug mit Förderung [€/Jahr] 3.710 3.854 144 4%

Wartung und Service Ladeinfrastruktur [€/Jahr] 0 330 330 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur ohne Förderung [€/Jahr] 0 280 280 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur mit Förderung [€/Jahr] 0 230 230 100%

Gesamtkosten ohne Förderung [€/Jahr] 6.103 6.308 205 3%

Gesamtkosten mit Förderung [€/Jahr] 6.103 6.058 -45 -1%

anhand der max. üblichen Strecke (150 km)  ja

anhand der Ø tägl. Fahrstrecke (25 km)  ja

VW Golf 1.5 TSI ACT Life (Otto)   vs.   CUPRA Born (58 kWh)  (Elektro)

Kostenübersicht (tabellarisch)

Eignung Elektrofahrzeug

Kostenvergleichsdiagramm

Elektrifizierungs-

mehrkosten

Bruttobeträge bei einer Fahrleistung von 6.544 km/Jahr und 5 Jahren Nutzungsdauer
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CUPRA Born (58 kWh) (Elektrofahrzeug ohne Förderung)
CUPRA Born (58 kWh) (Elektrofahrzeug mit Förderung)

5.485 km

Schnittpunkt

10.990 km

Schnittpunkt

6.544 km

Jahresfahrleistung
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Flottenanalyse 12-2: Ford Focus (Benzin) 

 

  

Kostenart
Ford Focus 1.0 

EcoBoost

VW ID.3 Pro (58 

kWh) 

Verbrennerfahrzeug Elektrofahrzeug

Anschaffung Fahrzeug inkl. Ausstattung [€] 24.210 37.325 13.115 54%

Fördermittelbetrag Fahrzeug [€] 0 -1.000 -1.000 -100%

Anschaffung Ladeinfrastruktur [€] 0 2.800 2.800 100%

Fördermittelbetrag Ladeinfrastruktur [€] 0 -500 -500 -100%

Treibhausgasquotenhandel [€/Jahr] 0 -300 -300 -100%

Rundfunkbeitrag [€/Jahr] 73 73 0 0%

Kfz-Steuer [€/Jahr] 73 0 -73 -100%

Haftpflicht [€/Jahr] 547 547 0 0%

Vollkasko [€/Jahr] 686 428 -258 -38%

Instandhaltung [€/Jahr] 593 396 -197 -33%

Verbrauch [€/Jahr] 546 261 -285 -52%

Abschreibung Fahrzeug ohne Förderung [€/Jahr] 3.311 3.734 422 13%

Abschreibung Fahrzeug mit Förderung [€/Jahr] 3.311 3.534 222 7%

Wartung und Service Ladeinfrastruktur [€/Jahr] 0 330 330 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur ohne Förderung [€/Jahr] 0 280 280 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur mit Förderung [€/Jahr] 0 230 230 100%

Gesamtkosten ohne Förderung [€/Jahr] 5.829 5.748 -81 -1%

Gesamtkosten mit Förderung [€/Jahr] 5.829 5.498 -331 -6%

anhand der max. üblichen Strecke (150 km)  ja

anhand der Ø tägl. Fahrstrecke (21 km)  ja

Ford Focus 1.0 EcoBoost Cool & Connect (Otto)   vs.   VW ID.3 Pro (58 kWh)  (Elektro)

Kostenübersicht (tabellarisch)

Eignung Elektrofahrzeug

Kostenvergleichsdiagramm

Elektrifizierungs-

mehrkosten

Bruttobeträge bei einer Fahrleistung von 5.456 km/Jahr und 5 Jahren Nutzungsdauer
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VW ID.3 Pro (58 kWh) (Elektrofahrzeug ohne Förderung)
VW ID.3 Pro (58 kWh) (Elektrofahrzeug mit Förderung)

3.207 km

Schnittpunkt

5.456 km

Jahresfahrleistung
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Kostenart
Ford Focus 1.0 

EcoBoost 

CUPRA Born (58 

kWh) 

Verbrennerfahrzeug Elektrofahrzeug

Anschaffung Fahrzeug inkl. Ausstattung [€] 24.210 39.620 15.410 64%

Fördermittelbetrag Fahrzeug [€] 0 -1.000 -1.000 -100%

Anschaffung Ladeinfrastruktur [€] 0 2.800 2.800 100%

Fördermittelbetrag Ladeinfrastruktur [€] 0 -500 -500 -100%

Treibhausgasquotenhandel [€/Jahr] 0 -300 -300 -100%

Rundfunkbeitrag [€/Jahr] 73 73 0 0%

Kfz-Steuer [€/Jahr] 73 0 -73 -100%

Haftpflicht [€/Jahr] 547 614 68 12%

Vollkasko [€/Jahr] 686 517 -169 -25%

Instandhaltung [€/Jahr] 593 391 -202 -34%

Verbrauch [€/Jahr] 546 263 -283 -52%

Abschreibung Fahrzeug ohne Förderung [€/Jahr] 3.311 3.997 686 21%

Abschreibung Fahrzeug mit Förderung [€/Jahr] 3.311 3.797 486 15%

Wartung und Service Ladeinfrastruktur [€/Jahr] 0 330 330 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur ohne Förderung [€/Jahr] 0 280 280 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur mit Förderung [€/Jahr] 0 230 230 100%

Gesamtkosten ohne Förderung [€/Jahr] 5.829 6.166 337 6%

Gesamtkosten mit Förderung [€/Jahr] 5.829 5.916 87 1%

anhand der max. üblichen Strecke (150 km)  ja

anhand der Ø tägl. Fahrstrecke (21 km)  ja

Ford Focus 1.0 EcoBoost Cool & Connect (Otto)   vs.   CUPRA Born (58 kWh)  (Elektro)

Kostenübersicht (tabellarisch)

Eignung Elektrofahrzeug

Kostenvergleichsdiagramm

Elektrifizierungs-

mehrkosten

Bruttobeträge bei einer Fahrleistung von 5.456 km/Jahr und 5 Jahren Nutzungsdauer
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Schnittpunkt
15.593 km

Schnittpunkt

5.456 km

Jahresfahrleistung
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Flottenanalyse 12-3: VW Golf (Plus) (Benzin) 

Hinweis: Der Nachfolger des Golf Plus, der Golf Sportsvan, ist ausgelaufen und bekommt keinen Nachfolger mehr. Daher wurde 

die Analyse mit einem VW Golf durchgeführt. 

 
  

Kostenart
VW Golf 1.5 TSI 

ACT Life

VW ID.3 Pro (58 

kWh) 

Verbrennerfahrzeug Elektrofahrzeug

Anschaffung Fahrzeug inkl. Ausstattung [€] 30.475 37.325 6.850 22%

Fördermittelbetrag Fahrzeug [€] 0 -1.000 -1.000 -100%

Anschaffung Ladeinfrastruktur [€] 0 2.800 2.800 100%

Fördermittelbetrag Ladeinfrastruktur [€] 0 -500 -500 -100%

Treibhausgasquotenhandel [€/Jahr] 0 -300 -300 -100%

Rundfunkbeitrag [€/Jahr] 73 73 0 0%

Kfz-Steuer [€/Jahr] 87 0 -87 -100%

Haftpflicht [€/Jahr] 528 547 19 4%

Vollkasko [€/Jahr] 577 428 -149 -26%

Instandhaltung [€/Jahr] 466 419 -48 -10%

Verbrauch [€/Jahr] 631 302 -329 -52%

Abschreibung Fahrzeug ohne Förderung [€/Jahr] 3.698 3.773 76 2%

Abschreibung Fahrzeug mit Förderung [€/Jahr] 3.698 3.573 -124 -3%

Wartung und Service Ladeinfrastruktur [€/Jahr] 0 330 330 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur ohne Förderung [€/Jahr] 0 280 280 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur mit Förderung [€/Jahr] 0 230 230 100%

Gesamtkosten ohne Förderung [€/Jahr] 6.060 5.852 -208 -3%

Gesamtkosten mit Förderung [€/Jahr] 6.060 5.602 -458 -8%

anhand der max. üblichen Strecke (50 km)  ja

anhand der Ø tägl. Fahrstrecke (30 km)  ja

VW Golf 1.5 TSI ACT Life (Otto)   vs.   VW ID.3 Pro (58 kWh)  (Elektro)

Kostenübersicht (tabellarisch)

Eignung Elektrofahrzeug

Kostenvergleichsdiagramm

Elektrifizierungs-

mehrkosten

Bruttobeträge bei einer Fahrleistung von 6.300 km/Jahr und 5 Jahren Nutzungsdauer
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Schnittpunkt

6.300 km

Jahresfahrleistung
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Kostenart
VW Golf 1.5 TSI 

ACT Life

CUPRA Born (58 

kWh) 

Verbrennerfahrzeug Elektrofahrzeug

Anschaffung Fahrzeug inkl. Ausstattung [€] 30.475 39.620 9.145 30%

Fördermittelbetrag Fahrzeug [€] 0 -1.000 -1.000 -100%

Anschaffung Ladeinfrastruktur [€] 0 2.800 2.800 100%

Fördermittelbetrag Ladeinfrastruktur [€] 0 -500 -500 -100%

Treibhausgasquotenhandel [€/Jahr] 0 -300 -300 -100%

Rundfunkbeitrag [€/Jahr] 73 73 0 0%

Kfz-Steuer [€/Jahr] 87 0 -87 -100%

Haftpflicht [€/Jahr] 528 614 86 16%

Vollkasko [€/Jahr] 577 517 -60 -10%

Instandhaltung [€/Jahr] 466 417 -50 -11%

Verbrauch [€/Jahr] 631 303 -327 -52%

Abschreibung Fahrzeug ohne Förderung [€/Jahr] 3.698 4.041 344 9%

Abschreibung Fahrzeug mit Förderung [€/Jahr] 3.698 3.841 144 4%

Wartung und Service Ladeinfrastruktur [€/Jahr] 0 330 330 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur ohne Förderung [€/Jahr] 0 280 280 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur mit Förderung [€/Jahr] 0 230 230 100%

Gesamtkosten ohne Förderung [€/Jahr] 6.060 6.276 216 4%

Gesamtkosten mit Förderung [€/Jahr] 6.060 6.026 -34 -1%

anhand der max. üblichen Strecke (50 km)  ja

anhand der Ø tägl. Fahrstrecke (30 km)  ja

VW Golf 1.5 TSI ACT Life (Otto)   vs.   CUPRA Born (58 kWh)  (Elektro)

Kostenübersicht (tabellarisch)

Eignung Elektrofahrzeug

Kostenvergleichsdiagramm

Elektrifizierungs-

mehrkosten

Bruttobeträge bei einer Fahrleistung von 6.300 km/Jahr und 5 Jahren Nutzungsdauer
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Flottenanalyse 12-4: Audi A4 Avant (Benzin) 

 

  

Kostenart
Audi A4 Avant 35 

TFSI 
Audi Q4 35 e-tron 

Verbrennerfahrzeug Elektrofahrzeug

Anschaffung Fahrzeug inkl. Ausstattung [€] 44.435 47.905 3.470 8%

Fördermittelbetrag Fahrzeug [€] 0 -1.000 -1.000 -100%

Anschaffung Ladeinfrastruktur [€] 0 2.800 2.800 100%

Fördermittelbetrag Ladeinfrastruktur [€] 0 -500 -500 -100%

Treibhausgasquotenhandel [€/Jahr] 0 -300 -300 -100%

Rundfunkbeitrag [€/Jahr] 73 73 0 0%

Kfz-Steuer [€/Jahr] 139 0 -139 -100%

Haftpflicht [€/Jahr] 528 614 86 16%

Vollkasko [€/Jahr] 686 751 65 9%

Instandhaltung [€/Jahr] 449 417 -31 -7%

Verbrauch [€/Jahr] 354 166 -188 -53%

Abschreibung Fahrzeug ohne Förderung [€/Jahr] 5.733 4.833 -900 -16%

Abschreibung Fahrzeug mit Förderung [€/Jahr] 5.733 4.633 -1.100 -19%

Wartung und Service Ladeinfrastruktur [€/Jahr] 0 330 330 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur ohne Förderung [€/Jahr] 0 280 280 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur mit Förderung [€/Jahr] 0 230 230 100%

Gesamtkosten ohne Förderung [€/Jahr] 7.962 7.164 -798 -10%

Gesamtkosten mit Förderung [€/Jahr] 7.962 6.914 -1.048 -13%

anhand der max. üblichen Strecke (150 km)  ja

anhand der Ø tägl. Fahrstrecke (12 km)  ja

Audi A4 Avant 35 TFSI  (Otto (Mild-Hybrid))   vs.   Audi Q4 35 e-tron  (Elektro)

Kostenübersicht (tabellarisch)

Eignung Elektrofahrzeug

Kostenvergleichsdiagramm

Elektrifizierungs-

mehrkosten

Bruttobeträge bei einer Fahrleistung von 3.080 km/Jahr und 5 Jahren Nutzungsdauer
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3.080 km

Jahresfahrleistung
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Kostenart
Audi A4 Avant 35 

TFSI 
Skoda Enyaq iV 50 

Verbrennerfahrzeug Elektrofahrzeug

Anschaffung Fahrzeug inkl. Ausstattung [€] 44.435 40.460 -3.975 -9%

Fördermittelbetrag Fahrzeug [€] 0 -1.000 -1.000 -100%

Anschaffung Ladeinfrastruktur [€] 0 2.800 2.800 100%

Fördermittelbetrag Ladeinfrastruktur [€] 0 -500 -500 -100%

Treibhausgasquotenhandel [€/Jahr] 0 -300 -300 -100%

Rundfunkbeitrag [€/Jahr] 73 73 0 0%

Kfz-Steuer [€/Jahr] 139 0 -139 -100%

Haftpflicht [€/Jahr] 528 528 0 0%

Vollkasko [€/Jahr] 686 686 0 0%

Instandhaltung [€/Jahr] 449 339 -110 -24%

Verbrauch [€/Jahr] 354 152 -202 -57%

Abschreibung Fahrzeug ohne Förderung [€/Jahr] 5.733 4.102 -1.631 -28%

Abschreibung Fahrzeug mit Förderung [€/Jahr] 5.733 3.902 -1.831 -32%

Wartung und Service Ladeinfrastruktur [€/Jahr] 0 330 330 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur ohne Förderung [€/Jahr] 0 280 280 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur mit Förderung [€/Jahr] 0 230 230 100%

Gesamtkosten ohne Förderung [€/Jahr] 7.962 6.191 -1.771 -22%

Gesamtkosten mit Förderung [€/Jahr] 7.962 5.941 -2.021 -25%

anhand der max. üblichen Strecke (150 km)  ja

anhand der Ø tägl. Fahrstrecke (12 km)  ja

Audi A4 Avant 35 TFSI  (Otto (Mild-Hybrid))   vs.   Skoda Enyaq iV 50  (Elektro)

Kostenübersicht (tabellarisch)

Eignung Elektrofahrzeug

Kostenvergleichsdiagramm

Elektrifizierungs-

mehrkosten

Bruttobeträge bei einer Fahrleistung von 3.080 km/Jahr und 5 Jahren Nutzungsdauer

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

G
e

s
a

m
tk

o
s

te
n

 [
€

/J
a

h
r]

Fahrleistung [km/Jahr]

Nutzungsdauer 5 Jahre

Audi A4 Avant 35 TFSI (Verbrennerfahrzeug)
Skoda Enyaq iV 50 (Elektrofahrzeug ohne Förderung)
Skoda Enyaq iV 50 (Elektrofahrzeug mit Förderung)

3.080 km

Jahresfahrleistung
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Kostenart
Audi A4 Avant 35 

TFSI 

ID.4 Pure Perform. 

(52 kWh)

Verbrennerfahrzeug Elektrofahrzeug

Anschaffung Fahrzeug inkl. Ausstattung [€] 44.435 43.330 -1.105 -2%

Fördermittelbetrag Fahrzeug [€] 0 -1.000 -1.000 -100%

Anschaffung Ladeinfrastruktur [€] 0 2.800 2.800 100%

Fördermittelbetrag Ladeinfrastruktur [€] 0 -500 -500 -100%

Treibhausgasquotenhandel [€/Jahr] 0 -300 -300 -100%

Rundfunkbeitrag [€/Jahr] 73 73 0 0%

Kfz-Steuer [€/Jahr] 139 0 -139 -100%

Haftpflicht [€/Jahr] 528 614 86 16%

Vollkasko [€/Jahr] 686 517 -169 -25%

Instandhaltung [€/Jahr] 449 347 -101 -23%

Verbrauch [€/Jahr] 354 160 -194 -55%

Abschreibung Fahrzeug ohne Förderung [€/Jahr] 5.733 4.355 -1.378 -24%

Abschreibung Fahrzeug mit Förderung [€/Jahr] 5.733 4.155 -1.578 -28%

Wartung und Service Ladeinfrastruktur [€/Jahr] 0 330 330 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur ohne Förderung [€/Jahr] 0 280 280 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur mit Förderung [€/Jahr] 0 230 230 100%

Gesamtkosten ohne Förderung [€/Jahr] 7.962 6.378 -1.584 -20%

Gesamtkosten mit Förderung [€/Jahr] 7.962 6.128 -1.834 -23%

anhand der max. üblichen Strecke (150 km)  ja

anhand der Ø tägl. Fahrstrecke (12 km)  ja

Audi A4 Avant 35 TFSI  (Otto (Mild-Hybrid))   vs.   VW ID.4 Pure Performance (52 kWh)  (Elektro)

Kostenübersicht (tabellarisch)

Eignung Elektrofahrzeug

Kostenvergleichsdiagramm

Elektrifizierungs-

mehrkosten

Bruttobeträge bei einer Fahrleistung von 3.080 km/Jahr und 5 Jahren Nutzungsdauer
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VW ID.4 Pure Performance (52 kWh) (Elektrofahrzeug mit Förderung)

3.080 km

Jahresfahrleistung
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Flottenanalyse 12-5: Seat Ibiza (Benzin) 

 

  

Kostenart
SEAT Ibiza 1.0 MPI 

Reference
Opel Corsa-e 

Verbrennerfahrzeug Elektrofahrzeug

Anschaffung Fahrzeug inkl. Ausstattung [€] 17.780 29.900 12.120 68%

Fördermittelbetrag Fahrzeug [€] 0 -1.000 -1.000 -100%

Anschaffung Ladeinfrastruktur [€] 0 2.800 2.800 100%

Fördermittelbetrag Ladeinfrastruktur [€] 0 -500 -500 -100%

Treibhausgasquotenhandel [€/Jahr] 0 -300 -300 -100%

Rundfunkbeitrag [€/Jahr] 73 73 0 0%

Kfz-Steuer [€/Jahr] 71 0 -71 -100%

Haftpflicht [€/Jahr] 528 547 19 4%

Vollkasko [€/Jahr] 428 577 149 35%

Instandhaltung [€/Jahr] 397 339 -58 -15%

Verbrauch [€/Jahr] 491 242 -249 -51%

Abschreibung Fahrzeug ohne Förderung [€/Jahr] 2.463 2.924 461 19%

Abschreibung Fahrzeug mit Förderung [€/Jahr] 2.463 2.724 261 11%

Wartung und Service Ladeinfrastruktur [€/Jahr] 0 330 330 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur ohne Förderung [€/Jahr] 0 280 280 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur mit Förderung [€/Jahr] 0 230 230 100%

Gesamtkosten ohne Förderung [€/Jahr] 4.451 5.012 561 13%

Gesamtkosten mit Förderung [€/Jahr] 4.451 4.762 311 7%

anhand der max. üblichen Strecke (150 km)  ja

anhand der Ø tägl. Fahrstrecke (19 km)  ja

SEAT Ibiza 1.0 MPI Reference (Otto)   vs.   Opel Corsa-e  (Elektro)

Kostenübersicht (tabellarisch)

Eignung Elektrofahrzeug

Kostenvergleichsdiagramm

Elektrifizierungs-

mehrkosten

Bruttobeträge bei einer Fahrleistung von 5.000 km/Jahr und 5 Jahren Nutzungsdauer
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15.043 km

Schnittpunkt

22.225 kmSchnittpunkt
5.000 km

Jahresfahrleistung
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Kostenart
SEAT Ibiza 1.0 MPI 

Reference

Peugeot e-208 

Active

Verbrennerfahrzeug Elektrofahrzeug

Anschaffung Fahrzeug inkl. Ausstattung [€] 17.780 32.990 15.210 86%

Fördermittelbetrag Fahrzeug [€] 0 -1.000 -1.000 -100%

Anschaffung Ladeinfrastruktur [€] 0 2.800 2.800 100%

Fördermittelbetrag Ladeinfrastruktur [€] 0 -500 -500 -100%

Treibhausgasquotenhandel [€/Jahr] 0 -300 -300 -100%

Rundfunkbeitrag [€/Jahr] 73 73 0 0%

Kfz-Steuer [€/Jahr] 71 0 -71 -100%

Haftpflicht [€/Jahr] 528 547 19 4%

Vollkasko [€/Jahr] 428 686 258 60%

Instandhaltung [€/Jahr] 397 314 -83 -21%

Verbrauch [€/Jahr] 491 239 -252 -51%

Abschreibung Fahrzeug ohne Förderung [€/Jahr] 2.463 3.258 795 32%

Abschreibung Fahrzeug mit Förderung [€/Jahr] 2.463 3.058 595 24%

Wartung und Service Ladeinfrastruktur [€/Jahr] 0 330 330 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur ohne Förderung [€/Jahr] 0 280 280 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur mit Förderung [€/Jahr] 0 230 230 100%

Gesamtkosten ohne Förderung [€/Jahr] 4.451 5.427 976 22%

Gesamtkosten mit Förderung [€/Jahr] 4.451 5.177 726 16%

anhand der max. üblichen Strecke (150 km)  ja

anhand der Ø tägl. Fahrstrecke (19 km)  ja

SEAT Ibiza 1.0 MPI Reference (Otto)   vs.   Peugeot e-208 Active (Elektro)

Kostenübersicht (tabellarisch)

Eignung Elektrofahrzeug

Kostenvergleichsdiagramm

Elektrifizierungs-

mehrkosten

Bruttobeträge bei einer Fahrleistung von 5.000 km/Jahr und 5 Jahren Nutzungsdauer
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Jahresfahrleistung
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Kostenart
SEAT Ibiza 1.0 MPI 

Reference

Renault Zoe R110 

Z.E. 40 (41 kWh) 

Verbrennerfahrzeug Elektrofahrzeug

Anschaffung Fahrzeug inkl. Ausstattung [€] 17.780 30.190 12.410 70%

Fördermittelbetrag Fahrzeug [€] 0 -1.000 -1.000 -100%

Anschaffung Ladeinfrastruktur [€] 0 2.800 2.800 100%

Fördermittelbetrag Ladeinfrastruktur [€] 0 -500 -500 -100%

Treibhausgasquotenhandel [€/Jahr] 0 -300 -300 -100%

Rundfunkbeitrag [€/Jahr] 73 73 0 0%

Kfz-Steuer [€/Jahr] 71 0 -71 -100%

Haftpflicht [€/Jahr] 528 649 121 23%

Vollkasko [€/Jahr] 428 458 30 7%

Instandhaltung [€/Jahr] 397 348 -49 -12%

Verbrauch [€/Jahr] 491 267 -224 -46%

Abschreibung Fahrzeug ohne Förderung [€/Jahr] 2.463 3.148 685 28%

Abschreibung Fahrzeug mit Förderung [€/Jahr] 2.463 2.948 485 20%

Wartung und Service Ladeinfrastruktur [€/Jahr] 0 330 330 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur ohne Förderung [€/Jahr] 0 280 280 100%

Abschreibung Ladeinfrastruktur mit Förderung [€/Jahr] 0 230 230 100%

Gesamtkosten ohne Förderung [€/Jahr] 4.451 5.252 801 18%

Gesamtkosten mit Förderung [€/Jahr] 4.451 5.002 551 12%

anhand der max. üblichen Strecke (150 km)  ja

anhand der Ø tägl. Fahrstrecke (19 km)  ja

SEAT Ibiza 1.0 MPI Reference (Otto)   vs.   Renault Zoe R110 Z.E. 40 (41 kWh) Life (inkl. Batterie) (Elektro)

Kostenübersicht (tabellarisch)

Eignung Elektrofahrzeug

Kostenvergleichsdiagramm

Elektrifizierungs-

mehrkosten

Bruttobeträge bei einer Fahrleistung von 5.000 km/Jahr und 5 Jahren Nutzungsdauer
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Renault Zoe R110 Z.E. 40 (41 kWh) (Elektrofahrzeug mit Förderung)

19.377 km

Schnittpunkt

5.000 km

Jahresfahrleistung 24.645 kmSchnittpunkt
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Anhang 12-37: Flottenanalyse – Checkliste für Ladeinfrastruktur86 

1.)  Vorbereitung 

☐  Verantwortlichkeiten klären 

☐ Fördermöglichkeiten und rechtliche Rahmenbedingungen  

Welche Fördermöglichkeiten gibt es und welche rechtlichen Rahmenbedingungen be-

stehen? 

☐  geeignete Dienstleister frühzeitig einbinden 

☐  ggf. Zustimmung Grundstücks- oder Gebäudeeigentümer*in einholen 

2.)  Bedarfsanalyse und Planung 

☐ Nutzergruppen bestimmen  

Wer darf die Ladeinfrastruktur nutzen (Fuhrpark, Mitarbeiter*innen, Besucher*innen)? 

Soll es verschiedene Tarife für Mitarbeiter*innen und Besucher*innen geben? 

☐ Anzahl und Standort der Ladepunkte festlegen  

Wo sollen die Ladepunkte errichtet werden?  

Wie viele Parkplätze stehen zur Verfügung?  

Wie viele Ladepunkte werden benötigt? 

☐ Netzanschluss, Ladeleistung und Lastmanagement  

Ist ein eigener Netzanschluss erforderlich / sinnvoll?  

Reicht die vorhandene Leistung des Netzanschlusses für die Ladeinfrastruktur aus?  

Ist Lastmanagement erforderlich?  

Wer übernimmt die Anmeldung / Genehmigung der Ladeinfrastruktur beim örtlichen 

Netzbetreiber? 

☐  Ladelösungen auswählen 

☐  Anmeldung / Genehmigung beim örtlichen Netzbetreiber einholen 

3.)  Umsetzung und Betrieb 

☐ Installation der Ladestationen  

Wird die neue Ladeinfrastruktur in ein Neubau- oder Bestandsobjekt integriert?  

Müssen elektrische Leitungen ertüchtigt oder neu verlegt werden?  

Sind weitere bauliche Änderungen notwendig?  

Sind Leerroher für zukünftige Erweiterungen eingeplant? 

☐  Mitarbeiter*innen einweisen 

☐ Betrieb und Abrechnung  

Wer kümmert sich um die Störungsbehebung?   

Wer übernimmt weitere Serviceleistungen (Abrechnung, Lastmanagement)?  

Wer wartet die Ladeinfrastruktur? 

 

86 In Anlehnung an ChargeHere - Eine Innovation der EnBW: E-Mobilität im Unternehmen, Whitepaper vom 
25.05.2021 sowie The Mobility House GmbH: Firmenflotten intelligent laden – Checkliste 
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Maßnahmenkatalog 

Anhang 12-38: Maßnahmendarstellung 

Die Angaben zu den einzelnen Maßnahmen wurden, soweit möglich, in einer einheitlichen Die 

Angaben zu den einzelnen Maßnahmen wurden, soweit möglich, in einer einheitlichen Tabel-

lenform zusammengefasst. Als Beispiel zeigt Tabelle 12-12 nur die Gliederungspunkte ohne 

inhaltliche Angaben. In den Kopfzeilen wird der Maßnahmenbereich (siehe Kapitel 1.3), der 

Maßnahmentitel sowie die laufende Nummer der Maßnahme angegeben. In der linken Spalte 

sind dann die einzelnen Kriterien genannt, auf die in der rechtsstehenden Spalte inhaltlich 

eingegangen wird. Die Bezeichnungen wurden so gewählt, dass sie in der Regel selbsterklä-

rend sind. Bei einigen Punkten ist dennoch eine kurze Erläuterung erforderlich. 

Tabelle 12-12: Beispiel für die zusammenfassende Darstellung der einzelnen Maßnahmen 

Maßnahmenbereich X:… Laufende Nummer: X.X  

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

… 

Ziel  

Zielgruppe  

Kurzbeschreibung  

Ausgangssituation  

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 

mögliche Hemmnisse  

Ressourcen  

Personalfolgeaufwand  

Bearbeitungszeitraum  

Kosten Einmalig: Laufend: 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

 

Fördermöglichkeiten  

Verantwortlichkeit  

relevante Akteure  

Controlling Indikatorwert: Zyklus: 

Der Punkt Ressourcen bezieht sich auf die Aufwendungen, die zur Initiierung der Maßnahme 

erforderlich sind. Das können zum Beispiel eigene Personalmittel, die Beauftragung von Drit-

ten oder auch die Beschaffung von Objekten sein. Viele Maßnahmen müssen aber auch kon-

tinuierlich fortgeführt werden. Hierzu ist in der Regel vor allem Personal erforderlich. Entspre-

chende Einschätzungen sind unter dem Punkt Personalfolgeaufwand angegeben. In der Zeile 

Controlling werden erste Hinweise darauf gegeben, anhand welcher Kriterien ein Erfolg zu 

bemessen ist (Indikatorwert) und in welchen Rhythmus die Kontrolle eingeplant werden soll 

(Zyklus). 

Da es bei einem umfassenden Maßnahmenkatalog recht schwierig sein kann, die Maßnah-

mendarstellung, trotz der angestrebten Kürze der Zusammenfassung, zu überblicken, wurde 

die Tabelle durch ein Maßnahmenprofil (siehe Tabelle 12-13) ergänzt.  
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Tabelle 12-13: Verkürzte Darstellung in Form eines Maßnahmenprofils 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum < 1 Jahr 

 

CO2-Einsparpotenzial 
ca. 35 - 40 % gegen-
über Ausgangszu-
stand 

Finanzieller Aufwand gering 

Die drei in der linken Spalte genannten Punkte werden mit Zahlenangaben von null bis fünf 

gekennzeichnet und das Ergebnis in Form eines Balkendiagramms dargestellt. Dabei stellt „5“ 

die höchstmögliche positive Ausprägung der Position dar. Eine „ideale“ Maßnahme würde also 

drei komplett ausgefüllte Balken bedeuten. In der zweiten Spalte des Tabellenabschnitts sind 

mit wenigen Schlagworten Gründe für die jeweilige Einstufung angeführt.  

Der für die Einordnung gewählte Bewertungsmaßstab ist Tabelle 12-14 zu entnehmen.  

Tabelle 12-14: Maßstab der Kriterienbewertung 

Ausprä-
gung 

Umsetzungs- 
zeitraum [in Jahren] 

CO2-Einspar- 
potenzial [%] 

Finanzieller 
Aufwand 

5 < 1 81 - 100 sehr gering 

4 1 - 2 61 - 80 gering 

3 2 - 3 31 - 60 mittelmäßig 

2 3 - 5 10 - 30 hoch 

1 > 5 < 10 sehr hoch 

0 nicht abschätzbar nicht abschätzbar nicht abschätzbar 

Wegen der Problematik einer objektiven Einschätzung der Kriterien ergibt beim Bewertungs-

prozess eine absolute Quantifizierung der Ausprägung nicht unbedingt Sinn. Jedoch wird für 

die Bewertungskriterien 

 Umsetzungszeitraum 

Der Umsetzungszeitraum beschreibt den abgeschätzten Zeitraum bis die Maßnahme 

eine hohe Durchdringung erreicht. Dieser Zeitraum unterscheidet sich damit zum Teil 

deutlich von dem in der Tabelle angegebenen Bearbeitungszeitraum. Besonders deut-

lich werden diese Unterschiede bei Maßnahme 3.1 „Umstellung des Fuhrparks auf emis-

sionsarme Antriebe bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen“. Hier wird ein Bearbeitungs-

zeitraum von etwa einem Jahr benötigt, um die Maßnahme zu etablieren. Dagegen ist 

ein längerer Umsetzungszeitraum notwendig, bis tatsächlich eine gewisse Anzahl an 

Fahrzeugen im Fuhrpark umgestellt ist und eine Wirkung der Maßnahme sichtbar wird. 
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 CO2-Einsparpotenzial 

Das Einsparpotenzial wird prozentual zum Ausgangszustand abgeschätzt und gibt Aus-

kunft über eine zu erwartende Reduktion der CO2-Emissionen. Die Ausprägung wird re-

lativ, d. h. für jede Maßnahme einzeln kontextbezogen bewertet und zusätzlich beschrie-

ben. 

in jeder Maßnahmenbeschreibung ein Weg zumindest zur näherungsweisen Quantifizierung 

gesucht, sodass eine planerische Entscheidungsgrundlage für eine Maßnahmenpriorisierung 

möglich ist.  

Die jeweilige Maßnahmeneinschätzung für das Bewertungskriterium 

 Finanzieller Aufwand  

Hierbei werden – sofern möglich – die finanziellen Kosten abgeschätzt. 

basieren größtenteils auf Erfahrungswerten und Beobachtungen, die in Zusammenhang mit 

den vorliegenden Erkenntnissen im Umgang mit den Themenfeldern stehen. 

Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewertung einer Maßnahme 

allein auf Basis der Darstellung des Balkendiagramms nicht möglich ist. Diese Darstellung soll 

nur einen einfachen und ersten Einblick ermöglichen. Es gibt auch Maßnahmen die auf den 

ersten Blick, beispielsweise wegen des langen Umsetzungszeitraumes, weniger attraktiv er-

scheinen als Maßnahmen, die in kürzeren Zeiträumen abzuschließen sind. In der Regel zeigen 

gut angelegte Langzeitmaßnahmen aber schon im Verlauf der Umsetzung Wirkung, welche 

dann auch nachhaltig ist, sodass die Bewertung insgesamt positiver ausfällt, als dies die gra-

fische Darstellung auf den ersten Blick suggeriert. Darüber hinaus kann eine konkrete, das 

heißt quantifizierbare Emissionsminderung in manchen Fällen nicht seriös gegeben werden. 

Gleiches gilt daher auch für die Maßnahmen, deren direkte Wirkung auf die Emissionsminde-

rung nicht bezifferbar ist. Betroffen hiervon sind vor allem die Maßnahmengruppen Information 

und Kooperation.  
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Anhang 12-39: Maßnahmenbereich 1 – Elektromobilität vorantreiben 

Maßnahmenbereich 1 – Elektromobilität vorantreiben Laufende Nummer: 1.1   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Umsetzung Aufbau weiterer öffentlicher Ladestationen 

Ziel 
Errichtung von Ladesäulen für E-Autos als Signalwirkung an die Bürgerschaft sowie 
Deckung des Ladebedarfs der Bürger*innen, die nicht über die Nutzungsmöglich-
keit einer privaten Ladeinfrastruktur verfügen 

Zielgruppe Bürger*innen ohne eigene Lademöglichkeit, Pendler*innen, Touristen 

Kurzbeschreibung 

Zur Steigerung der Akzeptanz der Elektromobilität soll die notwendige Infrastruktur 
an Schlüsselpunkten bzw. an Verknüpfungspunkten mit anderen Verkehrsträgern 
aufgebaut werden, um auf diese Weise eine bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur be-
reitzustellen. Damit sollen Unsicherheiten bzgl. der Lademöglichkeiten abgebaut 
und die Anschaffung von privaten Elektrofahrzeugen stimuliert werden. Auf eine 
Stromversorgung aus erneuerbaren Energien (z. B. 100 % Ökostrom) ist zu achten. 
(Standortempfehlungen siehe Ladeinfrastrukturkonzept) 

Ausgangssituation 
Gegenwärtig ist die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität vor Ort noch ausbaufähig. 
Aktuell stehen in Marbach am Neckar insgesamt eine Normalladesäule und zwei 

Schnelladesäulen zur Verfügung. 

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Bedarfserhebung und Standortanalyse (siehe Ladeinfrastrukturkonzept) 

 Diskussion und Festlegung der Vorgehensweise  

 Randbedingungen festlegen: z. B. Verwendung Ökostrom 

 Klärung der Finanzierung (Eigenmittel / Ausschreibung) 

 Berücksichtigung und Beantragung von Fördermitteln 

 bei Ausschreibungsverfahren:  

• Entwurf einer Gestaltungsleitlinie (Antragsmuster) 

• Leitlinie zum bedarfsgerechten Aufbau  

• Bekanntmachung der benötigten Antragunterlagen (konkrete Unterlagen defi-
nieren) 

• Antragseinreichung der Unterlagen durch Betreiber 

• Behördliche Genehmigung durch Prüfung: 

- Sondernutzung 

- Bauordnungsrecht 

- Bauplanungsrecht 

- Verkehrssicherungspflichten 

 Netzanschlussvertrag mit Netzbetreiber 

 Umsetzung 

• Beschaffung Ladesäule 

• Standortvorbereitung 

• Installation und Inbetriebnahme 

• Antrag E-Mobility-ID 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Bekanntmachung der vorhandenen Ladeinfrastrukturstandorte sowie Bereitstel-
lung zusätzlicher Informationen (Kosten, Ladeleistung, Zugangs- und Bezahl-

möglichkeit, etc.) 

 jährliche Berichterstattung des Betreibers über Nutzungshäufigkeiten etc. 

 Teilnahme am Treibhausgasquotenhandel (Betreiber von öffentlichen Lade-
punkten sind teilnahmeberechtigt) 

 zudem: aktive Ansprache ortsansässiger Firmen und Motivation dieser zum 
Aufbau von eigener (privater) Ladeinfrastruktur für deren Mitarbeiter*innen 
(siehe auch Maßnahme 4.4) 

mögliche Hemmnisse 
teurer Ladeinfrastrukturaufbau, anfängliche geringe Auslastung der Ladesäule 
durch fehlendes Marktpotenzial für Elektromobilität 

Ressourcen Herrichten der Standorte, Anschluss und Anschaffung der Ladesäulen 

Personalfolgeaufwand 5 Tage pro Jahr bis Vollzeit (je nach Betreibermodell) 

Bearbeitungszeitraum ca. 1 Jahr, danach Daueraufgabe 

Kosten 

Einmalig: 

Parkflächen für Fahrzeuge, Ladesäulen 
ca. 4.000 – 7.000 € zzgl. Kosten für In-
stallation, Errichtung und Inbetrieb-

nahme sowie Netzanschluss 

Laufend: 

Störungsservice, Wartung und Instand-
haltung, Zugangs- und Abrechnungs-
kosten, Backendanbindung (ca. 50 € / 

Monat je Ladesäule) 
  



 

Anhang – Elektromobilitätskonzept Marbach a. N. – 21.03.2022  223  

Fortsetzung zu Maßnahme 1.1 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Das beigefügte Ladeinfrastrukturkonzept stellt eine Momentaufnahme über aktuell 
als empfehlenswert einzustufende Ladepunkte dar. Die Aktualität und Prioritäten 
sind daher regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls entsprechend anzupas-
sen.  

Für die Finanzierung können gegebenenfalls auch Sponsoren gewonnen werden. 

Laden beim Arbeitgeber: Es ist empfehlenswert die lokalen Unternehmer über 
Möglichkeiten und Anreize der Elektromobilität zu informieren und so für den Auf-
bau von Ladeinfrastruktur zu aktivieren. Die meisten Ladevorgänge finden im pri-
vaten Bereich, also zuhause oder beim Arbeitgeber statt, daher sollte der Aufbau 
von Ladeinfrastruktur beispielweise auch bei den ortsansässigen Firmen durch 
eine gezielte Ansprache vorangetrieben werden. Dies stellt eine Ergänzung zum 
Aufbau von öffentlicher Ladeinfrastruktur dar.  

StandortTOOL: Das BMDV bietet ein StandortTOOL an, welches den Ladeinfra-
strukturbedarf für die Jahre 2022, 2025 und 2030 in Deutschland wiedergibt. 

Fördermöglichkeiten 

 Es gibt eine Fördermöglichkeit für Ladeinfrastruktur über die Bundesförderung 
„Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ 
(Förderung geknüpft an Förderaufrufe). 

 Zudem fördert das Land Baden-Württemberg über das Landesgemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) den Ausbau von Ladeinfrastruktur an Stra-
ßen sowie öffentlichen und nichtöffentlichen Flächen - auch in öffentlichen Park-
häusern 

Verantwortlichkeit Stadtbauamt, Klimaschutzmanager 

relevante Akteure Einzelhandel, Arbeitgeber 

Controlling 

Indikatorwert: 

Anzahl der Ladevorgänge, Energie-

menge 

Zyklus: 

anfangs habjährlich, 

dauerhaft jährlich 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum 1 – 2 Jahre 

 

CO2-Einsparpotenzial 

hoch, wenn 
Ökostrom verwen-
det wird und Fahr-
zeugtausch erfolgt 

Finanzieller Aufwand 
mittelmäßig mit För-
derung – sonst hoch 

  

0 1 2 3 4 5

Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand
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Maßnahmenbereich 1 – Elektromobilität vorantreiben Laufende Nummer: 1.2   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Umsetzung Aufbau weiterer Lade- und Abstellmöglichkeiten für 
E-Bikes 

Ziel Errichtung von Ladesäulen und sicheren Abstellmöglichkeiten für Elektrofahrräder 

Zielgruppe Pendler*innen, ggf. Touristen mit (Elektro-)Fahrrädern 

Kurzbeschreibung 

Es ist wichtig, die Verknüpfung von (Elektro-)Fahrrad und dem öffentlichen Nahver-
kehr möglichst nutzerfreundlich zu gestalten.  

Zur Steigerung der Akzeptanz der Elektromobilität soll die notwendige Infrastruktur 
für Elektrofahrräder an Verknüpfungspunkten mit anderen Verkehrsträgern (P + R-
Parkplätzen, ÖPNV-Knotenpunkten etc.) aufgebaut werden, um auf diese Weise 
eine sichtbare Ladeinfrastruktur bereitzustellen.  

Mit zunehmend höheren Laufleistungen neuer Pedelecs erscheint aber der Aspekt, 
dass neben der Lademöglichkeit die Sicherheit der Fahrräder eine hohe Priorität 
einnimmt, wichtiger. E-Bikes sind weniger abhängig von einem flächendeckenden 
Ausbau von Ladestationen als Elektroautos, da E-Bikes auch mit leerem Akku und 
dafür mehr Kraftaufwand genutzt werden können. 

Mit zunehmender Anschaffung von E-Bikes sowie anderen hochwertigen Fahrrä-
dern (z. B. Lastenrädern), steigt auch der Bedarf an sicheren, also diebstahlge-
schützten, Abstellmöglichkeiten. Dazu zählen beispielsweise Fahrradboxen oder 
Fahrradstation. 

Durch die Realisierung dieser Maßnahme besteht die Möglichkeit, die Anschaffung 
von (Elektro-)Fahrrädern bzw. deren Nutzung zu steigern und gleichzeitig durch 
gute Rahmenbedingungen, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren und 
die Kombination aus ÖPNV und Fahrrad zu stärken. 

Dabei sollte bei der Errichtung von Abstellanlagen darauf geachtet werden, dass 

 ausreichend Platz zum bequemen Abstellen verfügbar ist, 

 es sich um eine stabile Abstellmöglichkeit handelt, 

 eine Überdachung vorhanden ist, 

 die Abstellanlage sicher ist (Beleuchtung, Witterungsschutz, Diebstahlschutz, 
Schutz vor Vandalismus) 

 eventuell ein Stromanschluss zum Laden der Akkus gegeben ist 

Ausgangssituation 
Gegenwärtig sind mehrere Lademöglichkeiten für Elektrofahrräder beispielweise an 
Bäckereien und Gasthäusern vorhanden. Außerdem gibt es am Bahnhof Fahrrad-

boxen der Stadt und der DB. 

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Diskussion und Festlegung der Vorgehensweise 

 Ausführung festlegen (z. B. Ladestation bei welcher der Akku über ein Kabel mit 
der Steckdose verbunden und geladen, also nicht abmontiert wird, oder aus Si-
cherheitsgründen beispielsweise Schließfächer (Ladeboxen), Art der Abstell-
möglichkeit etc.) 

 Randbedingungen festlegen: z. B. Verwendung von Ökostrom / PV-Strom, Ein-
stellgebühren, etc. 

 Klärung der Finanzierung (z. B. Eigenmittel) 

 ggf. Beantragung von Fördermitteln 

 evtl. Netzanschluss beim Aufbau von E-Bike-Ladestationen berücksichtigen 

 Umsetzung 

• Beschaffung Lademöglichkeit / Abstellmöglichkeit 

• Standortvorbereitung 

• Installation 

• Eintragung der Lademöglichkeit in Ladesäulen-Finder z. B.  
[Online] https://www.fahrrad.de/e-bike-ladestationen.html 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Überprüfung Nutzungshäufigkeiten etc. 

 zudem: aktive Ansprache ortsansässiger Firmen und Motivation dieser zum 
Aufbau eigener (privater) Lade- und Abstellmöglichkeiten für deren Mitarbei-
ter*innen (siehe auch Maßnahme 4.4) 

mögliche Hemmnisse fehlende Nutzung, teurer Aufbau 

Ressourcen 
Herrichten der Standorte, Anschaffung und Installation der Abstell- bzw. Lademög-
lichkeit 

Personalfolgeaufwand 5 – 10 Tage pro Jahr 

  

https://www.fahrrad.de/e-bike-ladestationen.html
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Fotzsetzung zu Maßnhem 1.2 

Bearbeitungszeitraum ca. 1 Jahr, danach weitere Umsetzung als Daueraufgabe 

Kosten 
Einmalig: 

siehe Anmerkungen 

Laufend: 

Wartung und Instandhaltung 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Kostenübersicht: 

 ca. 300 € pro Gepäckschließfach 

 ca. 1.000 € pro Radabstellplatz mit Überdachung  

 ca. 1.500 € pro Fahrradbox 

 ca. 2.000 € pro E-Bike Ladefach/-box 

Für E-Bikes kann beispielsweise eine überdachte Stellplatzlösung mit integrierten 
Photovoltaikmodulen angedacht werden. Auf diese Weise kann der PV-Strom zur 
Aufladung genutzt werden.  

Fördermöglichkeiten 

 Bundesförderung „Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Mobilität: Mobi-
litätsstationen, Radverkehrsinfrastruktur, Bike+Ride Radabstellablagen“  
(Kommunalrichtlinie) 

 Landesförderung „Förderprogramm Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur nach 

dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)“ 

 Bundesförderung „Richtlinie zur Förderung innovativer Projekte zur Verbesse-
rung des Radverkehrs“ 

 Bundesförderung „Klimaschutz durch Radverkehr“ 

 Auch die Möglichkeit der Finanzierung über Sponsoren sollte überprüft werden. 

Verantwortlichkeit Stadtbauamt 

relevante Akteure Einzelhandel, Arbeitgeber, Verkehrsverbund 

Controlling 
Indikatorwert: 

Nutzerzahlen, ggf. Energiemenge 

Zyklus: 

anfangs habjährlich, dauerhaft jährlich 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum 1 – 2 Jahre 

 

CO2-Einsparpotenzial 

ca. 150 g je vermie-
denem MIV km, 
wenn dadurch Pkw 
ersetzt wird nahezu 
100 % 

Finanzieller Aufwand 
mittelmäßig mit För-
derung – sonst hoch 

  

0 1 2 3 4 5

Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand
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Maßnahmenbereich 1 – Elektromobilität vorantreiben Laufende Nummer: 1.3   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

(strengere) Vorgaben im Neubau 

Ziel 
(infrastrukturelle) Aufwertung von Wohn- und Gewerbegebäuden sowie Quartieren 
und damit Ermöglichung veränderter Mobilitätsgewohnheiten bzw. –routinen sowie 

Vermeidung späterer teurer Nachrüstungen 

Zielgruppe Bürger*innen, Wohnungswirtschaft, Unternehmen 

Kurzbeschreibung 

Neue Mobilitätsanforderungen (wie beispielsweise Ladeinfrastruktur) sowie Vorga-
ben zur Ausgestaltung der Gebäude (z. B. Solardachpflicht) als planungsrechtliche 
Vorgabe im Neubau. Dadurch wird die Grundlage zum Kauf eines Elektroautos ge-
schaffen und die Attraktivität der Immobilie gesteigert. 

Ausgangssituation 

Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) macht Vorgaben bei 
Neubau und umfangreicher Sanierung. Zudem gilt in Baden-Württemberg bei Nicht-
Wohngebäuden ab dem Jahr 2022 eine Photovoltaik-Pflicht für Neubauten. Ab dem 
1. Mai 2022 soll diese auch für den Neubau von Wohngebäuden gelten.  

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Diskussion über entsprechende Festlegungen wie beispielsweise: 

• Regelungen zur Elektromobilität in Bebauungsplänen 

• Einbezug von Elektromobilität bei der Neugestaltung von (Konversions-) Flä-
chen (z. B. über Integration von Ladeinfrastruktur, ÖPNV oder 
E-Carsharing-Diensten) 

• Stellplatzschlüssel-Reduktion bei Integration der E-Mobilität im Wohnungsbau 
(Aufbau Ladepunkte, sichere Stellplätze für Pedelecs, E-Carsharing-Ange-
bote etc.) 

• (strengere) Auflagen (z. B. Errichtung eines Ladepunktes je 10 Stellplätze für 
Wohngebäude) 

• Vorgaben in Stellplatzsatzungen (z. B. bei Vorhaben mit über 20 Stellplätzen 
sind mind. 25 % der Stellplätze mit Stromleitungen für das Laden von Elektro-
fahrzeugen vorzusehen) 

 Erstellung einer Beschlussvorlage 

 Beschlussfassung in den Gremien 

 Umsetzung 

 Aufklärung und Sensibilisierung der Anwohner*innen bzw. Unternehmen zum 
Thema Elektromobilität 

mögliche Hemmnisse fehlende Mehrheiten 

Ressourcen ca. 20 Arbeitstage zur Vorbereitung 

Personalfolgeaufwand ca. 1 – 2 Tage pro Jahr zur Anpassung 

Bearbeitungszeitraum ca. 1 Jahr 

Kosten 
Einmalig: 

Planungsleistung 

Laufend: 

keine 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Es stehen hierfür Bebauungspläne und Satzungen als planungsrechtliche Instru-
mente zur Verfügung. 

Damit nachträgliche bauliche Veränderungen vermieden werden können, sollten 
beispielsweise entsprechende Lastanforderungen bei der Konzeption von Transfor-
matoranlagen berücksichtigt werden sowie bei Neubau und Sanierungsmaßnah-
men Infrastruktur vorgesehen bzw. mindestens eine mögliche, kostengünstige 
Nachrüstung eingeplant werden. Dies beinhaltet z. B. Anschlüsse, Kabelpritschen, 
Leerrohre oder Wanddurchbrüche. Dadurch wird dafür gesorgt, dass bei einer zu-
künftigen Errichtung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge aufwendige Nach-
rüstungsmaßnahmen vermieden werden können und die benötigte Ladeinfrastruk-
tur demnach kostengünstig und ohne langwierigen Streit zügig errichtet werden 

kann. 

Die Stellplatzsatzung sollte auch den Radverkehr einbeziehen bzw. Fahrradabstel-
lanlagen vorsehen (Instrument zur Radverkehrsförderung). Die Stellplatzsatzung 

wird von Kommunen basierend auf der Landesbauordnung festgelegt. 
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Fortsetzung zu Maßnahme 1.3 

Fortsetzung 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG):  

Das GEIG schreibt vor, dass bei der Errichtung von Wohngebäuden mit über fünf 
Stellplätzen sowie bei größerer Renovierung bestehender Gebäude mit mehr als 
zehn Stellplätzen jeder Stellplatz mit geeigneter Leitungsinfrastruktur (Leerrohre) 
für eine spätere Installation von Ladestationen ausgestattet sein muss.  

Bei der Errichtung von Nichtwohngebäuden mit über sechs Stellplätzen gilt dies für 
jeden dritten Stellplatz und bei größerer Renovierung von Nichtwohngebäuden mit 
mehr als zehn Stellplätzen für jeden fünften Stellplatz. Zudem muss dann mindes-
tens ein Ladepunkt installiert und für die Nutzer*innen verfügbar gemacht werden 
(beispielsweise um das Fahrzeug während der Arbeit aufzuladen). Ab dem Jahr 
2025 muss auch bei Nichtwohngebäuden im Bestand mit mehr als 20 Stellplätzen 
mindestens ein Ladepunkt errichtet sein. 

Hinweise zu den Ausnahmen sind dem Gesetz zu entnehmen 

Beispiel Instrument Stellplatzsatzung:  

§6 Abs. 5 S. 1 Stellplatzsatzung Offenbach (Main): „Bei Vorhaben ab einem regu-
lären Stellplatzbedarf von 20 Einstellplätzen sollen mindestens 25% der Einstell-
plätze mit einer Stromzuleitung für die Ladung von Elektro-Fahrzeugen versehen 
werden.“ 

Fördermöglichkeiten – 

Verantwortlichkeit Stadtbauamt 

relevante Akteure  

Controlling 

Indikatorwert: 

Daten zur Ladeinfrastruktur, Anzahl der 
betroffenen Verfahren 

Zyklus: 

jährlich, Anpassung alle 2 – 3 Jahre 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum ca. 2 – 3 Jahre 

 

CO2-Einsparpotenzial schwer abschätzbar 

Finanzieller Aufwand gering 
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Aufwand
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Anhang 12-40: Maßnahmenbereich 2 – Alternative Mobilität stärken 

Maßnahmenbereich 2 – Alternative Mobilität stärken Laufende Nummer: 2.1   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Schaffung eines Mobilitätsknotenpunkts am Marbacher Bahnhof 

Ziel 

Schaffung eines Punktes in Marbach a. N., an dem sich verschiedene Mobilitätsan-
gebote „kreuzen“ und alle Angebote zur Verfügung stehen. Damit sollen die „multi-
modalen Mobilitätsketten“, also der Übergang zwischen beispielsweise Fuß- und 
Radverkehr, Car- und Bike-Sharing und insbesondere dem ÖPNV gestärkt werden. 
Der Mobilitätsknotenpunkt soll zur Reduktion von Fahrten im motorisierten Individu-
alverkehr (MIV) beitragen, eigene Kfz überflüssig und öffentlichen Raum frei ma-
chen sowie den Umstieg auf nachhaltige Mobilität und E-Mobilität fördern. Das Ver-
ständnis der Bürger*innen und Besucher*innen von Marbach als Stadt mit ausge-
bauter Infrastruktur sowie praktikablem Anschlussverkehr wird geprägt. 

Zielgruppe Bürger*innen, Pendler*innen, Touristen 

Kurzbeschreibung 

Bündelung und Verknüpfung verschiedener Verkehrsangebote am Bahnhof durch 
Errichtung eines Mobilitätsknotenpunktes zur Verbesserung der Anschlussmobilität. 

Dadurch werden die bereits vorhandenen, verschiedenen Angebote gebündelt, 
durch neue Angebote ergänzt und sowohl gut sicht- und nutzbar am Bahnhof ver-
ankert. Ein praktikabler, an die Nutzung des ÖPNV anschließender, Umstieg auf 

 alternative öffentliche Verkehrsmittel 

 das Carsharing-Angebot 

 das Angebot „RegioRad“ 

 das Taxi-Angebot 

 das eigene Fahrrad in den Abstellboxen 

wird möglich. 

Wesentliche Voraussetzung dafür ist es, dass Angebote wie Carsharing am Bahn-

hof gut sichtbar platziert und die Verknüpfung der Angebote attraktiv gestalten wird. 

Ausgangssituation 

Momentan ist es möglich, am Bahnhof in Marbach a. N. vom Schienenverkehr auf 
weitere Verkehrsmittel, wie beispielsweise Bus oder Taxi umzusteigen. 

Ebenfalls existiert mit dem Angebot der RegioRadStuttgart-Station am Bahnhof, die 
Option eines Umstieges auf den Fahrradverkehr. 

Durch die abgelegene Situierung der Carsharing-Parkplätze am Bahnhof wird je-
doch das Verkehrsangebot derzeit räumlich vom bestehenden Mobilitätsknoten-
punkt abgegrenzt. 

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Abstimmung mit den relevanten Akteuren 

 in der Nähe des Bahnhofes vermehrt auf Angebote des Mobilitätsknotenpunk-
tes hinweisen, damit Personen, die am Bahnhof ankommen, darauf aufmerk-
sam gemacht werden 

 das bestehende Carsharing-Angebot durch räumliche Umsiedelung sichtbarer 

platzieren 

 ggf. den Knotenpunkt durch weitere alternative Mobilitätsangebote ergänzen 
(z. B. durch weitere Sharing-Modelle) 

 Entwicklung und Umsetzung eines Beschilderungs- und Leitsystems hin zu al-
len Angeboten am Mobilitätsknotenpunkt 

 Sicherstellen eines einfachen Zugangs zu den jeweiligen Mobilitätsangeboten, 
idealerweise über alle alternativen Angebote hinweg 

 ggf. zukünftig zusätzliche Mobilitätsstationen im Stadtgebiet aufbauen (siehe 
Maßnahme 2.2) 

mögliche Hemmnisse 
Bequemlichkeit, nur schwer Verzicht auf das eigene Fahrzeug, Parkplätze gehören 
der DB 

Ressourcen 
je nach Umsetzung (hoher) Planungs- und Organisationsaufwand, Bereitstellung 
v. a. jedoch die Umgestaltung des Standortes 

Personalfolgeaufwand Pflege und Wartung der Anlage, wenn nicht durch externen Betreiber 

Bearbeitungszeitraum ca. 1 Jahr 

Kosten 
Einmalig: Umsiedlung Carsharing-
Parkplatz, Schaffung ergänzender Mo-
bilitätsangebote 

Laufend: 

Instandhaltungs-, Erweiterungs- und/ 
oder Rückbaukosten 
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Fortsetzung zu Maßnahme 2.1 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Car- und andere Sharing-Angebote wirken ergänzend zu ÖPNV und Taxi. 

Die Mobilitätsketten lassen sich beispielsweise durch folgende Aktivitäten stärken: 

 Herstellen der Infrastruktur und Angebote durch Vernetzung an Mobilitätskno-
tenpunkten / Mobilitätsstationen  

 Park + Ride-Plätze mit E-Ladestationen 

 Optimierung der Park + Ride Möglichkeiten auch im Hinblick auf Fahrradnutzer 
(Ladestationen E-Bikes, Abdeckung der „letzten Meile“) 

 multimodale Mobilitätsangebote (z. B. polygo-Karte) zur Nutzung und Abrech-
nung unterschiedlicher Verkehrsangebote wie ÖPNV, Carsharing, Fahrradver-
leih etc. und dadurch leichterer Umstieg auf emissionsarme Verkehrsträger  

 mobile Vernetzung. 

 Einsatz von Routing-Apps, die ideale Mobilitätsketten nach den Kriterien des 

Nutzers aufzeigen (siehe Maßnahme 2.6) 

Beispiel: Mobilitätsstation Offenburg 

An den Mobilitätsstationen stehen verschiedene Verkehrsmittel wie Carsharing, Pe-
delecs, konventionelle Fahrräder und teilweise Lastenräder als öffentliches Verleih-
System in engem Zusammenhang mit Haltestellen und Haltepunkten der öffentli-

chen Verkehrsmittel (Zug, S-Bahn und Bus) zur Verfügung.  

Hinweis: Stellt die Mobilitätsstation eine bauliche Anlage dar, dann sind Bauord-
nungsrecht sowie Planungsrecht zu beachten. Elektromobilitätsgesetz (EmoG) 

und Carsharinggesetz (CsgG) ermöglichen Privilegien. 

Aufbau weiterer Mobilitätspunkte zu einem stadtweiten Netz (siehe Maß-
nahme 2.2) 

Fördermöglichkeiten 

 Bundesförderung „Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Mobilität: Mobi-
litätsstationen, Radverkehrsinfrastruktur, Bike+Ride Radabstellanlagen“ (Kom-
munalrichtlinie) 

 Förderung durch das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) 
für den Bau, Aus- und Umbau von multimodalen Knoten zur Verknüpfung ver-
schiedener Mobilitätsformen, unter anderem Bus und Bahn mit Leihfahrrädern 

und Carsharing-Fahrzeugen 

 Landes- und Bundesförderung für E-Lastenräder 

Verantwortlichkeit Ansprache und Unterstützung durch Verwaltung, Verkehrsverbund 

relevante Akteure 
Dienstleister z. B. StadtMobil e.V., RegioRad-Stuttgart, DB, private Anbieter von 
Sharing-Lösungen, Mobilitätsstationen, Routing-Software 

Controlling 
Indikatorwert: 

Nutzerzahlen 

Zyklus:  

anfangs halbjährlich, dauerhaft jährlich 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum ca. 1 – 2 Jahre 

 

CO2-Einsparpotenzial 

im Voraus nicht ab-
schätzbar, abhängig 
davon, ob Fahr-
zeuge abgeschafft 
werden, dann hoch 

Finanzieller Aufwand 

abhängig von Mo-
dell und Betreiber – 
mittelmäßig bis ge-
ring, sofern kosten-
deckende Beiträge 
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Finanzieller
Aufwand
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Maßnahmenbereich 2 – Alternative Mobilität stärken Laufende Nummer: 2.2   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Installation von Mobilitätsstationen im Stadtgebiet 

Ziel 

Intensivierung der Nutzung der alternativen bzw. ergänzenden Mobilitätsangebote 
in Marbach a. N. durch die Installation und den Betrieb von Mobilitätsstationen im 
Stadtgebiet. Diese sind mit dem Mobilitätsknotenpunkt (siehe Maßnahme 2.1) kor-
respondierende Elemente der Mobilitätsinfrastruktur, an denen zumindest ein Teil 
der Angebote des Mobilitätsknotenpunkts zur Verfügung stehen. 

Als Standorte kommen etwa zentrale Punkte im Stadtgebiet und der Innenstadt 
(z.B. Veranstaltungsräume), Wohn- oder Gewerbegebiete (z.B. Gebiet Hörnle) etc. 
in Frage, an denen die Mobilitätsketten der Menschen beginnen bzw. enden. 

Mit den Mobilitätsstationen werden die Mobilitätsangebote in die Lebenswirklichkeit 
der Menschen gebracht, das ÖPNV-Angebot ergänzt und das Mobilitätsangebot 
insgesamt so verbessert, dass der motorisierte Individualverkehr (MIV) zugunsten 
eines allgemeinen Mobilitätsangebots reduziert werden kann. Die Angebote variie-
ren in Abhängigkeit des Standorts. Insbesondere für Haushalte mit selten genutzten 
Fahrzeugen ist zusätzlich eine Senkung der Mobilitätskosten zu erwarten. 

Zielgruppe Bürger*innen, Pendler*innen, Touristen 

Kurzbeschreibung 

Bündelung und Verknüpfung verschiedener Verkehrsangebote im Stadtgebiet 
durch Errichtung von Mobilitätsstationen zur Verbesserung der Anschlussmobilität. 

Ein praktikabler, zur Nutzung des ÖPNV ergänzender, Umstieg auf 

 alternative öffentliche Verkehrsmittel 

 das Carsharing-Angebot 

 das Angebot „RegioRad“ 

 das Taxi-Angebot 

wird auch für die Mobilität innerhalb des Stadtgebiets möglich. 

Wesentliche Voraussetzung dafür ist es, dass die ergänzenden Mobilitätsangebote 
wie Car- oder Lastenrad-Sharing so im Stadtgebiet platziert werden, dass sie die 

Mobilitätsketten der Menschen attraktiv unterstützen. 

Ausgangssituation 

Momentan ist es möglich, am Bahnhof in Marbach a. N. vom Schienenverkehr auf 
weitere Verkehrsmittel, wie beispielsweise Bus oder Taxi umzusteigen. 

Ebenfalls existiert mit dem Angebot der RegioRadStuttgart-Station am Bahnhof, die 
Option eines Umstieges auf den Fahrradverkehr sowie etwas abgelegen auf Car-
sharing. Mit diesem Konzept wird vorgeschlagen, den Mobilitätsknotenpunkt Bahn-

hof auszubauen. 

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Auswahl geeigneter Standorte im Stadtgebiet (ÖPNV-Haltestellen, Wohn- und 
Arbeitsquartiere, Stadtkern, Zentren innerhalb des Stadtgebiets etc.) 

 zur Verfügung stellen der erforderlichen Flächen (Platzbedarf bei Einsatz von 
beweglichen Mobilitätsstationen liegt etwa bei zwei Pkw-Parkplätzen) 

 Betriebskonzept (ggfs. unter Einbeziehung des Bauhofs) erstellen 

 ggfs. Dienstleister auswählen, der alles aus einer Hand bietet 

 Fördermöglichkeiten berücksichtigen 

 Installation der Mobilitätsstationen sowie der Angebote an den Stationen (in Ko-

operation mit den Anbietern) 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Ausrollen des für den Mobilitätsknotenpunkt Bahnhof entwickelten Beschilde-
rungs- und Leitsystems auf die Mobilitätsstationen 

 Vernetztes Mobilitätsangebot über alle Einzelsysteme hinweg herstellen 

mögliche Hemmnisse Bequemlichkeit, nur schwer Verzicht auf das eigene Fahrzeug 

Ressourcen 
je nach Umsetzung Planungs- und Organisationsaufwand bzw. externe Kosten da-
für; je nach Konzept Bereitstellung bzw. Unterhalt der Standorte 

Personalfolgeaufwand Pflege und Wartung der Anlage, wenn nicht durch externen Betreiber 

Bearbeitungszeitraum ca. 1 – 2 Jahre 

Kosten 
Einmalig: Entwicklung Umsetzungs-
konzept; Installationskosten in Abhän-
gigkeit der Ausgestaltung 

Laufend: Instandhaltungs-, Erweite-
rungs- und/ oder Rückbaukosten 
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Fortsetzung zu Maßnahme 2.2 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Die Mobilitätsketten lassen sich beispielsweise durch folgende Aktivitäten stärken: 

 Herstellen der Infrastruktur und Angebote durch Vernetzung an Mobilitätskno-
tenpunkten / Mobilitätsstationen  

 Park + Ride-Plätze mit E-Ladestationen 

 Optimierung der Park + Ride Möglichkeiten auch im Hinblick auf Fahrradnutzer 

(Ladestationen E-Bikes, Abdeckung der „letzten Meile“) 

 multimodale Mobilitätsangebote (z. B. polygo-Karte) zur Nutzung und Abrech-
nung unterschiedlicher Verkehrsangebote wie ÖPNV, Carsharing, Fahrradver-

leih etc. und dadurch leichterer Umstieg auf emissionsarme Verkehrsträger  

 mobile Vernetzung 

 Einsatz von Routing-Apps, die ideale Mobilitätsketten nach den Kriterien des 
Nutzers aufzeigen (siehe Maßnahme 2.6) 

Beispiel: Mobilitätsstation Offenburg 

An den Mobilitätsstationen stehen verschiedene Verkehrsmittel wie Carsharing, Pe-
delecs, konventionelle Fahrräder und teilweise Lastenräder als öffentliches Verleih-
System in engem Zusammenhang mit Haltestellen und Haltepunkten der öffentli-
chen Verkehrsmittel (Zug, S-Bahn und Bus) zur Verfügung.  

Hinweis: Stellt die Mobilitätsstation eine bauliche Anlage dar, dann sind Bauord-
nungsrecht sowie Planungsrecht zu beachten. Elektromobilitätsgesetz (EmoG) 
und Carsharinggesetz (CsgG) ermöglichen Privilegien. 

Fördermöglichkeiten 

 Bundesförderung „Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Mobilität: Mobi-
litätsstationen, Radverkehrsinfrastruktur, Bike+Ride Radabstellablagen“ (Kom-
munalrichtlinie) 

 Förderung durch das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) 
für den Bau, Aus- und Umbau von multimodalen Knoten zur Verknüpfung ver-
schiedener Mobilitätsformen, unter anderem Bus und Bahn mit Leihfahrrädern 
und Carsharing-Fahrzeugen 

 Landes- und Bundesförderung für E-Lastenräder 

Verantwortlichkeit Ansprache und Unterstützung durch Verwaltung, Verkehrsverbund 

relevante Akteure 
Anbieter und Betreiber von Mobilitätsinfrastruktur, ggfs. technische Dienste der 
Stadt, ggfs. Energieversorger, lokale Partner (Standortpartner, Werbepartner, etc.) 

Controlling 
Indikatorwert: 

Nutzerzahlen 

Zyklus: 

anfangs halbjährlich, dauerhaft jährlich 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum ca. 2 – 5 Jahre 

 

CO2-Einsparpotenzial 

im Voraus nicht ab-
schätzbar, abhängig 
davon, ob Fahr-
zeuge abgeschafft 

werden, dann hoch 

Finanzieller Aufwand 

abhängig von Mo-
dell und Betreiber – 
mittelmäßig bis ge-
ring, sofern kosten-
deckende Beiträge 

  

0 1 2 3 4 5

Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand
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Maßnahmenbereich 2 – Alternative Mobilität stärken Laufende Nummer: 2.3   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Validierung der neuen Carsharing-Nutzer*innen durch die Stadt-
verwaltung Marbach 

Ziel 
Generierung neuer Carsharing-Nutzer*innen durch Reduktion möglicher Hemm-
nisse, die momentan bei der Validierung von Carsharing-Kunden entstehen.  

Zielgruppe potenzielle Carsharing-Nutzer*innen  

Kurzbeschreibung 

Am Bahnhof stehen angemeldeten Nutzer*innen auf dem Park + Ride-Parkplatz vor 
dem Kaufland vier stationäre Carsharing-Fahrzeuge zur Verfügung. Aktuell können 
sich Neukunden in der Geschäftsstelle der stadtmobil carsharing AG in Stuttgart 
validieren lassen. In Marbach direkt ist eine Validierung durch ehrenamtliche Mitar-
beiter von StadtMobil e.V. nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Um einer-
seits den professionellen Charakter zu stärken, vor allem aber um ein niederschwel-
liges Angebot zu schaffen, wäre es hilfreich, wenn die Validierung in eine öffentliche 
Institution eingegliedert werden würde, z. B. in die Stadtverwaltung / Bürgerbüro. 

Ausgangssituation 

Um das Carsharing-Angebot nutzen zu dürfen, ist ein Nachweis über die Echtheit 
und Gültigkeit der Personalien (Personalausweis und Führerschein) nötig. Die Va-
lidierung ist nach Online-Anmeldung zwar direkt in Marbach möglich, erfolgt aktuell 
allerdings durch ehrenamtliche Mitarbeiter*innen in privaten Räumlichkeiten und 
nicht in einer öffentlichen Institution. 

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Um die Akzeptanz zu erhöhen, sollte die Validierung (zumindest ergänzend) 
auch durch eine öffentliche Institution erfolgen 

 Errichtung einer solchen öffentlichen Institution, beispielsweise im Rathaus oder 
in einer anderen öffentlichen Einrichtung bzw. Beauftragung einer dort ange-
stellten Person mit dieser Aufgabe 

 bei zunehmenden Anmeldungen ggf. Online-Validierung für eine einfachere / 
schnellere Anmeldung des Carsharing-Angebotes realisieren (evtl. Auslagerung 
der Validierungsaufgabe / Beauftragung Dritter) 

mögliche Hemmnisse erhöhter Arbeitsaufwand für zuständige Angestellte der Stadt 

Ressourcen 
Vorwiegend personelle Ressourcen, die beansprucht werden. Eventuell muss für 
die Zuständigen zudem neue Technik und Räumlichkeiten bereitgestellt werden. 

Personalfolgeaufwand 
Validierungsaufwand für Mitarbeiter*innen; da sich die Nutzer*innen des Carsha-
ring-Angebotes nur einmalig validieren müssen, ist jedoch nicht damit zu rechnen, 
dass das Personal dauerhaft überlastet wird 

Bearbeitungszeitraum 
Umsetzung der Auslagerung der Validierung: ca. 3 – 6 Monate, Validierungen 
selbst: Daueraufgabe 

Kosten 
Einmalig: Kosten für notwendige, tech-
nische Ressourcen 

Laufend: Personallaufwand, Kosten für 
Räumlichkeiten 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Da sich nicht jede*r Bürger*in wohl dabei fühlt, seine Personalien von einer fremden 
Person, in einem privaten Haushalt aufnehmen zu lassen, kann die Validierung 
durch eine öffentliche Institution dieses bestehende Hemmnis in Marbach abbauen.  

Fördermöglichkeiten – 

Verantwortlichkeit Stadtverwaltung, Unterstützung durch StadtMobil e.V. 

relevante Akteure StadtMobil e.V.  

Controlling 
Indikatorwert: Nutzungs- und Validie-
rungszahlen 

Zyklus: anfangs vierteljährlich, dauer-
haft halbjährlich 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum < 1 Jahr 

 

CO2-Einsparpotenzial nur indirekt 

Finanzieller Aufwand gering 
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Umsetzungs-
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Aufwand
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Maßnahmenbereich 2 – Alternative Mobilität stärken Laufende Nummer: 2.4   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Ausbau des vorhandenen Carsharing-Angebots in Marbach 

Ziel 

Ausbau des Carsharing-Angebots und damit die Reduktion des Kfz-Bestandes bzw. 
des motorisierten Individualverkehrs sowie Entlastung des Parkraums. Kostengüns-
tige und variable Alternativen zum eigenen Pkw schaffen, nicht zuletzt, um stei-
gende Lebenshaltungskosten abzufedern. Zudem Bewusstseins- / Akzeptanzstei-
gerung für die Potenziale der Elektromobilität. 

Zielgruppe (potenzielle) Carsharing-Nutzer*innen, ggf. Mitarbeiter*innen Stadtverwaltung 

Kurzbeschreibung 

Carsharing bietet die Möglichkeit, auf ein eigenes Kraftfahrzeug zu verzichten. In 
der Regel sind entsprechende Angebote vor allem in Ballungsräumen mit gutem 
ÖPNV anzutreffen. Anbieter sollten beim Aufbau des (E-)Carsharings unterstützt 
bzw. dazu motiviert werden. Alternativ könnten eigene bzw. Angebote anderer 
Dienstleister eingerichtet werden. 

Ausgangssituation 

Am Bahnhof in Marbach stehen angemeldeten Nutzer*innen auf dem Park + Ride-
Parkplatz vor dem Kaufland vier stationäre Carsharing-Fahrzeuge (zwei Kleinwä-
gen und zwei Kombis) von stadtmobil zur Verfügung. Das Carsharing-Angebot exis-
tiert in Marbach bereits seit 2008 und wurde stetig ausgebaut. 

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Austausch zwischen der Stadtverwaltung und StadtMobil e. V. zur Erweiterung 
der Standorte des bestehenden Carsharing-Angebots (strategische Standort-
wahl z. B. Standorte mit Frequentierung durch Laufkundschaft) 

 ggfs. gezielte Unterstützung von Carsharing-Angeboten, bei Einsatz von E-
Fahrzeugen 

 zur Verfügungstellung öffentlichen Parkraums (ggf. kostenlos) 

 Carsharing-Angebot ausbauen und Carsharing-Parkplätze ausweisen (CsgG), 
dabei auch auf eine klare Beschilderung sowie Sichtbarkeit achten (StVO-No-
velle sorgt für offizielle Carsharing-Schilder) 

 ggf. als Ergänzung zum bestehenden Angebot Fahrzeuge, aus dem kommuna-
len Fuhrpark, außerhalb der Nutzungszeiten als Carsharing-Fahrzeuge zur Ver-
fügung stellen, dafür Austausch mit Anbietern suchen 

 Kontakt mit anderen Anbietern aufnehmen, um die realistischen Alternativen 
bzw. einen beschleunigten Ausbau von Carsharing bewerten zu können 

 Werbung und Pressearbeit (eine Imagekampagne erzeugt Aufmerksamkeit) 

 ggf. Probefahrten / Schnupperwochen oder Rabattaktionen anbieten  

 Prüfung, ob weitere Carsharing-Fahrzeuge anstelle der Beschaffung eines kom-
munalen Fahrzeugs genutzt werden können, ohne die Nutzungsmöglichkeiten 

der Bürger*innen sowie der eigenen Mitarbeiter*innen zu sehr einzuschränken 

mögliche Hemmnisse 
sehr gefestigter Individualverkehr, durch notwendige Buchung fehlende Spontani-
tät, Kosten für den Ausbau, Akzeptanz der Bürger*innen 

Ressourcen 
Weitere Parkplätze müssen für die Carsharing-Fahrzeuge zur Verfügung gestellt 
werden, ggf. Investition in Ladeinfrastruktur und ggf. Anschaffung der Fahrzeuge.  

Personalfolgeaufwand 
Je nach Durchführung müssen personelle Ressourcen zur Instandhaltung und 
Pflege des Fuhrparks beachtet werden. 

Bearbeitungszeitraum ca. 1 Jahr 

Kosten 
Einmalig: ggf. Anschubfinanzierung, 
gezielte Förderung 

Laufend: sollte sich langfristig größten-
teils selbst tragen 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Hinweis: Das Carsharinggesetz (CsgG) ermöglicht Privilegien. 

Im Prinzip handelt es sich um einen Teilbereich der Maßnahme 2.2. 

Fördermöglichkeiten 

 Bundesförderung „Nicht öffentlich zugängliche Ladestationen für Elektrofahr-
zeuge – Unternehmen und Kommunen“ 

 Landesförderung „BW-e-Solar-Gutschein“ 

 Förderung durch das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) 
für den Bau, Aus- und Umbau von multimodalen Knoten zur Verknüpfung ver-
schiedener Mobilitätsformen, unter anderem Bus und Bahn mit Leihfahrrädern 
und Carsharing-Fahrzeugen 

Verantwortlichkeit 
StadtMobil e.V., Stadtverwaltung (bei zur Verfügungstellung kommunaler 
Fahrzeuge) 

relevante Akteure StadtMobil e.V., stadtmobil carsharing AG 

Controlling 
Indikatorwert: Nutzungs- und Validie-
rungszahlen 

Zyklus: anfangs halbjährlich, dauerhaft 
jährlich 
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Maßnahmenprofil zu Maßnahme 2.4 

Umsetzungszeitraum ca. 3 – 5 Jahre 

 

CO2-Einsparpotenzial 

im Voraus nicht ab-
schätzbar, abhängig 
davon, ob Fahr-
zeuge abgeschafft 

werden, dann hoch 

Finanzieller Aufwand 

abhängig von Mo-
dell und Betreiber – 
mittelmäßig bis ge-
ring, sofern kosten-
deckende Beiträge 

  

0 1 2 3 4 5

Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand
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Maßnahmenbereich 2 – Alternative Mobilität stärken Laufende Nummer: 2.5   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Etablierung weiterer (E-)Sharing-Angebote in Marbach 

Ziel 
Reduktion des motorisierten Individualverkehrs durch Ausbau des Sharing-Ange-
bots in Marbach 

Zielgruppe Bürger*innen (auch unter 18 Jahren), Pendler*innen, Besucher*innen  

Kurzbeschreibung 

Durch die Etablierung weiterer Sharing-Angebote wird die Attraktivität des Mobili-
tätsangebotes in Marbach a. N. gesteigert. 

In Frage kommen dafür Angebote mit Fahrzeugen, die nicht durch die Haushalte 
beschafft werden, weil sie zu kostenintensiv sind, zu viel Abstellfläche in Anspruch 
nehmen und nur punktuell genutzt werden. Beispiele könnte der Ausbau des Ange-
bots an E-Lastenräder, oder auch ein Verleihsystem mit E-Rollern sein. Damit könn-
ten auch Bürger*innen unter 18 „mobilisiert“ und für das Sharing-Angebot gewon-
nen werden (hier geht es nicht um E-Tretroller). Es wird versucht, den Bürger*innen 
der Schillerstadt bereits in jungen Jahren verschiedene Berührungspunkte mit Sha-
ring-Lösungen zu bieten, um diese für das Angebot zu sensibilisieren, bevor diese 
später z. B. auch das Carsharing selbst nutzen können. 

Ausgangssituation 

Am Bahnhof in Marbach stehen angemeldeten Nutzer*innen auf dem Park + Ride-
Parkplatz vor dem Kaufland vier stationäre Carsharing-Fahrzeuge zur Verfügung.  

In Marbach wird zudem der Verleih von je fünf RegioRädern (zwei Fahrräder und 
drei Pedelecs), an den Stationen am Bahnhof und auf der Schillerhöhe, angeboten.  

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Recherche entsprechender Sharing-Anbieter 

 die Nachfrage und das Angebot testen 

 bei hoher Nachfrage, Ausbau des Angebots in die Fläche 

 Sharing-Angebot mit anderen Mobilitätsangeboten vernetzen 

mögliche Hemmnisse Kosten, fehlende Kooperation mit StadtMobil e. V. 

Ressourcen 
v. a. finanzielle Ressourcen a) zur Anschaffung der Sharing-Angebote und b) zur 
Bereitstellung der Ladeinfrastruktur für beispielweise E-Roller, personelle Ressour-
cen zur Pflege der Sharing-Fahrzeuge  

Personalfolgeaufwand Pflege und Instandhaltung der Fahrzeuge 

Bearbeitungszeitraum ca. 1 Jahr 

Kosten 
Einmalig: 

Anschaffungskosten 

Laufend: Instandhaltungs-, Reparatur-, 
Betriebskosten 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Wichtig sind auch hier die Bekanntmachung und die Aufklärung (zum Beispiel auch 
an Schulen). Im Prinzip handelt es sich um einen Teilbereich der Maßnahme 2.2. 

Fördermöglichkeiten 

 Bundesförderung „Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Mobilität: z. B. 
Mobilitätsstationen (Kommunalrichtlinie) 

 Förderungen durch das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) 

 Landes- und Bundesförderung für E-Lastenräder 

Verantwortlichkeit Stadtverwaltung 

relevante Akteure StadtMobil e. V., weitere Sharing-Anbieter 

Controlling 
Indikatorwert: 

Nutzungszahlen 

Zyklus: 

anfangs halbjährlich, dauerhaft jährlich  

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum 2 – 3 Jahre 

 

CO2-Einsparpotenzial 

im Voraus nicht ab-
schätzbar, abhängig 
davon, ob Fahr-
zeuge abgeschafft 

werden, dann hoch 

Finanzieller Aufwand 

abhängig von Mo-
dell und Betreiber – 
mittelmäßig bis ge-
ring, bei kostende-
ckenden Beiträgen 

  

0 1 2 3 4 5

Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand
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Maßnahmenbereich 2 – Alternative Mobilität stärken Laufende Nummer: 2.6   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Bereitstellung einer Routing-App 

Ziel 

Herstellen von Transparenz über die verschiedenen Mobilitätsangebote innerhalb 
der Stadt sowie über die Stadtgrenzen hinaus durch Einsatz einer „Routing-App“. 

Die App ermittelt die optimale Kombination an Mobilitätsangeboten nach für den 
Nutzer relevanten Kriterien. Sie zeigt dem Nutzer für seinen Mobilitätswunsch bei-
spielsweise Fahrtzeiten bzw. -dauer, Kosten und Kostenvergleiche zu verfügbaren 
Alternativen an und bindet dabei das ÖPNV-Angebot sowie die ergänzenden Mobi-
litätsangebote in Marbach und Umgebung ein. 

Zielgruppe 
Bürger*innen, Pendler*innen, Touristen; Behörden und Unternehmen (z. B. zur 
Dienstreiseplanung etc.) 

Kurzbeschreibung 

Einführung einer Routing-App für Marbach a. N., die Mobilitätsangebote nach un-
terschiedlichen Kriterien vergleicht und dem Nutzer die ideale Kombination von Mo-
bilitätsangeboten für seine Wegestrecke anzeigt. Idealerweise kann der Nutzer in 
der App die gewünschte Mobilitätskette auswählen und die erforderlichen Fahrkar-
ten bzw. Ressourcen direkt buchen. 

Das Routing-System wird zum zentralen Tool der Mobilitätsplanung in Marbach und 
kann nicht nur durch den Endnutzer, sondern auch von Veranstaltern oder Arbeit-
gebern genutzt werden, um die Mobilität „event-zentriert“ zu planen. Soweit die An-
bieter beispielsweise tageszeit- oder auslastungsabhängige Preismodelle anbieten, 

können diese durch das System berücksichtigt werden. 

Ausgangssituation 

Die Mobilitätsangebote in Marbach a. N. werden durch unterschiedliche Anbieter 
betreiben und die Angebote, wenn überhaupt, dann unabhängig voneinander kom-
muniziert. Aus Sicht der Nutzer*innen ist es daher im Einzelfall sehr aufwändig, die 
für ihn ideale Kombination verfügbarer Mobilitätsangebote zu ermitteln. In der Folge 
kommt in der Regel der eigene Pkw zum Einsatz, weshalb dieser trotz einer in vielen 
Fällen sinnvolleren Alternative als unersetzbar erscheint. 

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Entscheidung für den Einsatz einer digitalen Routing- und Mobilitätslösung  

 Einholen von Angeboten bzw. Anfrage von Kooperationsmodellen mit relevan-
ten Anbietern 

 Beschaffung der Anwendung und Anpassung auf die Stadt Marbach a. N. (Sty-
leguide) 

 Information der Bürgerschaft, von Unternehmen, Veranstalter, Akteuren im Tou-
rismus etc. über die Verfügbarkeit der Anwendung 

 Daten-Integration der Bürgerbuslinie in das Auskunftssystems 

mögliche Hemmnisse Zielgruppen mit einem schlechteren Zugang zu Smartphone-Apps 

Ressourcen Systemauswahl, Vertragsgestaltung mit einem Partner / Betreiber 

Personalfolgeaufwand 
Einzelfall-Kommunikation mit dem Anbieter, ggfs. Diskussion gewünschter Anpas-
sungen im System etc. 

Bearbeitungszeitraum ca. 1 – 2 Jahre 

Kosten 
Einmalig: Systemauswahl und Imple-
mentierung 

Laufend: Lizenzkosten 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Die direkte Buchungsfunktion der aktuellen Angebote inklusive ÖPNV ist meist noch 
nicht oder nur teilweise verfügbar. Verschiedene Anbieter arbeiten derzeit an sol-
chen Lösungen, so dass dieses Feature über künftige Erweiterungen verfügbar 
wird. Sofern ein entsprechendes System mit der Plattform für Mobilitätsdaten des 
Landes Baden-Württemberg (MobiDataBW) verknüpft wird, sollten auch Förder-
möglichkeiten bestehen. Aufgrund der zu erwartenden geringen Systemkosten 
kann je nach Produkt ggf. auf eine Förderung verzichtet werden. 

Fördermöglichkeiten bei Konkretisierung zu recherchieren 

Verantwortlichkeit Ansprache und Unterstützung durch Verwaltung, Verkehrsverbund 

relevante Akteure 
Anbieter von Routing-Software (z. B. CleverRoute); Nahverkehrsgesellschaft Ba-
den-Württemberg (NVBW), Anbieter der Sharing- und Mobilitätslösungen 

Controlling 
Indikatorwert: 

Download- und Nutzerzahlen 

Zyklus: anfangs vierteljährlich, dauer-
haft halbjährlich 

   



 

Anhang – Elektromobilitätskonzept Marbach a. N. – 21.03.2022  237  

 

Maßnahmenprofil zu Maßnahme 2.6 

Umsetzungszeitraum ca. 3 Jahre 

 

CO2-Einsparpotenzial 

im Voraus nicht ab-
schätzbar, abhängig 
davon, welche Nut-
zungsintensität und 
damit welche Um-
stiegsquote von MIV 
auf alternative An-
gebote erzielt wird 

Finanzieller Aufwand abhängig von Model 

  

0 1 2 3 4 5

Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand
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Maßnahmenbereich 2 – Alternative Mobilität stärken Laufende Nummer: 2.7   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Attraktivierung des Fußverkehrs in Marbach 

Ziel 
Stärkung des Fußverkehrs, durch attraktivere und sichere Gestaltung der Fußwege 
in Marbach a. N. 

Zielgruppe Bürger*innen 

Kurzbeschreibung 

Der Fußverkehr ist ein unverzichtbarer, oft unterschätzter Bestandteil eines nach-
haltigen Verkehrssystems, der unter anderem eine Verbesserung der Lebensquali-
tät mit sich bringt. Zudem kann die Erhöhung des Fußverkehrs eine Verminderung 
des MIV und damit eine Reduktion schädlicher Abgase und Lärm bewirken. Daher 
sollte der Fußverkehr insgesamt stärker in das Bewusstsein von Politik, Verwaltung 
und Öffentlichkeit gerückt und diesem ausreichend Platz eingeräumt werden.  

Es sollen Schritte unternommen werden, um die Wege zu Fuß zu stärken. Dazu 
zählen beispielweise folgende Maßnahmen: 

 Arrangement von Fuß- und Radverkehr 

 gute Erreichbarkeit von ÖPNV-Haltstellen zu Fuß (fußläufig) 

 Schaffung kurzer Wege 

 Errichtung barrierefreier Fußwege 

 Aufbau direkter Fußgängerübergänge 

 Ausreichende Beleuchtung von Fußgängerübergängen 

 Fußverkehrsfreundliche Verkehrslichtsignalanlagen 

 Leitsysteme und Beschilderung 

 autofreie Quartiere 

 Temporeduzierung 

 Stärkung des Umweltverbundes 

Ausgangssituation 

Ein Grundsatzbeschluss des Gemeinderats auf Antrag der CDU-Fraktion aus dem 
Jahr 2021 für die Erstellung eines Fußverkehrs-Checks in Marbach liegt bereits vor. 
Gerade wenn es darum geht, die Lebens- und Wohnqualität in einer Stadt zu ver-
bessern, spielt neben der Fahrradinfrastruktur auch der Fußverkehr eine zentrale 
Rolle. Dass der Fußverkehr in Marbach am Neckar noch attraktiver und sicherer 
gestaltet werden sollte, verdeutlichen auch die diesbezüglich geäußerten Wünsche 
im Rahmen der durchgeführten Umfrage (z. B. breitere Fußwege).   

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Bestandsaufnahme der bestehenden Fußwege mit Stärken und Schwächen  

 Befragung, Beteiligung sowie vor Ort Termine mit Bürger*innen  

 Erarbeiten von Vorschlägen zur attraktiveren und sicheren Gestaltung der 
Wege zu Fuß 

 ggf. Erweiterung des bestehenden Fußgänger-Kartenangebots 

 Erarbeitung eines Prioritäten- und Maßnahmenplans 

 Umsetzung identifizierter Maßnahmen 

mögliche Hemmnisse Kosten, langwierige Planungen 

Ressourcen Planungskosten, Kosten für die Erstellung 

Personalfolgeaufwand Pflege und Instandhaltung der Wege 

Bearbeitungszeitraum ca. 1 – 2 Jahre, danach Daueraufgabe 

Kosten 
Einmalig: 

abhängig von der jeweiligen Maßnahme 

Laufend: beispielsweise Pflege und In-
standhaltung 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

– 

Fördermöglichkeiten 

 Bürger*innen erarbeiten in geförderten Fußverkehrs-Checks mit kommunaler 
Politik, Verwaltung und Experten Vorschläge, wie die Wege zu Fuß in ihrer 
Kommune attraktiver und sicherer gestaltet werden können. (an Förderaufruf 
gebunden)  

 Zudem besteht für Kommunen in Baden-Württemberg die Möglichkeit finanzi-
elle Unterstützung im Rahmen des Förderprogramms Rad- und Fußverkehrsinf-
rastruktur nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) für 

beispielsweise Bike + Ride-Stellplätze zu erhalten. 

Verantwortlichkeit Stadtverwaltung 

relevante Akteure Bürger*innen z. B. in Beteiligungsverfahren 

Controlling 
Indikatorwert: 

Modal Split 

Zyklus: 

Modal Split alle 3 – 5 Jahre 
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Maßnahmenprofil zu Maßnahme 2.7 

Umsetzungszeitraum 

3 – 5 Jahre 

(abhängig von Maß-
nahme und Aus-
gangszustand)  

 

CO2-Einsparpotenzial 
abhängig von den 
vermieden MIV km 

Finanzieller Aufwand 
abhängig von der 
Maßnahme, mit För-
derung mittelmäßig 

  

0 1 2 3 4 5

Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand
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Maßnahmenbereich 2 – Alternative Mobilität stärken Laufende Nummer: 2.8   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Attraktivierung der Fahrradnutzung in Marbach 

Ziel Förderung des Radverkehrs durch sicherere Verkehrsflächen sowie Angebote 

Zielgruppe Bürger*innen 

Kurzbeschreibung 

Vorhandene Fahrradwege sollten verknüpft werden, um somit durchgängige Wege-
beziehungen zu ermöglichen. Ferner sollte sichergestellt sein, dass die Nutzung 
vorhandener Wege unproblematisch möglich ist und nicht z. B. durch Hindernisse 
wie parkende Autos erschwert wird. Gefahrstellen und Lücken im Wegenetz sollen 
beseitigt werden. Durch ein gut ausgebautes Radwegnetz lassen sich wichtige Kno-
tenpunkte komfortabel erreichen, was wiederum dazu beiträgt, den motorisierten 
Individualverkehr zu ersetzten.  

Es sollen Schritte unternommen werden, um die Fahrradnutzung zu fördern. Hierfür 
gibt es beispielsweise folgende Möglichkeiten: 

 Fahrradwegeausbau (Erweiterung / Neubau) 

 Fahrradstellplätze (sicheren und komfortable Abstellmöglichkeiten mit bspw. 
Diebstahl-, Vandalismus- und Witterungsschutz) (siehe auch Maßnahme 1.2) 

 Bike + Ride-Anlagen mit Anschluss an ÖV / Umsteigepunkte (diebstahl- und 
wettergeschützt aufgrund oft langer Standzeiten sowie Beleuchtung)  

 Aufbau von E-Bike-Ladestationen (siehe auch Maßnahme 1.2) 

 Angebotsinformationen z. B. Tipps zur Fahrradnutzung für alle Lebenslagen 
beispielsweise mittels Infobroschüre oder ggf. Fahrrad-App (bei kleineren Kom-
munen z. B. auf Kreisebene) 

 Informationsbroschüren für Neubürger (Neubürgerpakete) 

 ausreichende Fahrbahnbreite, um Kollisionen zu verhindern 

 Übersichtlichkeit erhöhen (Gefahren vermeiden) 

 Orientierung verbessern (Beschilderung, Bodenmarkierungen etc.) 

 fahrradfreundliche Verkehrsführung 

 Verkehrssicherheit (Tempo 30) 

 Beleuchtung von Radwegen 

 deutliche Beschilderung und (Fahrbahn-)Markierung zur klaren Wegweisung 

 Unterstützung der Fahrradfreundlichkeit im schulischen Umfeld 

 Angebot von weiteren (E-)Leihfahrrad-Stationen inkl. Lastenrädern  

Ausgangssituation 

Der Radverkehr hat in der Stadt Marbach am Neckar aufgrund der verteilten Sied-
lungsstruktur hohes Potential. Im Rahmen der durchgeführten Umfrage wurde deut-
lich, dass hinsichtlich der Fahrradinfrastruktur noch großes Potenzial besteht und 
sicherere Radwege bei den Wünschen der Bürger*innen einen hohen Stellenwert 
einnehmen. Einzelne Maßnahmen zur Attraktivierung der Fahrradnutzung sind be-
reits in Planung. Zudem nahm die Stadt Marbach im Jahr 2021 beim Stadtradeln 
teil und ist seit ca. zehn Jahren Mitglied beim AGFK. 

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Bestandsaufnahme des vorhandenen Radwegenetzes und Abstellanlagen 

 Vor-Ort-Termine mit den Nutzer*innen 

 Lokalisierung bestehender Gefahrenpunkte und Lücken (bei Wegen, Beschilde-
rung, Abstellmöglichkeiten etc.) 

 ggf. Erweiterung des bestehenden Kartenangebots (online Verfügbarkeit, Stei-
gungsangaben, Routing) 

 Erarbeitung eines Prioritäten- und Maßnahmenplans 

 Umsetzung identifizierter Maßnahmen und der vorliegenden Anträge aus dem 
Gemeinderat 

mögliche Hemmnisse Kosten, langwierige Planungen 

Ressourcen Planungskosten, Kosten für Maßnahmenumsetzung 

Personalfolgeaufwand Pflege und Instandhaltung der Wege 

Bearbeitungszeitraum ca. 1 – 2 Jahre, danach Daueraufgabe 

Kosten 

Einmalig: 

abhängig von der jeweiligen Maß-
nahme 

Laufend: 

beispielsweise Pflege und Instandhal-
tung 
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Fortsetzung zu Maßnahme 2.8 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

An bestimmten Stellen können auch schon einfache Maßnahmen helfen (z. B. Que-
rungshilfen, ruhenden Verkehr reglementieren). 

Es ist bei der Umsetzung zu berücksichtigen, dass sich die Anforderungen an Rad-
wege für tägliche Erledigungen und Wegstrecken zum Teil erheblich von denen tou-
ristisch ausgerichteter Radwegenetze unterscheiden. Kritisch zu sehen sind hierbei 
vor allem größere Umwege, insbesondere wenn diese mit zusätzlichen Anforderun-
gen durch die Topografie oder durch eine Streckenführung weit ab der üblichen 
Wege verbunden sind.  

Um das Thema (Elektro-)Fahrradnutzung zu attraktiveren können beispielweise 
auch (Stadt-)Führungen mit (Elektro-)Fahrrädern angeboten werden, welche durch 

Elektromobilitätsthemen ergänzt werden. 

Fördermöglichkeiten 

Die Verbesserung des Radverkehrs wird als investiver Förderschwerpunkt über die 
Kommunalrichtlinie gefördert. 

 4.2.5 a) Errichtung von Mobilitätsstationen 

 4.2.5 b) Wegweisung und Signalisierung für den Radverkehr 

 4.2.5 c) Verbesserung des ruhenden Radverkehrs und dessen Infrastruktur 

 4.2.5 d) Errichtung von Radabstellanlagen im Rahmen der Bike+Ride-Offensive 

 4.2.5 e) Verbesserung des fließenden Radverkehrs und dessen Infrastruktur  

Zudem besteht für Kommunen in Baden-Württemberg die Möglichkeit finanzielle 
Unterstützung im Rahmen des Förderprogramms Rad- und Fußverkehrsinfra-
struktur nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) für 
beispielsweise Bike + Ride-Stellplätze zu erhalten. 

Darüber hinaus findet jährlich im Zeitraum vom 1. Mai bis 30. September das 
STADTRADELN statt. Das Land Baden-Württemberg fördert Kommunen, die an 
dem Wettbewerb teilnehmen mit bis zu 100 % (finanzielle Förderung durch die Ini-
tiative RadKULTUR des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg). 

Weitere Bundes- und Landesfördermöglichkeiten: 

 Bundesförderung Sonderprogramm Stadt und Land 

 Bundesförderung Verwaltungsvereinbarung Radschnellwege 2017–2030 

 Landes- oder Bundesförderung E-Lastenräder 

Verantwortlichkeit Bürger- und Ordnungsamt 

relevante Akteure Bürger*innen z. B. in Beteiligungsverfahren 

Controlling 
Indikatorwert: 

Modal Split 

Zyklus: 

Modal Split alle 3 – 5 Jahre 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum 

3 – 5 Jahre 

(abhängig von Maß-
nahme und Aus-
gangszustand) 

 

CO2-Einsparpotenzial 

ca. 150 g je vermie-
denem MIV km, 
wenn dadurch Pkw 
ersetzt wird nahezu 
100 % 

Finanzieller Aufwand 
abhängig von der 
Maßnahme, mit För-
derung mittelmäßig 

  

0 1 2 3 4 5

Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand
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Maßnahmenbereich 2 – Alternative Mobilität stärken Laufende Nummer: 2.9   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Attraktivierung des ÖPNV in Marbach 

Ziel Förderung des ÖPNV, Steigerung der Nutzerzahlen 

Zielgruppe Bürger*innen, Pendler*innen, Touristen 

Kurzbeschreibung 

Es sollen Schritte unternommen werden, um die Nutzung des ÖPNV anzuregen. 
Hierzu zählen beispielswiese: 

 Schnuppertickets und Förderung von Jobtickets 

 kürzere Taktzeiten vor allem auch in den Nebenzeiten 

 Abstimmung der Fahrpläne der unterschiedlichen Verkehrsmittel 

 Optimierung der Park + Ride Möglichkeiten – auch für Fahrradnutzer (Ladestati-
onen E-Bikes, Abdeckung der „letzten Meile“) 

 Integration der Verkehrssysteme 

 Vereinfachte Verknüpfung Fahrrad und ÖPNV (Abstellplätze, barrierefreie Infra-
struktur, Fahrradmitnahme, Tarife und Informationen) 

 Bereitstellung von IKT-Angeboten zur Informationslieferung (Fahrpläne, Mobili-
tätsketten (Anschlussmobilität), Sharing-Anbieter etc.) 

 „Neubürgerpakete“ und Imagekampagnen 

 Ergänzung durch elektromobile Angebote (E-Carsharing, E-Bikesharing) 

 WLAN-Hotspots in Zügen des ÖPNV 

Ausgangssituation 

Marbach a. N. liegt an der Bahnstrecke Backnang – Ludwigsburg. Über die S-Bahn 
(S4), welche im 15- beziehungsweise 30-Minuten-Takt verkehrt, ist der Stuttgarter 
Hauptbahnhof in knapp einer halben Stunde zu erreichen. Busverbindungen beste-
hen nach Heilbronn und ins Bottwartal. Während der Stadtteil Rielingshausen an 
den ÖPNV angeschlossen ist, verfügt die bäuerliche Siedlung Siegelhausen nicht 
über eine Busanbindung. Gut drei Kilometer entfernt von Rielingshausen befindet 
sich zudem die S-Bahn-Haltestelle Erdmannhausen. Für den örtlichen ÖPNV wird 
zur Entlastung der Verkehrswege ein Stadtticket angeboten.  

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Prüfung von Verbesserungsmöglichkeiten 

 Kosten-Nutzenabwägung in Kooperation mit Verkehrsträgern und Landkreis 

 Fördermöglichkeiten prüfen 

 Umsetzungen soweit möglich 

 Ausarbeitung eines Aktionsplans für Marketing und Nutzungskampagnen 

 Start der Kampagnen 

mögliche Hemmnisse Kosten der Umsetzung der Vorschläge, fehlende Handlungsoptionen 

Ressourcen Prüfung und Planungsarbeiten 

Personalfolgeaufwand ca. 10 – 20 Personenarbeitstage pro Jahr  

Bearbeitungszeitraum ca. 1 – 2 Jahre, danach Daueraufgabe 

Kosten 
Einmalig: 

ggf. Konzepterstellung 

Laufend: 

ggf. höhere Pauschalzahlungen 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Die Bedeutung des Themas Intermodalität wächst, wenn der motorisierte Individu-
alverkehr an Attraktivität verliert. Wesentliche Hebel sind hierbei beispielweise die 
Kosten und die Fahrtzeit mit dem privaten Fahrzeug. Es ist daher empfehlenswert, 
dass die Kommune im Sinne eines verstärkt umweltschonenden Verkehres weniger 
in den Ausbau der Straßen und Stellplätze, sondern verstärkt in Radwege und Mo-
bilitätspunkte sowie in eine Optimierung des ÖPNV investiert. Bisher dominiert der 
Pkw in der Förderpolitik der Stadt durch beispielsweise meist kostenlose Parkmög-
lichkeiten. 

Zudem ist gerade im ländlichen Raum die Verdichtung des Takts oft mit erheblichen 
Kosten verbunden. Erfolge werden in diesen Bereichen vor allem in der Verknüp-
fung der einzelnen Verkehrssysteme und der Ausschöpfung neuer Möglichkeiten 
gesehen. Wegen der Verteilung der Kommune – beispielsweise auf unterschiedli-
che Stadtteile – gilt es das Augenmerk auch auf die Überbrückung „der letzten 
Meile“ zu legen. Hier können Fahrradwege, Lademöglichkeiten für E-Bikes und ge-
schützte Stellplätze (Fahrradboxen) wichtige Unterstützung leisten. Auch die Ein-
bindung von Fahrdiensten stellt eine gute Option dar. 

Um die Attraktivität des ÖPNV zu steigern, kann auch die Gründung eines ÖPNV-
Netzwerks/-Arbeitskreises hilfreich sein, indem Hemmnisse und Handlungsmög-
lichkeiten identifiziert und Lösungsvorschläge erarbeitet werden. Auf diese Weise 
lassen sich Weichen beispielweise für eine elektrische Zukunft stellen. 
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Fortsetzung zu Maßnahme 2.9 

Fördermöglichkeiten 

 Landes-Förderungen ÖPNV sind auf der Webseite des Ministeriums für Verkehr 
Baden-Württemberg unter „Service > Förderprogramme >ÖPNV“ zu finden 

 Zudem besteht für Kommunen in Baden-Württemberg die Möglichkeit finanzi-
elle Unterstützung im Rahmen des Förderprogramms ÖPNV nach dem Landes-
gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) zu erhalten. 

Verantwortlichkeit 
Stadtverwaltung mit Sachgebiet Verkehrsbehörde und ÖPNV, Landkreis 
Ludwigsburg 

relevante Akteure Verkehrsverbund 

Controlling 

Indikatorwert: 

Nutzerzahlen, Auslastung der Busse / 
Dienste 

Zyklus: 

jährlich 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum 

3 – 5 Jahre 

(abhängig von Maß-
nahme und Aus-
gangszustand) 

 

CO2-Einsparpotenzial 
abhängig von den 
vermieden MIV km 

Finanzieller Aufwand 

mittelmäßig 

(abhängig von Maß-
nahme, Ausgangs-
zustand und Förder-
möglichkeit) 

  

0 1 2 3 4 5

Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand
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Maßnahmenbereich 2 – Alternative Mobilität stärken Laufende Nummer: 2.10   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Umstellung der Bürgerbuslinie und des ÖPNV auf emissions-
arme Antriebe 

Ziel 

Möglichst zügige Umstellung des ÖPNV und der Bürgerbuslinie auf emissionsarme 
Antriebe, mittelfristig sind Antriebe, die regenerative Energien nutzen (z. B. Elektro-
antriebe) anzustreben. Eine Elektrifizierung beispielsweise der Busflotte besitzt ho-
hes ökologisches Potenzial. 

Zielgruppe Bürger*innen, Pendler*innen, Touristen 

Kurzbeschreibung 

Zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes sollen im Bereich des ÖPNV bei der Neuan-
schaffung von Fahrzeugen emissionsarme bzw. emissionsfreie Antriebsarten be-
vorzugt werden. Auf längere Sicht sollten alle Antriebe auf die Nutzung erneuerba-
rer Energien umgestellt werden. Hierbei sind die technischen wie wirtschaftlichen 

Entwicklungen zu beachten und kontinuierlich zu bewerten. 

Ausgangssituation 
In Marbach a. N. gibt es seit dem 5. Oktober 2015 den Marbacher Bürgerbus. Die 
durch ehrenamtlich engagierte Fahrten betriebene Buslinie verkehrt größtenteils in 

den nicht durch den ÖPNV bedienten Stadtgebieten.  

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 ggf. Gründung eines Arbeitskreises (kommunale Vertreter, Verkehrsunterneh-
men, Investoren, etc.), welcher die Maßnahme diskutiert und konzipiert 

 Erstellung einer Machbarkeitsstudie  

 Entwicklung einer gemeinsamen Strategie zur Umstellung des ÖPNV, z. B.  

• Identifizierung des Fahrzeugbestandes innerhalb des Verkehrsverbundes 

• Analyse des Elektrifizierungspotenzials durch beispielsweise Prüfung der 
Strecke hinsichtlich notwendiger baulicher Veränderungen, notwendigem 
Strombedarf etc.  

• Analyse des (Lade-)Infrastrukturbedarfs, Festlegung des Standorts und Prü-
fung der (netz)technischen Umsetzbarkeit (ggf. Nutzung Erneuerbarer Ener-
gien/BHKW inkl. Speicher) 

• Identifizierung des verfügbaren Angebots auf dem Markt 

• Eruierung der gemeinschaftlich möglichen Zeiträume zum gemeinsamen 
Fahrzeugerwerb 

• ggf. Investoren und Sponsoren akquirieren 

• Richtlinien entwickeln und entsprechende Ausschreibungen abstimmen 

• Benennung eines zuständigen Ansprechpartners  

• Recherche zu Finanzierungsmöglichkeiten (z. B. Förderungen) 

• Bereitstellung von Informationen zu Fördermöglichkeiten an die Betreiber 

• „Awareness-Kampagne“, um Aufmerksamkeit zu erregen 

• Durchführung des Vergabeverfahrens (Beschaffung Bus und Infrastruktur) 

• Bereitstellung von Hintergrundinformationen für die Bürger*innen zur Akzep-
tanzsteigerung (Plakate an Haltestellen, Bildschirme im Bus etc.)  

• Verankerung der Beschaffung von E-Bussen (Verstetigung) 

 Kooperationen mit umliegenden Kommunen bieten sich an, um Erfahrungen 

auszutauschen bzw. Projekte gemeinsam zu entwickeln. 

 bei reinem Elektrobus: Teilnahme am Treibhausgasquotenhandel (siehe Maß-

nahme 3.4) 

mögliche Hemmnisse 
begrenzte Reichweiten, (Mehr-)Kosten, Partikularinteressen der einzelnen Linien-
betreiber, hoher Planungsaufwand und hoher betrieblicher Anpassungsbedarf, ge-
ringes Marktangebot 

Ressourcen ca. 20 – 30 Personenarbeitstage 

Personalfolgeaufwand 
ca. 10 Personenarbeitstage pro Jahr (beispielweise für Netzwerkpflege), Umstel-
lung aber Daueraufgabe 

Bearbeitungszeitraum ca. 1 – 2 Jahr (inklusive Bearbeitung und Rückmeldungen), danach  

Kosten 
Einmalig: Personalkosten, ggf. Zu-
schuss Bürgerbus 

Laufend: 

ggf. Personalkosten 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Durch die erheblich veränderten Fahrzeugeigenschaften ist mit Zurückhaltung bei 
den Betreibern zu rechnen. Ggf. ist daher eine anfängliche Unterstützung in Pro-
jektform (Pilotprojekte) notwendig. Durch Pilotprojekte können auch erste Erfahrun-
gen mit Elektrobussen hinsichtlich Alltagstauglichkeit, Reichweite und Ladeverhal-
ten erprobt werden – bevorzugt auf verschiedenen Testrecken. 

Ebenso wie bei den E-Pkw lassen sich die derzeit höheren Anschaffungskosten 
(etwas doppelt so hoch wie entsprechender Dieselbus) hauptsächlich auf die noch 
hohen Batteriekosten zurückführen.  
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Fortsetzung zu Maßnahme 2.10 

Fortsetzung 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Eine Reduktion der Batteriekosten in den kommenden Jahren wird erwartet. Dem-
gegenüber stehen die geringeren laufleistungsabhängigen (Energie-)Kosten. Hinzu 
kommen Kosten für die Infrastruktur, die Installation sowie eventuelle Kosten für 
einen Anschluss an das Mittelspannungsnetz. 

Batteriebusse werden entsprechend der Ladestrategie und somit der Batteriekapa-
zität in Voll- und Gelegenheitslader eingeordnet. Bei Gelegenheitsladern, die hohe 
Ladeleistungen (>250 kW) erfordern, liegen die Kosten für die Ladeinfrastruktur im 
sechsstelligen Bereich. Gelegenheitslader sind nicht für einen kompletten Tages-
einsatz ausgelegt und müssen daher (z. B. an (End-)Haltestellen) zwischengeladen 
werden. Die Energiespeicher sind bei Gelegenheitsladern zwar kleiner, erfordern 
aber gegebenenfalls eine spezielle Batterietechnologie, die diese hohen Ladeleis-
tung auch zulässt (Hochleistungsbatterien). Bei Volladern (auch Depotlader) ist der 
Energiespeicher für den ganzen Tag ausgelegt. Das Nachladen erfolgt während der 
Betriebspausen an zentralen Orten (z. B. am Betriebshof). Die Ladeleistungen sind 
aufgrund der längeren Standzeiten geringer und die Ladeinfrastruktur somit günsti-
ger.  

Beispiel: In Baiersbronn wird der ÖPNV durch einen „e-mobilen Gemeindebus“ 
ergänzt. Dadurch sollen Lücken im ÖPNV und anderen Verkehrsangeboten ge-
schlossen werden. Der umgebaute, vollelektrische Bus mit 20 Sitzen ist barriere-
frei und auf fünf Linien im privatwirtschaftlichen Linienbetrieb unterwegs. 

Hinweis: Für elektrisch betriebene Busse im Linienverkehr kann die EEG-Umlage 
seit 01.01.2021 um 80 % reduziert werden, wenn die Stromabnahme 100 MWh 
pro Jahr übersteigt. Damit sinkt die finanzielle Belastung für den Betrieb von Elekt-

robussen.  

Hinweis Vergabeverfahren: Kommunen sind für gewöhnlich nicht der Betreiber 
des ÖPNV (ggf. durch ein Tochterunternehmen z. B. Stadtwerke). Der Betrieb 
liegt – vor allem in kleineren Kommunen i. d. R. entweder beim Landkreis oder bei 
einem privaten Anbieter. Daher kann eine Elektrifizierung in diesem Fall beispiel-
weise nur im Rahmen der Vergabe neuer Konzessionen vorangetrieben werden. 
In der Ausschreibung eines ÖPNV-Betreibers kann dann beispielweise festlegt 
werden, dass lediglich emissionsfreie Busse zugelassen werden. 

Beispiel Handlungsleitfaden: Kudella, C., Wolf, M.; kcw GmbH (2017): Handlungs-
leitfaden für die wettbewerbliche Vergabe von ÖPNV-Leistungen mit E-Bussen in 
Schleswig-Holstein“ 

Clean Vehicle Directive: Seit 02.8.2021 bis 31.12.2025 (01.1.2026 bis 31.12.2030) 
müssen 45 % (65 %) der neu beschafften Busse bei öffentlicher Auftragsvergabe 
„sauber“ sein (davon die Hälfte emissionsfrei). [Online] Factsheet "Clean Vehicles 
Directive" (PDF) 

Fördermöglichkeiten 

 Bundesförderung E-Bus 

 Landes-Förderungen ÖPNV sind auf der Webseite des Ministeriums für Verkehr 
Baden-Württemberg unter „Service > Förderprogramme >ÖPNV“ zu finden 

Verantwortlichkeit Verwaltung Sachgebiet Verkehrsbehörde und ÖPNV, Landkreis Ludwigsburg 

relevante Akteure Arbeitsgruppe Bürgerbus Marbach am Neckar, Verkehrsverbund 

Controlling 
Indikatorwert: Emissionswerte, Stre-
ckenkilometer, Fahrgastzahlen 

Zyklus: 

jährlich 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum > 5 Jahre 

 

CO2-Einsparpotenzial 
abhängig von Fahr-
zeug und Strom 

Finanzieller Aufwand 

Arbeitsumfang mit-
telmäßig bis gering, 
Investitionskosten 

aber hoch 

  

0 1 2 3 4 5

Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand

https://www.starterset-elektromobilität.de/Infothek/Publikationen/factsheet-clean-vehicles-directive/factsheet_clean-vehicles-directive_nakomo.pdf
https://www.starterset-elektromobilität.de/Infothek/Publikationen/factsheet-clean-vehicles-directive/factsheet_clean-vehicles-directive_nakomo.pdf
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Maßnahmenbereich 2 – Alternative Mobilität stärken Laufende Nummer: 2.11   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Etablierung einer autofreien Innenstadt in Marbach a. N. 

Ziel 
Öffentlichen Raum für Fußgänger und Radfahrer freigeben, Lebensqualität in der 
Innenstadt durch autofreie Bereiche steigern 

Zielgruppe Bürger*innen  

Kurzbeschreibung 

Viele Innenstädte sind aufgrund des steigenden Pkw-Bestands vor allem während 
den Stoßzeiten mit dem enormen Verkehrsaufkommen überlastet. 

Das äußert sich zum einen in einem generellen Verkehrschaos, zum anderen je-
doch auch in einer Überlastung der Parksituation und der Umwelt. Die Folgen sind 

unter anderem Luftverschmutzung, Lärmbelästigung und Flächenverbrauch. 

Durch verkehrsberuhigte und autofreie Bereiche in der Innenstadt versuchen aktuell 
viele Städte weltweit die mit der Massenmotorisierung einhergehenden Probleme 

zu lösen, um somit die Lebensqualität in den Innenstädten zu verbessern. 

Ausgangssituation 

Aktuell sind beinahe alle Bereiche, bis auf Teile der Altstadt, in Marbach a. N. mit 
dem Auto zu erreichen. Die Sperrung der Niklastorstraße für den Durchgangsver-
kehr ist umgesetzt. Wie die Ergebnisse der im Rahmen der Konzepterstellung 
durchgeführten Umfrage zeigen, sind viele Bürger*innen vor allem mit der Park-
platzsituation in der Kernstadt unzufrieden. Wünsche an eine Attraktivierung von 
Rad- und Fußverkehr sowie eine Beruhigung des Verkehrs wurden geäußert.  

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Verkehrsberuhigung in Marbach durch weitere Geschwindigkeitsbegrenzungen 
auf dem klassifizierten Straßennetz 

 Zunächst Sperrung einzelner Straßen für den Verkehr (Pilot- / Testphase) 

 Festlegung von Ausnahmeregelungen (z. B. Anwohner*innen- und Lieferver-
kehr (ggf. zukünftig nur emissionsarmer Lieferverkehr) frei) 

 Ausweitung der Sperrungen über größere Bereiche der Innenstadt 

 Schaffung von Ausgleichsmaßnahmen (z. B. „Park + Ride“-Angebot ausweiten, 
ÖPNV attraktivieren (siehe Maßnahme 2.9), weitere Mobilitätslösungen schaf-
fen (siehe Maßnahmen 2.2, 2.4 und 2.5)) 

mögliche Hemmnisse 
fehlende ÖPNV-Kapazitäten und Mobilitätslösungen, fehlende Akzeptanz der Bür-
ger*innen, Überlastete Parkplatzsituation rund um die Innenstadt, Umsatzrück-
gänge im Einzelhandel und der Gastronomie 

Ressourcen 

personelle Ressourcen für die Planung der Umstellung der Verkehrsinfrastruktur 
und für Akteursbeteiligungen (z. B. Bürgerinformation), finanzielle Ressourcen für 
Umbau der Verkehrsinfrastruktur (z. B. Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel und 
der umliegenden Parkplätze) 

Personalfolgeaufwand 
Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur sowie Kontrollen zur Einhaltung der 
Fahrverbote in den „autofreien“ Bereichen 

Bearbeitungszeitraum ca. 3 Jahre 

Kosten 
Einmalig: Aus- und Umbaukosten der 
Verkehrsinfrastruktur 

Laufend: 

Personalaufwand 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Bisher sind in Deutschland vor allem autofrei bzw. autoarme (Wohn-)Gebiete in grö-
ßeren Städten oder auf Inseln zu finden.  

Für die Ausgestaltung der „autofreien“ Innenstadt gibt es keinen pauschalen Ansatz. 
Ob die Durchfahrt nur für Besucher*innen der Innenstadt, für den Lieferverkehr oder 
auch für die Anwohner*innen eingeschränkt wird, kann individuell festgelegt und 
auch von Zeit zu Zeit erweitert beziehungsweise angepasst werden.  

Fördermöglichkeiten 

 Mithilfe des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) haben 
Kommunen aus Baden-Württemberg die Möglichkeit, beim Aus- und Umbau ih-
rer Verkehrsinfrastruktur für beispielweise lebendige und verkehrsberuhigte 
Ortsmitten, finanzielle Unterstützung zu erhalten.  

 Weitere Förderungen zur Stärkung von ÖPNV, Rad- und Fußverkehr können 
den jeweiligen Maßnahmenblättern entnommen werden. 

Verantwortlichkeit Stadtverwaltung, Stadtbauamt 

relevante Akteure 
Verkehrsverbund, StadtMobil e.V., Arbeitsgruppe Bürgerbus Marbach am Neckar, 
Interessengemeinschaft „Lastenrad Marbach“ 

Controlling 

Indikatorwert: Auslastung der Park-
plätze, Verkehrszählungen in der In-
nenstadt, Nutzungszahlen ÖPNV, An-
zahl der Ordnungsverstöße  

Zyklus: 

anfangs halbjährlich, dauerhaft jährlich  
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Maßnahmenprofil zu Maßnahme 2.11 

Umsetzungszeitraum > 5 Jahre 

 

CO2-Einsparpotenzial 

Emissionsreduktion 
in der Innenstadt 
schwer abschätz-
bar, abhängig von 
den vermieden MIV 
km 

Finanzieller Aufwand hoch 
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Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand
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Anhang 12-41: Maßnahmenbereich 3 – Vorbildfunktion einnehmen 

Maßnahmenbereich 3 – Vorbildfunktion einnehmen Laufende Nummer: 3.1   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Umstellung des Fuhrparks auf emissionsarme Antriebe bei Pkw 
und leichten Nutzfahrzeugen 

Ziel 
Schnelle Reduktion der spezifischen CO2-Emissionen durch Reduzierung des fos-
silen Kraftstoffverbrauchs durch gezielten, stufenweisen Austausch der Fahrzeuge 

Zielgruppe eigene Mitarbeiter*innen, Beschaffung der Fahrzeuge 

Kurzbeschreibung 

Trotz der EU-Vorgaben geht die spezifische Emission des Verkehrs insgesamt nur 
langsam zurück. Durch einen gezielten Austausch der Fahrzeugflotte erfolgt die Re-
duktion in der kommunalen Verwaltung deutlich schneller. Der kommunale Fuhrpark 
sollte nach und nach auf modernere, nachhaltigere und emissionsärmere Techni-
ken umgestellt werden.  

Bei jedem Ersatz und jeder Neubeschaffung sollte daher eine Umstellung auf E-
Fahrzeuge geprüft werden. Diese setzt die Marktverfügbarkeit der entsprechenden 
Fahrzeuge voraus. Wenn möglich sollte eine Zielvereinbarung getroffen werden. 
Diese könnte beispielsweise einen Mindestanteil an emissionsarmen Pkw und leich-
ten Nutzfahrzeugen bis Ende 2025 anstreben, dabei sind mindestens die Vorgaben 
der Clean Vehicles Directive zu beachten (siehe Anmerkung). Auch könnte in den 
Beschaffungskriterien festgeschrieben werden, dass bei einer Tagesfahrleistung 
unter 100 km die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs verpflichtend wird, sofern 
eine Lademöglichkeit realisiert werden kann, ein entsprechendes Elektrofahrzeug 
verfügbar ist (hinsichtlich Größe, Ausstattung, etc.) und dieses nicht zu Einschrän-
kungen der Mitarbeiter während der Nutzung führt. 

Ausgangssituation 
Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung sind in der kommunalen Verwaltung ein elekt-
risches Straßenkehrfahrzeug sowie mehrere Elektrofahrräder im Einsatz. 

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Marktsondierung, dabei Fragestellungen beachten: 

1. Welche E-Fahrzeuge besitzen die für die tägliche Strecke nötige Reichweite? 

2. Welche E-Fahrzeuge besitzen die nötigen Anforderungen? 

→ bedarfsgerechte Fahrzeugauswahl entsprechend Nutzungsbedarf treffen 

 Ladetechnik bzw. Ladeleistung entsprechend des benötigten Energiebedarfs 

wählen (siehe auch Maßnahme 3.3) 

 Angebote einholen 

 alternative Finanzierungsstrategien prüfen und erarbeiten 

 Fördermöglichkeiten berücksichtigen (auch für die notw. Ladeinfrastruktur) 

 Energiebedarf berücksichtigen und geeigneten Stromtarif auswählen (bevorzugt 
Ökostrom), dabei auch überprüfen, ob eigenerzeugter Strom zum Laden der 
Fahrzeuge nutzbar ist (siehe Maßnahme 3.6) 

 ggf. Einkaufsgemeinschaften mit anderen Kommunen bilden (siehe auch Maß-
nahme 5.5) 

 Fahrzeuganschaffung 

 Fahrzeugnutzerinnen und -nutzer auf bestimmungsgemäßen Gebrauch hinwei-
sen bzw. diese schulen (gemäß „DGUV Information 209-093" (gilt seit August 
2021) ist für die Nutzung eines Elektrofahrzeugs die "Qualifizierungsstufe S: 
Sensibilisierte Person erforderlich 

 ggf. Teilnahme mit rein batterieelektrischem Fahrzeug am Treibhausgasquoten-
handel (siehe Maßnahme 3.4) 

 Analyse zur Möglichkeit der intelligenten Einsatzplanung 

 Intensivierung der Fahrzeugauslastung durch beispielsweise Berücksichtigung 
einer Ladestrategie für E-Fahrzeuge  

 langfristig sollte bei einer zunehmenden Anzahl an Fahrzeugen die Einführung 
eines Lademanagements geprüft werden, sodass die Ladevorgänge abge-
stimmt werden und auf diese Weise das Netz stabilisiert wird 

mögliche Hemmnisse Kosten vor allem für Ladeinfrastrukturaufbau, Reichweitenangst 

Ressourcen ca. 10 – 15 Personenarbeitstage zur (weiteren) Einführung 

Personalfolgeaufwand ca. 3 – 5 Personenarbeitstage pro Jahr für weitere Beschaffungen 

Bearbeitungszeitraum ca. 1 Jahr, danach Beschaffung als Daueraufgabe 

Kosten 

Einmalig: 

siehe Anmerkungen 

Laufend: 

Wartung und Instandhaltung, Stromkos-
ten, Betrieb Ladeinfrastruktur 
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Fortsetzung zu Maßnahme 3.1 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Die beigefügte Flottenanalyse stellt eine Momentaufnahme für die fünf Dienstfahr-
zeuge mit aktueller Wirtschaftlichkeitsbewertung dar. Der Fahrzeugmarkt und ein 
möglicher Austausch durch ein passendes Elektrofahrzeug sind regelmäßig zu 
überprüfen. Die Umstellung auf E-Fahrzeuge ist derzeit noch mit einem höheren 
Anschaffungspreis verbunden. Die Betriebskosten sind allerdings i. d. R. niedriger. 

Neben allgemein geringeren Wartungskosten gewähren manche Versicherungen 
günstigere Beiträge für Haft- und Vollkaskoversicherungen von E-Fahrzeugen ge-
genüber vergleichbaren Verbrennern.  

Die Mehrkosten der Anschaffung eines E-Auto liegen bei ca. 10.000 – 15.000 € und 
die eines leichten Nutzfahrzeugs bei ca. 15.000 – 20.000 €. Hinzu kommen Ladein-
frastrukturkosten von etwa 500 – 1.200 € (11 kW-Wallbox) bzw. 1.300 € – 4.000 € 
(22 kW-Wallbox) zzgl. Kosten für Installation und Anschluss (Ø 500 – 2.500 €) so-
wie eventuelle Genehmigungskosten (ca. 500 €). Da die tatsächlichen Kosten aller-
dings standortspezifisch sind, können diese nicht pauschal kalkuliert werden und in 
komplexen Fällen auch deutlich höher ausfallen. Werden beispielsweise Tiefbauar-
beiten notwendig, dann können, abhängig von der Kabelanschlusslänge zum be-
reits vorhandenen Netz sowie dem vorhandenen Untergrund und der Oberflächen-
beschaffenheit, die Kosten hierfür durchaus im fünfstelligen Bereich liegen. Dabei 
lassen sich sandige Böden problemloser bearbeiten als beispielweise felsige Bö-
den. Darüber hinaus ist in unbebauten Flächen (z. B. Wiesen) ein Kabelgraben we-
sentlich einfacher herzustellen als bei einem bereits mit Pflastersteinen hergestell-
ten Weg, der für die Ladesäule gequert beziehungsweise an dem entlang gegraben 
werden muss. Auch ohne Tiefbauarbeiten können die Anschlusskosten deutlich va-
riieren, da es oft schwierig ist, entsprechende Kabelwege im Gebäude bzw. in einer 
Tiefgarage herzustellen. Hinzu kommen je nach Alter der elektrischen Anlage ggf. 
Verstärkungs- oder Umbauarbeiten. Anfallen können Kosten für eine Stele zum Be-
festigen beziehungsweise Aufstellen der Wallbox (ca. 500 €), für die Beschilderung 
(ca. 400 €) und für einen TAB-konformen Zähleranschluss- bzw. Stromverteiler-
schrank (je nach der Zahl an Anschlussmöglichkeiten für Wallboxen ungefähr 1.200 
– 4.500 €). Darüber hinaus entstehen jährliche Kosten für Wartung (ca. 100 – 250 €, 
abhängig von Ladepunkteanzahl) und ggf. zusätzliche Leistungen wie beispielweise 
Zugang und Abrechnung, Backendanbindung sowie Störungs-Hotline 
(Ø 120 – 200 € / Jahr und Ladepunkt, abhängig von Service-Leistung). 

Berechnete CO2-Emissionen am Beispiel eines Kompaktklassewagens: 

Elektro-Kompaktklasse (Strommix):  73 g/km     Kompaktklasse (Benzin):   162 g/km 

Elektro-Kompaktklasse (PV):              7 g/km    Kompaktklasse (Diesel):    151 g/km 

Beispiel: Die Gemeinde Wolpertshausen hat Elektrofahrzeuge im Einsatz und 
nutzt den in großen Mengen vor Ort erzeugten regenerativen Strom. 

Weitere Hinweise: 

 Um den Umweltnutzen der Elektrofahrzeuge zu erhöhen, sollte weiterhin 
Ökostrom bezogen werden (siehe auch Maßnahme 3.6) 

 Auch könnte je nach Auslastung die Anschaffung weiterer (E-)Dienstfahrräder 

geprüft werden 

Beispiel Beschaffungsrichtlinie: „Leitfaden „Elektromobilität“: Beschaffung von 
Elektro- und Hybridfahrzeugen“ der Allianz für nachhaltige Beschaffung aus dem 
Jahr 2015 (Beschreibung relevanter Punkte zur Erstellung einer Beschaffungs-
richtlinie für BEV- und Hybridfahrzeuge) 

Clean Vehicles Directive (CVD): Seit 02.8.2021 bis 31.12.2025 (01.1.2026 bis 
31.12.2030) müssen 38,5 % der beschafften Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (M1, 
M2 und N1) bei öffentlicher Auftragsvergabe „sauber“ sein, ab 01.01.2026 gilt ein 
CO2-Grenzwert von 0 gCO2/km. 

Fördermöglichkeiten 

 Förderrichtlinie Elektromobilität vom 14. Dezember 2021 (Förderung geknüpft 
an Förderaufruf) 

 Bundesförderung „Nicht öffentlich zugängliche Ladestationen für Elektrofahr-

zeuge – Unternehmen und Kommunen“ 

 Landesförderung „BW-e-Solar-Gutschein“ 

Verantwortlichkeit Stadtbauamt 

relevante Akteure Autohändler 

Controlling 
Indikatorwert: gefahrene Kilometer, 
Verbrauchswerte (kWh/km), weitere 
Kennwerte (z. B. CO2/km) 

Zyklus: 

jährlich 
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Maßnahmenprofil zu Maßnahme 3.1 

Umsetzungszeitraum 3 – 5 Jahre 

 

CO2-Einsparpotenzial 

ca. 50 – 95%, ab-
hängig von Strom 
und Kraftstoff am 
Beispiel eines Kom-

paktklassewagens 

Finanzieller Aufwand 
bezogen auf die 
Mehrkosten gerin-

ger bis mittelmäßig 

  

0 1 2 3 4 5

Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand



 

Anhang – Elektromobilitätskonzept Marbach a. N. – 21.03.2022  251  

Maßnahmenbereich 3 – Vorbildfunktion einnehmen Laufende Nummer: 3.2   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Umstellung des Fuhrparks auf emissionsarme Antriebe bei Son-
derfahrzeugen 

Ziel 
Schnelle Reduktion der spezifischen CO2-Emissionen durch Reduzierung des fos-
silen Kraftstoffverbrauchs durch gezielten, stufenweisen Austausch der kommuna-

len Sonderfahrzeuge wie beispielsweise Fahrzeuge des Bauhofs  

Zielgruppe eigene Mitarbeiter*innen, Beschaffung der Sonderfahrzeuge 

Kurzbeschreibung 

Neben der kommunalen Flotte aus Pkw und leichten Nutzfahrzeugen sollte ein ge-
zielter Austausch der Sonderfahrzeugflotte erfolgen.  

Der gesamte Fuhrpark sollte daher nach und nach auf modernere, nachhaltigere 
und emissionsärmere Techniken umgestellt werden. 

Bei jedem Ersatz und jeder Neubeschaffung sollte somit eine Umstellung auf E-
Fahrzeuge geprüft werden. Diese setzt allerdings die Marktverfügbarkeit der ent-
sprechenden Fahrzeuge voraus. Dabei sind die Vorgaben der Clean Vehicles Di-
rective (siehe Anmerkung) einzuhalten. 

Ausgangssituation 
konventionelle Sonderfahrzeuge in der Flotte, kaum serienmäßig marktverfügbare 
E-Sonderfahrzeugmodelle – ggf. ist allerdings eine Umrüstung möglich 

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Marktsondierung verfügbarer elektrischer Sonderfahrzeuge dabei Fragestellun-
gen beachten: 

1. Welche E-Fahrzeuge besitzen die nötige Reichweite/Betriebslaufzeit? 

2. Welche E-Fahrzeuge besitzen die nötigen Anforderungen? 

→ bedarfsgerechte Auswahl entsprechend des Nutzungsbedarfs treffen 

 Test der E-Sonderfahrzeuge 

 Ladetechnik bzw. Ladeleistung entsprechend des benötigten Energiebedarfs 
wählen (siehe auch Maßnahme 3.3) 

 Angebote einholen, ggf. auch für Umrüstung 

 alternative Finanzierungsstrategien prüfen  

 Fördermöglichkeiten berücksichtigen (auch für die notw. Ladeinfrastruktur) 

 Energiebedarf berücksichtigen und geeigneten Stromtarif auswählen (bevorzugt 
Ökostrom), dabei auch überprüfen, ob eigenerzeugter Strom zum Laden der 
Fahrzeuge nutzbar ist (siehe auch Maßnahme 3.6) 

 Anschaffung des elektrischen Sonderfahrzeugs 

 Fahrzeugnutzerinnen und -nutzer auf bestimmungsgemäßen Gebrauch hinwei-
sen bzw. schulen (gemäß „DGUV Information 209-093" (gilt seit August 2021) 
ist für die Nutzung eines Elektrofahrzeugs die "Qualifizierungsstufe S: Sensibili-
sierte Person erforderlich 

 ggf. Teilnahme mit rein batterieelektrischem Fahrzeug am Treibhausgasquoten-

handel (siehe Maßnahme 3.4) 

 je nach Verfügbarkeit und Erfüllung des Einsatzzwecks sukzessiver Ersatz der 

konventionellen Sonderfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge 

 Intensivierung der Fahrzeugauslastung durch beispielsweise Berücksichtigung 
einer Ladestrategie für E-Fahrzeuge  

 langfristig sollte bei einer zunehmenden Anzahl an Fahrzeugen die Einführung 
eines Lademanagements geprüft werden, sodass die Ladevorgänge abge-
stimmt werden und auf diese Weise das Netz stabilisiert wird 

mögliche Hemmnisse Kosten, Reichweitenangst, keine marktverfügbaren Modelle 

Ressourcen ca. 25 – 30 Personenarbeitstage zur Einführung 

Personalfolgeaufwand ca. 3 – 5 Personenarbeitstage pro Jahr für weitere Beschaffungen 

Bearbeitungszeitraum ca. 2 – 3 Jahre, danach Beschaffung als Daueraufgabe 

Kosten 

Einmalig: 

abhängig von Sonderfahrzeug 

Laufend: 

Wartung und Instandhaltung, Stromkos-
ten, Betrieb Ladeinfrastruktur 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Derzeit noch kaum verfügbare E-Modelle bei Sonderfahrzeugen, meist Prototypen. 
Bei den E-Sonderfahrzeugen sind daher preisliche Angaben pauschal nicht mög-
lich, Betriebskosten aber i. d. R. niedriger.  

Hinweis: Um den Umweltnutzen der Elektrofahrzeuge zu erhöhen, sollte weiterhin 
Ökostrom bezogen werden (siehe auch Maßnahme 3.6) 

Clean Vehicles Directive (CVD): Seit 02.8.2021 bis 31.12.2025 (01.1.2026 bis 
31.12.2030) müssen 10 % (15 %) der angeschafften Lkw (N2 und N3) bei öffentli-
cher Auftragsvergabe „sauber“ sein. 
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Fortsetzng zu Maßnahme 3.2 

Fördermöglichkeiten 

 Aktuell wird die Beschaffung von Elektrofahrzeugen für die Kommune und der 
für deren Betrieb notwendige Ladeinfrastruktur über die Förderrichtlinie Elektro-
mobilität vom 14. Dezember 2021 gefördert (Förderung geknüpft an Förderauf-
rufe).  

 Zudem gibt es die Bundesförderung von leichten und schweren Nutzfahrzeugen 
mit alternativen, klimaschonenden Antrieben und dazugehöriger Tank- und Lad-
einfrastruktur für elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge (Förderung geknüpft an 
Förderaufrufe). 

Verantwortlichkeit Stadtbauamt 

relevante Akteure Hersteller bzw. Händler von elektrischen Sonderfahrzeugen, Fahrzeugumrüster 

Controlling 
Indikatorwert: gefahrene Kilometer, 
Betriebsstunden, Verbrauchswerte, 
Kennwerte 

Zyklus: 

jährlich 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum > 5 Jahre 

 

CO2-Einsparpotenzial 
ca. 25 – 70%, ab-
hängig von Fahr-

zeug und Strom  

Finanzieller Aufwand 
mittelmäßig mit För-
derung – sonst hoch 
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Umsetzungs-
zeitraum
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potenzial

Finanzieller
Aufwand
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Maßnahmenbereich 3 – Vorbildfunktion einnehmen Laufende Nummer: 3.3   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Lademöglichkeiten für kommunalen E-Fuhrpark errichten 

Ziel Bereitstellung nicht öffentlicher Ladeinfrastruktur für den eigenen E-Fuhrpark  

Zielgruppe eigene Mitarbeiter*innen, Beschaffung 

Kurzbeschreibung 
Um die angeschafften E-Fahrzeuge mit Strom zu versorgen, muss parallel eine ei-
gene Ladeinfrastruktur errichtet werden. Darüber hinaus sollte zur Verbesserung 
der CO2-Bilanz, Ökostrom bezogen werden. 

Ausgangssituation 

Vier Dienstfahrzeuge haben ihren Stellplatz im Parkhaus in der Grabenstraße.  

Allerdings ist hier laut Netzbetreiber der Netzanschluss ausgelastet, was einen 
Netzausbau mit neuer Umspannstation erforderlich macht, dessen Kosten nicht von 
der Netzgesellschaft getragen werden. 

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Festlegung des (gesamten) Ladebedarfs (Anzahl Ladepunkte, Ladeleistung, La-
deorte, etc.) 

 technische Umsetzbarkeit / mögliche Anschlussleistung überprüfen 

 Elektrofachkraft frühzeitig einbinden 

 Angebote einholen 

 bei mehreren Ladepunkten Lastmanagement in Betracht ziehen, um Anschluss-
kosten zu reduzieren 

 Fördermittel überprüfen 

 Energiebedarf berücksichtigen und geeigneten Stromtarif auswählen (bevorzugt 
Ökostrom), dabei auch überprüfen, ob eigenerzeugter Strom zum Laden der 
Fahrzeuge nutzbar ist (siehe auch Maßnahme 3.6) 

 bedarfsgerechter, sukzessiver Aufbau der erforderlichen Ladeinfrastruktur (An-

melde- und Genehmigungspflicht der Ladeeinrichtung berücksichtigen) 

 Brandschutz beachten und (Gebäude-)Versicherung über Ladeinfrastrukturauf-
bau informieren 

 Schulung der Mitarbeiter*innen beziehungsweise Informationsbereitstellung 
zum Ladevorgang an der Ladesäule 

 Intensivierung der Fahrzeugauslastung durch beispielsweise Berücksichtigung 
einer Ladestrategie für E-Fahrzeuge (Ladezeiten) / Lademanagement 

 gesetzliche Verpflichtungen als Anlagenbetreiber beachten, z. B. regelmäßige 
Elektroprüfung nach DGUV-Vorschrift 

mögliche Hemmnisse technische Umsetzbarkeit (vorhandene Anschlussleistungen) 

Ressourcen Aufstellort 

Personalfolgeaufwand sofern Service an Dienstleister vergeben, nur für weitere Beschaffungen 

Bearbeitungszeitraum ca. 1 Jahr, danach Beschaffung als Daueraufgabe 

Kosten 

Einmalig: ca. 500 – 1.200 € je 11 kW-
Wallbox | ca. 1.300 € – 4.000 € (22 kW-
Wallbox) zzgl. Kosten für Installation 
und Anschluss (Ø 500 – 2.500 €) sowie 
evtl. Kosten für Beschilderung, Stele, 
Zähleranschlussschrank, Tiefbau und 
Genehmigung 

Laufend: jährliche Kosten für Wartung 
(ca. 100 – 250 €, abhängig von Lade-
punkteanzahl) und ggf. zusätzliche 
Leistungen wie beispielweise Zugang 
und Abrechnung, Backend sowie Stö-
rungs-Hotline (Ø 120 – 200 € / Jahr und 
Ladepunkt, abhängig von Service-Leis-

tung) 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Kosten für die Installation der Ladeinfrastruktur müssen je Liegenschaft ermittelt 
werden. Diese unterscheiden sich nach der verfügbaren Anschlussleistung und 
hängen zudem stark von den technischen Voraussetzungen und den räumlichen 
Gegebenheiten vor Ort ab. Daher können die Kosten nicht pauschal kalkuliert wer-
den und in komplexen Fällen auch deutlich höher ausfallen. Werden beispielsweise 
Tiefbauarbeiten notwendig, dann können, abhängig von der Länge und der Boden-
beschaffenheit, die Kosten auch im fünfstelligen Bereich liegen. Auch ohne Tiefbau-
arbeiten können die Anschlusskosten deutlich variieren, da es oft schwierig ist, ent-
sprechende Kabelwege im Gebäude bzw. in einer Tiefgarage herzustellen. 
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Fortsetzung zu Maßnahme 3.3 

Fördermöglichkeiten 

 Aktuell wird die Beschaffung von Elektrofahrzeugen für die Kommune und der 
für deren Betrieb notwendige Ladeinfrastruktur – sofern Betrieb der Fahrzeuge 
weitestgehend mit erneuerbaren Energien erfolgt – über die Förderrichtlinie 
Elektromobilität vom 14. Dezember 2021 gefördert (Förderung geknüpft an För-
deraufruf).  

 Der Aufbau von fabrikneuer, nicht öffentlich zugänglicher, stationärer Ladesta-
tion bis 22 kW inklusive des elektrischen Anschlusses (Netzanschluss und Bat-
teriespeicher) an Mitarbeiterparkplätzen, für Elektrofahrzeuge betrieblicher oder 
kommunaler Flotten sowie für Dienstfahrzeuge wird aktuell über die Förderricht-
linie „Nicht öffentlich zugängliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge – Unter-
nehmen und Kommunen“ gefördert. (Voraussetzung für Kommunen: mindes-
tens zehn Ladepunkte in einem Antrag, dabei sind Kooperationen zwischen 

Kommunen möglich) 

 Zudem gibt es den BW-e-Solar-Gutschein des Ministeriums für Verkehr Baden-
Württemberg (VM), mit Zuschüssen von 1.000 € für die Anschaffung eines voll-
elektrischen Fahrzeugs mit höchstens 160 kW Motorleistung und eine vorhan-
denen oder geplante PV-Anlage sowie 500 € für die über die PV-Anlage ver-
sorgte Wallbox. 

Verantwortlichkeit Stadtkämmerei mit Hausverwaltung 

relevante Akteure Ladeinfrastrukturhersteller, Elektrofachkraft, Netzbetreiber, Dienstleister 

Controlling 
Indikatorwert: 

Energiemenge, Ladevorgänge pro Tag 

Zyklus: 

anfangs habjährlich, dauerhaft jährlich 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum 
3 – 5 Jahre (an Fahr-
zeugbeschaffung 
gebunden) 

 

CO2-Einsparpotenzial 

hoch, wenn 
Ökostrom verwen-
det wird und Fahr-
zeugtausch erfolgt 

Finanzieller Aufwand 

mit Förderung ge-
ring bis mittelmäßig 
(sofern Netzan-
schluss problemlos 
möglich) 
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zeitraum

CO2-Einspar-
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Maßnahmenbereich 3 – Vorbildfunktion einnehmen Laufende Nummer: 3.4   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Teilnahme am Treibhausgasquotenhandel mit reinen E-Fahrzeu-
gen 

Ziel 
Rentable Zusatzeinnahmen aus Vermarktung – Betreiber von E-Flotten können am 
Treibhausgasquotenhandel (THG-Quotenhandel) teilnehmen und wirtschaftlich 

profitieren. 

Zielgruppe Fuhrparkbetreiber 

Kurzbeschreibung 

Inverkehrbringer von Otto- und Dieselkraftstoffen (Mineralölkonzerne) sind ver-
pflichtet, durch Inverkehrbringung von emissionsarmen Kraftstoffen die Treibhaus-
gasemissionen zu senken. Diese Verpflichtung kann auch auf Dritte übertragen 
werden (Quotenhandelsvertrag). Nach der 38. Bundes-Immissionsschutzverord-
nung (BImSchV) kann Strom, der im Bereich der Elektromobilität eingesetzt worden 
ist, auf die Treibhausgas-Quote angerechnet werden. Seit 2022 wird der Ladestrom 
3-fach angerechnet. Bei nicht-öffentlicher Ladeinfrastruktur wird bei der Prämie 
nicht zwischen erneuerbarem Strom und Strommixbezug unterscheiden. Die Prä-
mie richtet sich nach der Anzahl der reinen Batterieelektrofahrzeuge, die im Ver-
pflichtungsjahr zugelassen waren und wird als pauschaler Schätzwert, welcher vom 
BMUV jährlich bekannt gemacht wird, ausbezahlt. Seit 02.12.2021 gilt für Pkw als 
Schätzwert 2.000 kWh, für Fahrzeuge der Klasse N1 (leichte Nutzfahrzeuge) als 
Schätzwert 3.000 kWh und für Fahrzeuge der Klasse M3 (Busse) als Schätzwert 
72.000 kWh. Am Zulassungsstandort der E-Fahrzeuge muss zwar aus formalen 
Gründen ein nicht-öffentlicher Ladepunkt vorhanden sein, die Zählerwerte müssen 
aber nicht erfasst und das E-Fahrzeuge demnach dort nicht geladen werden. Zu-
dem können E-Fahrzeuge jedes Jahr erneut teilnehmen. 

Ausgangssituation 
Bisher ein elektrisches Straßenkehrfahrzeug im Fuhrpark, das am Handel teilneh-
men könnten 

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Sofern Quote nicht selbst vermarktet werden soll, muss ein (Pooling-)Dienstleis-
ter gefunden werden, der den Treibhausgasquotenhandel übernimmt 

 Dienstleister beauftragen (immer für ein Verpflichtungsjahr) 

mögliche Hemmnisse – 

Ressourcen Personalkosten für Recherche des (Pooling-)Anbieters 

Personalfolgeaufwand 
ca. einen Personenarbeitstag pro Jahr für eventuellen Dienstleisterwechsel (Re-
cherche, Vertragsabschluss) 

Bearbeitungszeitraum Daueraufgabe 

Kosten 
Einmalig: 

keine 

Laufend: minimale Personalkosten für 
Dienstleisterwechsel 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Da der Emissionshandel komplex ist (Quotenhandelsvertrag, Meldepflichte, etc.), 
ist es empfehlenswert, nicht als Flottenbetreiber selbst am Handel teilzunehmen, 
sondern einen Dienstleister damit zu beauftragen. Voraussetzung ist ein reines Bat-
terieelektrofahrzeug (Plug-in-Hybride sind nicht erlaubt). 

Pro Verpflichtungsjahr kann nur ein Dienstleister beauftragt werden. Die Beauftra-
gung kann entweder über eine Quotenvermarktungsvereinbarung oder als Bündel-
angebot mit dem Liefervertrag für Ladestrom / Dienstleistungsvertrag für Ladeinfra-
struktur erfolgen. Der Dienstleister („Vermittler“) kauft dem E-Autofahrer die THG-
Quoten ab, bündelt sie und verkauft diese an quotenpflichtige Unternehmen weiter. 
Die Vermarktung der THG-Quote ist in der Regel kostenlos. Die Vermittler finanzie-
ren sich durch eine anteilige Provision am Verkaufserlös. Vermittler sind zum Bei-
spiel EMOVY, eQuota, GreenTrax, Carbonify, co2.auto und Energy Market Soluti-
ons.  

Fördermöglichkeiten – 

Verantwortlichkeit Stadtverwaltung, Stadtbauamt 

relevante Akteure (Pooling-)Dienstleister, welcher Quotenhandel übernimmt 

Controlling 
Indikatorwert: 

Prämie aus Quotenhandel 

Zyklus: 

jährlich 
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Maßnahmenprofil zu Maßnahme 3.4 

Umsetzungszeitraum < 1 Jahr  

 

CO2-Einsparpotenzial 
kein weiteres Poten-
zial 

Finanzieller Aufwand keiner 
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Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand
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Maßnahmenbereich 3 – Vorbildfunktion einnehmen Laufende Nummer: 3.5   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Lademöglichkeiten für Mitarbeiter*innen schaffen 

Ziel 
Bereitstellung Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter mit Elektroauto (bei Bedarf auch für 
E-Fahrräder) 

Zielgruppe eigene Mitarbeiter*innen mit Elektrofahrzeug 

Kurzbeschreibung 
Lademöglichkeiten für die eigenen Mitarbeiter*innen schaffen, um die Akzeptanz 
vor Ort zu steigern und das Thema Elektromobilität auch für Mitarbeiter*innen ohne 

eigene Lademöglichkeit zuhause attraktiv zu machen. 

Ausgangssituation öffentliche Ladesäule am Rathaus sowie in der Grabenstraße vorhanden 

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Nachfrage bei den Mitarbeiter*innen zum Bedarf der Ladeinfrastruktur 

 Entscheidung über öffentliche oder nicht öffentliche Lademöglichkeiten 
(Laden auch für Besucher?) 

 Festlegung des Ladebedarfs (Anzahl Ladepunkte, Ladeleistung, Ladeorte, etc.) 

 technische Umsetzbarkeit / mögliche Anschlussleistung überprüfen 

 bei mehreren Ladepunkten Lastmanagement in Betracht ziehen, um Anschluss-
kosten zu reduzieren, ggf. statisches Lastmanagement schon in Wallbox enthal-

ten 

 Angebote einholen 

 Elektrofachkraft frühzeitig einbinden 

 Fördermittel überprüfen 

 Abrechnungsmöglichkeiten festlegen z. B. nach Energiemenge (Eichrecht be-
achten!), auch Möglichkeit des anfänglichen kostenlosen Ladens als zusätzli-
cher Anreiz 

 Energiebedarf berücksichtigen und geeigneten Stromtarif auswählen (bevorzugt 
Ökostrom), dabei auch überprüfen, ob eigenerzeugter Strom zum Laden der 

Fahrzeuge nutzbar ist (→ Drittbelieferung und die damit verbunden Pflichten 
beachten) 

 bedarfsgerechter, sukzessiver Aufbau der erforderlichen Ladeinfrastruktur (An-
melde- und Genehmigungspflicht der Ladeeinrichtung berücksichtigen) 

 Brandschutz beachten und (Gebäude-)Versicherung über Ladeinfrastrukturauf-
bau informieren 

 ggf. Schulung der Mitarbeiter*innen beziehungsweise Informationsbereitstellung 
zum Ladevorgang an der Ladesäule 

 gesetzliche Verpflichtungen als Anlagenbetreiber beachten, z. B. regelmäßige 

Elektroprüfung nach DGUV-Vorschrift 

mögliche Hemmnisse 
technische Umsetzbarkeit (vorhandene Leistung), Kosten, mangelndes Interesse 
bei den Mitarbeiter*innen 

Ressourcen Platz für Errichtung 

Personalfolgeaufwand sofern Service an Dienstleister vergeben, nur für weitere Beschaffungen 

Bearbeitungszeitraum ca. 1 Jahr, danach weiterer Aufbau als Daueraufgabe 

Kosten 

Einmalig: 

bis 4.000 € je Wallbox zzgl. Kosten für 
Installation und Anschluss (Ø 500 – 
2.500 €) sowie evtl. Kosten für Beschil-
derung, Stele, Zähleranschlussschrank, 
Tiefbau und Genehmigung 

Laufend: 

jährliche Kosten für Wartung (ca. 
100 – 250 €, abhängig von Ladepunk-
teanzahl) und ggf. zusätzliche Leistun-
gen wie beispielweise Zugang und Ab-
rechnung, Backend sowie Störungs-
Hotline (Ø 120 – 200 € / Jahr und Lade-
punkt, abhängig von Service-Leistung) 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Die Kosten für die Installation der Ladeinfrastruktur müssen je Liegenschaft ermittelt 
werden. Diese unterscheiden sich nach der verfügbaren Anschlussleistung. 

Steuerrechtliche Grundlagen für eine kostenlose Abgabe von Ladestrom gelten 
nicht nur für elektrisch oder hybrid-betriebene Pkw, sondern auch für E-Zweiräder. 

Wird der Ladestrom nicht verschenkt, wird eine eichrechtskonforme Ladelösung be-
nötigt. Diese ist teurer als eine „einfache“ Wallbox. 
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Fortsetzung zu Maßnahme 3.5 

Fortsetzung 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Hinweis Lademöglichkeiten E-Bikes:  
Zwar gibt es dazu aktuell noch keine gesetzlichen Regelungen, aufgrund des 
Brandschutzes und der Sicherheit ist es aber nicht empfehlenswert, dass Mitarbei-
ter ihre Fahrrad-Akkus zum Beispiel im Büro laden. Sind also für das Laden beson-
dere Bereiche vorgesehen, dann sollten entsprechende Hinweise bzw. Verhaltens-
regeln aufgestellt werden, die regeln, dass die Akkus nur dort und nicht im Büro-
raum geladen werden dürfen. Sind keine besonderen Ladebereiche vorhanden, ist 
unbedingt darauf hinzuweisen, dass Akkus im Büro nicht in Abwesenheit zu laden 
sind, Akku und Ladegerät auf eine schwer entflammbare Oberfläche gelegt werden 

sollen und diese zudem nicht abgedeckt werden dürfen. 

Fördermöglichkeiten 
Bundesförderung „Nicht öffentlich zugängliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge 
– Unternehmen und Kommunen“ (KfW 439 für Kommunen) 

Verantwortlichkeit Stadtbauamt 

relevante Akteure Ladeinfrastrukturhersteller, Elektrofachkraft, Netzbetreiber, Dienstleister 

Controlling 
Indikatorwert: 

Energiemenge, Ladevorgänge pro Tag 

Zyklus: 

anfangs habjährlich, dauerhaft jährlich 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum 1 – 2 Jahre 

 

CO2-Einsparpotenzial 

hoch, wenn 
Ökostrom verwen-
det wird und Fahr-

zeugtausch erfolgt 

Finanzieller Aufwand 
mittelmäßig, einma-
lige Investition, kon-

tinuierliche Wirkung 
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Maßnahmenbereich 3 – Vorbildfunktion einnehmen Laufende Nummer: 3.6   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Stromversorgung aus erneuerbaren Energien für E-Fahrzeuge 

Ziel 
CO2-arme Versorgung der Fahrzeuge. Einkauf von zertifiziertem Ökostrom bzw. 
(sofern möglich) Nutzung des Stroms aus beispielsweise Solaranlagen in kommu-

nalem Besitz 

Zielgruppe eigene Mitarbeiter*innen, Nutzer*innen von Dienstfahrzeugen 

Kurzbeschreibung 

Eine Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Energiewende im Verkehrssektor ist 
die Versorgung der batterieelektrischen Fahrzeuge mit Strom aus erneuerbaren 
Energien. Um sich aktiv an der Energiewende im Verkehr zu beteiligen und um die 
CO2-Bilanz der Fahrzeuge zu verbessern, sollte der Strom möglichst CO2-arm be-
reitgestellt werden. Möglichkeiten hierzu bietet die Bereitstellung des Stroms aus 
eigenen Ressourcen (Eigenstromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen, 
z. B. Photovoltaik). Sollte dies nicht möglich sein, kann alternativ Ökostrom bezogen 
werden. Dabei ist allerdings auf einen Herkunftsnachweis für Strom aus 100 % er-
neuerbaren Energien zu achten. 

Ausgangssituation 

Auf fast allen kommunalen Gebäuden sind PV-Anlagen installiert (außer in der Alt-
stadt). Die Gesamtleistungen der Anlagen auf städtischen Einrichtungen beträgt 
eine installierte Leistung von 771,11 kWp. Hiervon gehören 518,01 kWp der Stadt 
Marbach. Die restlichen 253,1 kWp sind über Gestattungsverträge an Private über-
tragen worden. 

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Energiebedarf ermitteln 

 überprüfen, ob eigenerzeugter Strom zum Laden der Fahrzeuge nutzbar ist  

 Angebote für PV-Lösungen (inkl. Speicher und Energiemanagementlösung) / 

Ökostromprodukte (Autostromtarife) einholen  

 Anstoß entsprechender Projekte bzw. Abschluss entsprechender Verträge 

mögliche Hemmnisse höherer Preis 

Ressourcen je nach Ausgestaltung 

Personalfolgeaufwand keiner 

Bearbeitungszeitraum abhängig vom Ausschreibungs- und Projektintervall 

Kosten 
Einmalig: 

abhängig von der gewählten Lösung 

Laufend: Wartung & Instandhaltung 
PV-Anlage/ Ökostrom-Mehrkosten an-

bieterabhängig 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Es muss zudem beachtet werden, dass durch Elektrofahrzeuge der Stromverbrauch 
steigt. Beispielrechnung zusätzlicher Stromverbrauch: 

 Fahrleistung: 10.000 km 

 Stromverbrauch: 20 kWh/100km 

 Stromkosten: ca. 28 ct/kWh 

Das entspricht einem Stromverbrauch von ca. 2.000 kWh für ein Fahrzeug mit 
10.000 km jährlicher Fahrleistung und Stromkosten von 

 2.000 kWh * 0,28 €/kWh = 560 € 

Hinweis: Bei (angenommenen) 10 ct/kWh (PV-Strom) fallen die jährlichen Strom-
kosten fast 65 % geringer aus. 

Die Nutzung von PV-Anlagen oder BHKW-Anlagen kann dazu beitragen, die Be-
triebskosten zu senken.  

Durch die Nutzung von selbsterzeugtem Strom, kann nicht nur der Eigenverbrauch 
beispielweise einer PV-Anlage erhöht werden, es stellt auch eine Möglichkeit dar 
den Netzausbau zu reduzieren (z. B. in Kombination mit Speichern). 

Zudem kann die Versorgung der Ladesäulen aus erneuerbaren Energien oder aus 

vor Ort eigenerzeugtem, regenerativem Strom eine Förderbedingung darstellen. 

Die Vorteile der Nutzung von eigenem erneuerbarem Strom liegen auf der Hand: 

 E-Autos laden den eigens produzierten Strom 

 unabhängig von externen Faktoren (z. B. schwankende Strompreise) 

 kostengünstiges Laden und langfristig kalkulierbare Preise 

 umweltfreundliches „tanken“ ist möglich  

 Aufbau einer nachhaltigen Ladeinfrastruktur 

 Beitrag zur Energiewende 
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Fortsetzung zu Maßnahem 3.6 

Fördermöglichkeiten 

BW-e-Solar-Gutschein des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg (VM), mit 
Zuschüssen von 1.000 € für die Anschaffung eines vollelektrischen Fahrzeugs mit 
höchstens 160 kW Motorleistung und eine vorhandenen oder geplante PV-Anlage 
sowie 500 € für die über die PV-Anlage versorgte Wallbox. 

Verantwortlichkeit Stadtverwaltung 

relevante Akteure Solarverein Marbach am Neckar e. V., Energieversorger, Fachbetriebe 

Controlling 
Indikatorwert: 

Energiemenge 

Zyklus: 

anfangs habjährlich, dauerhaft jährlich 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum 

3 – 5 Jahre (an Fahr-
zeugbeschaffung 
gebunden und ab-
hängig vom Aus-
schreiungs- und 

Projektintervall) 

 

CO2-Einsparpotenzial 

70 bis fast 100 % ge-
genüber Strommix, 
je nach erneuerba-
rer Stromerzeugung 

Finanzieller Aufwand 
geringe (bis sehr ge-
ringe) Mehrkosten 
für Ökostrom 
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Anhang 12-42: Maßnahmenbereich 4 – Informationen bereitstellen 

Maßnahmenbereich 4 – Informationen bereitstellen Laufende Nummer: 4.1   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Kommunale Öffentlichkeitsarbeit 

Ziel 
Informationsverbreitung, Bekanntmachung der lokalen (kommunalen) Aktivtäten im 
Themenfeld Mobilität 

Zielgruppe Bürger*innen der Stadt Marbach a. N. 

Kurzbeschreibung 

Damit die entsprechenden Maßnahmen nach innen wie nach außen gewürdigt wer-
den, ist es erforderlich, eine gezielte und möglichst koordinierte Presse- und Infor-
mationsarbeit zu leisten. Es ist über eine geeignete Anlaufstelle dafür zu sorgen, 
dass Berichte über Erfolge und Maßnahmen geeigneten Verteilern zugeführt wer-
den. Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen: 

 Der Bekanntheitsgrad der Kommune steigt über die regelmäßigen Veröffentli-
chungen („In der Kommune tut sich was“). 

 Häufig stehen kommunalverantwortliche Personen vor Problemstellungen, die 
in anderen Kommunen bereits gelöst worden sind. Dass dennoch mit hohem 
Aufwand eigene Lösungen erarbeitet werden, liegt häufig an der mangelnden 
Kommunikation untereinander. Mit einem höheren Informationsgrad verringert 
sich dieses Risiko. 

 Die Bürger*innen erhalten ein genaueres Bild darüber, welche (Elektro-)Mobili-
tätsaktivitäten in der öffentlichen Verwaltung unternommen werden. Die An-
strengungen der öffentlichen Hand begünstigen dann im Schulterschluss auch 
ein Bewusstsein für das Thema Elektromobilität bei den Bürger*innen, die ihrer-
seits bereit sind, entsprechende Beiträge zu leisten. 

 Es wird sehr viel einfacher, die Notwendigkeit einer gezielten Unterstützung und 
Förderung von einzelnen Maßnahmen oder Tendenzen zu erkennen und zu or-
ganisieren. 

 Zudem könnten die hierdurch gewonnenen Informationen über Aktivitäten jah-
resweise aufbereitet und in Form eines Statusberichtes veröffentlicht werden. 

Ausgangssituation 

Bei einer näheren Beschäftigung mit dem Thema Elektromobilität in einer Region 
wird in der Regel deutlich, dass Aktionen und Maßnahmen initiiert und durchgeführt 
werden (z. B. Planung Ladeinfrastruktur). Diese Tätigkeiten bleiben aber selbst im 
regionalen Umfeld eher unbekannt. Gründe hierfür sind die Tatsache, dass es ei-
gentlich immer zufällig ist, ob und wie eine Aktion in der Presse gewürdigt wird und 
dass kein themenorientierter Pressespiegel existiert. 

Zum Beispiel ist die Nutzungsmöglichkeit des Carsharing-Angebots bislang noch 
nicht allgemein in der Kommune bekannt. Diejenigen, die Kenntnis über das vor-
handene Carsharing haben, kennen teilweise die spezifischen Konditionen nicht. 

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Aufbau einer koordinierten Pressearbeit zum Themenbereich (Elektro-)Mobilität 

 Entwicklung einer Mitteilungsreihe 

 Aufbau eines themenorientierten Pressespiegels 

 ggfs. Erstellung elektronischer Hilfsmittel z. B. GIS zur Darstellung im Internet 

mögliche Hemmnisse 
zusätzlicher Aufwand, Aufbau einer entsprechenden Struktur erforderlich, Mitarbeit 
durch die Kolleg*innen 

Ressourcen ca. 30 Personenarbeitstage, ggf. Mittel für Drucksachen (Flyer, Plakate, etc.) 

Personalfolgeaufwand je nach Intensität 20 Personenarbeitstage pro Jahr bis Vollzeit 

Bearbeitungszeitraum ca. 1 Jahr (zum Aufbau), danach Daueraufgabe 

Kosten 
Einmalig: 

Personalkosten für Vorbereitung 

Laufend: Herstellung von Printmedien, 
Pflege, Hosting von Online-Systemen 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Wichtig ist die Vermittlung von Inhalten. Sachliche Inhalte können z. B. von bera-
tenden Stellen (Energieagentur, etc.) geliefert werden. Auch Erfahrungsberichte an-
derer Nutzer*innen oder von Enthusiasten stellen gute Quellen dar.  

Neben der Bekanntmachung eigener Maßnahmen wie der Elektrifizierung des Fuhr-
parks oder dem Aufbau von Ladeinfrastruktur und Carsharing, können auch allge-
meine Informationen zur E-Mobilität (verfügbare Technologie, Fördermöglichkeiten, 
Umweltnutzen, Roaming, etc.) oder zukünftige Entwicklungen sowie Fortschritte, 
die Bezug zur Elektromobilität haben (z. B. Digitalisierung oder automatisiertes Fah-

ren) geliefert werden. 

Fördermöglichkeiten – 

Verantwortlichkeit Klimaschutzmanager 
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Fortsetzung zu Maßnahme 4.1 

relevante Akteure z. B. beratende Stellen 

Controlling 
Indikatorwert: Verbreitungsgrad von 
Medien, Resonanz (z. B. Umfrage-
werte) 

Zyklus: 

jährlich 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum 1 – 2 Jahre 

 

CO2-Einsparpotenzial 
im Voraus nicht 
quantifizierbar 

Finanzieller Aufwand sehr gering 
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potenzial
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Aufwand
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Maßnahmenbereich 4 – Informationen bereitstellen Laufende Nummer: 4.2   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Selber tun und bekanntmachen 

Ziel 

Umgesetzte Maßnahmen sollen bekannt gemacht und verbreitet werden. Dabei 
geht es auch darum, konkrete Tipps und Beispiele regelmäßig zu verbreiten. 
Dadurch soll eine langfristige Verstetigung des Mobilitätbewusstseins in der Bürger-
schaft erzielt werden. 

Zielgruppe Bürger*innen 

Kurzbeschreibung 
Konkrete Maßnahmen werden vorgestellt. Es gibt regelmäßige, neutrale und um-
setzbare Tipps und Hinweise zu den Themen Elektromobilität und Intermodalität. 

Ausgangssituation Bisher gibt es keine Bekanntmachungen in Form eines Jahresberichts.  

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Festlegung der Verbreitungswege (Stadtblatt, Webseite) 

 Benennung eines Verantwortlichen / eines Redaktionsteams 

 über umgesetzte Maßnahmen im Bereich (Elektro-)Mobilität berichten 

 Sortierung und Aufbereitung sonstiger Vorschläge 

mögliche Hemmnisse mangelndes Interesse an der „Daueraufgabe“ 

Ressourcen ca. 20 Personenarbeitstage 

Personalfolgeaufwand ca. 10 – 20 Personenarbeitstage pro Jahr 

Bearbeitungszeitraum ca. 6 Monate, danach Daueraufgabe 

Kosten 

Einmalig: 

Anpassung bzw. Erstellung von Druck-
vorlagen, Internetauftritt 

Laufend: 

Personalkosten 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Es empfiehlt sich, auch eine Rückkopplungsmöglichkeit seitens der Leserschaft ein-
zurichten. Die Rückkopplung kann auch über einen Wettbewerb oder ein Prämien-
system verstärkt angeregt werden. Im Prinzip handelt es sich um einen Teilbereich 

der Maßnahme 4.1. Im Fokus stehen hier knappe, aber regelmäßige Informationen. 

Darüber hinaus sollten die durchgeführten Maßnahmen dokumentiert und in einem 
jährlichen Bericht veröffentlicht werden. Dadurch kann die Wichtigkeit des Themas 
Elektromobilität nochmals präsentiert und hervorgehoben und so auch das Image 
verbessert werden. 

Fördermöglichkeiten – 

Verantwortlichkeit Pressestelle, Klimaschutzmanager 

relevante Akteure – 

Controlling 

Indikatorwert: 

Rückkopplung seitens Leserschaft,  
Eigenbeiträge 

Zyklus: 

jährlich 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum < 1 Jahr 

 

CO2-Einsparpotenzial 
nicht abschätzbar 
(Ziel langfristige 

Verstetigung) 

Finanzieller Aufwand 

sehr gering, wenig 
Arbeit für perma-
nente öffentlich-
keitswirksame Prä-
senz 

  

0 1 2 3 4 5

Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand
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Maßnahmenbereich 2 – Alternative Mobilität stärken Laufende Nummer: 4.3   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Bekanntmachung und Aufklärung über die vorhandenen Mobili-
tätsangebote in Marbach 

Ziel 
Erarbeitung und Bereitstellung von Infomaterial zur Mobilität und zu den Mobilitäts-
angeboten innerhalb der Kommune. 

Zielgruppe 
Potenzielle Nutzer*innen des Angebotes, dabei v. a. Bürger*innen, denen die An-
gebote noch nicht bekannt sind.  

Kurzbeschreibung 

Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für alternative Mobilitätsformen sowohl 
bei den Bürger*innen als auch bei den Unternehmen. 

Durch verschiedene Aktionen soll in Marbach a. N. darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass es beispielsweise bereits verschiedene Sharing-Angebote gibt.  

Dabei auf Vorteile und Attraktivität der Angebote hinweisen. 

Erstellung von Infomaterial mit folgenden möglichen Inhalten: 

 Informationen zu bestehenden Mobilitätsangeboten (z. B. Carsharing, Regio-
Rad, Lastenrad „Charlotte“) 

 ÖPNV (Liniensystem, Tarife, Haltestellen) 

 Radverkehr (Routenführung, Infrastruktur, Händler, Fahrradboxen) 

 Fußverkehr 

 Intermodalitätsschnittpunkte  

 touristische Ziele  

 Naherholungsmöglichkeiten in der Kommune / Umgebung 

Dafür können verschiedene Medien wie redaktionelle Beiträge, Anzeigeschaltun-
gen in der lokalen Presse oder Plakate genutzt werden. Um hohe Kosten zu ver-
meiden, kann die Werbung bei reduzierter Durchdringung auf Stadtblätter oder auf 
Aushänge an öffentlichen Gebäuden beschränkt werden. Gegebenenfalls können 
auch Partnerschaften, etwa mit dem Einzelhandel geknüpft werden, um einerseits 
die Kosten für die Stadt gering zu halten und andererseits die Informationsdichte zu 
steigern. 

Auch eine Infobroschüre kann erstellt werden, welche in ausreichender Zahl in ana-
loger Form vorliegen, aber auch als Download zur Verfügung gestellt werden sollte. 

Für Neubürger sollte ein Info-Paket obligatorisch sein. Neubürger sollen dadurch 
nicht nur willkommen geheißen werden, das Paket soll vielmehr auch zu einer Ver-
lagerung des Autoverkehrs auf den ÖPNV (in Kombination mit Sharing) führen. 

Ausgangssituation 

Am Bahnhof in Marbach stehen angemeldeten Nutzer*innen auf dem Park + Ride-
Parkplatz vor dem Kaufland vier stationäre Carsharing-Fahrzeuge zur Verfügung. 
Wie die Umfrage im Rahmen des Elektromobilitätskonzeptes gezeigt hat, ist dieses 
Angebot nicht bei allen Bürger*innen bekannt. Dies könnte auch auf die weiteren 
Sharing-Angebote zutreffen. Derzeit gibt es keine Werbung für den nicht-motorisier-

ten Individualverkehr und die alternative Mobilität. 

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Arbeitsgruppe gründen und Akteure einbeziehen 

 relevante Inhalte zusammentragen und aufbereiten 

 ansprechendes Layout verwenden (ggf. externe Erstellung) 

 Bereitstellung der Unterlagen (auch Download-Datei beispielweise auf der Web-
seite zur Verfügung stellen) 

 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der Angebote 

 auf Aktualität der Unterlagen achten 

 Kooperationen mit Partner aus der Wirtschaft eingehen 

 Werbung über klassische Medien → Plakate/ Flyer/ Anzeigetafeln/ … 

 Werbung bzw. Aufklärung an Schulen 

 sichtbarere Werbung z. B. über Autos der Carsharing-Flotte (z. B. durch QR-

Codes, größere Aufschriften) 

 Sichtbarmachen der Sharing-Angebote durch Wegweiser / Umsiedlung 

mögliche Hemmnisse 
fehlende Akzeptanz der Bürger*innen, fehlende Fläche, Kosten für Werbemaßnah-
men  

Ressourcen 
ca. 30 – 40 Personenarbeitstage zur Einführung einer Mobilitätsbroschüre perso-
nelle Ressourcen, ggf. Mittel für Drucksachen (Broschüren, Infoblätter etc.), Budget 

für Werbemaßnahmen 

Personalfolgeaufwand ca. 5 Personenarbeitstage pro Jahr zur Pflege, Aktualisierung und Betreuung 

Bearbeitungszeitraum 
ca. 1 – 2 Jahre, danach Aktualisierung als Daueraufgabe („langfristig Bevölkerung 
für Angebote sensibilisieren“) 
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Fortsetzung zu Maßnahme4.3  

Kosten 

Einmalig: Personalaufwand, ggf. Kos-
ten für Gestaltung / Layout und Erstel-
lung der Werbeträger 

Laufend: Herstellung von Printmedien, 
Pflege und Aktualisierung von Online-
Informationen, stetige Werbemaßnah-
men  

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Werbung muss stetig betrieben und Werbemaßnahmen angepasst werden. Einma-
lige Werbung bzw. Aufklärung reicht nicht aus. Dabei sollte bei der Werbung auf 
Neutralität geachtet werden. 

Fördermöglichkeiten – 

Verantwortlichkeit Stadtverwaltung, ggf. Verkehrsverbund bzw. Landkreis Ludwigsburg 

relevante Akteure 
StadtMobil e.V., stadtmobil carsharing AG, RegioRad Stuttgart, Interessengemein-
schaft „Lastenrad Marbach“, Einzelhandel und Gewerbe 

Controlling 
Indikatorwert:  

Validierungs- und Nutzungszahlen 

Zyklus: nach jeder „Kampagne“, min-
destens jährlich 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum ca. 1 – 2 Jahre 

 

CO2-Einsparpotenzial schwer abschätzbar 

Finanzieller Aufwand gering 

  

0 1 2 3 4 5

Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand



 

 

 266  21.03.2022 – Elektromobilitätskonzept Marbach a. N. – Anhang 

Maßnahmenbereich 4 – Informationen bereitstellen Laufende Nummer: 4.4   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Ansprache der Unternehmen zur Umsetzung von Elektromobili-
tätsmaßnahmen 

Ziel 
Motivation und Aktivierung der Unternehmen zur Umsetzung von Elektromobilitäts-
maßnahmen  

Zielgruppe Unternehmen und deren Mitarbeiter*innen  

Kurzbeschreibung 

Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Elektromobilität tragen zu einer Verbesse-
rung der Nachhaltigkeit und zu einer Senkung der Emissionen in den Unternehmen 
bei. Beides wirkt aktuell stark imagefördernd. Auf diese Weise leistet das Unterneh-
men auch einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Verkehrswende vor Ort 
und steigert zudem seine Attraktivität als fortschrittlicher Arbeitgeber.  

Ausgangssituation 
Gegenwärtig sind die Maßnahmen im Bereich Elektromobilität bei den Unterneh-
men vor Ort noch ausbaufähig.  

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

aktive Ansprache ortsansässiger Firmen (z. B. über Informationsschreiben): 

 Motivation dieser zum Aufbau von eigener (privater) Ladeinfrastruktur für deren 
Mitarbeiter*innen  

 Aktivierung zur Umstellung des Firmen-Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge (Vor-
bildfunktion) 

 Hinweis zu aktuellen Fördermitteln bzw. -aufrufen (z. B. Kaufprämie, Bundesför-

derung „Nicht öffentlich zugängliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge“) 

 Hinweis zu steuerlichen Vorteilen: 

• Kfz-Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge 

• 0,25% / 0,5%-Regel für Elektrodienstwagen 

• 0,25%-Regel für (E-)Diensträder mit Gehaltsumwandlung 

• Steuerbefreiung (Elektro)Dienstfahrräder als Gehaltsextra 

• Laden beim Arbeitgeber ohne geldwerten Vorteil 

 Hinweis über Möglichkeiten alternative Mobilität zu fördern: 

• Zuschuss zum ÖPNV z. B. Jobticket (seit 2019 steuerfrei) 

• Sensibilisierung / Attraktivierung Fahrradmobilität (sichere und witterungsge-
schützte Fahrradabstellanlagen, Anbieten eines Fahrradleasingmodelles, 
Umkleidekabinen, Schließfächer, ggf. sichere Lademöglichkeiten, Aktionen 

wie z. B. „Stadtradeln, etc.) 

 Fahrgemeinschaften honorieren und unterstützen z. B. durch Einführung einer 
Pendlerbörse für die Mitarbeiter*innen  

(auch in möglicher Zusammenarbeit mit umliegenden Unternehmen) 

mögliche Hemmnisse mangelnde Akzeptanz bei Unternehmen 

Ressourcen ggf. Mittel für Drucksachen (Broschüren, Infoblätter etc.) 

Personalfolgeaufwand ca. 2 Personenarbeitstage pro Jahr zur Pflege und Aktualisierung 

Bearbeitungszeitraum ca. 6 Monate 

Kosten 
Einmalig: 

Personalaufwand 

Laufend: 

Aktualisierung von Informationen 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Die Gründung eines Unternehmensnetzwerks „Elektromobilität“ könnte in Frage 
kommen, um Elektromobilitätsthemen gezielt anzusprechen und sich gemeinsam 
darüber auszutauschen (siehe Maßnahme 5.4). 

Fördermöglichkeiten 

 Bundesförderung „Nicht öffentlich zugängliche Ladestationen für Elektrofahr-
zeuge – Unternehmen und Kommunen“ (KfW 441 für Unternehmen) 

 Landesförderung „BW-e-Solar-Gutschein“ 

 Bundesförderung „Umweltbonus“ 

Verantwortlichkeit Stadtverwaltung 

relevante Akteure Unternehmen aus Marbach am Neckar 

Controlling 
Indikatorwert: Anzahl der Lademög-
lichkeiten bzw. Anzahl der E-Fahrzeuge 

in den Unternehmen 

Zyklus: anfangs habjährlich, 

dauerhaft jährlich 
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Maßnahmenprofil zu Maßnahme 4.4 

Umsetzungszeitraum < 1 Jahr 

 

CO2-Einsparpotenzial 
schwer abschätz-
bar, abhängig von 
der Umsetzung 

Finanzieller Aufwand sehr gering 

  

0 1 2 3 4 5

Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand
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Maßnahmenbereich 4 – Informationen bereitstellen Laufende Nummer: 4.5   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Feedbackformular für Vorschläge zur Mobilitätsinfrastruktur ein-
richten 

Ziel 
Förderung der Beteiligung der Bürger*innen und der ortsansässigen Unternehmen 
durch Einbringen von Vorschlägen oder Aufzeigen von Lücken in der Mobilitätsinf-

rastruktur 

Zielgruppe Bürger*innen, Unternehmen 

Kurzbeschreibung 

Mittels eines Feedbackformulars können Bürger*innen sowie Unternehmen direkt 
Mängel an die Stadtverwaltung übermitteln, Hinweise liefern oder Ideen und Vor-
schläge einbringen. Dies kann beispielsweise Lücken im Radverkehr oder einen 
zusätzlichen Bedarf an Ladeinfrastruktur aufdecken. 

Ausgangssituation keine spezielle Rückmeldemöglichkeit vorhanden 

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Gründung einer Arbeitsgruppe 

 Entwicklung eines Feedbackformulars 

 Veröffentlichung des Feedbackformulars (z. B. auf der Webseite der Stadt) 

 Aufarbeitung der Rückmeldungen 

mögliche Hemmnisse Akzeptanz in der Bevölkerung 

Ressourcen ca. 5 Personenarbeitstage  

Personalfolgeaufwand abhängig von Art und Umfang der Rückmeldungen  

Bearbeitungszeitraum ca. 3 Monate 

Kosten 

Einmalig: 

Personalkosten 

Laufend: 

Aufarbeitung der Rückmeldungen, evtl. 

Zeit für Umsetzung der Vorschläge 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Die Stadt Leutkirch im Allgäu hat ein online Feedbackfenster eingerichtet, in wel-
chem die Bevölkerung Ideen und Vorschläge zur Radverkehrskonzeption einbrin-

gen kann. [Online] Radverkehrskonzeption | Stadt Leutkirch im Allgäu 

Fördermöglichkeiten – 

Verantwortlichkeit Stadtverwaltung 

relevante Akteure – 

Controlling 
Indikatorwert: 

Anzahl Rückmeldungen 

Zyklus: anfangs vierteljährlich, dauer-
haft halbjährlich 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum < 1 Jahr 

 

CO2-Einsparpotenzial nur indirekt 

Finanzieller Aufwand sehr gering 

  

0 1 2 3 4 5

Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand

https://www.leutkirch.de/de/Leben/Bauen-Umwelt/Stadtplanung/Stadtentwicklung/Radverkehrskonzeption
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Anhang 12-43: Maßnahmenbereich 5 – Kooperationen unterstützen 

Maßnahmenbereich 5 – Kooperationen unterstützen Laufende Nummer: 5.1   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Testangebote mit E-Fahrzeugen ermöglichen 

Ziel 
Elektromobilität näherzubringen und Akzeptanzsteigerung bei Bürger*innen sowie 
Unternehmen und ggf. Touristen zu erreichen 

Zielgruppe Bürger*innen, Unternehmen, evtl. Tourismus 

Kurzbeschreibung 

Elektromobilität soll auf möglichst einfache Weise erlebbar gemacht werden. Im 
Rahmen von Informationsveranstaltungen oder Aktionstagen können beispiels-
weise Testfahrten mit Elektroautos und Elektrofahrrädern angeboten werden. Dies 
ist auch in Verknüpfung mit Informationsständen und Vorträgen denkbar. Gegebe-
nenfalls können auch längere Testzeiten ermöglicht werden (z: B. Pedelec-Testwo-

chen für Bürger*innen sowie Unternehmen). 

Ausgangssituation 
aktuell werden keine speziellen E-Testtage angeboten, Bürger*innen können aber 
das RegioRad-Angebot nutzen, um Pedelecs zu testen 

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Entwicklung eines Testangebots 

 Planung und Organisation der Veranstaltung(en) 

 Unternehmen, Institutionen und öffentliche Einrichtungen aus der Region mit E-
Mobilitätangeboten finden (z. B. Autohäuser, Fahrradhändler, Stadtwerke, Netz-
betreiber, Carsharing-Anbieter etc.) und diesen die Möglichkeit bieten ihre An-

gebote zu präsentieren bzw. diese zumindest einladen 

 Bürgerschaft, Unternehmen und Presse einladen 

 öffentlichkeitswirksame Durchführung  

mögliche Hemmnisse fehlende Akzeptanz der Unternehmen, mangelndes Interesse der Bürger*innen 

Ressourcen ca. 20 – 30 Personenarbeitstage für Planung und Organisation 

Personalfolgeaufwand nur bei Wiederholung 

Bearbeitungszeitraum ca. 4 – 6 Monate 

Kosten 
Einmalig: 

Personalkosten 

Laufend: 

Personalkosten bei Wiederholung 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Aktionstage und Verleih von Pedelecs sind nur Beispiele aus einer Fülle von mög-
lichen Optionen. Soll auch die Elektromobilität im Tourismusbereich gestärkt wer-
den, kann z. B. durch eine adäquate Verknüpfung des ÖPNV mit Zubringerdiensten 
zu örtlichen Hotels / Gästehäusern / Ferienwohnungen mittels E-Fahrzeugen ein 
Beitrag geleistet werden, der hilft, nachhaltige Entwicklungstendenzen des örtlichen 
Tourismus zu etablieren bzw. zu stärken. Dann folgende Handlungsschritte: 

 Potenzialabschätzung Tourismusaufkommen 

 Machbarkeitsuntersuchung bzgl. Aufkommen, Auslastung, Fahrleistung, etc. 

 Suche nach Sponsoren (Reiseanbieter, Energieversorger, Kreditinstitute) 

 Erarbeitung von Routen oder Belegungsplänen durch einzelne Hotels / Einrich-

tungen 

Anmerkung: Testangebote im Rahmen von Veranstaltungen und Aktionstagen 
lassen sich gut auch in Kombination mit einem Fest in der Kommune durchführen. 
Dabei sollte darauf geachtet werden, dass allen Anbietern die Möglichkeit geboten 
wird, sich an den Veranstaltungen bzw. Testangeboten zu beteiligen. 

Beispiel: „Tag der nachhaltigen Mobilität“ auf dem Bruchsaler Marktplatz mit inno-
vativen Konzepten zur Mobilitätswende sowie parallel laufender Regionalkonfe-
renz (14. Juni 2018). 

Hinweis: Die (kostenlose) Roadshow Elektromobilität des Bundesministeriums für 
Digitales und Verkehr (BMDV) macht Elektromobilität erfahrbar und kann als Er-
gänzung einer kommunalen Veranstaltung gebucht werde. Nutzen: 

 Informationsstand über CO2-freie Mobilität  

 Auskunft über den Beitrag der Elektromobilität zum Klimaschutz 

 Probefahrten mit Elektroautos 

 Pressewirksamkeit 

[Online] https://roadshow-elektromobilität.de/ 

Elektromobilität ausprobieren: Bei der Landesverkehrswacht können Bürger*in-
nen in Baden-Württemberg eine Flotte von 44 eAutos kostenlos Probefahren. Ge-
schulte eAuto-Moderierenden beantworten während der Fahrt zudem individuelle 
Fragen rund um die Elektromobilität. [Online] https://www.eauto-ausprobieren.de/  

  

https://roadshow-elektromobilität.de/
https://www.eauto-ausprobieren.de/


 

 

 270  21.03.2022 – Elektromobilitätskonzept Marbach a. N. – Anhang 

Fortsetzung zu Maßnahme 5.1 

Fördermöglichkeiten – 

Verantwortlichkeit Stadtverwaltung 

relevante Akteure 
Unternehmen, Institutionen und öffentliche Einrichtungen aus der Region mit E-Mo-
bilitätangeboten 

Controlling 

Indikatorwert: 

Resonanz der Besucher*innen und Un-

ternehmen 

Zyklus: 

nach jeder Veranstaltung 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum < 1 Jahr 

 

CO2-Einsparpotenzial 
schwer abschätz-
bar, abhängig von 
der Wirkung 

Finanzieller Aufwand 
(sehr) gering, ledig-
lich Planung und Or-
ganisation  

  

0 1 2 3 4 5

Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand
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Maßnahmenbereich 5 – Kooperationen unterstützen Laufende Nummer: 5.2   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Etablierung einer (Elektro-)Mobilitätsgruppe 

Ziel 
Unterstützung der Umsetzung und Weiterentwicklung des Maßnahmenkatalogs 
durch interessierte Bürger*innen und die Politik 

Zielgruppe interessierte Bürger*innen 

Kurzbeschreibung 

Unterstützung der Verwaltung durch Engagement aus der Bevölkerung in organi-
sierter und kontinuierlicher Form. Die (Elektro-)Mobilitätsgruppe sollte sich regelmä-
ßig treffen und mit Unterstützung der Verwaltung an den (Elektro-)Mobilitätsthemen 
arbeiten. Zu nennen sind hier z. B. die Vorbereitung von Veranstaltungen, die Be-
gleitung von Projekten oder die Entwicklung von Informationsmaterial. Es ist eine 
deutliche Multiplikatorwirkung zu erwarten. 

Ausgangssituation 

Die Allgemeinheit zeigt Interesse an der Verbesserung der Mobilität in Marbach. 
Ehrenamtliches Engagement ist in Form des Bürgerbus Marbach, der Interessen-
gemeinschaft „Lastenrad Marbach“sowie StadtMobil e. V. vorhanden. Eine koordi-

nierte Einbindung von Ideen und Engagement gibt es allerdings noch nicht. 

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 direkte Ansprache interessierter Personen 

 Einladung zur Gründungsversammlung 

 Wahl eines Sprechers 

 Festlegung der Aufgaben 

 Festlegung eines Arbeitsprogramms 

mögliche Hemmnisse mangelndes Interesse 

Ressourcen für den Vorlauf 5 – 10 Tage 

Personalfolgeaufwand ca. 6 – 12 Personenarbeitstage je Jahr (je 1 – 2 Tage bei 6 Treffen pro Jahr) 

Bearbeitungszeitraum ca. 6 Monate, bei regelmäßigen Treffen Daueraufgabe 

Kosten Einmalig: Personalaufwand Laufend: Personalaufwand je Treffen 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Im Unterschied zu Stammtischen sollte sich die (Elektro-)Mobilitätsgruppe nicht nur 
um ein Thema kümmern, sondern den Gesamtprozess „Umsetzung und Weiterent-
wicklung des Elektromobilitätskonzeptes“ zum Ziel haben. Eine Teilnahme von Ge-
meinderäten an der Mobilitätsgruppe ist sehr hilfreich. Hierdurch werden Synergien 

genutzt und die Entscheidungsvorbereitung erleichtert.  

Bei speziellen Aufgabenstellungen sollte auch externe Expertise herangezogen 
werden. Geht es beispielsweise um die Weiterentwicklung der Maßnahme „Umstel-
lung des ÖPNV auf emissionsarme Antriebe“ sollten Verkehrsunternehmer und evtl. 
Vertreter aus der Wirtschaft wie E-Bus-Hersteller einbezogen werden. 

Alternative Lösung: Ist es nicht möglich eine (Elektro-)Mobilitätsgruppe zu etab-
lieren, dann könnte optional auch das lose Format eines Runden Tisches (Thema 
bspw. „Verkehr und E-Mobilität“) zurückgegriffen werden. Dadurch könnten sämtli-
che Themen dieses Bereiches nicht nur diskutiert, sondern auch durch den Dialog 
mit der Bevölkerung ein Bewusstsein entwickelt werden, wie die neuesten Entwick-
lungen gewinnbringend ein- bzw. umgesetzt werden können.  

Fördermöglichkeiten – 

Verantwortlichkeit Stadtverwaltung 

relevante Akteure 
Bürgerbus Marbach, Interessengemeinschaft „Lastenrad Marbach“, StadtMo-
bil e. V., Nachhaltigkeitsgruppe Marbach, interessieret Bürger*innen 

Controlling 
Indikatorwert: Anzahl der Teilnehmen-
den, Maßnahmenumsetzung 

Zyklus: 
jährlich (Jahresbericht) 
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Maßnahmenprofil zu Maßnahme 5.2 

Umsetzungszeitraum < 1 Jahr 

 

CO2-Einsparpotenzial 
nicht quantifizierbar 
(Zielerreichung) 

Finanzieller Aufwand sehr gering 

  

0 1 2 3 4 5

Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand
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Maßnahmenbereich 5 – Kooperationen unterstützen Laufende Nummer: 5.3   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Benennung von (Elektro-)Mobilitätspaten 

Ziel 

Benennung von Personen mit besonderem Wissen zum Thema Verkehr und Elekt-
romobilität als Ansprechpartner der Bürger*innen zu Mobilitäts- und Elektromobili-
tätsfragen. Dabei sollten vor allem möglichst umweltverträgliche Mobilitätslösungen 
empfohlen werden. 

Zielgruppe Bürger*innen 

Kurzbeschreibung 

Mobilitätspaten sollen Ansprechpartner zu Fragen des Verkehrs im Ort bzw. in der 
Region sowie der kommunalen Fortbewegung sein und nach Möglichkeit auch Fra-
gen rund um die Elektromobilität beantworten können. Dies kann in Form einer Be-
ratungsstelle und / oder über eine Online-Beratung erfolgen. 

Allgemein sollten Informationen zu folgenden Themen bereitgestellt werden: 

 Elektromobilität 

 ÖPNV  

 Fahrradwege 

 Carsharing- / Sharing-Angeboten 

 Mitfahrgelegenheiten 

 Mobilitätsberatung für ältere Menschen (z. B. hinsichtlich Digitalisierung) 

Ausgangssituation 
Bei einigen Bürger*innen besteht beispielsweise noch Aufklärungsbedarf hinsicht-
lich der verschiedenen Mobilitätsangebote in Marbach am Neckar und zu Elektro-
mobilitätsthemen.  

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Identifizierung von (E-)Mobilitätspaten 

 Schulung der Personen 

 Benennung für die Allgemeinheit (Werbung, Veröffentlichung) 

mögliche Hemmnisse fehlendes Interesse in der Bürgerschaft 

Ressourcen Zeit für Ausbildung 

Personalfolgeaufwand ca. 1 – 5 Personenarbeitstage pro Jahr (Schulung und Organisation) 

Bearbeitungszeitraum ca. 6 – 12 Monate 

Kosten 
Einmalig: 

Schulungskosten 

Laufend: 

evtl. Kosten für Räumlichkeit  

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Im Vordergrund stehen zunächst die Fragen zum ÖPNV- und Sharing-Angebot. 
Fragen hinsichtlich Elektromobilität setzen entsprechend motivierte und leistungs-
fähige Personen voraus. 

Als Anreiz zum Mitmachen könnten den Mobilitätspaten Vergünstigungen bei der 
Nutzung von Angeboten aus den genannten Themenfeldern gewährt werden. 

Fördermöglichkeiten – 

Verantwortlichkeit Stadtverwaltung 

relevante Akteure 
Verkehrsunternehmen, Bürgerbus Marbach, Interessengemeinschaft „Lastenrad 
Marbach“, StadtMobil e. V. 

Controlling 
Indikatorwert: 

Anzahl der Anfragen 

Zyklus: anfangs vierteljährlich, dauer-
haft halbjährlich 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum 1 – 2 Jahre 

 

CO2-Einsparpotenzial schwer abschätzbar 

Finanzieller Aufwand gering 

  

0 1 2 3 4 5

Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand
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Maßnahmenbereich 5 – Kooperationen unterstützen Laufende Nummer: 5.4   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Gründung eines Unternehmensnetzwerks Elektromobilität 

Ziel Netzwerkaufbau und Erfahrungsaustausch 

Zielgruppe Unternehmen in der Kommune bzw. der Region 

Kurzbeschreibung 

Anbieten von Hilfestellung beim Thema Elektromobilität sowie Informationsaus-
tausch zu Vor- und Nachteilen, Herausforderungen und Chancen etc. 

Maßnahmen dieser Art können sich nachhaltig auswirken und helfen, die Attraktivi-
tät der Elektromobilität in den Unternehmen zu steigern. Dadurch können die kom-
munalen Verkehrsemissionen gesenkt werden. Zusätzlich könnte in Kooperation 
mit den Unternehmen über Lösungen für eine verstärkte Verbreitung der Elektro-
mobilität in der Kommune nachgedacht werden. 

Ausgangssituation Im Fokus der Unternehmen stehen zunächst wirtschaftliche Gesichtspunkte.  

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Ansprache externer Beratungsunternehmen hinsichtlich einer adäquaten Unter-
stützung (Know-how) 

 eruieren möglicher Wege zur Kommunikationsaufnahme 

 Erstellung eines konkreten Angebotes für Unternehmer 

 Netzwerkprogrammplanung 

 ggf. Kooperation mit anderen Kommunen und Einbezug von Unternehmen über 
die Gemeindegrenzen hinweg 

mögliche Hemmnisse mangelndes Interesse der Unternehmerschaft 

Ressourcen Personal zur Netzwerkbetreuung 

Personalfolgeaufwand 
10 – 20 Personenarbeitstage pro Jahr bzw. keiner, wenn externer Netzwerkmana-
ger 

Bearbeitungszeitraum ca. 1 Jahr 

Kosten 
Einmalig: Personalkosten für Unterstüt-
zung beim Netzwerkaufbau 

Laufend: keine, wird durch Unterneh-
men getragen 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Scheitert die Gründung eines Unternehmensnetzwerks mit Schwerpunkt Elektro-
mobilität am zeitlichen Aufwand für die Unternehmen, wäre auch ein jährlicher 
„(Elektro-)Mobilitätskongress" denkbar, bei dem die Kommune mit den Unterneh-
men konkrete kurz- und mittelfristige Möglichkeiten bespricht.  

Fördermöglichkeiten – 

Verantwortlichkeit Stadtverwaltung 

relevante Akteure lokale Unternehmen 

Controlling 

Indikatorwert: 

Anzahl der Veranstaltungen, Zielerrei-

chung des Netzwerks 

Zyklus: 

jährlich 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum 1 – 2 Jahre 

 

CO2-Einsparpotenzial 
im Vorfeld nicht ab-
schätzbar 

Finanzieller Aufwand sehr gering 

  

0 1 2 3 4 5

Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand
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Maßnahmenbereich 5 – Kooperationen unterstützen Laufende Nummer: 5.5   

Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Beschaffungskooperationen mit anderen Kommunen 

Ziel Bündelung der Ressourcen 

Zielgruppe Kommunen innerhalb eines Landkreises 

Kurzbeschreibung 

Durch eine gemeinsame effiziente Beschaffung können mehrere Kommunen die 
Umstellung des Fuhrparks hin zur Elektromobilität vorantreiben. Auch beim Aufbau 
öffentlicher Ladeinfrastruktur kann eine Kooperation dazu beitragen, regional ein-

heitliche Lademöglichkeiten und deren einheitliche Zugänglichkeit zu schaffen. 

Ausgangssituation keine gemeinsame Beschaffung vorhanden 

Handlungsschritte/ 
Umsetzungsschritte 

 Ansprache des Landkreises bzw. anderer Kommunen 

 Abfrage Bedarf der Kommunen: 

• Fahrzeugauswahl (z. B. entspr. Einsatzzweck, tägliche Strecke, etc.) 

• Lademöglichkeiten (Leistung entspr. Ladebedarfe und Standzeiten) 

 Angebote einholen 

 alternative Finanzierungsstrategien prüfen und erarbeiten 

 Fördermöglichkeiten berücksichtigen (auch für notwendige Ladeinfrastruktur) 

mögliche Hemmnisse Koordinationsaufwand 

Ressourcen Personalkapazitäten 

Personalfolgeaufwand keiner 

Bearbeitungszeitraum ca. 6 Monate 

Kosten 
Einmalig: 

Personalkosten (, Beschaffungskosten) 

Laufend: 

keine 

Anmerkungen/ Bei-
spiele/ Hinweise 

Beispiel: Die Verbandsgemeinde Grünstadt-Land (mittlerweile Verbandsgemeinde 
Leiningerland) beantragte im Jahr 2017 Fördergelder im Rahmen einer interkom-
munalen Kooperation aus 16 Kommunen/Stadtwerken (Förderantragpool) für Elekt-
rofahrzeuge sowie die zugehörige Ladeinfrastruktur. | [Online] Microsoft PowerPoint 
- Präsi-E-Mobilität_TSB_06.11.2017_vö - komprimiert (tsb-energie.de) 

Fördermöglichkeiten 

 Förderrichtlinie Elektromobilität vom 14. Dezember 2021 (Förderung geknüpft 
an Förderaufruf) 

 Bundesförderung „Nicht öffentlich zugängliche Ladestationen für Elektrofahr-
zeuge – Unternehmen und Kommunen“ 

 Landesförderung „BW-e-Solar-Gutschein“ 

Verantwortlichkeit Stadtverwaltung, Stadtbauamt 

relevante Akteure Landkreis Ludwigsburg, Kommunen aus dem Landkreis 

Controlling 
Indikatorwert: gefahrene Kilometer, 
Verbrauchswerte (kWh/km), Kennwerte 
(z. B. CO2/km) 

Zyklus: 

jährlich 

Maßnahmenprofil 

Umsetzungszeitraum ca. 2 – 3 Jahre 

 

CO2-Einsparpotenzial 
nur indirekt, z. B. 
durch Fahrzeug-
tausch  

Finanzieller Aufwand 

sehr gering (ggf. 
Personalkosten, zu-
dem geringere Be-
schaffungskosten) 

  

0 1 2 3 4 5

Umsetzungs-
zeitraum

CO2-Einspar-
potenzial

Finanzieller
Aufwand

https://www.tsb-energie.de/fileadmin/Redakteure/Veranstaltungen/Energiewende_und_Klimaschutz/2017/Referentenbeitraege/Hr._Stocke__VG_Gruenstadt-Land.pdf
https://www.tsb-energie.de/fileadmin/Redakteure/Veranstaltungen/Energiewende_und_Klimaschutz/2017/Referentenbeitraege/Hr._Stocke__VG_Gruenstadt-Land.pdf
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Hilfsmittel zur Verstetigung 

Anhang 12-44: Hilfsmittel zur Verstetigung – Protokollvorlage 

Protokoll der     Nr.    Sitzung des Elektromobilitätsteams im Jahr    2020 

Ort  

Datum  

Beginn  

Ende  

Protokollführer*in  

Termin nächste 
Sitzung 

 

Anwesend: 

Name, Vorname Funktion Unterschrift 

   

   

   

   

   

Themenfeld laufende Maßnahmen: 

M
a

ß
n

a
h

m
e
 X

 Status 

nächste Meilensteine 

notwendige Zuarbeiten 

Termine 

Erfahrungen 

Themenfeld geplante Maßnahmen: 

M
a

ß
n

a
h

m
e
 X

 

Gewünschter Endtermin 

Notwendiger Starttermin 

Festlegung von Arbeitspaketen und Verantwortlichkeiten 

Festlegung von Terminen 

Offene Punkte (wer klärt bis wann) 

Kooperationspartner 
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Themenfeld laufende Informations- und Erfahrungsaustausch: 

Wichtige Termine:   z. B. Tagungen, Veranstaltungen 

Wichtige Informationen:  z. B. neue Richtlinien, Gesetzesänderungen 

Wichtige Hintergrundinformationen:  Webseiten, Bücher, Hilfsmittel, etc. 

Ansprechpartner:  Änderungen der Zuständigkeiten, neue Namen 

Veränderungen im Umfeld:  Aktivitäten in der Gemeinde, Vereinsgründungen, 
  Anfragen, eingebrachte Vorschläge 

Öffentlichkeitsarbeit:  Veröffentlichungen, Zeitungsmeldungen 

Themenfeld Maßnahmen- und Themenspeicher: 

Neue Ideen:  Anregungen zur weiteren Maßnahmenentwicklung 

Notwendige Anpassungen:  Veränderungen an konkreten Maßnahmen 

Projektvorschläge:  Maßnahmenentwicklung auf Basis konkreter The-
  menvorschläge 

Notwendige Schritte:  Bürgerbeteiligung 
  Pressemeldungen und Veröffentlichungen 

Berichtswesen: 

Aktivitätenbericht:  jährliche Zusammenfassung, Internet, Jahrbuch,  
  Gemeinderat 

Energiebericht:  aktueller Stand der Kennwerte und deren Entwick-
  lung 

Planungsstand Folgejahr:  Maßnahmenzusammenstellung, Mittelanmeldung, 
  Beschlüsse erwirken 
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Anhang 12-45: Hilfsmittel zur Verstetigung – Maßnahmenstammblatt  

Nr. Maßnahmentitel Verantwortlich Status 

  Name 

 geplant 

 in Ausführung 

  verzögert 

  im Plan 

 abgeschlossen 

Ablageort/Verzeichnis  

Grunddaten Kosten 

Beginn Datum insgesamt  

Fertigstellung Datum 20XX  

Bearbeitung Name 20XX  

Mitarbeit Name 20XX  

  20XX  

Meilensteine 

Nr. Beschreibung Start Ende 
Zustän-
dig 

Status 

  
Da-
tum 

Datum Name  

  
Da-
tum 

Datum Name  

  
Da-
tum 

Datum Name  

  
Da-
tum 

Datum Name  
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Anhang 12-46: Hilfsmittel zur Verstetigung – Maßnahmenübersicht  

Nr. Maßnahmentitel 
Kosten 
gesamt 

Kosten 
20XX 

Priorität Verantwortlichkeit Status 
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Anhang 12-47: Hilfsmittel zur Verstetigung – Elektromobilitätsteam der Kommune  

Name, Vorname Zuständigkeit Adresse Telefon Mail 

Teamleitung 

     

     

Teammitglieder 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     





 

 

 

 


